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Einleitung 

Sachstand und Auftrag 

Die Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 

2000 (WRRL) schafft einen Ordnungsrahmen für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich 

der Wasserpolitik. Sie dient dem vorbeugenden Schutz, dem Erhalt und der Verbesserung der 

aquatischen Ökosysteme der Oberflächengewässer, sowie der Reduzierung der Verunreini-

gung des Grundwassers. Die Richtlinie verlangt entsprechende Vorsorgemaßnahmen für eine 

nachhaltige Wassernutzung. 

Das Hauptziel dieser Richtlinie ist die Erreichung des guten Zustands für die Oberflächenge-

wässer und das Grundwasser bis Ende 2015. 

Um dieses Ziel zu erreichen, müssen die Mitgliedstaaten der EU-Bewirtschaftungspläne er-

stellen. Diese enthalten detaillierte Informationen über die Merkmale der Flussgebietseinheit, 

die Auswirkungen der menschlichen Aktivitäten auf die Umwelt und die wirtschaftliche Ana-

lyse der Wassernutzungen sowie die Maßnahmenprogramme zur Erreichung der Umweltziele. 

Der erste Bewirtschaftungsplan für das Bearbeitungsgebiet (BAG) Mosel-Saar für den Zeit-

raum 2010-2015 wurde gemäß Artikel 3 Absatz 4 WRRL im Dezember 2009 fertiggestellt 

und veröffentlicht. Er wurde auf internationaler Ebene innerhalb der Internationalen Kommis-

sionen zum Schutze der Mosel und der Saar (IKSMS) zwischen Frankreich, Luxemburg, Bel-

gien (Wallonien) und Deutschland mit den Bundesländern Rheinland-Pfalz, Saarland und 

Nordrhein-Westfalen koordiniert. 

Die WRRL sieht Prüfungen und Aktualisierungen dieses Bewirtschaftungsplans vor. Die erste 

Aktualisierung wurde im Dezember 2015 abgeschlossen und mündete in den aktualisierten 

Bewirtschaftungsplan, der den zweiten Bewirtschaftungszyklus 2016-2021 abdeckt. 

Die zweite Aktualisierung muss spätestens im Dezember 2021 fertiggestellt sein und mündet 

dann in den aktualisierten Plan für den dritten Bewirtschaftungszyklus 2022-2027. 

Dieser aktualisierte Bewirtschaftungsplan 2022-2027 wurde, wie bereits der Vorgängerplan, 

für das Bearbeitungsgebiet Mosel-Saar deshalb auf internationaler Ebene koordiniert. Der 

vorliegende Bericht bezieht sich auf diese Koordinierung. Er ist das vorläufige Ergebnis der 

Arbeit der IKSMS-Expertengruppen, die die einzelnen Bestandteile der nationalen Pro-

gramme, jeweils für ihren Bereich, so weit wie möglich aufeinander abgestimmt haben. 

In diesem Zusammenhang ist hervorzuheben, dass die grenzüberschreitende Zusammenarbeit 

und Abstimmung zwischen den Vertragsparteien der IKSMS, sowohl im Bereich Messnetze 

für die Gewässergüte als auch im Bereich Maßnahmen und Maßnahmenprogramme auf einer 

langen, nahezu sechzigjährigen Tradition beruhen, die sich in vieler Hinsicht bewährt hat. So 

haben die IKSMS beispielsweise ein Aktionsprogramm Mosel-Saar verabschiedet und ab 

1991 im gesamten Einzugsgebiet von Mosel und Saar durchgeführt und koordiniert. 
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Dieser Bewirtschaftungsplan soll nicht nur den Verpflichtungen genügen, die sich aus den Ar-

tikeln 11, 13 und 15 WRRL ergeben, sondern auch die Handlungsträger im Bereich der Was-

serwirtschaft, die Verwaltungsbehörden und die Öffentlichkeit im Bearbeitungsgebiet Mosel-

Saar informieren und bei ihren Entscheidungen unterstützen. 

Der Bewirtschaftungsplan für das Bearbeitungsgebiet Mosel-Saar ersetzt die nationalen Be-

wirtschaftungspläne nicht. 

 

Erarbeitungsprozess des Bewirtschaftungsplans 

Der aktualisierte Bewirtschaftungsplan 2022-2027 für das Bearbeitungsgebiet Mosel-Saar 

stellt die wichtigsten Etappen und als relevant erachteten Themen des BAG heraus. Auf der 

Grundlage der Ziele und Herausforderungen, die im Rahmen der Überprüfung der Bestands-

aufnahme im Jahr 2020 aufgezeigt und seither aktualisiert wurden, legt der Bewirtschaftungs-

plan 2022-2027 für das Bearbeitungsgebiet Mosel-Saar insbesondere die folgenden Elemente 

fest: 

 

- Überwachung: 

o Festlegung der erforderlichen Überwachungsstellen mit dem Ziel der kohärenten 

Beurteilung des Zustands der Gewässer 

o Angleichung der Bewertungskriterien des guten Zustands der Wasserkörper (WK) 

unter Berücksichtigung der Arbeiten auf europäischer Ebene 

o Identifizierung der Schutzgebiete von gemeinschaftlichem Interesse 

- Zu erreichende Ziele: 

o Festlegung der grundlegenden gemeinsamen Ausrichtungen bei der Bearbeitung der 

wesentlichen Bewirtschaftungsfragen 

o Bestimmung der Umweltziele der an den Grenzen zu koordinierenden Oberflächen- 

und Grundwasserkörper (OWK / GWK) 

- Maßnahmenprogramme: 

o Festlegung der Maßnahmen im Zusammenhang mit den wichtigsten in der Be-

standsaufnahme genannten Ziele und Herausforderungen 

o Angleichung der Kriterien für die Beurteilung der Wirksamkeit von Maßnahmen 

und ihrer technischen Durchführbarbarkeit 

o Festlegung der durchzuführenden ergänzenden Maßnahmen 

 

Der Bewirtschaftungsplan für das Bearbeitungsgebiet Mosel-Saar wurde im Rahmen der 

IKSMS (vgl. nachstehendes Organigramm) erarbeitet. Dabei wurden zwei einander ergän-

zende und interaktive Vorgehensweisen gewählt: 

http://www.iksms-cipms.org/servlet/is/20088/Bestandsaufnahme_MS_V3_Textteil.pdf?command=downloadContent&filename=Bestandsaufnahme_MS_V3_Textteil.pdf
http://www.iksms-cipms.org/servlet/is/20088/Bestandsaufnahme_MS_V3_Textteil.pdf?command=downloadContent&filename=Bestandsaufnahme_MS_V3_Textteil.pdf


WRRL – Bewirtschaftungsplan Mosel-Saar 2022-2027, Einleitung 

14 

- „Top down“- ausgehend von den internationalen Zielen und Herausforderungen, unter 

gleichzeitiger Herausarbeitung der problemlösenden Maßnahmen; 

- „Bottom up“- ausgehend von den nationalen Bewirtschaftungsplänen bzw. Maßnah-

menprogrammen, unter gleichzeitiger Herausarbeitung der relevanten Maßnahmen für 

das Bearbeitungsgebiet. 

 

Aufgrund dieser Tatsache steht der Bewirtschaftungsplan des Bearbeitungsgebiets Mosel-Saar 

im Einklang mit den nationalen Bewirtschaftungsplänen und ist auch ein kohärenter Bestand-

teil des übergeordneten Bewirtschaftungsplanes der internationalen Flussgebietseinheit Rhein. 

Ferner wurde bei der Aktualisierung des Bewirtschaftungsplanes die Entwicklung des Ge-

meinschaftsrechts seit dem letzten Plan ebenso berücksichtigt wie die Leitlinien der europäi-

schen Gemeinsamen Umsetzungsstrategie (CIS), insbesondere hinsichtlich der Liste der prio-

ritären (prioritär gefährlichen) Stoffe und der entsprechenden neuen Umweltqualitätsnormen 

(UQN), hinsichtlich der Untersuchung von Biota und anderen Kompartimenten usw. Aller-

dings erschweren diese Entwicklungen manchmal den Vergleich mit den Bewertungen der 

vorangehenden Bewirtschaftungspläne, sodass die im Laufe der letzten Jahre erzielten Fort-

schritte nicht messbar sind. 

 

 

Abbildung 1: Organigramm der IKSMS  
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Bezug zwischen WRRL und HWRM-RL bzw. MSRL im Bearbeitungs-

gebiet Mosel-Saar 

Die WRRL ist die erste europäische Gewässerschutzrichtlinie, der eine flussgebietsbezogene 

Betrachtungsweise zugrunde liegt. Danach wurden weitere Richtlinien verabschiedet, wie die 

ebenfalls auf Flussgebietseinheiten abstellende Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie (RL 

2007/60/EG – HWRM-RL) und die Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie (RL 2008/56/EG –

MSRL), die sich auf Meeresregionen bezieht, aber auch deren Einzugsgebiete im Binnenland 

im Blick hat. Die Umsetzung dieser Richtlinien ist mit der Umsetzung der WRRL zu koordi-

nieren, um in sich stimmige Planungen für Flussgebiete zu erreichen und – wo möglich – Sy-

nergien zu erzielen. Vor allem die Zielsetzungen und die zur Erreichung der Ziele zu ergrei-

fenden Maßnahmen bedürfen einer weitgehenden Abstimmung.  

Die HWRM-RL fordert ausdrücklich und insbesondere in Artikel 9 Absatz 2 HWRM-RL 

eine Koordination der Hochwasserrisikomanagement-Pläne (HWRM-Pläne) mit den nach Ar-

tikel 13 Absatz 7 WRRL überprüften und aktualisierten Bewirtschaftungsplänen der WRRL; 

insoweit wurden sowohl auf EU-Ebene als auch auf nationaler Ebene (z. B. durch die deut-

sche Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA)) bereits Leitlinienpapiere entwi-

ckelt. Diese Koordination wird vor allem in den HWRM-Plänen darzustellen sein. 

Hierzu haben sich die Vertragsparteien der IKSMS darauf verständigt, im HWRM-Plan des 

Bearbeitungsgebietes Mosel-Saar Maßnahmen zu fördern, die potenzielle Synergien mit den 

Umweltzielen der WRRL aufweisen, und unter Berücksichtigung der in Artikel 4 Absatz 5 

oder 7 WRRL festgelegten Grundsätze, möglichst die Umweltauswirkungen von Maßnahmen 

zu verringern, die eine Verschlechterung des Gewässerzustandes verursachen könnten. 

Was den potenziellen Abstimmungs- und Koordinierungsbedarf von Maßnahmen mit grenz-

überschreitenden Auswirkungen auf den Gewässerzustand im Sinne der WRRL anbetrifft, so 

wurde eine gemeinsame Systematik zur Bewertung von Maßnahmen entwickelt. Konkret 

wurden dazu die in der EU-Liste aufgeführten Maßnahmentypen in Bezug auf ihre Auswir-

kungen auf die Ziele der WRRL (potenziell positiv, potenziell negativ oder ohne potenzielle 

Auswirkungen) eingestuft. Die Einstufung in diese drei Kategorien bildet die Grundlage für 

eine eingehendere Prüfung der Maßnahmen im Rahmen des ersten HWRM-Plans. 

Zur Erzielung von Synergien und gemeinsamen Vorteilen im Hinblick auf die Umweltziele 

des Artikels 4 WRRL sind alle IKSMS-Vertragsparteien übereingekommen: 

- geplante Maßnahmen mit potenziell nachteiligen Auswirkungen auf die in Artikel 4 

WRRL festgelegten Umweltziele zu ermitteln, 

- vor der formellen Verabschiedung geplanter Maßnahmen im Hinblick auf die Umwelt-

ziele der betroffenen Grenzoberflächenwasserkörper und grenzüberschreitende Ober-

flächenwasserkörper eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen, 
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- den Vertragsparteien der IKSMS die Entscheidungen mitzuteilen, wenn die Umwelt-

verträglichkeitsprüfung ergibt, dass eine Maßnahme möglicherweise die Erreichung der 

Umweltziele für die betroffenen Grenzoberflächenwasserkörper und grenzüberschrei-

tende Oberflächenwasserkörper gefährdet. 

 

Die Anwendungsbereiche von MSRL und WRRL überlappen sich in den Küstengewässern 

und hinsichtlich des chemischen Zustandes in den Hoheitsgewässern1. Die Einträge von Nähr-

stoffen, Schadstoffen und Müll aus den Flussgebieten führen zu Belastungen der Meeresge-

biete. Der Schutz von Langdistanzwanderfischen, die zwischen Salz- und Süßwasser als Le-

bensraum wechseln, ist ebenfalls koordinierungsbedürftig. 

 

 

 
1 s. a.: Empfehlungen zur koordinierten Anwendung der EG-MSRL und EG-WRRL. LAWA-Arbeitsprogramm 

Flussgebietsbewirtschaftung, Produktdatenblatt 2.7.6. http://www.wasserblick.net/servlet/is/142653/ 

http://www.wasserblick.net/servlet/is/142653/
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1 Allgemeine Beschreibung des Bearbeitungsgebietes Mosel-Saar 

Das Einzugsgebiet der Mosel mit ihrem Hauptnebenfluss, der Saar, ist eines der neun Bear-

beitungsgebiete der internationalen Flussgebietseinheit Rhein. Es umfasst keine Küsten- und 

Übergangsgewässer, sondern ausschließlich Oberflächengewässer und Grundwasser. Seine 

Fläche, die 28.000 km² beträgt (15 % der Flussgebietseinheit Rhein), wird von vier Staaten 

geteilt (vgl. Karte A-1 im Anhang). 

In Frankreich wird der größte Teil der Region Lothringen durch die Einzugsgebiete der Mosel 

und ihrer Hauptnebenflüsse Meurthe und Saar entwässert. 

In Luxemburg gehören 97,1 % des Staatsgebietes zum Einzugsgebiet der Mosel. 

Wallonien in Belgien ist mit seinem oberen Teil des Einzugsgebietes der Sauer und ihrer Zu-

flüsse betroffen. 

In Deutschland umfasst das Bearbeitungsgebiet Mosel-Saar drei Bundesländer: 

- 93 % des Saarlandes gehören zum Einzugsgebiet der Saar, und 2 % liegen im Einzugs-

gebiet der Mosel. 

- Ungefähr ein Drittel des rheinland-pfälzischen Gebietes ist einerseits durch das untere 

Einzugsgebiet der Mosel und die Achse Our-Sauer-Mosel, die von Nord nach Süd die 

Grenze mit Luxemburg bildet, und andererseits durch das obere Einzugsgebiet der Blies 

im Süden, das von Frankreich und dem Saarland geteilt wird, betroffen. 

- Schließlich hat auch noch Nordrhein-Westfalen einen Anteil von ca. 88 km² am Mose-

leinzugsgebiet.  

Eine allgemeine Beschreibung des Bearbeitungsgebietes ist in Form einer Übersichtstabelle in 

Anlage B-1 enthalten. 

 

1.1 Oberflächengewässer 

1.1.1 Abgrenzung, Beschreibung und Typologie 

Nach Karte A in Anhang XI der WRRL befindet sich das gesamte Bearbeitungsgebiet in der 

Ökoregion 8 (Westliches Mittelgebirge). 

Gemäß WRRL ist ein Oberflächenwasserkörper ein einheitlicher und bedeutender Abschnitt 

eines Oberflächengewässers, z. B. ein See, ein Speicherbecken, ein Strom, Fluss oder Kanal, 

ein Teil eines Stroms, Flusses oder Kanals, ein Übergangsgewässer oder ein Küstengewässer-

streifen. Er bildet den Grundbaustein bei der Aufteilung der Gewässer und dient als Bewer-

tungseinheit der WRRL. 

Die Abgrenzung der Oberflächenwasserkörper erfolgte im Jahr 2005 auf Grundlage der natür-

lichen Kriterien und beschriebener Methoden. Aktualisierungen gegenüber der Bestandsauf-

nahme erfolgten in Frankreich (2009 und 2019) und in Deutschland (2009). In Luxemburg 

wurde die Abgrenzung 2014 sowie 2019 aktualisiert. 
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Es wurden 629 Oberflächenwasserkörper ermittelt, wovon ca. 30 von zwei bzw. drei Staaten 

geteilt werden. Diese Wasserkörper sind auf der Karte A-3 im Anhang dargestellt. 

Die nachfolgende Tabelle 1 beschreibt, pro Staat/Region und für das Bearbeitungsgebiet Mo-

sel-Saar insgesamt, die Verteilung auf die verschiedenen Kategorien der Oberflächenwasser-

körper. Es sei darauf hingewiesen, dass die Grenzgewässerabschnitte von Mosel, Sauer und 

Our (5 Wasserkörper) im Kondominium zwischen Deutschland und Luxemburg liegen und 

aus diesem Grund gemeinsame Gebiete unter gemeinschaftlicher Hoheit der betreffenden 

Staaten sind. Die Landesgrenze verläuft auf der jeweils gegenüberliegenden Uferseite, d. h. 

das Gewässerbett gehört beiden Staaten. Um Doppelzählung zu vermeiden, wurden die im 

Kondominium gelegenen Wasserkörper bei Luxemburg mitgezählt. Die angegebenen Zahlen 

für Rheinland-Pfalz und für das Saarland beinhalten nicht die Oberflächengewässer des Kon-

dominiums, da diese von Luxemburg ausgewertet wurden. 

 

 

Tabelle 1: Anzahl der Oberflächenwasserkörper pro Kategorie (Stand 2019) 

KATEGORIEN FR LU DE BE Gesamt 

   SL(1) RP(1) NW WL BAG 

Mosel-Saar 

Wasserkörper 

insgesamt 

An-

zahl 
286(2) 103 102 115 7 16 629 

Natürliche 

Wasserkörper 

An-

zahl 
252 96 82 105 6 16 557 

Künstliche 

Wasserkörper  

An-

zahl 
6 0 0 0 0 0 6 

Erheblich ver-

änderte Was-

serkörper 

(HMWB) 

An-

zahl 
28 7 20 10 1 0 66 

(1) ohne Kondominium 

(2) darunter 20 Seen 

 

 

Wie Abb. 2 aufzeigt, ist ein Großteil der Fließgewässer-Wasserkörper und Seen im BAG Mo-

sel-Saar trotz umfangreicher Eingriffe durch den Menschen weiterhin natürlich (89 %), wäh-

rend nur 11 % als erheblich verändert oder als künstlich angesehen werden (Heavily Modified 

Water Bodies – HMWB bzw. Artificial Water Bodies – AWB). 
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Abbildung 2: Wasserkörper pro Kategorie 

(Quelle: IKSMS) 

 

Die Typologie der Oberflächengewässer ist auf der Karte A-2 im Anhang dargestellt. 

Bei der Betrachtung der grenzüberschreitenden Gewässerabschnitte konnten die von allen 

Staaten festgelegten Typen verglichen und einer internationalen Typologie (Code wie im 

WasserBLIcK2) angenähert werden. Das Ergebnis dieser Arbeit ist in Anlage B-2 in tabellari-

scher Form beigefügt. Die verwendete Methodik wurde im Bericht „WRRL – Bestandsauf-

nahme des Bearbeitungsgebiets Mosel-Saar, Juni 2005“ ausführlich beschrieben.  

Die nationalen Methoden werden in den nationalen Bewirtschaftungsplänen beschrieben, auf 

die in Kapitel 11 Bezug genommen wird. 

 

1.1.2 Ermittlung der Referenzbedingungen 

Die Einstufung des ökologischen Zustandes der Oberflächenwasserkörper beruht im Wesent-

lichen auf der Festlegung der biologischen Referenzbedingungen. Letztere sind definiert als 

Situation, in der die Bestände und die Funktionsweise des biologischen Gefüges als natürlich, 

d. h. als nicht durch menschliche Tätigkeiten beeinträchtigt angesehen werden. Die Referenz-

bedingungen gelten auf nationaler Ebene pro Gewässertyp. 

Von dieser Definition werden lediglich die biologischen Qualitätskomponenten abgedeckt.  

  

 
2 Nationale Bund-Länder-Kommunikations- und Berichtsplattform zur Wasserwirtschaft in Deutschland 

89%

1%

10%

NWB

AWB

HMWB

http://www.iksms-cipms.org/servlet/is/20088/Bestandsaufnahme_MS_V3_Textteil.pdf?command=downloadContent&filename=Bestandsaufnahme_MS_V3_Textteil.pdf
http://www.iksms-cipms.org/servlet/is/20088/Bestandsaufnahme_MS_V3_Textteil.pdf?command=downloadContent&filename=Bestandsaufnahme_MS_V3_Textteil.pdf
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1.2 Grundwasser 

Im Bearbeitungsgebiet Mosel-Saar gibt es grenzüberschreitende Grundwasserleiter:  

Sandstein-Grundwasserleiter von Hettange in Frankreich (der Flussgebietseinheit 

Maas zugeordnet) und in Luxemburg, der sich durch das Sinemurium in Wallonien 

fortsetzt;  

Sandstein- Grundwasserleiter des Unteren Trias (Mittlerer Buntsandstein) im Bereich 

des saarländisch-lothringischen Kohlebeckens auf der französischen Seite, Sandstein 

(aus dem Buntsandstein) des Warndtes und teilweise auch Sandsteine und Kalke 

(Buntsandstein und Muschelkalk) der Oberen Saar auf der saarländischen Seite. 

Für diese Grundwasserleiter wurden bei der Aufstellung der nationalen Monitoring- und Maß-

nahmenprogramme ein kooperativer Austausch und eine weitestgehende Harmonisierung 

durchgeführt. Alle IKSMS-Vertragsparteien sowie Wallonien sind aber für die Durchführung 

der Programme auf ihrem Hoheitsgebiet selbst verantwortlich. 

Die Abgrenzung der Grundwasserkörper erfolgte in Frankreich, Luxemburg, Deutschland und 

Wallonien anhand unterschiedlicher Methoden. Ein gemeinsames Merkmal dieser Abgren-

zung ist die Berücksichtigung der hydrogeologischen Verhältnisse. In Luxemburg und Wallo-

nien war die Geologie Hauptabgrenzungskriterium, in Deutschland die Hydrogeologie, die 

Hydrochemie und die Hydrologie. In Frankreich wurden an dem seit 2004 unveränderten 

Wasserkörperregister bei der Aktualisierung der Bestandsaufnahme im Jahr 2019 Änderungen 

vorgenommen. Die Unterschiede rühren vor allem daher, dass bei der Abgrenzung der Was-

serkörper nun auch die wesentlichen Bewirtschaftungsfragen berücksichtigt wurden (so z. B. 

die Übernutzung im südlichen Teil des Sandstein-Grundwasserleiters der Unteren Trias, Nut-

zung für Trinkwasserzwecke u. Ä. …): Außerdem wurden Grundwasserleiter gleichen geolo-

gischen Alters zusammengelegt. 

Danach wurden für das Bearbeitungsgebiet 71 Grundwasserkörper ermittelt (F: 9, RP: 38, 

SL: 13, LU: 6, WL: 2, NW: 3) (vgl. Tab. B-3 im Anhang); diese werden in der Karte A-4 im 

Anhang dargestellt. 

  

Abbildung 3:  Verteilung der Grundwasserkörper 

(Quelle: IKSMS)  
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Durch die verschiedenen Abgrenzungsmethoden ergaben sich länderspezifische Unterschiede 

in der Anzahl und Größe der Grundwasserkörper. 

Obwohl es, wie oben beschrieben, grenzüberschreitende Grundwasserleiter gibt, wurden im 

Bearbeitungsgebiet keine grenzüberschreitenden Grundwasserkörper nach WRRL ausgewie-

sen. Eine Vielzahl von Grundwassermessstellen beiderseits der Grenze liefert ausreichend Er-

kenntnisse über den Zustand der betreffenden Wasserkörper (vgl. auch Kap. 4.2.1). 
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2 Zusammenfassung der signifikanten Belastungen und Auswir-

kungen auf den Zustand der Wasserkörper 

Vergangene und gegenwärtige menschliche Aktivitäten üben eine erhebliche Belastung auf 

den Zustand von Oberflächen- und Grundwasserkörpern aus. Diese Belastungen haben viele 

Ursprünge: Einleitungen von Stoffen durch Kläranlagen (städtisch und industriell), landwirt-

schaftliche Aktivitäten, Wasserentnahmen usw. In den folgenden Kapiteln werden die wesent-

lichen Belastungen beschrieben. 

 

2.1 Belastungen und ihre Auswirkungen auf die Oberflächengewässer 

2.1.1 Einschätzung der Verunreinigung durch Punktquellen 

2.1.1.1 Kommunale Einleitungen 

Die kommunalen Kläranlagen ab 2.000 Einwohnerwerte Ausbaugröße (EW) im Mosel-Saar-

Bearbeitungsgebiet wurden erfasst. 

Zurzeit sind 327 Kläranlagen ab 2.000 EW in Betrieb. 126 Kläranlagen haben eine Ausbau-

größe von 10.000 EW oder mehr, wovon 7 Anlagen eine Ausbaugröße von 100.000 EW oder 

mehr aufweisen. 

An Jahresfrachten wurden rund 10.180 t CSB/DOC, rund 2.551 t Stickstoff (Nges) und rund 

333 t Phosphor (Pges) aus den Kläranlagen größer 2.000 EW in die Gewässer des Bearbei-

tungsgebiets eingeleitet. 

 

Tabelle 2:  Anzahl der Kläranlagen und jährliche Einleitungen 

  Anzahl kommunaler Kläranlagen Jahresfracht [t] 

  
> 2.000 

EW 

> 10.000 

EW 

> 100.000 

EW 
gesamt CSB Nges Pges 

FR(1)  68 35 2 105 3.189 365 101 

LU(2)  34 13 2 49 1.789 649 62 

DE 

SL 25 32 2 59 3.079 997 103 

RP(3) 69 39 1 109 2.030 523 66 

NW(3) 2 0 0 2 0,59 0,06 0,01 

BE WL(4) 2 1 0 3 91,94 16,83 1,14 

Gesamt 200 120 7 327 10.180 2551 333 

(1) Stand 2017 - 2020  

(2) Stand 2019 

(3) Stand 2018 

(4) Daten 2017  
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2.1.1.2 Industrielle Einleiter 

Die wichtigsten industriellen Einleiter des Bearbeitungsgebietes Mosel-Saar sind im E-PRTR-

Register (European Pollutant Release and Transfer Register) erfasst. Geschaffen wurde die-

ses Register durch die damalige Richtlinie des Rates vom 15. Januar 2008 über die integrierte 

Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (2008/1/EG, zur Kodifizierung 

der Richtlinie 96/61/EG)3 sowie durch die Verordnung (EG) 166/2006 vom 18. Januar 2006. 

Das E-PRTR löst das EPER ab, das beim ersten Bewirtschaftungsplan zugrunde gelegt wurde. 

Das E-PRTR-Register bildet die Situation wesentlich umfassender ab als das EPER-

Verzeichnis, da es mehr als 91 Stoffe umfasst, die von den Industriebetrieben der 65 verschie-

denen Industriezweige (statt vormals 50 Stoffe aus 56 Industriezweigen bei EPER) eingeleitet 

werden, und da die Meldeschwellen niedriger angesetzt sind.  

 

Es sei darauf hingewiesen, dass Wallonien und das Land Nordrhein-Westfalen im Bearbei-

tungsgebiet Mosel-Saar keine E-PRTR-Betriebe haben. 

Auch entsprechen diese Betriebe nicht der Gesamtheit aller Industrieunternehmen im Ein-

zugsgebiet. Aufgrund der Meldeschwellen sind nämlich nicht alle Betriebe, die möglicher-

weise solche Stoffe einleiten, in das E-PRTR-Verzeichnis eingetragen. 

Darüber hinaus verpflichtet Artikel 5 der Richtlinie 2008/105/EG die Mitgliedstaaten zur Er-

stellung einer Bestandsaufnahme der Emissionen, Einleitungen und Verluste aller in Anhang 

X der WRRL aufgeführten prioritären Stoffe. 

Als Grundlage dienen auch die Ergebnisse der Beschreibung der Flussgebietseinheit, der 

Überwachungsprogramme (Artikel 5 und 8 WRRL), die im Rahmen der E-PRTR-Verordnung 

erhobenen Daten (vgl. Kapitel 2.1.1.2) sowie weitere vorhandene Daten. 

 

Anhand der für die je nach Staat möglicherweise unterschiedlichen Bezugsjahre verfügbaren 

Daten wurden diese Stoffe inventarisiert. Nachfolgende Tabelle zeigt dieses Inventar sowohl 

für prioritäre oder prioritär gefährliche Stoffe im Sinne der WRRL als auch für Stoffe, die zur 

Unterstützung der Bewertung des ökologischen Zustandes herangezogen werden. Aus der 

letzten Spalte wird der Trend der Jahresfrachten zwischen dem 2. und dem 3. Bewirtschaf-

tungsplan ersichtlich. 

  

 
3 Abgelöst von der Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 

über Industrieemissionen (integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung) 
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Tabelle 3: Jährliche Einleitungen durch Industriebetriebe des E-PRTR und durch an-

dere Quellen 
 

FR LU(1) DE Trend  

(2017) (2016) 

RP 

(2018) 

SL 

(2016) 

2015-2020 

 
[kg/a] [kg/a] [kg/a] [kg/a]  

Gesamtstickstoff (TNb) 104.700 2614 7.512 190.000  

Gesamtphosphor 35.060 684 323 17.600  

Arsen und Verbindungen 

(als As) 
130 0,19 1,6 23,9 

 

Chrom und Verbindungen 

(als Cr) 
80 26,2 2,5 44,5 

 

Kupfer und Verbindungen 

(als Cu) 
162 30,3 0,4 409  

Zink und Verbindungen 

(als Zn) 
4.614 905 0,9 2.750  

Halogenierte organische 

Verbindungen (als AOX) 
-  8 1.017  

Phenole (als Gesamt-C) 316  - 30,4  

Gesamter organischer 

Kohlenstoff (TOC) (als 

Gesamt-C oder CSB/3) 

-  8.835 306.000 → 

Chloride (als Gesamt-Cl) 
903.000.000  50.710 

14.140.00

0 
 

Cyanid (als Gesamt-Cn) 1.160  - 4.500  

Fluoride (als Gesamt-F) -  - 50.700  

Zinnorganische Verbin-

dungen (als Gesamt-Sn) 
-  - 0,880 

 

Cadmium und Verbindun-

gen (als Cd) 
59 0,038 - 1,45 → 

Quecksilber und Verbin-

dungen (als Hg) 
1,3 0,038 - 0,89  

Nickel und Verbindungen 

(als Ni) 
472 0,57 3,9 190 → 

Blei und Verbindungen 

(als Pb) 
350 20,88 0,4 42,8 → 

Polyzyklische aromatische 

Kohlenwasserstoffe (PAK) 
49  - 1,85 → 

Benzo(g,h,i)perylen - - - 0,0572 → 

Fluoranthen 46 - - 0,458 → 

(1) Zu den industriellen E-PRTR-Einleitern zählen in Luxemburg auch zwei Kläranlagen (Bleesbruck und 

Beggen), die hier aber nicht berücksichtigt sind, da sie bereits in den Angaben zu Tabelle 2 enthalten sind.  

 Es wurden auch Direkteinleiter berücksichtigt, die keine E-PRTR Betriebe sind. E-PRTR Betriebe, die indi-

rekt über kommunale KA einleiten, werden hier nicht berücksichtigt. 
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Insgesamt zeigen sich so bei den meisten der betrachteten Stoffe signifikante sinkende 

Trends, mit Ausnahme bestimmter Schwermetalle wie Nickel, Cadmium und Blei und einiger 

PAK, für die in den letzten Jahrzehnten zwar große Anstrengungen unternommen wurden, de-

ren verbleibende Einleitungen aber sehr schwer zu verringern sind. Was die Phenoleinträge 

betrifft, deren Tendenz im Zeitraum 2015-2020 zu steigen scheint, so sind die Ergebnisse an-

gesichts der niedrigen gemessenen Konzentrationen und der sehr hohen Einleitungsmengen 

mit Vorsicht zu betrachten. 

 

2.1.2 Einschätzung der diffusen Verunreinigungen und Bodennut-

zungen 

2.1.2.1 Diffuse Einträge: Nährstoffe 

Zu den wichtigsten diffusen Verunreinigungen zählen im Bearbeitungsgebiet Mosel-Saar die 

Verunreinigungen der Gewässer mit Stickstoff- und Phosphorverbindungen. 

Im Gegensatz zu Stoffeinträgen aus Punktquellen können diffuse Stoffeinträge nicht oder 

nicht so einfach direkt gemessen werden. Es ist also schwieriger, die diffusen Einträge exakt 

zu quantifizieren. Aus diesem Grund nutzen die Staaten/Regionen die unten beschriebenen 

Modelle zur Auswertung der Stoffeinträge aus diffusen Quellen und zur Identifizierung der 

verschiedenen Eintragspfade.  

Aufgrund der unterschiedlichen von den Staaten/Regionen genutzten mathematischen Mo-

delle und den teilweise methodologischen Unterschieden bei der Auswertung der diffusen 

Verunreinigungen durch Nährstoffe auf Wasserkörperebene wird in diesem Kapitel auf die 

nationalen/regionalen Bewirtschaftungspläne verwiesen, die dieses Thema behandeln und de-

tailliert beschreiben und so einen Überblick über die Problematik auf nationaler bzw. regiona-

ler Ebene geben. 

 

In Luxemburg wird aktuell eine Modellierung der Nährstoffeinträge ins Oberflächenwasser 

mithilfe des Modells MoRE (Modeling of Regionalized Emissions) durchgeführt. Dieses Mo-

dell erlaubt eine Bilanzierung der Einträge von Nährstoffen und weiteren Schadstoffen wie 

Schwermetallen und polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) aus Punkt-

quellen und diffusen Quellen. Das Modell ermöglicht die Ermittlung des Ursprungs und der 

Eintragspfade verschiedener Stoffe (z. B. atmosphärische Deposition, Erosion, Abschwem-

mung, Grundwasser), die Beschreibung des Transports und der Retentionseigenschaften in 

den Flusssystemen und die Prüfung der Bewirtschaftungsmaßnahmen für die betreffenden Re-

gionen. Das Modell MoRE berücksichtigt verschiedene regionale Merkmale, wie das Was-

serdargebot, Besonderheiten des Bodens, Hangneigung, Geologie, Bevölkerung und Abwas-

sersysteme. Um die Ergebnisse aus dieser Modellierung zu validieren, werden Daten aus den 

Programmen zur Überwachung der Wasserqualität verwendet. 
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Im Saarland wird derzeit ein Nährstoffmodell aufgebaut. Verwendet wird das DWA-

Gütemodell (Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall), das die Si-

mulation der Wassertemperatur, des Sauerstoffhaushalts, der Nährstoffe, biologischer Kom-

ponenten sowie von Schwermetallen und anderen Schadstoffen ermöglicht.  

 

In Rheinland-Pfalz wurde im Jahr 2017 eine Modellierung mit zwei eigenständigen Projekt-

teilen beauftragt. Dabei wird ein regionalspezifisches Nährstoffmodell (RAUMIS) mit einem 

hydrogeologischen Modellpaket (mGROWA/WEKU/DENUZ/MEPHOS) verknüpft. Die Pro-

jektlaufzeit für beide Projektteile beträgt je drei Jahre; Projektträger sind das Thünen-Institut 

und das Forschungszentrum Jülich. Ziel des Modells ist eine flächendeckende, räumlich diffe-

renzierte und eintragspfadspezifische Quantifizierung der Nitrat- und Phosphat-Einträge in die 

Grund- und Oberflächengewässer. Aufbauend auf regional differenzierten Nährstoffbilanzen 

soll eine Belastungsanalyse durchgeführt werden, um die Belastungsschwerpunkte (Hotspots) 

zu identifizieren und um wirkungsvolle Maßnahmen zu verorten. Diese Methode soll auch er-

möglichen, die Auswirkungen von landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsszenarien sowie die 

Wirksamkeit von Maßnahmen bzw. deren Nährstoff-Minderungspotential zu prognostizieren.  

 

In Frankreich werden diffuse Belastungen bewertet, indem nationale Methoden an die Gege-

benheiten im Rhein-Maas-Einzugsgebiet angepasst werden. Diese Methoden beruhen auf de-

skriptiven und gutachterlichen Ansätzen. So stammt die Beschreibung der landwirtschaftli-

chen „Stickstoff“-Belastung aus der Auswertung der Stickstoffüberschüsse aus dem Modell 

CASSIS_N (Calculation of soil simplified surplus of nitrogen), das die (mineralischen und or-

ganischen) Einträge, die symbiotische Stickstoff-Fixierung sowie den atmosphärischen Ein-

trag berücksichtigt. 

 

2.1.2.2 Weitere Stoffe 

Neben den Nährstoffeinträgen aus diffusen Quellen liegen im Bearbeitungsgebiet Mosel-Saar 

noch weitere diffuse stoffliche Belastungen der Gewässer, z. B. durch Pflanzenschutzmittel, 

polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) oder Schwermetalle wie Quecksilber 

vor. Eine genaue Quantifizierung dieser stofflichen Einträge ist jedoch schwieriger durchzu-

führen, als dies bei den Einträgen aus Punktquellen der Fall ist. 

 

2.1.2.3 Bodennutzung 

Auf europäischer Ebene wurde 2018 die jüngste fernerkundungsbasierte Landbedeckungs- / 

Landnutzungskartierung nach dem Klassifikationsschema des CORINE Land Cover (CLC) 

im Rahmen des europäischen Copernicus Programms mit Koordinierung durch die European 

Environment Agency (EEA) durchgeführt (CLC 2018 v.20). Diese Kartierungen stehen damit 

in der Tradition der durch das GMES-Programm (Global Monitoring for Environment and 
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Security) bereits durchgeführten Landbedeckungs- / Landnutzungskartierungen der Jahre 

1990, 2000, 2006 und 2012. Die Kartierung kennzeichnen folgende Parameter (EEA 20184): 

- Minimale Kartiereinheit (minimum mapping unit): 25 ha (Status Layer) 

- Minimale Breite linearer Elemente: 100 m 

- Nomenklatur: europäischer Standard Level-3 

- Räumliche Genauigkeit: <100m 

- Thematische Genauigkeit: >85% 

- Maßstabsebene: 1:250.000 (Status Layer) 

Die Klassifikationsnomenklatur unterscheidet auf oberster Ebene fünf Hauptgruppen: 

1) Bebaute Flächen 

2) Landwirtschaft 

3) Wälder und naturnahe Flächen 

4) Feuchtflächen 

5) Wasserflächen 

Aus der räumlichen Verschneidung dieses europaweiten Geo-Datensatzes mit den Einzugsge-

bietsgrenzen von Mosel und Saar kann die Landnutzungsverteilung abgeleitet (siehe Ta-

belle B-1) und in einer aktualisierten Karte (s. Karte A-5 im Anhang) dargestellt werden. 

 

  

 
4 EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY (2018): Copernicus Land Service – Pan-European Component: 

CORINE Land Cover. last modified 23.02.2018, abgerufen: 29.04.2020) 

https://land.copernicus.eu/user-corner/publications/clc-flyer/view
https://land.copernicus.eu/user-corner/publications/clc-flyer/view
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 Bebaute Fläche   Nicht bewässertes Acker-

land 

 Landwirtschaft   Wiesen und Weiden 

 Wälder und naturnahe Flä-

chen 

  Weinbauflächen & Obst- / 

Beerenobstbestände 

 Feuchtflächen  

 Wasserflächen   Komplexe Parzellenstruk-

tur & landwirtschaftlich 

genutztes Land mit Flä-

chen natürlicher Vegeta-

tion von signifikanter 

Größe 

  

Abbildung 4: Summarische Darstellung der Landnutzungsverteilung [% der Gesamt-

fläche] im Mosel-Saar-Einzugsgebiet 

(Quelle: Eigene Berechnung der IKSMS auf der Basis von Corine Land Cover-Daten 2018) 

Etwas mehr als die Hälfte des Bearbeitungsgebiets (51,7 %) wird landwirtschaftlich genutzt. 

Über ein Drittel ist bewaldet (39 %). Beide Nutzungsarten − Ackerfläche und Grünland – sind 

im Durchschnitt zu etwa gleichen Teilen vertreten. (siehe Abbildung 1). Der Viehbestand im 

Bearbeitungsgebiet besteht überwiegend aus Rindern. An den Hängen der Mosel zwischen 

der französisch-deutschen sowie der deutsch-luxemburgischen Grenze und der Mündung in 

den Rhein sowie in den Hanglagen der rheinland-pfälzischen Saar wird in großem Umfang 

Weinbau betrieben. 
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2.1.3 Entnahme von Oberflächenwasser 

Insgesamt werden im Mosel-Saar-Bearbeitungsgebiet jährlich ohne Wiedereinleitung 

374 Mio. m³ Wasser zur Speisung von Kanälen5 entnommen, hauptsächlich in Frankreich. 

341,3 Mio. m³ werden zur Kühlung von Kraftwerken entnommen; ein Großteil dieser Menge 

wird allerdings wieder eingeleitet. Die übrigen Wasserentnahmen dienen der Trink- und 

Brauchwasserversorgung.  

Es sei darauf hingewiesen, dass es im gesamten Bearbeitungsgebiet Mosel-Saar sehr wenig 

Bewässerung gibt. 

 

Tabelle 4: Entnahme von Oberflächenwasser  

[Mio. m3] Ka-

näle 

Trinkwas-

ser 

Indu- 

strie 

Kühlwasser für 

Kraftwerke 

Bewässe-

rung 

Ge-

samt 

FR (2017) 374 34 67 335 0 810 

LU (2019) 0 23 0,9 0 0 23,90 

DE 

SL 

(2018) 
0 0 19,9 6,3 0,06 26,26 

RP 0 8,6 0,2 0 0 8,8 

NW 0 0 0 0 0 0 

BE WL 0 0 <0,01 0 0 <0,01 

Gesamt 374 65,60 88,01 341,30 0,06 868,97 

 

 

Im französischen Teil des Mosel-Saar Einzugsgebietes sind die Oberflächenwasserentnahmen 

zwischen 2011 und 2017 stark rückläufig (- 37,5 %). Der stärkste Rückgang ist dabei in der 

Industrie (- 48,5 %) und bei den Entnahmen für die Energieerzeugung (- 60 %) zu verzeich-

nen. Die Wasservolumina für die Speisung von Kanälen haben um nahezu 28 % zugenom-

men.  

Im gesamten Bearbeitungsgebiet Mosel-Saar haben die Entnahmen für die Industrie seit 2011 

abgenommen (- 61 %). Die Entnahmen für die Trinkwassergewinnung sind seitdem ganz 

leicht gestiegen (+ 5 %), in Luxemburg sind sie um ca. 30 % gestiegen. Das ist höchstwahr-

scheinlich auf den Anstieg der Bevölkerungszahlen zurückzuführen. Der rückläufige Trend, 

der vor beinahe 30 Jahren mit den Wassereinsparungen durch die Verbraucher und mit einer 

verbesserten Leistungsfähigkeit der Versorgungsnetze eingesetzt hat, scheint stabilisiert zu 

sein. 

  

 

5  Der größte Teil des zur Speisung der Schifffahrtskanäle entnommenen Wassers wird wieder eingeleitet, 

manchmal allerdings in weiter Entfernung von der Entnahmestelle. Dies kann sich auf den Wasserkörper 

auswirken, aus dem das Wasser entnommen wurde, oder gar zur Überleitung in ein anderes Einzugsgebiet 

führen (wie dies zum Beispiel bei der Speisung der Stauhaltungen des Rhein-Marne-Kanals der Fall ist). 
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Abbildung 5: Entnahme von Oberflächenwasser in Mio. m3 (2018) 

(Quelle: IKSMS) 

 

2.1.4 Andere Belastungen  

Neben den bisher betrachteten stofflichen Belastungen und den Wasserentnahmen können 

auch hydromorphologische Belastungen signifikante Einflüsse auf den ökologischen und che-

mischen Zustand der Gewässer ausüben. Eine eingeschränkte ökologische Durchgängigkeit 

(z. B. durch Querbauwerke, Wehre, Verrohrungen und Durchlässe), Rückstaubereiche (z. B. 

im Oberwasser von Querbauwerken) oder morphologische Veränderungen der Gewässer (z. 

B. Gewässerausbau, Sohlverbau, Begradigung, Uferverbau, fehlende Beschattung) können 

eine signifikante Belastung für Oberflächengewässer darstellen. Wichtige Lebensräume gehen 

verloren, wodurch charakteristische aquatische Arten sich dort nicht mehr ansiedeln können. 

Diese müssen dann neue Lebensräume besiedeln bzw. gehen ganz verloren. Diese Eingriffe 

wirken sich ebenfalls negativ auf den natürlichen Sedimenthaushalt sowie die Sedimentdyna-

mik der Gewässer aus. 

In Luxemburg erfolgte im Rahmen der Aktualisierung der Strukturgütekartierung eine detail-

lierte Erfassung von Querbauwerken sowie Durchlässen und Verrohrungen. Erhoben wurden 

Bauwerke, die ein Durchgängigkeitshindernis für Fische bzw. Sedimente darstellen. Insge-

samt wurden in den 103 Oberflächenwasserkörpern 632 Querbauwerke erfasst, von denen 403 

als signifikante Belastungen identifiziert worden sind. Bei einer Gesamtzahl von 362 Durch-

lässen und Verrohrungen liegen 351 signifikante Belastungen vor. 
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Im Saarland erfolgte im Rahmen der Aktualisierung des Durchgängigkeitskatasters eine 

Überprüfung von Querbauwerken sowie Durchlässen und Verrohrungen. Insgesamt wurden 

im Einzugsgebiet von Mosel und Saar 1318 Querbauwerke erfasst, von denen 473 als signifi-

kante Belastungen identifiziert worden sind. Bei einer Gesamtzahl von 810 Durchlässen und 

Verrohrungen liegen 230 signifikante Belastungen vor. Bei einer Gesamtzahl von 193 Tei-

chen liegen 56 signifikante Belastungen vor. Bei einer Gesamtzahl von 315 Abstürzen liegen 

187 signifikante Belastungen vor. 

 

Im Rahmen der Gewässerstrukturgütekartierung in Rheinland-Pfalz werden auch die Quer-

bauwerke landesweit detailliert erfasst und in die DV-Anwendung QUIS (Querbauwerksinfor-

mationssystem) eingepflegt. Mithilfe des QUIS können die Wasserwirtschaftsverwaltungen 

Querbauwerksdaten abrufen, aktualisieren und Querbauwerke ergänzen. Im gesamten Ein-

zugsgebiet von Mosel und Saar sind derzeit 3686 Querbauwerke unterschiedlichen Typs ver-

zeichnet. Insgesamt 547 Querbauwerke liegen in Entwicklungsstrecken des landesweiten 

Durchgängigkeitskonzepts und stellen eine signifikante Belastung für wandernde diadrome 

und potamodrome Fischarten dar. Während 398 der Wanderhindernisse für aufwärts wan-

dernde Fische als passierbar gelten, sind aktuell 149 der Querbauwerke nicht oder gravierend 

eingeschränkt passierbar.  

Als besondere Belastung gelten die 10 großen Staustufen an der rheinland-pfälzischen Mosel, 

dem Verbindungsgewässer des Mosel- und Saar-Einzugsgebiets zum Rhein. Derzeit ist nur 

die an der Moselmündung gelegene Staustufe Koblenz für Fische aufwärts passierbar. Die 9 

weiteren Stauanlagen gelten als unpassierbar. Im Zuge des Vorhabens, alle rheinland-pfälzi-

schen Staustufen mit einer zweiten Schleuse auszustatten, soll die Mosel Schritt für Schritt bis 

Luxemburg aufwärts passierbar gemacht werden. Aktuell laufen die Bauarbeiten zur Errich-

tung einer modernen Fischwechselanlage an der Staustufe Lehmen. 

 

In Frankreich beruht die Bestandsaufnahme der Belastungen zunächst auf dem Audit-Ver-

fahren zur Bewertung der Hydromorphologie der Fließgewässer (SYRAH - CE); die dabei an-

fallenden Daten werden dann unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten gutachterlich kon-

solidiert, wobei auch die Bioindikatoren „Fische“ und „Makroinvertrebraten“ miteinander 

verschnitten werden. Im französischen Teil des Bearbeitungsgebietes Mosel-Saar unterliegt 

über die Hälfte der Wasserkörper signifikanten hydromorphologischen Belastungen. Diese 

Belastungen wirken auf die Gewässermorphologie (Gerinnegeometrie, Laufkrümmung, 

Ufervegetation und Struktur des Hauptbettes). In 64 % der Fälle ist die ökologische Durch-

gängigkeit beeinträchtigt (mittlere oder starke Belastung). Belastungen der Hydrologie treten 

seltener auf. 
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Abbildung 6: Verteilung der signifikanten hydromorphologischen Belastungen pro 

WRRL-Qualitätskomponente auf die Gewässer des Bearbeitungsgebiets 

Mosel-Saar [in % der Wasserkörper, n=139], französischer Teil 

(Quelle: « Etat des lieux 2019 – Eléments de diagnostic des parties françaises des districts du Rhin et 

de la Meuse », Metz, 2019) 

 

Weitere Tätigkeiten, die im Mosel-Saargebiet als signifikante Belastung der Gewässer zu nen-

nen sind, sind im Wesentlichen die Schifffahrt, der Bergbau, die Energiegewinnung, die Salz-

industrie, Altlasten sowie die industriellen Einleitungen. 

Die durch Strömung und Schifffahrt auf das Gewässerbett einwirkenden Kräfte und das wech-

selnde Feststoffdargebot führen zu ständigen Veränderungen in der Struktur der Stromsohle. 

Die Linienführung der Ufer ist festgelegt und so spielt sich der Wechsel fast ausschließlich 

über Sohlveränderungen ab. 

 

 

  

http://cdi.eau-rhin-meuse.fr/GEIDEFile/etat_des_lieux_Rhin_Meuse_version_definitive_compressed.pdf?Archive=253669107184&File=etat_des_lieux_Rhin_Meuse_version_definitive_compressed_pdf
http://cdi.eau-rhin-meuse.fr/GEIDEFile/etat_des_lieux_Rhin_Meuse_version_definitive_compressed.pdf?Archive=253669107184&File=etat_des_lieux_Rhin_Meuse_version_definitive_compressed_pdf
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2.2 Belastungen und ihre Auswirkungen auf das Grundwasser 

Zur Beurteilung, ob die analysierten Belastungen dazu führen, dass die Umweltziele für das 

Grundwasser nach Artikel 4 Absatz 1 der WRRL bis zum Jahre 2021 nicht erreicht werden, 

wurden auf der Grundlage der vorhandenen Daten nationale Methoden zur Bewertung des Ri-

sikos einer möglichen Nichteinhaltung der angestrebten Ziele entwickelt. 

In Abhängigkeit der regionalen spezifischen Verhältnisse (Geologie, Hydrogeologie, Böden, 

Bewirtschaftung) und des unterschiedlichen Datenpotenzials wurden dabei teilweise vonei-

nander abweichende methodische Ansätze zur Bewertung der Auswirkungen der Belastungen 

gewählt. 

 

2.2.1 Einschätzung der Verunreinigung durch Punktquellen 

Durch Punktquellen können Schadstoffe direkt (Einleitungen) oder indirekt über eine Unter-

grundpassage (Kontaminationsherde in oder auf der Erdoberfläche) in das Grundwasser ge-

langen. Dabei sind die Schadstoffquellen räumlich eng begrenzt, wohingegen es im Grund-

wasser zu einer flächenhaften Ausbreitung der Schadstoffe kommen kann. 

Punktquellen haben häufig ihre Ursache in Unfällen oder in einem unsachgemäßen Umgang 

mit wassergefährdenden Stoffen. Die größte Relevanz für eine mögliche Grundwasserkonta-

mination haben Altablagerungen (nicht mehr betriebene Deponien) und Altstandorte (aufge-

lassene Gewerbe- und Industriestandorte). 

Nur ausnahmsweise wird eine einzelne punktuelle Schadstoffquelle den guten Zustand eines 

Grundwasserkörpers gefährden. Es ist jedoch möglich, dass dieser Fall durch eine Häufung 

von punktuellen Schadstoffquellen auftritt. 

Die Betrachtung der Grundwasserkörper im Zusammenhang mit punktuellen Schadstoffquel-

len baut ausschließlich auf den in Katastern der belasteten Standorte bereits vorhandenen Da-

ten und Kenntnissen auf. 

Aus ihren Altlastenkatastern sowie aus aktuellen Erkenntnissen aus dem Vollzug haben die 

Staaten Flächen ermittelt, für die eine grundwasserbezogene Belastung bereits nachgewiesen 

ist, bzw. die aufgrund von Emittenten im näheren Umfeld mit hoher Wahrscheinlichkeit auf 

eine Grundwassergefährdung schließen lassen. 

Diese Standorte befinden sich überwiegend in der Nähe von Siedlungsgebieten. Verunreini-

gungen sind hauptsächlich den PAK, chlorierten Kohlenwasserstoffen und Mineralölkohlen-

wasserstoffen geschuldet. 

Dekontaminierte und gesicherte Altlasten sowie kleinräumige Grundwasserschadensfälle 

(z.B. Tankstellen) wurden nicht einbezogen.  

Des Weiteren wurden die Daten der Grundwasserüberwachung auf mögliche Kontaminanten 

geprüft. Dabei waren positive Nachweise von Schadstoffen in der Regel an die Belastungsart 

der betrachteten Kontaminationsflächen gebunden.  
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2.2.2 Einschätzung der diffusen Verunreinigungen und Bodennut-

zungen 

Folgende Belastungen wirken im Wesentlichen auf das Grundwasser des Bearbeitungsgebie-

tes ein und beeinflussen seine Qualität (Reihenfolge nach Bedeutung): 

- Nitratbelastung 

- Belastung durch Pflanzenschutzmittel 

- Mineralisierung (Chlorid und Sulfat) 

- Chlorhaltige Lösemittel. 

Es existieren in einer Vielzahl von Grundwasserkörpern großflächige Belastungen durch 

Stickstoff aus diffusen Schadstoffquellen, insbesondere infolge der landwirtschaftlichen Nut-

zung.  

Im nördlichen Teil des Bearbeitungsgebiets finden sich hohe Nitratkonzentrationen des ober-

flächennahen Grundwassers in Teilen des Saargaus, im Zentralteil des Bitburger Landes so-

wie im Taleinschnitt der Mittelmosel. Im französischen Teil des Bearbeitungsgebietes weist 

das lothringische Plateau die höchsten Stickstoffüberschüsse auf. Im luxemburgischen Teil 

werden starke zeitliche und räumliche Schwankungen des Nitratgehalts beobachtet, da dieser 

Gehalt von variablen Parametern abhängt (Fruchtwechsel, Klima, Düngemitteleinsatz usw.). 

Des Weiteren beeinflusst die Art der Deckschichten den Nitrataustrag in das Grundwasser. 

Eine weitere regional begrenzte Schadstoffquelle stellen Pflanzenschutzmittel dar, die in der 

Regel dort mit den Belastungsbereichen durch Stickstoff korreliert, wo eine landwirtschaftli-

che Bodennutzung erfolgt. In Luxemburg hat die Auswertung der Messdaten aus dem Jahr 

2018, die an 95 Grundwassermessstellen erhoben wurden, gezeigt, dass sechs von den 18 

„gängigsten“ Substanzen, nämlich Metazachlor-ESA, Metolachlor-ESA, Desethylatrazin, 2,6-

Dichlorbenzamid, Metazachlor-OXA und Bentazon, regelmäßig im Grundwasser auftreten. 

Glyphosat und sein Abbauprodukt AMPA wurden nur eher vereinzelt festgestellt. Während 

der Zeit des Bergbaus war das Grundwasser auf französischer Seite von guter Qualität. Die 

Einstellung der Wasserhaltung und die daraus resultierende Flutung wirkten sich auf die Qua-

lität des Grundwassers aus. Diese Verschlechterung lässt sich durch zwei Phänomene erklä-

ren: die Mineralisierung des Flutungswassers beim Kontakt mit der Gesteinsoberfläche sowie 

die Verunreinigung des Wassers durch Stoffe, die im Bergwerk zurückgelassen wurden bzw. 

durch versickerte Schadstoffe (hauptsächlich Kohlenwasserstoffe und Phenole), die im Allge-

meinen in Intervallen auftreten. 

Die mit der Einstellung des Eisenerzbergbaus im französischen Eisenerzbecken einherge-

hende Flutung der Grubengänge führt zu einer starken Auswaschung der Sulfate, die naturge-

geben im Gestein vorkommen, wodurch das Wasser ohne weitere Behandlung auf Dauer nicht 

für den menschlichen Gebrauch geeignet ist. 
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Im Kohlebecken wurden bis 2005 im saarländischen Grundwasserkörper „Buntsandstein des 

Warndtes“ und in dem auf französischer Seite angrenzenden Grundwasserkörper (Code 2028) 

zur Trockenhaltung der dort befindlichen Kohlebergwerke große Mengen an Grundwasser ge-

fördert, was zu tiefen Absenkungen des Grundwasserspiegels, z. T. bis auf die Sohle des 

Buntsandsteins geführt hat. Seit Sommer 2005 werden die ehemaligen Gruben geflutet. Nach 

den vorgelegten Modellierungen ist mit einer Gefährdung des Grundwassers durch den Über-

tritt gelöster Stoffe aus den Bergwerken in den darüber liegenden Buntsandsteinen nicht zu 

rechnen, sie kann aber auch nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden. Der Flutungsprozess 

wird daher durch die ehemaligen Betreiber des Kohlebergbaus und durch eine Reihe von 

Messstellen der überblicksweisen und der operativen Überwachung kontrolliert. Weitere 

Messstellen wurden vom Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz des Saarlandes einge-

richtet, um den Wiederanstieg des Grundwassers auf deutscher Seite zu überwachen. Auf-

grund der grenzüberschreitenden Problematik wird die Überwachung zwischen dem Saarland 

und Frankreich koordiniert. Im Kohlebecken sind die Belastungen recht gut lokalisiert: Sulfat 

und Ammoniak im Merletal, Chlorid in Diesen und Nitrat in der Nähe einiger Industriestand-

orte und Verunreinigung durch chlorhaltige Lösemittel. 

 

2.2.3 Grundwasserentnahmen und künstliche Grundwasseranrei-

cherungen 

Die Grundwasserentnahmen im Bearbeitungsgebiet entsprechen einem Volumen von jährlich 

ca. 305 Millionen m3 und dienen hauptsächlich der Trinkwasserversorgung. 

Die mengenmäßige Belastung des Bearbeitungsgebiets Mosel-Saar ist im nördlichen Teil des 

Bearbeitungsgebiets durch die bilanzierte, teilweise nur sehr geringe Inanspruchnahme der 

Grundwasserneubildung sowie durch eine bereichsweise stagnierende Entnahmemenge eher 

von untergeordneter Bedeutung. Im südlichen Teil bestehen in einigen Grundwasserkörpern 

deutliche mengenmäßige Belastungen durch Entnahmen für die Trinkwasserversorgung und 

die Industrie, die jedoch ebenfalls keine Einstufung in den schlechten mengenmäßigen Zu-

stand nach sich ziehen. 

Für die im letzten Bewirtschaftungsplan mit Zielerreichung unwahrscheinlich eingestuften 

rheinland-pfälzischen GWK 87 (Salm) und 91 (Nims) wurden die Grundwasserverhältnisse 

und insbesondere die Wechselwirkung von Grundwasser und Oberflächengewässer näher un-

tersucht. In beiden Fällen wurden Festlegungen und Vorgaben für zukünftige Wasserrechte 

erarbeitet, die sicherstellen, dass ein Mindestabfluss in den oberirdischen Gewässern verbleibt 

sodass für den nächsten Bewirtschaftungszyklus von einem guten mengenmäßigen Zustand in 

beiden GWK auszugehen ist. 

Die Gewinnung von Steinkohle im saarländisch-lothringischen Kohlebecken hat insbesondere 

auf der französischen Seite, wo das Kohlengebirge vollständig von den Ablagerungen des 

Mittleren Buntsandsteins überdeckt ist, zu deutlichen Auswirkungen auf die Grundwasser-

stände dieses für die regionale Wasserversorgung wichtigsten Grundwasserleiters geführt.  
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Tabelle 5: Grundwasserentnahme 

[Mio. m3] Trinkwasser Industrie Kühlwasser für 

Kraftwerke 

Bewässerung Ge-

samt 

FR 
 

110 37 0,1 0 147,1 

LU (2018) 21,9 1,3 0 < 0,1 23,3 

DE 

SL 

(2018) 
61,5(1) 6,1 0 0,3 67,9 

RP 

(2018) 
58 4,5 0 0 62,5 

NW 

(2018) 
0,1 0 0 0 0,1 

BE WL 

(2018) 
3,3 0,1 0 0 3,4 

Gesamt 254,8 49 0,1 < 0,4 304,3 

(1) Einschließlich 6,82 Mio. m³ Wasserentnahmen der energis GmbH, die sowohl der Trinkwasserversorgung 

als auch der Industrie dienen 

 

Im französischen Teil ist auch bei den Grundwasserentnahmen zwischen 2012 und 2017 ein 

rückläufiger Trend festzustellen (- 6 %), allerdings nicht so ausgeprägt wie beim Oberflächen-

wasser. 

 

Abbildung 7: Grundwasserentnahme, in Mio. m3 (2017) 

(Quelle: IKSMS) 
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Im Grundwasserkörper des gespannten, nicht mineralisierten Vogesen-Sandsteins würden die 

Wasservorräte des Gebiets südlich der Verwerfung von Vittel trotz der Einstellung der Was-

serhaltung im Kohlebecken ohne zusätzliche Korrekturmaßnahmen zur Verringerung der Ent-

nahmen weiter zurückgehen. Dies könnte sich durch einen deutlichen Abfall des Grundwas-

serspiegels in einer Größenordnung von ca. 15 Metern binnen eines Jahrhunderts äußern. 

 

2.2.4 Grundwasserneubildungsraten 

Die Ergiebigkeit und natürliche Beschaffenheit des Grundwassers hängen maßgeblich vom 

geologischen Aufbau des Untergrundes ab. Porengrundwasserleiter sind für die Wassergewin-

nung wesentlich ergiebiger als Kluftgrundwasserleiter, wie z.B. des Schiefergebirges. 

Die morphologischen und geologischen Gegebenheiten bestimmen die Grundwasserverhält-

nisse. Während Geländehöhe und Geländeform die Niederschläge und deren Verteilung be-

einflussen, hängen Grundwasserneubildung und -speicherung sowie die natürliche Grundwas-

serbeschaffenheit maßgeblich von der Bodenstruktur und dem geologischen Aufbau des Un-

tergrundes sowie der Jahreszeit ab. 

Klimaexperten sagen für die Zukunft höhere Jahresmitteltemperaturen und höhere Nieder-

schlagsmengen während des hydrologischen Winterhalbjahres voraus. Durch die aktuell zu 

beobachtende Veränderung des atmosphärischen Jetstreams ist mit länger anhaltenden Groß-

wetterlagen zu rechnen, also auch der Häufung von besonders trockenen und heißen Jahren. 

Lokal begrenzte Starkniederschlagsereignisse, wie sie in den letzten Jahren häufiger aufgetre-

ten sind, bringen keinen Beitrag zur Grundwasserneubildung. Bei gleichbleibenden klimati-

schen Verhältnissen muss auch für die kommenden Jahre mit einer defizitären jährlichen 

Grundwasserneubildungsrate gerechnet werden.  

Bei den Prognoserechnungen der vergangenen Jahre wurde das Phänomen der Verkürzung 

der vegetationsfreien Zeit (hydrologisches Winterhalbjahr) nicht genügend gewürdigt. Grund-

wasserneubildung kann nur in der vegetationsfreien Zeit zwischen November und April statt-

finden, und wenn diese Zeit aufgrund höherer Temperatur kürzer wird (aktuell um ca. 1 Mo-

nat), kann bei gleichem Jahresniederschlag weniger Grundwasser neugebildet werden. Es ist 

daher davon auszugehen, dass bei steigender Jahrestemperatur und zunehmender Verdunstung 

zukünftig mit weniger Grundwasserneubildung zu rechnen ist. 

Gleichmäßige und ausreichende Niederschläge (in Form von Schnee oder Regen) in den Win-

termonaten sind für die Grundwasserneubildung wichtig. Lange Sommer, mit wenig Nieder-

schlägen und erhöhten Temperaturen, führen dazu, dass der Boden im Herbst nicht ausrei-

chend mit Wasser gesättigt ist. Die Phase der Bodensättigung im November dauert schließlich 

länger und die Grundwasserneubildung beginnt später. 
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Dieses Phänomen führte in Luxemburg in den letzten beiden Jahren (2018 und 2019) dazu, 

dass die Neubildungsraten unterdurchschnittlich sind. Seit 2004/2005 lagen diese immer um 

den Mittelwert herum oder darunter. Insgesamt ist eine Tendenz zu weniger überdurchschnitt-

lich „guten“ Jahren mit erhöhter Grundwasserneubildung zu beobachten. War dies bis vor 

fünfzehn Jahren noch mehr oder weniger regelmäßig der Fall, so fielen die letzten fünfzehn 

Jahre durch maximal durchschnittliche Neubildungsraten auf. Überschüsse im Vergleich zum 

langjährigen Mittel gab es keinerlei während dieser Zeitspanne. Schätzungsweise werden 

zwei bis drei überdurchschnittliche Neubildungsperioden benötigt, um die Grundwasserspie-

gel wieder etwas dauerhafter ansteigen zu lassen. Den quantitativen Zustand eines Grundwas-

serkörpers über relativ kurze Zeitspannen von fünf bis sechs Jahren zu bewerten, fällt daher 

schwer. 

 

Im Saarland sind an einigen Grundwassermessstellen fallende Trends zu verzeichnen. In ei-

nem Grundwasserkörper wird die Zielerreichung als gefährdet eingestuft. Der mengenmäßige 

Zustand ist jedoch in allen Grundwasserkörpern gut. Im Rahmen eines geplanten Projektes 

sollen die jährlichen Grundwasserneubildungsraten des Saarlandes berechnet und mögliche 

Auswirkungen des Klimawandels auf die Grundwasserneubildung betrachtet werden. 

 

Die mittlere jährliche Grundwasserneubildung ist in Rheinland-Pfalz in den vergangenen 18 

Jahren (Reihe 2003 bis 2020) gegenüber der Reihe 1951 bis 2002 um mehr als 25 Prozent zu-

rückgegangen. In diesem Zeitraum wechselten sich in der Regel mehrjährige Nass- und Tro-

ckenperioden ab. Dabei wurden die Grundwasserspeicher überwiegend während der neubil-

dungsreichen Nassjahre aufgefüllt. Aufgrund der insgesamt zu geringen Niederschläge seit 

dem Jahr 2003 ist die Grundwasserneubildung seitdem gegenüber dem Referenzzeitraum 

1971-2000 unterdurchschnittlich ausgefallen. 

Der mengenmäßige Zustand ist jedoch in allen Grundwasserkörpern gut.  

 

Innerhalb von Nordrhein-Westfalen sind die Grundwasserstände der vorhandenen WRRL-

Wasserstandsmessstellen im Zeitraum 1989-2018 fallend. Der mengenmäßige Zustand ist je-

doch nicht als schlecht eingestuft, weil keine signifikanten Entnahmen innerhalb von Nord-

rhein-Westfalen vorhanden sind und somit keine anthropogenen Ursachen für den fallenden 

Trend identifiziert werden konnten. 
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2.3 Auswirkungen des Klimawandels auf das Bearbeitungsgebiet Mo-

sel-Saar 

2.3.1 Bereits beobachtete Veränderungen 

Die bisherigen Untersuchungen des Langzeitverhaltens von meteorologischen und hydrologi-

schen Zeitreihen belegen, dass die Trends von Kenngrößen des Niederschlags und des Abflus-

ses in einzelnen Einzugsgebieten (im Gegensatz zur eindeutigen Zunahme der Lufttempera-

tur) sehr unterschiedlich sein können. Regionale Detailuntersuchungen auf Flussgebietsebene 

sind daher notwendig.  

 

In Rheinland-Pfalz werden gezielte Analysen bereits beobachteter Klimawandelfolgen im 

Rahmen des KLIWA-Projektes6 für wasserwirtschaftlich bedeutsame meteorologische und 

hydrologischen Kenngrößen durchgeführt (s. auch 7.11). In einem 5-jährigen Turnus werden 

diese in den Klima-Monitoring-Berichten der beteiligten Bundesländer veröffentlicht. Zu Ext-

remereignissen wie der Dürre im Sommer 2018 erscheinen KLIWA-Kurzberichte sowie Son-

derveröffentlichungen der Länder (z.B.: LfU Rheinland-Pfalz).  

Für ganz Deutschland stellt der mit Erlass des BMDV7 im Jahr 2021 eingerichtete DAS8-Ba-

sisdienst "Klima und Wasser" für einzelne Bundeswasserstraßen Daten über die Veränderun-

gen von Bemessungsgrößen des Wasserhaushalts und der Wasserqualität zur Verfügung. Die 

Auswirkungen des Klimawandels auf diese Werte werden auf der Grundlage von Klimapro-

jektionen berechnet, um den Klimawandel zukünftig in die Planung mit einbeziehen zu kön-

nen. Perspektivisch ist geplant, Klimaprojektionen für alle Bundeswasserstraßen für eine 

Vielzahl von Bemessungswerten (bspw. auch Sedimenttransport/Morphologie) im DAS-

Basisdienst zur Verfügung zu stellen. 

 

In Luxemburg werden saisonale und jährliche Klimaberichte sowie agrarmeteorologische 

saisonale Klimaberichte erstellt. Der klimatologische Jahresbericht fasst beispielsweise, in 

Form von Tabellen und Grafiken, die Gesamtheit der Daten zusammen, welche in diesem Jahr 

an der Wetterstation Luxemburg/Flughafen Findel gemessen wurden. Die jährlichen Klimabe-

richte liefern Informationen zum Klimaverlauf eines Jahres in Luxemburg, wie Schwankun-

gen der Lufttemperaturen, Schwankungen der Niederschläge, Abweichungen gegenüber der 

internationalen Referenzperiode (1961-1990) oder besonderen Wetterereignissen. In den sai-

sonalen Klimaberichten finden sich Analysen zum Witterungs- und Klimaverlauf, insbeson-

dere zu den saisonalen Schwankungen und Extremen von Lufttemperatur, Niederschlag und 

Sonnenscheindauer. In Zusammenarbeit aller staatlicher und nichtstaatlicher Einrichtungen 

 

6 Klimawandel und Konsequenzen für die Wasserwirtschaft: https://www.kliwa.de/ 
7 Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV), bis 2021: BMVI (Bundesministerium für Verkehr und 

digitale Infrastruktur) 
8 DAS – Deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel, vgl. Kap. 2.3.3 

https://www.kliwa.de/publikationen-monitoringberichte.htm
https://www.kliwa.de/_download/Rueckblick2018.pdf
https://lfu.rlp.de/de/aktuelles/detail/news/News/detail/der-sommer-2018-in-rheinland-pfalz-ein-wasserwirtschaftlicher-bericht/
https://www.das-basisdienst.de/
https://www.meteolux.lu/de/produkte-und-dienstleistungen/klimabilanzen/?lang=fr
https://www.meteolux.lu/de/produkte-und-dienstleistungen/klimabilanzen/?lang=fr
https://www.kliwa.de/


WRRL – Bewirtschaftungsplan Mosel-Saar 2022-2027, Kapitel 2 

40 

mit hydrometeorologischen Messstationen wird zudem jährlich der hydroklimatologische At-

las von Luxemburg aufgestellt. 

 

2.3.1.1 Globalstrahlung, Temperatur und Niederschlag 

Aufgrund der großen Erstreckung des Moselgebietes sowie der Lage bzw. der Ausrichtung 

der vorhandenen Mittelgebirge lassen sich klimatisch verschiedene Teilräume abgrenzen, nie-

derschlagsbezogen u.a. charakterisiert durch meteorologische Stau- und Leeeffekte. Im Mittel 

erreichen die Niederschläge über dem Moselgebiet ca. 900 mm/Jahr. Maximale Werte liegen 

bei 1.800 mm/Jahr in den Vogesen, sowie 1.200 mm/Jahr in der Eifel und im Hunsrück. Die 

niedrigsten Werte werden im mittleren und unteren Lauf der Mosel gemessen, mit 600 

mm/Jahr (Belz et al. 20079). 

Hinsichtlich der zeitlichen Entwicklungen der wichtigen Größen Niederschlag, Lufttempera-

tur und Globalstrahlung sind im Allgemeinen geringere räumliche Unterschiede zu erwarten. 

In Abbildung 8 sind die jährlichen Abweichungen für Wasserhaushaltsjahre vom vieljährigen 

Mittel 1981-2010 der Flächenmittel der genannten Größen für das Einzugsgebiet der Mosel 

bis zum Pegel Cochem dargestellt10. Beim Niederschlag zeigt sich eine bis zum Jahr 2002 an-

haltende Zunahme. Im Anschluss daran hält eine Folge mit trockenen Jahren bis ins Jahr 

2019/2020 an. Nur drei Jahre weisen in diesem Zeitraum leichte über dem Mittel liegende 

Jahreswerte auf. Die fünf trockensten Jahre der Reihe finden sich jedoch in den Jahren vor 

1976. Die Trockenheit der letzten Jahre wird jedoch verstärkt durch große positive Tempera-

turanomalien. Die nahezu ununterbrochene Serie von Jahren mit positiven Temperaturabwei-

chungen beginnt hier schon im Wasserhaushaltsjahr 1999. Sämtliche Jahre mit den fünfhöchs-

ten Werten der gesamten Zeitreihe finden sich in diesem Zeitraum; der Größe nach geordnet 

sind dies die Jahre 2006, 2018, 2019, 2015 und 2013. Die Trockenheit der Jahre seit 2003 

lässt sich auch durch die großen positiven Abweichungen in der Reihe der Globalstrahlung 

erkennen. Hier finden sich von den fünfgrößten Werten mit einer übernormal hohen Sonnen-

einstrahlung vier Jahre; wiederum der Größe nach geordnet, sind dies die Jahre 2018, 2019, 

2003 und 2011. 

 

Die zeitlichen Entwicklungen zeigen sich auch beim Vergleich der Werte der beiden Normal-

perioden 1961-1990 und 1981 bis 2010. Beispielsweise betrug in Luxemburg die mittlere 

Lufttemperatur 9,3 °C im Zeitraum 1981 bis 2010 und war damit um 1 °C wärmer als noch im 

 

9 Belz, J.U., Brahmer, G., Buiteveld, H., Engel, H., Grabher, R., Hodel, H., Krahe, P., Lammersen, R., Larina, 

M., Mendel, H.-G., Meuser, A., Müller, G., Plonka, B., Pfister, L. & van Vuuren, W. (2007): Das Abflussregime 

des Rheins und seiner Nebenflüsse im 20. Jahrhundert – Analyse, Veränderungen, Trends. Schriftenreihe der 

KHR, Bd. I-22, Koblenz und Lelystad. 

10 Die Daten beruhen auf stationsbasierten Beobachtungsdaten der meteorologischen Dienste der Anrainerstaaten 

des Moselgebietes, aus denen vom Deutschen Wetterdiensten meteorologische Rasterdatensätze erstellt wurden. 

Die Zeitreihen wurden von der Bundesanstalt für Gewässerkunde für die Jahre 2016 bis 2019 verlängert. 

https://www.agrimeteo.lu/Internet/AM/inetcntrLUX.nsf/cuhome.xsp?src=WY1BE977UP&p1=Q0BOB9JITQ&p3=9VXL1WMS7M
https://www.agrimeteo.lu/Internet/AM/inetcntrLUX.nsf/cuhome.xsp?src=WY1BE977UP&p1=Q0BOB9JITQ&p3=9VXL1WMS7M
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Zeitraum 1961 bis 1990 (zum Vergleich: der globale Temperaturanstieg beträgt seit 1880 le-

diglich 0,85 °C). Im Referenzzeitraum 1991-2020 lag die jährliche Durchschnittstemperatur 

sogar bei 9,8 °C. Sechzehn der insgesamt siebzehn wärmsten Jahre seit Beginn der systemati-

schen Aufzeichnungen fallen zudem in das 21. Jahrhundert. Im Referenzzeitraum 1961 bis 

1990 wurden durchschnittlich 875 mm Niederschlag gemessen; im Zeitraum von 1981 bis 

2010 waren es 897 mm. Hier ist jedoch zu beachten, dass die trockenen Jahre seit 2003 noch 

nicht alle eingeflossen sind. Im Zeitraum 1991-2020 lag die durchschnittliche jährliche Nie-

derschlagsmenge bei etwa 831 mm. Bezüglich extremer Wetterereignisse liegen für Luxem-

burg primär Untersuchungen zu Niederschlag und Lufttemperatur vor. Vergleicht man bezüg-

lich der Niederschläge die Mittelwerte der Referenzperiode 1961 bis 1990 mit denen der Peri-

ode 1981 bis 2010, so ist nur eine geringfügige Zunahme der mittleren Ereignisanzahl (An-

zahl der Tage mit Starkniederschlägen) von 7,8 auf 8,3 zu verzeichnen.  
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Abbildung 8: Zeitliche Entwicklung der relativen bzw. absoluten Abweichungen der 

Flächenmittel von Niederschlagshöhe (Pr), Lufttemperatur (Tas) und 

Globalstrahlung (Rsds) im Einzugsgebiet der Mosel bis zum Pegel 

Cochem für Jahres- (links) bzw. Sommerhalbjahreswerte (rechts) der 

Wasserhaushaltsjahre 1951-2019 

(Quelle: HYRAS, Deutscher Wetterdienst, basierend auf Daten der Wetterdienste der Anrai-

nerstaaten, vgl. Brienen et al. 2020 11) 

 

2.3.1.2 Abfluss 

Die langfristige Abflusscharakteristik im Moselgebiet lässt sich im hier gegebenen Rahmen 

für das weitverzweigte Gewässernetz schwerlich im Detail darstellen. Allerdings spiegelt sich 

die Gesamtentwicklung des Wasserhaushalts des Einzugsgebietes in dem Abflussregime des 

Hauptvorfluters, der Mosel, wider. Und hier wiederum integriert das Abflussgeschehen der 

 

11  Brienen S, Walter A, Brendel C, Fleischer C, Ganske A, Haller M, Helms M, Höpp S, Jensen C, Jo-

chumsen K, Möller J, Krähenmann S, Nilson E, Rauthe M, Razafimaharo C, Rudolph E, Rybka H, Schade 

N, Stanley K. (2020): Klimawandelbedingte Änderungen in Atmosphäre und Hydrosphäre: Schlussbericht 

des Schwerpunktthemas Szenarienbildung (SP-101) im Themenfeld 1 des BMDV-Expertennetzwerks. 157 

Seiten. DOI: 10.5675/ExpNBS2020.2020.02 

https://www.bmdv-expertennetzwerk.info/DE/Publikationen/TFSPTBerichte/SPT101.html?nn=1371986
https://www.bmdv-expertennetzwerk.info/DE/Publikationen/TFSPTBerichte/SPT101.html?nn=1371986
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Untermosel (Bezugspegel Cochem) die Einflüsse aus den oberhalb gelegenen, weitverzweig-

ten Gewässernetzen von Ober- und Mittelmosel, Sauer und Saar. Den hydrologischen Hinter-

grund bilden dabei die natürlichen, ganz überwiegend pluvial geprägten Rahmenbedingungen 

des Wasserhaushalts im Einzugsgebiet, deren Kennzeichen abflussstarke Winter- und abfluss-

schwache Sommerhalbjahre sind.  

 

 

Abbildung 9: Abflussentwicklung am Moselpegel Cochem: Signifikant fallender 

Trend der jährlichen Niedrigwasserabflüsse / NM7Q, gleichzeitig nicht 

signifikanter Anstieg der Abfluss-Jahresmittel / MQ; Zeitraum 1943 bis 

2019 

(Quelle: Bundesanstalt für Gewässerkunde) 

 

Wie Abbildung 9 am Beispiel des Pegels Cochem zeigt, besteht bezüglich der jährlichen 

Niedrigwasserabflüsse NM7Q im Zeitraum 1943 bis 2019 ein schwach signifikanter fallender 

Trend. Dieser ist u.a. durch die Häufung von Niedrigwassersituationen im letzten Jahrzehnt 

beeinflusst, obwohl in den 60er und 70er Jahre des 20. Jh. einige noch extremere Niedrigwas-

serereignisse verzeichnet wurden (z.B. 1976). Dieser statistisch (schwach) gesicherten Ent-

wicklung zur Verschärfung der Niedrigwasserphänomene steht entgegen, dass sich die mittle-

ren Abflüsse MQ(a) im gleichen Zeitraum leicht erhöht haben (wenngleich sich auch hier seit 

Beginn des 21. Jh. wiederum Verminderungen abzeichnen). Diese Abflussveränderung kann 

jedoch nicht statistisch erhärtet werden: Die vorhandene MQ-Anstiegstendenz ist nicht signi-

fikant, damit ist das Wasserdargebot insgesamt im Gewässersystem Mosel im Darstellungs-

zeitraum über die Jahre als im Durchschnitt stabil einzustufen.   
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Dieses Auseinanderklaffen von Mittel- und Niedrigwasserentwicklung ist einerseits hydrome-

teorologisch begründet, insbesondere im Hinblick auf Temperatur- und Verdunstungserhö-

hung bei gleichzeitiger Verringerung der Niederschläge im ohnehin abflussschwachen Som-

merhalbjahr (vgl. Kap. 2.3.1.2). Hohe Temperaturen und geringe Niederschläge waren bei-

spielsweise verantwortlich für die rezenten Niedrigwasserjahre 2003, 2015 und 2018. Aber 

auch anthropogene Effekte, unterem anderem  

o der Kühlwasserverbrauch von Kraftwerken oder  

o die verdunstungsrelevante Vergrößerung der Wasseroberflächen durch Talsperren-

einrichtung und den Ausbau von Mosel und Saar oder  

o Entnahmen, z.B. zur landwirtschaftlichen Bewässerung,  

können dazu beitragen, weil sie sich bei den niedrigen Sommerabflüssen überproportional 

auswirken. 

Die sich verringernden Niedrigwasserabflüsse haben verschiedene Folgen, z.B. im Hinblick 

auf die Gewässergüte und den Stoffhaushalt (geringere Verdünnung von Schadstoffeinträgen, 

langsamere Fließgeschwindigkeiten, welche längere Verweilzeiten und damit einhergehende 

Erhöhung der Wassertemperaturen bewirken etc. / Näheres siehe Folgekapitel). Durch die 

Stauregelung von Mosel und Saar und die damit verbundene Stabilisierung der Wasserstände 

bzw. Wasserspiegellagen durch Wehrsteuerung ist hier aus ökologischer Sicht auch das (ei-

gentlich gewässertypische) Trockenfallen von Uferflächen bei Niedrigwasser ausgeschlossen 

(teilweise Entkopplung von Wasserstand und Abfluss bei Niedrigwasser).  

Die Staaten/Regionen haben im Jahr 2014 beschlossen, ihre Kräfte zu bündeln, um ein ge-

meinsames Niedrigwassermessnetz für das internationale Bearbeitungsgebiet der Mosel und 

der Saar einzurichten. Dieses Netz setzt sich aus 59 ausgewählten Abflussmessstellen der ein-

zelnen Staaten/Regionen zusammen. Für das Niedrigwassermonitoring in den IKSMS dient 

der wöchentliche NM7Q als hydrologische Kenngröße, der als niedrigstes der an den 7 Tagen 

der zurückliegenden Kalenderwoche errechneten arithmetischen Mittel definiert ist (s. Abb. 

1). Außerdem können mit diesem Wert punktuelle Schwankungen an den Gewässern geglättet 

werden (Öffnung oder Schließung von Stauwehren, Einleitungen, …).  

 

Nach einem zweijährigen Probelauf (2015 und 2016) haben die IKSMS beschlossen, dieses 

Überwachungsinstrument dauerhaft einzurichten und auf ihrer Internetseite die Ergebnisse zur 

Verfügung zu stellen, die auf Grundlage der ermittelten Abflussdaten berechnet werden: 

http://www.iksms-cipms.org/servlet/is/2000120/ 

Diese Internetseite soll die Ergebnisse des Wasserqualitätsmonitorings der IKSMS ergänzen. 

So können eventuelle Wirkungszusammenhänge zwischen verringerten Abflüssen bei Nied-

rigwasser und dem Zustand der Oberflächenwasserkörper erkannt werden. 

 

  

http://www.iksms-cipms.org/servlet/is/2000120/
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2.3.1.3 Wassertemperatur 

Die Wassertemperatur ist ein Schlüsselfaktor für den Stoffhaushalt und die Lebensgemein-

schaften von Gewässern. Sie beeinflusst die Löslichkeit von Sauerstoff und steuert Entwick-

lungsprozesse von Wirbellosen und Fischen. Auswertungen von Langzeit-Monitoring-Daten 

(1985 – 2015) an 10 kleine anthropogen wenig beeinflussten Bäche im Mosel-Einzugsgebiet 

(Hunsrück) zeigen, dass die Wassertemperatur in diesem Zeitraum um durchschnittlich 1,0 °C 

(maximal 1,35 °C) zugenommen hat.  

In der Mosel bei Fankel traten in den 2000-er Jahren zunehmend Wassertemperaturen über 

27 °C auf (Abbildung 3). Hohe Wassertemperaturen steigern auch die Sauerstoffzehrung. 

Verbunden mit dem geringen Wasseraustausch durch die Stauregulierung kann der Sauer-

stoffhaushalt unter Druck geraten. 

 

 

Abbildung 10: Temperaturverläufe der Mosel bei Fankel in den Hitzesommern 2003, 

2006 und 2018 im Vergleich mit 2012 (Normaljahr) 

(Quelle: LfU Rheinland-Pfalz) 

 

In den IKSMS erfolgt ein Austausch zu Wassertemperaturen u. a. im Zusammenhang mit 

akuten Ereignissen wie Niedrigwasser / Dürre und Blaualgenentwicklung sowie regelmäßig 

im Zusammenhang mit der Einleitung von Kühlwasser am Kernkraftwerk Cattenom (vgl. 

Kap. 7.1.7). Turnusmäßig werden Daten zur Wassertemperatur bei der Erstellung der Wasser-

beschaffenheitsberichte systematisch zusammengestellt. 
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2.3.1.4 Gewässerökologie 

Eine physikalische Folge geringer Abflüsse mit Auswirkungen auf die Ökologie der Gewässer 

ist die Einengung des Lebensraumes. Dies betrifft besonders die Austrocknung oberflächen-

nah gespeister Quellen und kleiner Bachoberläufe, bei größeren Gewässern vor allem das Tro-

ckenfallen ufernaher Lebensraumstrukturen.  

In den Sommer- und Herbstmonaten der Jahren 2017 - 2019 traten erstmals ausgeprägte Mas-

senentwicklungen toxinbildender Cyanobakterien in der gesamten Mosel auf (“Blaualgenblü-

ten“). Durch mikroskopische Untersuchungen konnte die Gattung Microcystis als Verursacher 

identifiziert werden. Die Entwicklungen waren so massiv und langanhaltend, dass grenzüber-

schreitend Warnhinweise bezüglich der Freizeitnutzung am Gewässer ausgesprochen werden 

mussten. Insbesondere im Dürre-Sommer 2018 kam es zu einer extremen Ausprägung mit 

Blaualgen-Chlorophyll-Konzentrationen von über 90 µg/L, gemessen in der Station in Fankel. 

Fast die gesamte Phytoplankton-Biozönose bestand aus Cyanobakterien, die vor den Staustu-

fen ausgedehnte „Teppiche“ bildeten. Erst die abnehmende Tageslänge und die sinkenden 

Temperaturen im Oktober führten zu einem Absterben der Blaualgen. 

 

 

Abbildung 11: Phytoplanktonentwicklung 2018 in der Mosel bei Fankel 

(Quelle: LfU Rheinland-Pfalz) 
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Die massiven Algenblüten beeinflussten auch die Wasserbeschaffenheit, insbesondere den 

Sauerstoffhaushalt und den pH-Wert. An der Saar traten Blaualgenmassentwicklungen erst-

mals 2019 auf. 

Es sind mehrere Faktoren, die offenbar eine Rolle bei der Entstehung der „Blaualgenblüten“ 

spielen und die sich infolge des Klimawandels verstärken:  

- Die lang andauernde Niedrigwassersituation verursacht lange Aufenthaltszeiten des 

sehr langsam fließenden Wassers in den Staustufen,  

- Starke und langandauernde Sonneneinstrahlung 

- Hohe Wassertemperaturen durch extreme Witterung.  

Die langanhaltend geringen Abflussmengen im Jahr 2018 hatten auch Einfluss auf das Wan-

derverhalten einiger Fischarten. In Rhein und Mosel konnte erst mit steigenden Abflussmen-

gen ab Dezember eine Abwanderung laichbereiter Aale beobachtet werden. 

 

2.3.2 Zukünftige Entwicklungen 

Nach den Erkenntnissen der Klimaforschung sollte man sich künftig auf folgende allgemeine 

Wirkungen einstellen: 

- weitere Zunahme der mittleren Lufttemperatur; 

- Erhöhung der Niederschläge im Winter; 

- Zunahme der Starkniederschlagsereignisse, sowohl in der Häufigkeit als auch in der 

Intensität; 

- längere und häufigere Trockenperioden; 

- längere Vegetationsperiode; 

- überwiegend Abnahme der sommerlichen Abflüsse bis Mitte des 21. Jahrhunderts und 

damit Verschärfung der Niedrigwassersituationen. 

 

Dabei wird allgemein auch erwartet, dass neben der langfristigen Veränderung der bisherigen 

mittleren Zustände auch die Häufigkeit und Intensität von Extrema, sowohl für Temperatur 

als auch für Niederschlag, zunehmen werden. Auch die Variabilität saisontypischer Wertebe-

reiche von Abfluss und Wassertemperatur wird zunehmen. Z. B. kann es durch milde Winter-

temperaturen zum Ausfall von Kältereizen kommen, die für den Fortpflanzungserfolg be-

stimmter Fischarten wichtig sind.  

 

Für Luxemburg wurde beispielsweise eine Reihe (anthropogener) Faktoren ermittelt, die das 

Risiko negativer Folgen von klimatischen Veränderungen weiter erhöhen: 
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- Zunehmende Siedlungs- und Erholungsnutzung in sturzflut-anfälligen Gebieten; 

- Entwicklung von Wohnraum und Infrastruktur in Talwegen und Gefahrenzonen; 

- Ausbau von städtischen Gebieten mit Auswirkungen auf die Entwässerungswege und 

Erhöhung des Anteils versiegelter Flächen; 

- Mangelnde Instandhaltung von Schutzmaßnahmen. 

 

Allerdings werden die Auswirkungen regional unterschiedlich verteilt sein, so dass eine fluss-

gebietsbezogene, in großen Einzugsgebieten gegebenenfalls auch eine Betrachtung von Teil-

gebieten entsprechend den länderspezifischen Gegebenheiten, notwendig wird. Angesichts 

der bestehenden Unsicherheiten der Klimamodelle, die sich in teilweise noch erheblichen sys-

tematischen Abweichungen bei Modellrechnungen für eine bekannte Referenzperiode, insbe-

sondere beim Niederschlag manifestieren (Plausibilität, statistische Unsicherheiten), können 

Aussagen für die mögliche Entwicklung von Extremwerten bislang nur mit erheblichen Band-

breiten getroffen werden. Die Unsicherheiten werden umso größer, je kleiner die betrachtete 

Region ist und je seltener das jeweils betrachtete Extremereignis auftritt. 

Im Rahmen des INTERREG-Projektes FLOW MS12 wurden in den Jahren 2009 bis 2013 auf 

der Grundlage von drei Läufen (run 1 bis run 3) des dynamischen regionalen Klimamodells 

COSMO-CLM4.8 Wasserhaushaltsmodellierungen mit dem Modell LARSIM durchgeführt. 

Sie kommen u.a. zu folgendem Ergebnis: 

„Die Niedrigwasser-Extremwerte zeigen in den drei runs keine übereinstimmenden Tenden-

zen. In run1 treten im Mittel geringe Abnahmen auf. In run2 kommt es zu geringen Zunah-

men. In run3 bleiben die Mittelwerte in etwa konstant.“ 

Auch kleinere Hochwasser nehmen demnach zu, was mit den zukünftig höheren Winternie-

derschlägen einhergeht. Hier zeigen die drei Läufe zwar unterschiedlich stark ausgeprägte, 

aber doch zumindest einheitlich Zunahmen der Hochwasserabflüsse. Dies gilt für die meisten 

der untersuchten Pegel im Moselgebiet. Die Extremwerte deuten auf lokal sehr unterschiedli-

che Entwicklungen der mittleren und selteneren Hochwasser hin. Die Abnahmen der Niedrig-

wasserabflüsse sind weniger eindeutig als die Zunahmen der Hochwasserabflüsse.  

Insgesamt sind die Ergebnisse immer unter Berücksichtigung der Unsicherheiten in der Mo-

dellkette vom globalen Klimamodell über das regionale Klimamodell zum Wasserhaushalts-

modell zu betrachten. Insbesondere Aussagen zu den Extremwerten des Niedrig- und Hoch-

wassers sind mit hohen Unsicherheiten behaftet. Daher lassen sich aus den Ergebnissen Ten-

denzen ableiten, aber keine absoluten Zahlenwerte. 

  

 

12  Flood and LOw Water Management Mosel/Saar = Hoch- und Niedrigwassermanagement im Einzugsgebiet 

von Mosel und Saar  
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Die Autoren der aktualisierten Niedrigwasserbestandsaufnahme aus dem Jahr 2019 kommen 

daher zu dem Ergebnis: „Es erscheint daher geboten, die im Rahmen des Projekts FLOW MS 

durchgeführten Studien durch die von den Staaten/Länder/Regionen des Mosel-Saar-Einzugs-

gebiets durchgeführten Studien zu vervollständigen, damit diese Unsicherheiten verringert 

werden können bzw. damit gemeinsame Szenarien für die Entwicklung an den grenzüber-

schreitenden Wasserkörpern erstellt werden können.“ 

 

Weitere Ergebnisse für die Bundeswasserstraßen in Deutschland werden in den Ab-

schlussberichten zu KLIWAS, zum BMDV-Expertennetzwerk sowie beim DAS-

Basisdienst (Deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel, siehe Kapitel 2.3.3) dar-

gestellt. 

 

2.3.3 Pläne zur Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels 

Da die Vertragsparteien der IKSMS davon ausgehen, dass der Klimawandel sich auf die Ge-

wässer auswirken wird, berücksichtigen die Wasserwirtschaftsbehörden im Einzugsgebiet von 

Mosel und Saar, aber auch in der gesamten Flussgebietseinheit Rhein, die Auswirkungen des 

Klimawandels in der wasserwirtschaftlichen Planung. 

Allgemeine Leitlinien zur Berücksichtigung des Klimawandels in der Wasserwirtschaft und 

zur Begleitung der bereits ergriffenen Maßnahmen zur Verbesserung des Gewässerzustands 

sind auf europäischer und nationaler Ebene vorhanden. Vorhandene Kenntnisse über den Kli-

mawandel und seine Auswirkungen werden laufend fortgeschrieben. Darauf aufbauend müs-

sen konkrete Handlungsempfehlungen für das Bearbeitungsgebiet Mosel-Saar entwickelt wer-

den. 

 

Um die negativen Folgen der klimatischen Veränderungen für die Bevölkerung, den Wirt-

schafts- und Naturraum zu begrenzen und sich bietende Chancen zu nutzen, wurde in Luxem-

burg im Jahr 2018 eine Strategie zur Anpassung an den Klimawandel für das Großherzogtum 

Luxemburg erstellt. Im Rahmen dieser Strategie wurden für 13 Sektoren, unter anderem auch 

der Sektor „Wasserhaushalt und Wasserwirtschaft“, Klimafolgen identifiziert und hinsichtlich 

ihrer Wichtigkeit für Luxemburg und dem Einfluss des Klimawandels (klein, mittel, groß) 

priorisiert. Diese Klimafolgen beziehen sich auf den Zeithorizont 2050. Für die 41 identifi-

zierten prioritären Klimafolgen wurden Maßnahmen gesetzt. Bei der Zusammenstellung des 

Maßnahmenkatalogs wurde einerseits auf bestehende Maßnahmen zurückgegriffen, die die 

Erreichung von Zielen der Anpassung an den Klimawandel unterstützen. Andererseits wurden 

für die prioritären Klimafolgen 42 neue Maßnahmen abgeleitet und den Sektoren zugeordnet. 

In der Ausformulierung der Maßnahmen wurde ein Planungshorizont bis 2030 angesetzt. Die 

Maßnahmen sollen in den Jahren 2018 bis 2023 umgesetzt werden. 

  

https://henry.baw.de/bitstream/handle/20.500.11970/105424/ab-%20schlussbe-richt.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://henry.baw.de/bitstream/handle/20.500.11970/105424/ab-%20schlussbe-richt.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.bmvi-expertennetzwerk.de/DE/Publikationen/TFSPTBe-%20rich-te/SPT106.html?nn=1371986
https://environnement.public.lu/fr/klima-an-energie/changement-climatique.html
https://environnement.public.lu/fr/klima-an-energie/changement-climatique.html
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Seit 2008 schafft die Deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel (DAS) den Rahmen 

zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels in Deutschland. Die DAS bewertet die Risi-

ken, benennt möglichen Handlungsbedarf, definiert Ziele und entwickelt gemeinsam mit den 

Ländern und anderen Akteuren Anpassungsmaßnahmen. In diesem Zusammenhang ist im 

Jahre 2017 der LAWA-Bericht „Auswirkungen des Klimawandels auf die Wasserwirtschaft“ 

entstanden, in dem auch Handlungsoptionen zur Klimaanpassung (inklusive Praxisbeispiele) 

dargestellt sowie strategische Handlungsfelder und thematisch relevanter Forschungsbedarf 

beschrieben werden. 

Begleitend zur DAS gibt es einen „Aktionsplan Anpassung“ (APA), dessen zweite Aktualisie-

rung (APA III) 2020 mit dem DAS-Fortschrittsbericht publiziert wurde. Für das „Cluster 

Wasser“ sieht der APA III u. a. die Erarbeitung bundesweit nutzbarer Produkte vor: Leitfäden 

zur Erstellung von Gefahren- und Risikokarten für lokale Starkregenereignisse, zur dezentra-

len Regenwasserbewirtschaftung sowie für Wärmelastpläne; ein Echtzeit-Modell zur Grund-

wasserneubildung; eine Datenbank zur Erfassung von Extremereignissen und durch sie verur-

sachte Schäden; eine Ausgestaltung des Frühwarnsystems des Deutschen Wetterdienstes 

(DWD) vor Starkregen; Qualitätsstandards für die Wiederverwendung von Wasser, beispiels-

weise in der Landwirtschaft oder für Bewässerung. 

Auch die Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit sowie das Climate Proofing an Bun-

deswasserstraßen sind hier als vorgesehene Anpassungsmaßnahmen festgehalten.  

An den Wasserstraßen, die im Eigentum des Bundes stehen, sowie ihrer Auen soll über das 

Bundesprogramm Blaues Band die Renaturierung vorangetrieben werden. Dabei soll stärker 

auf naturbasierte Lösungen gesetzt und es sollen mehr natürliche Überflutungs- und Rückhal-

teflächen geschaffen werden. 

Neben den vorgenannten bundesweiten Programmen und Strategien führen die Länder im 

deutschen Teil des Mosel-Saar-Einzugsgebietes eigenständige Programme und Projekte 

durch (vgl. Kap 7.1.1). 

Die möglichen klimabedingten Veränderungen stellen in Rheinland-Pfalz keine grundsätz-

lich neuen Probleme für Grundwasserschutz und -bewirtschaftung dar, sondern verschärfen 

bereits bekannte Probleme auf regionaler bzw. lokaler Ebene. 

Die Kommunen sind Träger der öffentlichen Wasserversorgung, die diese Aufgabe durch ihre 

Wasserwerke erbringen lassen. Die Bewältigung bestehender bzw. absehbarer Versorgungs-

engpässe innerhalb ihres Versorgungsbereichs liegt grundsätzlich in der Verantwortung der 

Wasserwerke. 

Vorrangige Aufgabe der Wasserwirtschaftsverwaltung ist die nachhaltige Bewirtschaftung der 

Wasservorräte im Land. Dazu gehört die Berücksichtigung aktueller sowie vorausschauend 

auch künftiger klimatischer und hydrologischer Veränderungen. 

Als Lösungsansätze eigenen sich daher keine allgemeingültigen Handlungsempfehlungen, 

sondern regionale Anpassungskonzepte mit flexiblen Nachsteuerungsmöglichkeiten erforder-

lich.  

https://www.bmu.de/themen/klima-energie/klimaschutz/anpassung-an-den-klimawandel/
https://www.bmu.de/download/zweiter-fortschrittsbericht-zur-deutschen-anpassungsstrategie-an-den-klimawandel
https://www.blaues-band.bund.de/Projektseiten/Blaues_Band/DE/00_Home/home_node.html
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Im rheinland-pfälzischen Strategiepapier „Auswirkungen des Klimawandels auf die Trink-

wasserversorgung – Anpassungsstrategie zur Daseinsvorsorge“ sind als Fazit einer fachtech-

nisch prognostizierten reduzierten Grundwasserneubildung sowie bei einem gleichbleibend 

deutlich zurückgehenden nutzbaren Grundwasserdargebot auch über die nächste Dekade hin-

aus zwingend notwendige Anpassungsstrategien aufgelistet. Diese gliedern sich in „Mengen-

mäßige Aspekte, „Politische Zielsetzungen“ sowie „Planerische Aspekte“. 

Das Strategiepapier soll die Änderungen im Wasserhaushalt aufzeigen und die Wasserbehör-

den sensibilisieren, bei der Beurteilung von künftigen Anträgen auf Grundwasserentnahmen 

für die öffentliche, gewerbliche und landwirtschaftliche Nutzung auf geänderte Verhältnisse 

zu reagieren. 

 

Für die Wasserressourcen Ostfrankreichs wurde der Plan zur Anpassung an den Klimawan-

del und zum Klimaschutz über das gesamte Jahr 2017 hinweg erarbeitet. Nach einem partizi-

pativen ressortübergreifenden Erarbeitungsprozess wurde der Plan Ende 2017 zur öffentlichen 

Anhörung gebracht und am 23.02.2018 schließlich einstimmig vom Comité de bassin verab-

schiedet. In Abhängigkeit der Anfälligkeit der Gebiete, die insbesondere im Rahmen einer so-

zio-ökonomischen Studie ermittelt wurde, schlägt der Plan konkrete Lösungen vor, in die alle 

mit dem Thema Wasser befassten lokalen Handlungsträger eingebunden sind. 

Der Plan gliedert sich in 8 strategische Bereiche und beziffert Ziele als förmliche Verpflich-

tung des Comité de bassin. 

 

2.4 Wichtige Wasserbewirtschaftungsfragen im Bearbeitungsgebiet 

Mosel-Saar 

Die internationale Zusammenarbeit zwischen allen Staaten des Bearbeitungsgebiets Mosel-

Saar ist für eine nachhaltige Wasserwirtschaft von ausschlaggebender Bedeutung. Im Hin-

blick auf den dritten Bewirtschaftungszyklus (2021-2027) haben die Vertragsparteien der 

IKSMS daher gemeinsam ermittelt, welche wasserwirtschaftlichen Herausforderungen von 

grenzüberschreitender Bedeutung weiterhin im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen bzw. 

dies in den kommenden Jahren tun werden. Der aktualisierte Bewirtschaftungsplan orientiert 

sich an diesen Herausforderungen, aus denen folgenden „wichtigen Wasserbewirtschaftungs-

fragen“ für das BAG Mosel-Saar abgeleitet wurden: 

- Berücksichtigung der Folgen des Klimawandels (z. B. Erhöhung der Wassertemperatu-

ren, vermehrte Starkregenereignisse, vermehrte und längere Niedrigwasserperioden, 

Rückgang der Grundwasserneubildung); 

- Verbesserung und Wiederherstellung der Durchgängigkeit an den Hauptwanderrouten 

von Mosel, Saar sowie deren Nebenflüssen, damit insbesondere Fischwanderungen wie-

der möglich werden; 

https://wasser.rlp¬umwelt.de/servlet/is/1340/
https://wasser.rlp¬umwelt.de/servlet/is/1340/
http://cdi.eau-rhin-meuse.fr/GEIDEFile/18_03_01_brochure_aeRM_BD.pdf?Archive=248321306650&File=18_03_01_brochure_aeRM_BD_pdf
http://cdi.eau-rhin-meuse.fr/GEIDEFile/18_03_01_brochure_aeRM_BD.pdf?Archive=248321306650&File=18_03_01_brochure_aeRM_BD_pdf
https://www.eau-rhin-meuse.fr/un-plan-dadaptation-et-dattenuation-au-changement-climatique-pour-les-ressources-en-eau-du-bassin


WRRL – Bewirtschaftungsplan Mosel-Saar 2022-2027, Kapitel 2 

52 

- Schutz und Wiederherstellung der aquatischen Ökosysteme durch Verringerung der 

hydromorphologischen Beeinträchtigungen und Defizite (z. B. Sohl- oder Uferverbau, 

Verrohrungen, schädliche Umfeldstrukturen, mangelnde Strömungsdiversität) im Ein-

zugsgebiet von Mosel und Saar; 

- Weitere Verringerung der klassischen Verunreinigungen, insbesondere von Nährstoffen 

(Stickstoff und Phosphor), aus diffusen Quellen (z. B. aus landwirtschaftlich genutzten 

Flächen) sowie Punktquellen (z. B. Einleitungen aus Kläranlagen), die sich stark auf 

den Zustand der Oberflächengewässer und des Grundwassers auswirken; 

- Weitere Reduzierung bzw. Beseitigung der Belastungen durch weitere Schadstoffe 

(z. B. Mikroverunreinigungen wie Pflanzenschutzmittel oder Arzneimittelrückstände, 

PAK); 

- Verbesserung des gewässerökologischen Gleichgewichts durch Maßnahmen im Berg-

bau (Kohle- und Eisenerzbecken); 

- Vereinbarung von Wassernutzungen wie der Schifffahrt und der Wasserkraftnutzung 

mit dem Schutz der Umwelt und der Fischbestände. 
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3 Verzeichnis der Schutzgebiete 

Folgende wasserabhängige Schutzgebiete wurden nach Artikel 6 WRRL erfasst: 

- Gebiete, die gemäß Artikel 7 der WRRL für die Entnahme von Wasser für den mensch-

lichen Gebrauch ausgewiesen wurden; 

- Badegewässer gemäß Richtlinie 2006/7/EG; 

- FFH-Gebiete gemäß Richtlinie 92/43/EWG; 

- Vogelschutzgebiete gemäß Richtlinie 2009/147/EG; 

- Empfindliche Gebiete gemäß Richtlinie 91/271/EWG; 

- Gefährdete Gebiete gemäß Nitrat-Richtlinie 91/676/EWG. 

 

Tabelle 6:  Wasserabhängige Natura-2000-Gebiete im Bearbeitungsgebiet Mosel-Saar 

Land Bezugsjahr Anzahl FFH-

Gebiete 

Anzahl Vogel-

schutzgebiete 

Frankreich 2015 45 45 

Deutschland 

(RP)(1) 
2019 120 57 

Deutschland 

(SL) 
2004/2006 80 4 

Deutschland 

(NW) 
2018 5 0 

Luxemburg 2020 42 15 

Wallonie 2020 16 15 

BAG Mosel-

Saar 
 308 136 

(1) 5 flächenidentische FFH- und Vogelschutzgebiete 

 

In Tabelle 6 sind diejenigen Natura-2000-Gebiete in den Einzugsgebieten von Mosel und Saar 

aufgeführt, die als wasserabhängig einzustufen sind. Dazu gehören die FFH- und Vogel-

schutzgebiete, die wasserabhängige Lebensraumtypen (gem. Anhang I der FFH-RL) oder 

wasserabhängige Tier- und Pflanzenarten (Anhänge II, IV, V der FFH-RL und Vogelschutz-

RL) beherbergen. Informationen über die Schutzerfordernisse dieser Arten und Lebensraum-

typen stellen die zuständigen Naturschutzbehörden der Länder und Regionen in Management 

oder Bewirtschaftungsplänen für die Natura 2000-Gebiete bereit. Diese werden auf nationaler 
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Ebene mit den Maßnahmenprogrammen abgeglichen und fließen in das Maßnahmenpro-

gramm des Bearbeitungsgebietes ein.  

In Deutschland erfolgt die Identifizierung und Kennzeichnung dieser Gebiete im dritten Be-

wirtschaftungszyklus nach einer Handlungsempfehlung der LAWA13. 

Zahlreiche dieser Natura 2000- Gebiete, die häufig auch Bachtäler und Fließgewässerab-

schnitte umfassen, sind grenzüberschreitende oder grenznah, sodass es einer grenzüberschrei-

tenden Koordination und Abstimmung bedarf.  

Beispiele für erfolgreiche grenzüberschreitende Kooperation und Koordinierung sind der 

Flussgebietsvertrag Our, der von Rheinland-Pfalz, Luxemburg und Belgien umgesetzt wird, 

oder der Kyllvertrag. 

Die Unterarbeitsgruppe Biodiversität und Natura 2000 der Arbeitsgruppe Umwelt der Großre-

gion pflegt einen regelmäßigen Austausch über die Strategien und Maßnahmen bei der Um-

setzung der Ziele der FFH-und Vogelschutzrichtlinie. Das gemeinsame Projekt dieser Unter-

arbeitsgruppe ist das Biodiversitätsportal „BioGRe“, das die Verbreitungsdaten der relevan-

ten Tier- und Pflanzenarten der FFH- und Vogelschutzrichtlinie darstellt und Abfragen zu de-

ren Verbreitung und Lebensraumansprüchen ermöglicht. Auf der Grundlage dieser Fachdaten 

und der Natura 2000-Bewirtschftungspläne wird die Schaffung eines grenzüberschreitenden 

Biotopverbunds angestrebt. Die Fließgewässer und Feuchtgebiete spielen dabei eine zentrale 

Rolle. 

 

13  Handlungsempfehlung zur Identifizierung und Kennzeichnung von wasserabhängigen Natura 2000-Gebie-

ten. Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) 2018 

https://www.sig-gr.eu/fr/cartes-thematiques/environnement/protection_nature/sites-naturels-proteges/espaces_naturels_proteges_internationaux_2015.html
https://www.lawa.de/documents/wasg-handlungsempfehlung_2_1553589294.pdf
https://www.lawa.de/documents/wasg-handlungsempfehlung_2_1553589294.pdf
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4 Bewertung des Zustandes der Wasserkörper 

4.1 Oberflächengewässer 

4.1.1 Verwendete Daten / Überwachungsnetze 

Im Bearbeitungsgebiet Mosel-Saar gibt es 629 Oberflächenwasserkörper. Nähere Informatio-

nen zur Verteilung der Oberflächenwasserkörper finden sich in Tabelle 1. 

Wie in Kapitel 1.1.1 bereits erwähnt, kann festgestellt werden, dass ein Großteil der Fließwas-

serkörper natürlich ist (88 %), während nur 12 % als erheblich verändert angesehen werden, 

und dies trotz erheblicher anthropogener Eingriffe in das Bearbeitungsgebiet Mosel-Saar, die 

in den einzelnen Staaten, aber auch ganz allgemein im Bearbeitungsgebiet erfolgt sind. 

Laut WRRL soll in den Bewirtschaftungsplan eine Karte des ökologischen und des chemi-

schen Zustands der einzelnen Oberflächenwasserkörper aufgenommen werden; dieser Zu-

stand ergibt sich jeweils aus der Auswertung der Ergebnisse der Überwachungsprogramme, 

aus Modellberechnungen und aus dem Sachverstand. 

Auf der Ebene des Bearbeitungsgebietes Mosel-Saar haben die IKSMS bereits ab Mitte der 

1960er Jahre ein Messnetz für die chemische und physikalisch-chemische Güte des Wassers 

der Mosel, der Saar sowie ihrer wichtigsten Nebenflüsse eingerichtet. Die Ergebnisse dieser 

Messungen wurden jährlich und die Synthesen der Ergebnisse regelmäßig veröffentlicht. 

Diese Daten können heute direkt und kostenlos auf der Internetseite SIERM eingesehen wer-

den. In den 90er Jahren wurde das Netz um die biologischen Kompartimente ergänzt. 

Im Rahmen der Umsetzung der WRRL und insbesondere ihres Artikels 8 haben die Vertrags-

parteien der IKSMS ab 2006 abgesprochen, die bestehenden Netze weiterzuentwickeln und 

mit der Richtlinie kompatibel zu machen. Das so koordinierte IKSMS-Netz ermöglicht den 

Austausch von Informationen über die grenzüberschreitenden Gewässer. Die Karte des Netzes 

zur überblicksweisen Überwachung, das auf Ebene des Bearbeitungsgebiets Mosel-Saar 

(Messstellen Liste 1 und 2) koordiniert wurde, ist in Anhang A-6 beigefügt.  

Aus dem internationalen IKSMS-Messnetz allein lässt sich allerdings keine umfassende Karte 

über den Zustand aller Wasserkörper erstellen. Je nach Bedarf und lokaler Datenlage wurden 

diese Datensätze also von den Staaten oder Ländern wie folgt ergänzt: 

- durch nationale oder regionale, international nicht koordinierte Überwachungspro-

gramme; 

- durch Hinzuziehung von Modellen oder Sachverständigen, wenn die Überwachungsda-

ten unzureichend waren. 

Die Karten über den Zustand der Oberflächenwasserkörper resultieren aus dem Zusammen-

spiel all dieser Informationsquellen. Wie die Daten aufbereitet und ausgewertet wurden, lässt 

sich in den detaillierten nationalen und regionalen Bewirtschaftungsplänen nachlesen. 

  

file:///C:/Users/Brünicke/AppData/Local/Packages/Microsoft.Office.Desktop_8wekyb3d8bbwe/AC/INetCache/Content.Outlook/B2OF2NIY/PLEN03_2020_d_Kapitel%207%20bis%209_Stand%2019022021_revD.docx
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Mit der Richtlinie 2009/90/EG der Kommission vom 31. Juli 2009 zur Festlegung technischer 

Spezifikationen für die chemische Analyse und die Überwachung des Gewässerzustands ge-

mäß der WRRL soll sichergestellt werden, dass die Ergebnisse von Analysen, die die von den 

zuständigen Behörden der IKSMS-Vertragsparteien benannten Laboratorien zur Überwa-

chung des chemischen Zustands von Gewässern gemäß Artikel 8 WRRL durchführen, von 

guter Qualität und vergleichbar sind. Die Norm EN ISO/ IEC-17025 über allgemeine Anfor-

derungen an die Kompetenz von Prüf- und Kalibrierlaboratorien enthält geeignete internatio-

nale Standards für die Validierung der angewandten Analysemethoden. 

Nach den Vorgaben der o.g. Richtlinie 2009/90/EG werden die zu messenden Parameter nach 

nationalen bzw. internationalen Methoden wie z.B. nach DIN, CEN, ISO, AFNOR bestimmt. 

Diese Methoden ermöglichen wissenschaftlich zuverlässige Daten, die im Bearbeitungsgebiet 

Mosel-Saar vergleichbar sind.  

 

4.1.2 Darstellung des Zustands der Oberflächenwasserkörper 

Nach der WRRL ergibt sich der Zustand eines Oberflächenwasserkörpers aus der Kombina-

tion zweier Bewertungsarten: der Bewertung des chemischen Zustandes und der Bewertung 

des ökologischen Zustandes. Die allgemeine Bezeichnung für den Zustand eines Oberflächen-

wasserkörpers wird auf der Grundlage des jeweils schlechteren Wertes für seinen ökologi-

schen und seinen chemischen Zustand bestimmt. So wird der Gesamtzustand als gut betrach-

tet, wenn der chemische und der ökologische Zustand mindestens gut sind. 

 

4.1.2.1 Ermittlung des chemischen Zustands 

Die WRRL legt prioritäre und prioritär gefährliche Stoffe bzw. Stoffgruppen fest, die in die 

Bewertung des chemischen Zustandes einfließen. Darüber hinaus gelten für diese Stoffe Ziele 

hinsichtlich der Verringerung bzw. Einstellung von Einleitungen, Verlusten und Emissionen. 

Zu diesem Zweck werden spezielle Verringerungsprogramme aufgestellt. Im Dezember 2008 

wurden mit der Richtlinie 2008/105/EG für all diese Stoffe Umweltqualitätsnormen (UQN) 

für Oberflächengewässer festgelegt. Diese UQN werden als Jahresmittelwert (JD-UQN) aus-

gedrückt und für viele Stoffe durch maximal zulässige Höchstwerte (ZHK-UQN) ergänzt. Auf 

Gemeinschaftsebene liegt also ein abgestimmtes System zur Bewertung des chemischen Zu-

standes in Bezug auf dessen Bestandteile und ihre Quantifizierung vor. 

Durch die Richtlinie 2013/39/EU wurde im August 2013 die Stoffliste für den chemischen 

Zustand aktualisiert. Im Vergleich zur Richtlinie 2008/105/EG wurde Folgendes geändert: 

- Aufnahme neuer Stoffe in die Liste; 

- Änderung der UQN bestimmter Stoffe; 

- Aufnahme neuer Messmedien (Biota) und Zuweisung von UQN für weitere Stoffe. 



WRRL – Bewirtschaftungsplan Mosel-Saar 2022-2027, Kapitel 4 

57 

Zur Bewertung des chemischen Zustandes wurden im 3. Zyklus in allen Staaten / Ländern / 

Regionen des Mosel-Saar-Einzugsgebiets sowohl die Stoffe aus der Richtlinie aus dem Jahr 

2008 sowie ergänzend die neuen Stoffe und Messmedien (Biota) aus der Richtlinie aus dem 

Jahr 2013 herangezogen (sofern Daten verfügbar).  

Die Karten A-7 und A-8 zeigen die Bewertung des chemischen Zustandes der Oberflächen-

wasserkörper des Bearbeitungsgebiets Mosel-Saar. Gemäß Anhang V der WRRL wird bei gu-

tem chemischem Zustand die Farbe Blau angezeigt. Ist der chemische Zustand nicht gut, wird 

die Farbe Rot zugeordnet. Tabelle 8 fasst die Ergebnisse zusammen. 

Die Richtlinie 2013/39/EU führt den Begriff der ubiquitären Stoffe ein: Damit wird eine 

Reihe von Stoffen bezeichnet, die trotz angemessener Maßnahmen über Jahrzehnte hinweg in 

der Umwelt feststellbar sind oder die aufgrund ihres Transports durch die Luft über weite 

Strecken in der Umwelt omnipräsent sind. Die Richtlinie eröffnet die Möglichkeit, den chemi-

schen Zustand mit und ohne Berücksichtigung dieser Stoffe darzustellen (vgl. Karte A-7 bzw. 

A-8). 

 

Aufgrund der für ganz Deutschland vorliegenden Untersuchungsdaten zur Belastung von Fi-

schen durch Quecksilber ist eine flächenhafte Überschreitung der Biota-UQN festzustellen. In 

Deutschland wird der chemische Zustand deshalb flächendeckend als „nicht gut“ eingestuft. 

Es sind jedoch weitere Studien und die Festlegung einer einheitlichen Untersuchungsanlei-

tung (Art, Alter der Fische) auf EU-Ebene notwendig, um die bisherigen Messungen zu vali-

dieren und Trends zu ermitteln. 

 

Im französischen Teil ist festzustellen, dass zu einem ganz großen Teil die polyzyklischen 

aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) für die Herabstufung des chemischen Zustandes ver-

antwortlich sind, und zwar unabhängig davon, ob sie ubiquitär vorkommen (in erster Linie 

Benzo(a)pyren) oder nicht (Fluoranthen). Hier sei darauf hingewiesen, dass bislang nur die 

Messdaten der Wasserphase ausgewertet wurden. Die von der WRRL vorgeschriebenen Un-

tersuchungen biologischer Matrices (Biota) werden in die abschließende Fassung des Bewirt-

schaftungsplanes aufgenommen. Bereits jetzt zeichnet sich ab, dass sie die Beurteilung sehr 

stark beeinflussen werden, da die Nachweiskapazitäten dadurch erhöht werden und da man-

che Umweltqualitätsnormen hier strenger sind als in der Wasserphase. 

 

Standen in Luxemburg für einen Oberflächenwasserkörper keine bzw. nur wenige Messwerte 

in der Wasserphase zur Verfügung, so wurde der chemische Zustand des betreffenden Ober-

flächenwasserkörpers anhand der an den anderen Oberflächenwasserkörpern erhobenen Mo-

nitoringergebnisse abgeleitet. Konkret wurde dies im Fall der Gruppe der PAK und Fluoran-

then angewandt. Anhand der vorliegenden Daten wurde festgehalten, dass für einen Oberflä-

chenwasserkörper, für den keine oder nur wenige Messwerte vorliegen, eine Überschreitung 
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der JD-UQN für PAK und Fluoranthen sowie der ZHK-UQN für PAK für die Bewertung des 

chemischen Zustandes abgeleitet werden.  

 

Tabelle 7: Aktueller chemischer Zustand der Fließgewässer-Wasserkörper  

  
Chemischer Zustand 

(Anzahl der Wasserkörper) 

Chemischer Zustand ohne 

ubiquitäre Stoffe 

(Anzahl der WK) 

  gut 
nicht 

gut 

nicht 

bestimmt 
Gut 

nicht 

gut 

nicht 

bestimmt 

FR(1)  52 170 44 (2) 111 111 44 (2) 

LU  0 103 0 8 95 0 

DE 

SL(3, 4) 0 102 0 72 30 0 

RP(3) 0 115 0 108 7 0 

NW 0 7 0 4 0 3 

BE WL(4) 0 16 0 14 2 0 

 
Gesamt 

BAG Mosel-Saar 
52 513 44 317 245 47 

 
% der Anz. der 

WK des BAG 
9 84 7 52 40 8 

(1) Daten 2015-2017 

(2) Mit dem Überwachungsprogramm in Frankreich können 85 % der Wasserkörper bewertet werden. Eine 

Bewertung nicht überwachter Wasserkörper mit alternativen Modellinstrumenten ist derzeit noch nicht 

möglich. 

(3) Ohne Kondominium; die WK des Kondominiums werden bei Luxemburg mitgezählt 

(4) Daten 2018 
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Folgende Grafiken bilanzieren den chemischen Zustand der Fließgewässer-Wasserkörper im 

gesamten Mosel-Saar-Einzugsgebiet: 

 

 

Abbildung 12:  Bilanz des chemischen Zustands der Fließgewässer-Wasserkörper 

(Quelle: IKSMS) 

 

 

Abbildung 13: Bilanz des chemischen Zustands der Fließgewässer-Wasserkörper (ohne 

Berücksichtigung ubiquitärer Stoffe) 

(Quelle: IKSMS) 
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Man könnte auf den ersten Blick den Eindruck gewinnen, dass die oben dargestellte Bilanz be-

sagt, dass sich der chemische Zustand der Wasserkörper seit der Veröffentlichung der ersten 

beiden Bewirtschaftungspläne (Dezember 2009 und Dezember 2015) verschlechtert hat. Letz-

tere sagten aus, dass sich 43 % bzw. 6 % der Wasserkörper in gutem Zustand befanden. Diese 

„Verschlechterung“ erklärt sich größtenteils durch die intensivierte Überwachung der Wasser-

körper im Rahmen der Monitoringprogramme, wodurch bessere und belastbare Erkenntnisse 

über den Zustand der Wasserkörper vorliegen. Darüber hinaus können die gesteigerte Messleis-

tung und insbesondere die Herabsetzung der Bestimmungsgrenzen dazu führen, dass einige 

Stoffe häufiger festgestellt werden und öfter eine Herabstufung erforderlich ist. Schließlich 

führt auch die Berücksichtigung der unter der Richtlinie 2013/39/EU neu geregelten prioritären 

Stoffe und der Verschärfung der UQN für bestimmte Stoffe zu einem schlechteren Bild des che-

mischen Zustands der Oberflächenwasserkörper. Die Grundlage für die Bewertung des chemi-

schen Zustandes wurde im Vergleich zu den ersten beiden Bewirtschaftungsplänen somit ange-

passt, was einen direkten Vergleich der Ergebnisse nur bedingt ermöglicht. 

Wie erwartet stellen die ubiquitären Stoffe die Hauptverursacher des schlechten chemischen 

Zustands der Oberflächenwasserkörper dar, da sich ohne ihre Berücksichtigung 54 % anstatt 

9 % der Wasserkörper in gutem Zustand befinden. 

 

4.1.2.2 Ermittlung des ökologischen Zustands 

Die Mitgliedstaaten gewichten in ihren nationalen Verfahren zur Ermittlung des ökologischen 

Zustandes die Bewertungs- und Hilfskomponenten nach der WRRL unterschiedlich.  

Zur Ermittlung des ökologischen Zustands bzw. Potenzials (bei erheblich veränderten Was-

serkörpern) werden die folgenden Komponenten verwendet: 

- Komponenten für die biologische Qualität: Fische, Makrozoobenthos, Phytoplankton 

und Makrophyten/Phytobenthos. Diese Komponenten bilden die Grundlage für die Be-

wertung des ökologischen Zustands/Potenzials. Die Bewertung der biologischen Quali-

tätskomponenten basiert auf Referenzbedingungen, die für jeden Fließgewässertyp auf 

nationaler Ebene festgelegt werden (siehe Kapitel 1.1.2). Im Rahmen der Interkalibrie-

rung wurden die nationalen biologischen Bewertungsmethoden abgestimmt. Damit ist 

sichergestellt, dass die Grenzen zwischen dem guten Zustand (Umweltziel erreicht) und 

dem mäßigen Zustand (Handlungsbedarf) EU-weit vergleichbar bleiben (Beschluss 

(EU) 2018/229 der Kommission). 

- Allgemeine chemisch-physikalische Qualitätskomponenten (z. B. Nährstoffe, Salze, 

Wassertemperatur etc.). Diese Komponenten dienen der „Unterstützung der biologi-

schen Komponenten“. 

- Flussgebietsspezifische Schadstoffe, deren UQN einzuhalten sind, auch wenn die bio-

logischen Qualitätskomponenten den guten ökologischen Zustand/das gute ökologische 
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Potenzial anzeigen. Auch sie dienen der „Unterstützung der biologischen Komponen-

ten“. Die Liste dieser Schadstoffe sowie die zugehörigen Umweltqualitätsnormen sind 

national geregelt. 

- Hydromorphologische Qualitätskomponenten (Morphologie, Durchgängigkeit und 

Wasserhaushalt). Diese Komponenten dienen der „Unterstützung der biologischen 

Komponenten“ und werden als Hilfsgrößen zur Einstufung in den sehr guten ökologi-

schen Zustand herangezogen. 

 

Für die Bewertung des ökologischen Zustands sind die niedrigste Klasse der biologischen 

Qualitätskomponenten und die flussgebietsspezifischen Schadstoffe maßgeblich. 

Die hydromorphologischen und anderen Komponenten, die nach WRRL zu bewerten sind, 

dienen lediglich der „Unterstützung der biologischen Komponenten“. 

 

Allgemeine chemisch-physikalische Qualitätskomponenten (ACP) 

Bei den allgemeinen chemisch-physikalischen Qualitätskomponenten (ACP) gibt es unter-

schiedliche Auslegungen zwischen den Staaten: 

 

In Deutschland werden die ACP nur als unterstützende Orientierungswerte herangezogen, 

etwa wenn keine belastbaren Aussagen zu den biologischen Qualitätskomponenten vorliegen 

oder diese nicht eindeutig sind. (Oberflächengewässerverordnung OGewV, Anlage 7). Eine 

Überschreitung der national festgelegten Orientierungswerte für die allgemeinen Parameter 

führt nicht zu einer Herabstufung des ökologischen Zustands, wenn die Biologie mit „gut“ be-

wertet wird.  

In Frankreich wird der Ecostat-Guide anders ausgelegt: Wenn der physikalisch-chemische 

Zustand nicht gut ist, obwohl die Biologie mit „gut“ bewertet wurde, wird der ökologische 

Zustand automatisch herabgestuft. Somit sind diese Angaben unmittelbar bewertungsrelevant. 

Für die Abstimmung der Grenzwasserkörper (vgl. Kap. 5.6) wurden deshalb in Deutschland 

die gewässertypspezifischen Orientierungswerte wie folgt klassifiziert: Grün (2): Orientie-

rungswert nicht überschritten bzw. Bereich eingehalten. Gelb (3): Orientierungswert über-

schritten bzw. Bereich nicht eingehalten.  

In Luxemburg kommt den ACP die gleiche Bedeutung bei der Bewertung des ökologischen 

Zustandes bzw. Potenzials zu wie den biologischen Qualitätskomponenten. Dies bedeutet, 

dass die Bewertung des ökologischen Zustandes bzw. Potenzials herabgestuft wird, wenn der 

allgemein physikalisch-chemische Zustand schlechter als „gut“ bewertet wurde, auch wenn 

die biologischen Qualitätskomponenten mit „gut“ bewertet wurden. 

 



WRRL – Bewirtschaftungsplan Mosel-Saar 2022-2027, Kapitel 4 

62 

Die IKSMS-Vertragsparteien haben die Schwellenwertbereiche der ACP untereinander ver-

glichen: 

Bei den ACP bleiben die Bewertungen innerhalb der IKSMS-Mitgliedstaaten weitgehend ko-

härent. Unterschiede gibt es bei den N- und P-Verbindungen, deren Schwellenwerte in der 

Wallonie und Frankreich höher liegen als in Luxemburg und Deutschland. 

Die Einstufung des ökologischen Zustandes der Wasserkörper an den Grenzen wurde für den 

endgültigen dritten Bewirtschaftungsplan direkt zwischen den zuständigen Behörden der be-

treffenden Staaten/Länder abgestimmt. Soweit möglich wurde sie in Einklang gebracht, wobei 

insbesondere die Besonderheiten der Bewertungssysteme und der tatsächliche Gewässerzu-

stand vor Ort berücksichtigt wurden. Eventuelle Unterschiede bei der Einstufung wurden 

ebenfalls erläutert (vgl. Kapitel 5.6). 

 

Ableitung des ökologischen Potenzials 

Bei der Ableitung des ökologischen Potenzials (Anpassung des Bewertungsrahmens für 

künstliche oder stark strukturveränderte Wasserkörper) haben die Mitgliedstaaten unter-

schiedliche Ansätze verfolgt, was eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse erschwert.  

 

In Deutschland werden die als grundsätzlich machbar identifizierten Maßnahmen, die keine 

signifikante Einschränkung der Nutzung oder negative Auswirkungen auf die weitere Umwelt 

haben, hinsichtlich ihrer ökologischen Wirkungen genauer untersucht. Am Ende dieses Pro-

zesses steht die Ableitung der potenziellen Habitatqualität im höchsten ökologischen Poten-

zial (HÖP) in Bezug auf (1) die Morphologie, (2) den Wasserhaushalt und (3) die Durchgän-

gigkeit. Das ökologische Potenzial wird durch eine Anpassung der Bewertungsverfahren für 

die Wirbellosen (PERLODES) und die Fische (fiBS) direkt berechnet.  

In Frankreich wird nicht die Maßnahmenwirkung beurteilt, sondern (komplementär dazu) 

die bestehende hydromorphologische Belastung. Je größer der Umfang/die Kosten der identi-

fizierten Maßnahmen, desto höher muss die hydromorphologische Belastung sein. Sie wird in 

drei Kategorien eingeteilt: gering, mittel, erheblich. Die Ermittlung des guten ökologischen 

Potenzials (GÖP) erfolgt nicht auf rechnerischem Wege, sondern wird anhand einer Matrix 

ermittelt. Grundgedanke hierbei ist die Verschneidung zwischen dem Grad der hydromorpho-

logischen Belastung und dem ökologischen Zustand der nicht durch die hydromorphologi-

schen Veränderungen beeinflussten Qualitätskomponenten (Zustand Diatomeen + chemisch-

physikalische Komponente des ökologischen Zustands). Es gibt hier noch keine spezifische 

Methode zur Bewertung der HMWB. In Ermangelung einer solchen Methode werden für die 

Bewertung nur jene Parameter berücksichtigt, die nicht von der Morphologie (physikalische 

Chemie, Diatomeen und Makrophyten) beeinflusst werden; diese werden dann mit einer Di-

agnose der reversiblen hydromorphologischen Belastungen verschnitten, die stellvertretend 

für den Verschlechterungsgrad der anderen biologischen, von der Morphologie beeinflussten 

Komponenten (Invertebraten und Fische) stehen.  
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Die in Luxemburg erarbeitete Methode zum Festlegen des guten ökologischen Potenzials ba-

siert sowohl auf den Vorgaben und Grundlagen des CIS-Leitfadens Nr. 414 als auch des Prager 

Maßnahmenansatzes. Demnach wird für die Herangehensweise zum Festlegen des GÖPs der 

Referenz- und Maßnahmenansatz in Kombination verwendet. Da die Arbeiten zur Festlegung 

des GÖP im Moment noch laufen, wurde im dritten Bewirtschaftungsplan für die Bewertung 

des Potenzials der als heavily modified waterbodies (HMWB) eingestuften Oberflächenwas-

serkörper dieselbe Methodik wie für die natürlichen Oberflächenwasserkörper angewandt. Für 

die Bewertung der HMWB wurden somit für die biologischen Qualitätskomponenten diesel-

ben Referenzen und Grenzwerte herangezogen wie für die natürlichen Oberflächenwasserkör-

per.  

 

Für die Vergleichbarkeit des ökologischen Potenzials innerhalb der IKSMS ist daher das ge-

meinsame Verständnis der Maßnahmenwirkung von entscheidender Bedeutung. Die EU-

Kommission und die Mitgliedstaaten haben hierzu in Ergänzung zum CIS-Leitfaden Nr. 4 den 

Leitfaden Nr. 3715 zur Ableitung des GÖPs, u. a. mit konkreten Maßnahmenvorschlägen für 

die unterschiedlichen Nutzungen, erarbeitet. Damit soll eine bessere Vergleichbarkeit des 

GÖPs zwischen den Mitgliedstaaten erreicht werden. 

 

Die spezifischen Schadstoffe des ökologischen Zustands 

Die spezifischen Schadstoffe werden sowohl in Frankreich als auch in Deutschland und in Lu-

xemburg bei der Bewertung des ökologischen Zustands bzw. Potenzials berücksichtigt. An-

ders als die UQN der prioritären Stoffe des chemischen Zustands werden die UQN für die 

spezifischen Schadstoffe von den Staaten festgelegt, sodass die Bewertung eines Stoffes 

durch zwei Staaten nicht notwendigerweise anhand derselben UQN erfolgt. Deutschland 

stützt sich zur Bewertung des Zustands der Wasserkörper auf eine Liste von 162 spezifischen 

Schadstoffen, für die UQN festgelegt wurden. Überschreitet einer dieser Stoffe die UQN, 

wird der ökologische Zustand eines Wasserkörpers herabgestuft, auch wenn die Biologie mit 

„gut“ bewertet wird. In Frankreich umfasst die Liste der zur Bewertung des ökologischen 

Ist-Zustands (dritter Bewirtschaftungszyklus) herangezogenen spezifischen Schadstoffe 15 

Stoffe. Eine Überschreitung der UQN hat dieselben Auswirkungen wie in Deutschland. Die 

Liste der flussgebietsspezifischen Schadstoffe zählt in Luxemburg insgesamt 22 Stoffe (6 

Metalle, 15 Pestizide und 1 Arzneimittel). Eine Überschreitung der UQN hat dieselben Aus-

wirkungen wie in Deutschland und Frankreich. 

  

 
14 Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC), Guidance document 

n° 4, Identification and Designation of Heavily Modified and Artificial Water Bodies, European Commission, 

2003 

15 Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC), Guidance Document 

n° 37, Steps for defining and assessing ecological potential for improving comparability of Heavily Modified 

Water Bodies, European Commission, 2019 

https://circabc.europa.eu/sd/a/f9b057f4-4a91-46a3-b69a-e23b4cada8ef/Guidance%20No%204%20-%20heavily%20modified%20water%20bodies%20-%20HMWB%20(WG%202.2).pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/f9b057f4-4a91-46a3-b69a-e23b4cada8ef/Guidance%20No%204%20-%20heavily%20modified%20water%20bodies%20-%20HMWB%20(WG%202.2).pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/d1d6c347-b528-4819-aa10-6819e6b80876/Guidance%20No%2037%20-%20Steps%20for%20defining%20and%20assessing%20ecological%20potential%20for%20improving%20comparability%20of%20Heavily%20Modified%20Water%20Bodies.pdf
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4.1.2.3 Ergebnisse der Bewertung des ökologischen Zustands/Poten-

zials 

Karte A-9 zeigt die Bewertung des ökologischen Zustands bzw. Potenzials der Wasserkörper 

des Bearbeitungsgebietes Mosel-Saar. Tabelle 9 fasst die Ergebnisse zusammen. 

Der ökologische Zustand ist eine Gesamtaussage über alle Belastungen und hydromorpholo-

gischen Beeinträchtigungen, denen die Gewässer ausgesetzt sind. Er entwickelt sich im Laufe 

der Zeit pro Wasserkörper, aber auch in Fließrichtung. Außerdem variiert er stark je nach Ge-

wässertyp und -größe oder auch je nach menschlicher Nutzung und deren Auswirkungen.  

 

Tabelle 8: Ökologischer Zustand bzw. ökologisches Potenzial der Fließgewässer-Was-

serkörper  

  
sehr gut gut mäßig unbefrie- 

digend 

schlecht unbe-

stimmt 

FR Anzahl 3 54 107 61 41 0 

LU Anzahl 0 0 44 21 38 0 

D

E 

SL(1

) 

Anzahl 
1 26 22 30 23 0 

RP(1

) 

Anzahl 
1 40 51 17 6 0 

NW Anzahl 0 4 2 0 0 1 

B

E 
WL 

Anzahl 
0 10 6 0 0 0 

Gesamt 

BAG 

Mosel-

Saar 

Anzahl 5 134 232 129 108 1 

% der Anz. 

der WK des 

BAG 

1 22 38 21 18 <1 

(1) Ohne Kondominium; die WK des Kondominiums werden bei Luxemburg mitgezählt 
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Abbildung 14: Bilanz des ökologischen Zustands/Potenzials der Fließgewässer-Wasser-

körper 

(Quelle: IKSMS) 

 

Ein direkter Vergleich der Bilanzen des ökologischen Zustandes der Wasserkörper aus dem 

ersten (2009), zweiten (2015) und dem vorliegenden Bewirtschaftungsplan ist nicht möglich, 

da 2009 der ökologische Zustand der Wasserkörper auf Ebene des Bearbeitungsgebiets noch 

nicht anhand der von der WRRL geforderten fünf Zustandsklassen bewertet werden konnte. 

Zwischen 2015 und 2021 wurden u. a. Bewertungsverfahren angepasst.  

In Luxemburg erfolgt die Bewertung einiger biologischer Qualitätskomponenten anhand 

neuer Verfahren, welche sich von den Verfahren unterscheiden, die für die Zustandsbewer-

tung im Rahmen des zweiten Bewirtschaftungsplans genutzt wurden. Zudem wurde die Liste 

der flussgebietsspezifischen Schadstoffe sowie deren Umweltqualitätsnormen im Laufe des 

Jahres 2015 überarbeitet. Diese bilden die Grundlage für die Zustandsbewertung für den drit-

ten Bewirtschaftungsplan. Im zweiten Bewirtschaftungsplan wurde die Bewertung des ökolo-

gischen Zustandes bzw. Potenzials jedoch noch auf Basis der alten Stoffliste sowie der alten 

Umweltqualitätsnormen durchgeführt. 

Trotz dieser methodischen Unterschiede lässt sich in vielen Fällen einschätzen, wo sich Was-

serkörper verbessert haben. So schätzte man im Jahr 2009, dass sich ca. 30 % der Wasserkör-

per in gutem Zustand befanden / ein gutes Potenzial aufwiesen, während sich im dritten Be-

wirtschaftungsplan lediglich 22 % der Wasserkörper in zumindest gutem Zustand befanden / 

ein gutes Potenzial aufwiesen. Tatsache ist jedoch, dass es sich hierbei nicht um eine Ver-

schlechterung der Qualität der Wasserkörper im Betrachtungszeitraum handelt, sondern dass 

die gleiche Situation wie beim chemischen Zustand vorliegt, nämlich eine intensivierte Be-

obachtung der Wasserkörper sowie eine gesteigerte Messleistung, auch aufgrund geänderter 

Vorgaben. Es handelt sich somit nicht um eine tatsächliche Verschlechterung des Gewässer-

zustands.  

1%
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38%

21%

18%

0%
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4.2 Grundwasser 

Auf der Grundlage der Beschreibung und Beurteilung der im Rahmen der Bestandsaufnahme 

festgestellten anthropogenen Belastungen und deren Auswirkungen auf das Grundwasser im 

Bearbeitungsgebiet Mosel-Saar haben die IKSMS-Vertragsparteien die Umsetzung eines 

Grundwasserüberwachungsprogrammes koordiniert. Ergebnis dieser Koordinierung ist ein 

Grundwasserüberwachungsnetz gemäß den Anforderungen des Artikels 8 WRRL, um einen 

zusammenhängenden und umfassenden Überblick über den guten mengenmäßigen und che-

mischen Zustand des Grundwassers nach Anhang V der WRRL zu gewinnen. 

Die IKSMS-Vertragsparteien im Bearbeitungsgebiet Mosel-Saar haben darüber hinaus im 

Zuge der Umsetzung der Anforderungen der WRRL zum Monitoring im März 2007 einen Be-

richt über die Koordinierung der Überblicksüberwachungsprogramme gem. Artikel 8 und Ar-

tikel 15 Absatz 2 WRRL (Bericht - Teil B), erstellt. 

Von Bedeutung ist dabei die Überwachung derjenigen Parameter, die für den Schutz aller 

grenzüberschreitenden Grundwasserströme und der damit gegebenenfalls verknüpften Ver-

wendungszwecke maßgeblich sind. Die Grundwasserkörper, die einer internationalen Koordi-

nierung bedürfen, sind daher im Bearbeitungsgebiet Mosel-Saar Gegenstand der besonderen 

Aufmerksamkeit. 

Neben den EU-weit geltenden Qualitätsnormen für Nitrat (50 mg/l) und Pflanzenschutzmittel 

(0,1 µg/l für den Einzelparameter und 0,5 µg/l für den Summenparameter) sind gemäß der 

EU-Richtlinie zum Schutz des Grundwassers vor Verschmutzung und Verschlechterung (RL 

2006/118/EG) weitere Parameter zu berücksichtigen, die auf nationaler Ebene von den EU-

Mitgliedstaaten festgelegt werden. 

Die EU-Mitgliedstaaten haben bis Ende 2008 nationale Schwellenwerte (vgl. Tabelle 15) fest-

gelegt, und zwar zumindest für die Parameter Arsen, Cadmium, Blei, Quecksilber, Ammo-

nium, Chlorid, Sulfat, Tri- und Tetrachlorethylen (sowie die elektrische Leitfähigkeit, falls 

keine Schwellenwerte für Chlorid und Sulfat festgelegt werden). 

Mit der Richtlinie 2014/80/EU der Kommission vom 20. Juni 2014 zur Änderung des An-

hangs II der Richtlinie 2006/118/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zum Schutz 

des Grundwassers vor Verschmutzung und Verschlechterung sollten die Mitgliedstaaten bei 

der Festsetzung von Schwellenwerten auch Nitrite, die zum Gesamtstickstoffgehalt beitragen, 

und Gesamtphosphor — entweder als solcher oder in Form von Phosphaten — berücksichti-

gen. 

Darüber hinaus konnten die EU-Mitgliedstaaten weitere Schwellenwerte für Schadstoffe nach 

einem vorgeschriebenen Verfahren ableiten und festsetzen, sofern diese Schadstoffe in ihrem 

jeweiligen Hoheitsgebiet zur Einstufung von Grundwasserkörpern oder Gruppen von Grund-

wasserkörpern „als gefährdet hinsichtlich der Zielerreichung“ beitragen.   

http://www.iksms-cipms.org/servlet/is/20088/Bericht_IKSMS%20Art_8_und_15%20WRRL.pdf?command=downloadContent&filename=Bericht_IKSMS%20Art_8_und_15%20WRRL.pdf
http://www.iksms-cipms.org/servlet/is/20088/Bericht_IKSMS%20Art_8_und_15%20WRRL.pdf?command=downloadContent&filename=Bericht_IKSMS%20Art_8_und_15%20WRRL.pdf
http://www.iksms-cipms.org/servlet/is/20088/Bericht_IKSMS%20Art_8_und_15%20WRRL.pdf?command=downloadContent&filename=Bericht_IKSMS%20Art_8_und_15%20WRRL.pdf
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Tabelle 9: Nationale Schwellenwerte im Bearbeitungsgebiet Mosel-Saar (mg/l) 

 
FR LU DE WL 

Arsen 0,001 0,01 0,01 0,01 

Cadmium 0,0005 0,001 0,0005 0,003 

Blei 0,001 0,01 0,01 0,01 

Quecksilber 0,0001 0,001 0,0002 0,001 

Ammonium 0,5 0,5 0,5 0,5 

Chlorid 250 250 250 150 

Summe Tri- und Tetrachlorethylen 0,001 0,01 0,01 0,007(1) 

0,004(2) 

Sulfat 250 250 250 250 

Nitrit 
 

0,5 0,5 0,1 

Ortho-Phosphat (PO4) 
 

0,3 0,5 
 

Leitfähigkeit 1.000 μS/ 

cm bei 

20 °C 

1.100 μS/ 

cm bei 

20 °C 

2.500 μS/ 

cm bei 

20 °C 

  

Gesamtphosphor 0,5 (ortho 

P) 

  
1,15 

Kupfer 2 
  

0,1 

Cyanid (gesamt) 0,05 
  

0,05 

Nickel 0,02 
  

0,02 

Zink 5 
  

0,2 

Chrom VI 0,05 
  

0,009 

Methyl-terbutylether N/A 
  

0,03 

(1) Trichlorethylen 

(2) Tetrachlorethylen 
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4.2.1 Karte der Überwachungsnetze 

Ende 2006 wurde im Bearbeitungsgebiet Mosel-Saar nach den Vorgaben der Wasserrahmen-

richtlinie ein Monitoringmessnetz des Grundwassers mit etwa 400 Messstellen zur Überblick-

süberwachung in Betrieb genommen (vgl. Karten des Netzes zur Überblicksüberwachung des 

mengenmäßigen und chemischen Zustands, Karte A-10 bzw. A-11 im Anhang), dessen Er-

gebnisse in eine im Jahr 2019 durchgeführte Revision der Bestandsaufnahme aus dem Jahre 

2013 und eine Neubewertung der Grundwasserkörper (Einstufung in einen guten oder 

schlechten chemischen bzw. mengenmäßigen Zustand) eingeflossen sind. 

Das Grundwasserüberwachungsnetz wurde so konzipiert, dass mit Hilfe repräsentativer Mess-

stellen eine zuverlässige Beurteilung sämtlicher Grundwasserkörper im Bearbeitungsgebiet 

Mosel-Saar möglich wird. Dieses Messnetz unterliegt im Rahmen der zu aktualisierenden Be-

standsaufnahmen einer wiederkehrenden Kontrolle. Auf der Grundlage nationaler Daten 

wurde besonderen Wert auf die Resultate der Koordinierungsbemühungen der IKSMS-

Vertragsparteien im Bearbeitungsgebiet Mosel-Saar gelegt. 

 

Die überblicksweise Überwachung erfolgt mit Ausnahme einiger Parameter mindestens ein-

mal alle drei Jahre für die Basisparameter und mindestens einmal alle sechs Jahre für die er-

weiterte Parameterliste. Soweit die Analyseergebnisse eine anthropogene Veränderung der 

Grundwasserqualität aufzeigen werden, erfolgt eine Anpassung der Untersuchungsfrequenz, 

um eine Trendaussage zu ermöglichen. Die Untersuchungsfrequenz zur Trendermittlung von 

Schadstoffen im Grundwasser kann sich zudem an hydrogeologischen Gegebenheiten sowie 

an Erkenntnissen aus bekannten Voruntersuchungen orientieren. 

Die spezifische Messstellendichte der Messnetze der IKSMS-Vertragsparteien unterscheidet 

sich aufgrund der unterschiedlichen Größe und Art der Grundwasserkörper. Der Erfolg der 

Koordinierungsarbeit im Bearbeitungsgebiet Mosel-Saar spiegelt sich aber in dem weitgehend 

ähnlichen Parameterumfang und den Überwachungsfrequenzen auf der Basis bestehender na-

tionaler Messprogramme, den Anforderungen der WRRL (Übernahme der Leitparameter) so-

wie der Tochterrichtlinie „Grundwasser“ (Richtlinie 2006/118/EG) wider. 

Alle IKSMS-Vertragsparteien im Bearbeitungsgebiet Mosel-Saar sind sich im Rahmen ihrer 

Koordinierungsbemühungen darüber einig geworden, dass eine vollständige Kontrolle sämtli-

cher Grundwasserströme im Grenzbereich zu den jeweiligen Nachbarstaaten durch Messstel-

len aufgrund der schwierigen geologischen und hydrogeologischen Rahmenbedingungen 

(Kluft- und Karstgestein) aus ökonomischer Sicht unverhältnismäßig ist und keine belastbaren 

Aussagen zum Zustand der betreffenden Grundwasserkörper liefern kann. Dort allerdings, wo 

regional anthropogene Belastungen des Grundwassers in grenznahen Grundwasserkörpern 

eine grenzüberschreitende Koordinierung erfordern, existiert bereits eine Vielzahl von Grund-

wassermessstellen mit entsprechenden Erkenntnissen beiderseits der Grenze. 
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Im Rahmen der bis Ende 2019 geforderten zweiten Aktualisierung der Bestandsaufnahme 

wurde auch das Überwachungsmessnetz überprüft. Das Messnetz zur überblicksweisen Über-

wachung des mengenmäßigen Zustands besteht aus 142 Messstellen und das zur Überwa-

chung des chemischen Zustands der Grundwasserkörper aus insgesamt 242; einige Messstel-

len dienen sowohl der quantitativen als auch der qualitativen Überwachung. 

Die Ergebnisse des aufgestellten Überwachungsprogramms werden auch zur operativen Über-

wachung verwendet, die die Wirksamkeit von Maßnahmen zur Erreichung der Umweltziele 

im Grundwasser dokumentieren soll. 

Sämtliche Grundwasserkörper, bei denen zur Erreichung der Ziele nach Wasserrahmenrichtli-

nie Maßnahmen erforderlich sind, weil sie sich in einem schlechten chemischen Zustand be-

finden, werden durch die operative Überwachung untersucht. Bei diesem operativen Messnetz 

handelt es sich um ein flexibles Messnetz, das immer in Abhängigkeit von der Art der Belas-

tung gestaltet wird und die Wirksamkeit von Maßnahmen zur Erreichung der Umweltziele im 

Grundwasser dokumentieren soll. Hier werden nur Parameter analysiert, die für die Belastung 

kennzeichnend sind. In der Regel handelt es sich bei dem operativen Messnetz um eine an-

lassbezogene Erweiterung des Messnetzes zur repräsentativen, überblicksweisen Überwa-

chung. 

In der Tabelle 10 sind die im Bearbeitungsgebiet vorhandenen Messstellen dargestellt, die der 

überblicksweisen quantitativen Überwachung des Grundwassers dienen. 

 

Tabelle 10: Überblicksmessnetz zur Überwachung des mengenmäßigen Zustands des 

Grundwassers 

 Anzahl Grundwasser-

messstellen 

Messstellendichte 

[n/100/km²] 

Parameter 

S=Grundwasser-

stand 

Q=Schüttung 

FR 
 

36 0,23 S 

LU 
 

17 0,59 S, Q 

DE 

SL 33 1,5 S 

RP 36 0,6 S 

NW 4 4,5 S 

BE WL 3 0,4 S 

Gesamt 133  
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Tabelle 11 stellt die Auswahl der qualitativen Messstellen, der Untersuchungsparameter und 

der Überwachungsfrequenzen der Überblicksüberwachung für das Bearbeitungsgebiet Mosel-

Saar dar. 

 

Tabelle 11: Überblicksmessnetz zur Überwachung des chemischen Zustands des 

Grundwassers 

 Anzahl 

Grundwas-

sermess- 

stellen 

Messstellen-

dichte 

[n/100/km²] 

Parameter16 Messfrequenz 

FR 

 

75 0,49 L1/L2 
L1 min. 1 x/Jahr 

L2 min. 1 x/6 Jahre 

LU 
 

31 1,08 L1/L2 min. 1 x/6 Jahre 

DE 

SL 38 1,95 L1/L2 min. 1 x/6 Jahre 

RP 71 1,0 L1/L2 min. 1 x/6 Jahre 

NW 4 4,5 L1/L2 max. 1 x/6 Jahre 

BE WL 13 1,8 L1/L2 min. 1 x/3 Jahre 

Gesamt 237  

 

 

Die Karte A-11 zur Überblicksüberwachung mit Messstellen zur Überwachung des „chemi-

schen Zustands“ ist im Anhang beigefügt. 

 

4.2.2 Darstellung des Zustands der Grundwasserkörper 

Der mengenmäßige und der chemische Zustand des Grundwassers werden mittels eines Ras-

ters, bestehend aus 2 Klassen, bewertet: gut (grün) und schlecht (rot). Des Weiteren muss eine 

gegebenenfalls signifikante und anhaltend zunehmende (schwarzer Punkt) oder abnehmende 

(blauer Punkt) Tendenz der Konzentrationen eines Schadstoffes (Trend) im Grundwasser be-

stimmt werden. 

  

 
16 Parameter nach Anhang 5 und 6 im Bericht über die Koordinierung der Überblicksüberwachungsprogramme 

gem. Artikel 8 und Artikel 15 Abs. 2 WRRL im BAG Mosel-Saar (Bericht - Teil B) 

http://www.iksms.de/servlet/is/20088/Bericht_IKSMS%20Art_8_und_15%20WRRL.pdf?command=downloadContent&filename=Bericht_IKSMS%20Art_8_und_15%20WRRL.pdf
http://www.iksms.de/servlet/is/20088/Bericht_IKSMS%20Art_8_und_15%20WRRL.pdf?command=downloadContent&filename=Bericht_IKSMS%20Art_8_und_15%20WRRL.pdf


WRRL – Bewirtschaftungsplan Mosel-Saar 2022-2027, Kapitel 4 

71 

Mengenmäßiger Zustand und chemischer Zustand 

Der „mengenmäßige Zustand“ erlaubt eine Einschätzung der verfügbaren Grundwasserres-

source auf der Grundlage der Grundwasserneubildung und unter Berücksichtigung der Grund-

wasserentnahmen. Die Überwachung des mengenmäßigen Zustands erfolgt über Messungen 

des Grundwasserspiegels (Parameter: Grundwasserspiegel oder Quellschüttung) in den Mess-

stellen. 

Der „chemische Zustand“ wird anhand von Qualitätsnormen bestimmt, die für einige Para-

meter aus der Tochterrichtlinie „Grundwasser“ (RL 2006/118/EG), für weitere Parameter aus 

national festzulegenden Schwellenwerten hervorgehen. 

Für den chemischen Zustand werden an allen Messstellen der Überblicksüberwachung grund-

sätzlich folgende Leitparameter überwacht: Sauerstoffgehalt, pH-Wert, elektrische Leitfähig-

keit, Ammonium und Nitrat. Weitere Parameter sind fakultativ (Chlorid und Sulfat, Arsen, 

Cadmium, Blei, Quecksilber, Ammonium, Tri- und Tetrachlorethylen). 

Neben der Betrachtung, ob an einer Messstelle eine bestimmte Qualitätsnorm bzw. ein 

Schwellenwert überschritten wird, ist auch eine Trendanalyse durchzuführen mit dem Ziel zu 

prüfen, ob es einen langfristigen anthropogenen Trend zur Zunahme einer Schadstoffkonzent-

ration gibt und welche Maßnahmen zur Umkehrung eines erkannten Trends erforderlich sind. 

Diese Trendanalyse wird ebenfalls im folgenden Kapitel beschrieben. 

 

Zustand der Grundwasserkörper des Bearbeitungsgebietes Mosel-Saar 

im Jahr 2021 

Das Bearbeitungsgebiet Mosel-Saar umfasst 71 Grundwasserkörper. Bei der Fortschreibung 

des Monitorings zeigt sich, dass sich im Bearbeitungsgebiet Mosel-Saar derzeit 99 % der 

Grundwasserkörper – alle bis auf einen – in einem guten mengenmäßigen Zustand befinden 

(vgl. Tabelle B-3, Karte A-13 im Anhang). Aus diesem Grund sind keine grundwasserabhän-

gigen Landökosysteme im Gebiet gefährdet. 

Der gute chemische Zustand konnte dagegen nur für 75 % der Grundwasserkörper ermittelt 

werden. 25 % der Grundwasserkörper mussten aufgrund diffuser Belastungen durch Nähr-

stoffe (Nitrat) und Pflanzenschutzmittel in einen schlechten Zustand eingestuft werden (vgl. 

Tabelle B-3, Karte A-12 im Anhang). 

  



WRRL – Bewirtschaftungsplan Mosel-Saar 2022-2027, Kapitel 4 

72 

Tabelle 12: Zustand der Grundwasserkörper des Bearbeitungsgebietes Mosel-Saar 

2021 (Anzahl GWK) 

  FR LU DE BE 

Gesamt 

BAG 

Mosel-Saar 

    SL RP NW WL  

Mengenmäßiger 

Zustand 

gut 8 6 13 38 3 2 71 

schlecht 1 0 0 0 0 0 1 

Chemischer 

Zustand 

gut 5 3 12 28 3 2 54 

schlecht 4 3 1 10 0 0 18 

Gesamt-Anzahl 

GWK 
 9 6 13 38 3 2 71 

 

 

 

Abbildung 15: Bilanz des mengenmäßigen Zustands der Grundwasserkörper 2021 

(Quelle: IKSMS) 
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Abbildung 16:  Bilanz des chemischen Zustands der Grundwasserkörper 2021 

(Quelle: IKSMS) 

 

Die überwiegende Anzahl der Grundwasserkörper befindet sich in einem guten mengenmäßi-

gen Zustand. Bezogen auf den guten chemischen Zustand der Grundwasserkörper im Bearbei-

tungsgebiet ist grundsätzlich eine positive Entwicklung erkennbar. Bedingt durch die geologi-

schen und hydrogeologischen Verhältnisse wird diese aber noch einen längeren Zeitraum in 

Anspruch nehmen. Die zur Optimierung im Zuge der Erstellung des 2. Bewirtschaftungsplans 

durchgeführte Aktualisierung der Abgrenzung der Grundwasserkörper, der Messstellenanzahl 

sowie der Methodik der Grundwasseranalytik lässt darüber hinaus einen weiteren, belastbaren 

Vergleich zu den vorherigen Bewirtschaftungszyklen nicht zu. 
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5 Umweltziele und Ausnahmen 

5.1 Umweltziele nach Artikel 4 WRRL 

5.1.1 Ziele für die Wasserkörper 

Hauptziel der WRRL ist der gute Zustand der Oberflächengewässer und des Grundwassers bis 

grundsätzlich Ende 2015: 

- guter chemischer Zustand für die Oberflächenwasserkörper und die Grundwasserkörper; 

- guter ökologischer Zustand oder gutes ökologisches Potenzial (Oberflächenwasserkörper); 

- guter mengenmäßiger Zustand (Grundwasserkörper). 

 

Neben diesen Bewirtschaftungszielen fordert die WRRL von den Mitgliedstaaten, den Zu-

stand der Gewässer zu bewahren (Verschlechterungsverbot) und erlaubt einen Aufschub der 

Frist für die Erreichung des guten Zustands über 2015 hinaus und bis spätestens 2027. Danach 

kann eine Fristverlängerung nur noch aufgrund „natürlicher Gegebenheiten“ angewendet wer-

den (siehe Kapitel 5.2.1). Die Inanspruchnahme einer Verlängerung aufgrund von „natürli-

chen Gegebenheiten“ über 2027 hinaus setzt voraus, dass die für die Erreichung eines guten 

Zustands erforderlichen Maßnahmen bis spätestens 2027 ergriffen werden. 

Auch ermöglicht die WRRL die Festlegung weniger strenger Ziele als des guten Zustands 

(siehe Kapitel 5.2.2).  

In jedem Fall sind diese Ausnahmen nach den weiter unten ausgeführten Kriterien zu begrün-

den. 

Der Stand der Ziele für die Oberflächenwasserkörper im Mosel-Saar-Einzugsgebiet wird in 

Kap. 5.3 dargelegt, der für die Grundwasserkörper in Kap. 5.4. 

 

5.1.2 Ziele in Bezug auf die Schutzgebiete 

Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe c der WRRL legt die Ziele für die Schutzgebiete fest. Die Mit-

gliedstaaten erfüllen spätestens 15 Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinie alle Normen und 

Ziele der WRRL, sofern die gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften, auf deren Grundlage die 

einzelnen Schutzgebiete ausgewiesen wurden, keine anderweitigen Bestimmungen enthalten. 

Ein Schutzgebiet kann folglich zwei Arten von Zielen unterliegen, die spätestens 2015 einge-

halten werden müssen: 

- die spezifischen Ziele der bei der Festlegung des Schutzgebiets gültigen Richtlinie, 

- die von der WRRL festgelegten Ziele. 
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Wasser, das für den menschlichen Gebrauch genutzt wird, muss den Gütezielen entsprechen, 

die von der Richtlinie 98/83/EG vom 3. November 1998 über die Qualität von Wasser für den 

menschlichen Gebrauch festgelegt wurden. Diejenigen Wasserkörper, deren Nutzung zukünf-

tig der Trinkwasserversorgung vorbehalten ist (auf frz. auch „zukünftige TWV-Gebiete“ ge-

nannt), und die es aus diesem Grund besonders zu schützen gilt, werden ggf. auf Ebene der 

nationalen/regionalen Bewirtschaftungspläne ermittelt.  

Die Wasserkörper, die als Badegewässer ausgewiesen sind, müssen die physisch-chemischen 

und mikrobiologischen Parameter einhalten, die in Richtlinie 2006/7/EG vom 15. Februar 

2006 festgelegt sind. 

Für Wasserkörper in empfindlichen Gebieten (Kommunalabwasserrichtlinie), gefährdeten Ge-

bieten (Nitratrichtlinie) und Natura 2000-Gebieten müssen die Ziele der Richtlinie, die zu ih-

rer Ausweisung geführt hat, verwirklicht werden. 

 

Tabelle 13: Art der spezifischen Ziele für die Schutzgebiete 

Schutzgebiete Spezifische Ziele Andere betroffene 

Normen 

Gewässer für die Ent-

nahme von Trinkwas-

ser 

Grundwasser-

körper 

Verschlechterungsverbot 

zur Vermeidung zusätzli-

cher Aufbereitung 

Verringerung des Umfangs 

der Aufbereitung 

Richtlinie 98/83/EG 

Oberflächen-

wasserkörper 

Richtlinie 98/83/EG 

Andere in Anhang IV WRRL defi-

nierte Schutzgebiete 

Einhaltung der in den ent-

sprechenden Richtlinien 

festgelegten Vorgaben  

 

 

Hinsichtlich der Ziele für die Schutzgebiete im Mosel-Saar-Einzugsgebiet wird auf die natio-

nalen/regionalen Bewirtschaftungspläne verwiesen. 

 

5.1.3 Verringerung der Einträge von Stoffen in die Oberflächenge-

wässer 

Anhang X der WRRL listet die sogenannten prioritären bzw. prioritär gefährlichen Stoffe auf. 

Diese Liste wird regelmäßig aktualisiert (RL 2008/105/EG, RL 2013/39/EU) und wurde bei 

diesen Überarbeitungen um Umweltqualitätsnormen (UQN) ergänzt, die an sich einzuhal-

tende Ziele darstellen. Darüber hinaus verlangt Artikel 16 WRRL für die Stoffe des Anhangs 

X eine schrittweise Einstellung von Einleitungen, Emissionen und Verlusten. Dafür müssen 

von der Europäischen Kommission die entsprechenden Vorschläge gemacht werden.  
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Lange vor den Vorgaben der WRRL hatten die IKSMS bereits 1990 Stoffe bestimmt, die auf 

der Ebene des Bearbeitungsgebietes Mosel-Saar von gemeinsamem Interesse sind, sogenannte 

„relevante Stoffe“. 

 

So wurde vereinbart, dass mindestens eines der folgenden Auswahlkriterien, ohne Anspruch 

auf Ausschließlichkeit, erfüllt sein sollte, damit ein Stoff als „für das Bearbeitungsgebiet Mo-

sel-Saar relevant“ anerkannt wird: 

- der Stoff ist im Gewässer oder in den Einleitungen vorhanden; 

- die Gefährlichkeit des Stoffes ist anerkannt; 

- die Stoffemissionen sind bekannt; 

- die im Gewässer gemessene Belastung liegt über dem halben Wert der Umweltquali-

tätsnormen. 

Mit dieser Auswahlmethode haben die IKSMS-Vertragsparteien eine Liste der relevanten 

Stoffe und Parameter im Bearbeitungsgebiet Mosel-Saar erstellt, wobei man sich von den un-

terschiedlichen Stofflisten freigemacht und vielmehr die tatsächliche Situation im Gebiet be-

trachtet hat. 
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Tabelle 14: Relevante Stoffe und Parameter im Bearbeitungsgebiet Mosel-Saar 

Nr. in Anhang 

X WRRL 

CAS-Nr. EU-Nr. Stoffbezeichnung 

(28) n.a. n.a. PAK 

 
191-24-2 205-883-8 (Benzo(g,h,i)perylen) 

 
50-32-8 200-028-5 (Benzo(a)pyren) 

 
193-39-5 205-893-2 (Indeno(1,2,3-cd)pyren) 

(19) 34123-59-6 251-835-4 Isoproturon 

(13) 330-54-1 206-354-4 Diuron 

(21) 7439-97-6 231-106-7 Quecksilber und Verbindungen 

(6) 7440-43-9 231-152-8 Cadmium und Verbindungen 

Allgemeine Parameter, die zur Bewertung des öko-

logischen Zustands herangezogen werden können 

(Anhang V WRRL) 

Ammonium 

Phosphor gesamt 

Orthophosphate 

Gelöster Sauerstoff 

pH-Wert 

Chloride 

Spezifische Parameter, die zur Bewertung des öko-

logischen Zustands herangezogen werden können 

(Anhang V WRRL) 

 

Kupfer 

Chrom 

Zink 

PCB (28, 52, 101, 118, 138, 153 et 

180) 

Ugilec 

Bentazon 

Dichlorprop 

Mecoprop 
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5.1.4 Reduzierungsziele aus Sicht des Meeresschutzes 

Die MSRL fordert unter anderem, die vom Menschen verursachte Eutrophierung so weit wie 

möglich zu reduzieren (Deskriptor 5, vgl. Einleitung). Zu diesem Umweltziel muss auch die 

Bewirtschaftung der Flüsse einen Beitrag leisten. 

Zum Schutz der Nordsee und des Wattenmeers vor Eutrophierung hat die IKSR[1] eine Fracht-

minderung für Stickstoff in Höhe von 17 % vereinbart. Diese ist erreicht, wenn im Rhein bei 

Bimmen / Lobith und im Mündungsbereich in die Nordsee ein anzustrebender Wert (Ziel-

wert) von 2,8 mg Gesamt-N/l im Jahresmittel eingehalten wird. Die Jahresmittelwerte von 

Gesamt-N bei Lobith lagen von 2009 bis 2015 im Bereich des Zielwertes von 2,8 mg/l. Seit 

2015 sind die durchschnittlichen Jahreskonzentrationen bei Bimmen/Lobith nicht eindeutig. 

Aber auch für diesen Zeitraum lagen die Werte im Bereich des Zielwertes von 2,8 mg/l.  

Die langfristig festgestellte Gesamt-N-Abnahme hat dazu geführt, dass Phytoplankton an der 

holländischen Küste einen stabilen guten Zustand erreicht hat. Für die Wattenmeerküste und 

das Wattenmeer ist dieser Zustand noch nicht so stabil.  

Aufgrund der Prognosen für die N-Emissionen im Jahr 2027 wird davon ausgegangen, dass 

die Konzentration in den kommenden Jahren noch weiter abnehmen wird. 

 

5.2 Ausnahmen im Zusammenhang mit den Umweltzielen der WRRL 

5.2.1 Fristverlängerungen 

Nach Artikel 4 Absatz 4 WRRL kann die Frist für das Erreichen des guten Zustands oder des 

guten Potenzials der Wasserkörper zweimal verlängert werden, d. h. bis 2021 bzw. 2027. 

Es können ausschließlich die folgenden drei Gründe für eine Verlängerung der Frist geltend 

gemacht werden: 

- Die erforderlichen Verbesserungen zum Erreichen des guten Zustands können aufgrund 

der technischen Durchführbarkeit nur in mehreren Etappen und über die Frist 2015 hin-

aus umgesetzt werden. Wenn beispielsweise die Vorbereitung der Arbeiten (Untersu-

chungen, Festlegung der Auftraggeber) oder deren Umsetzung zu viel Zeit in Anspruch 

nehmen, um den guten Zustand schon 2015 zu erreichen, rechtfertigt dies eine Fristver-

längerung aufgrund „schrittweiser technischer Durchführbarkeit“. 

- Die natürlichen Gegebenheiten lassen keine rechtzeitige Verbesserung des Zustands der 

Wasserkörper zu. Wenn beispielsweise der natürliche Lebensraum nach Durchführung 

einer Renaturierungsmaßnahme eine gewisse Zeit braucht, um eine Verbesserung zu 

verzeichnen, kann dies eine Fristverlängerung aufgrund der „natürlichen Gegebenhei-

ten“ rechtfertigen. 

 

[1] https://www.iksr.org/de/eu-richtlinien/wasserrahmenrichtlinie/bewirtschaftungsplan 

https://www.iksr.org/de/eu-richtlinien/wasserrahmenrichtlinie/bewirtschaftungsplan
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- Die Umsetzung der notwendigen Verbesserungen binnen der gesetzten Fristen bringt 

unverhältnismäßig hohe Kosten für das Allgemeinwesen mit sich, die über einen länge-

ren Zeitraum zu verteilen sind. In diesem Fall kann eine Fristverlängerung aufgrund 

„unverhältnismäßig hoher Kosten“ in Anspruch genommen werden. 

Die WRRL erlaubt einen Aufschub der Frist für die Erreichung des guten Zustands auf 

Grundlage der zuvor genannten Gründe über 2015 hinaus und bis spätestens 2027. Danach 

kann eine Fristverlängerung nur noch aufgrund „natürlicher Gegebenheiten“ angewendet wer-

den. Die Inanspruchnahme einer Verlängerung aufgrund von „natürlichen Gegebenheiten“ 

über 2027 hinaus setzt jedoch voraus, dass die für die Erreichung eines guten Zustands erfor-

derlichen Maßnahmen bis spätestens 2027 ergriffen werden. 

Mit Blick auf das Erreichen des guten chemischen Zustands gelten folgende Fristen: 

- Für die prioritären Stoffe, die in der Richtlinie 2008/105/EG geregelt sind und für die 

keine Anpassungen in der Richtlinie 2013/39/EU vorgenommen wurden, gilt eine ma-

ximale Fristverlängerung bis Ende 2027, es sei denn, die Fristverlängerung bezieht sich 

auf natürliche Gegebenheiten. 

- Für die prioritären Stoffe, deren Umweltqualitätsnormen in der Richtlinie 2013/39/EU 

im Vergleich zur Richtlinie 2008/105/EG verschärft wurden, gilt eine maximale Frist-

verlängerung bis Ende 2033, es sei denn, die Fristverlängerung bezieht sich auf natürli-

che Gegebenheiten. 

- Für die prioritären Stoffe, die in der Richtlinie 2013/39/EU neu hinzugefügt wurden, 

gilt eine maximale Fristverlängerung bis Ende 2039, es sei denn, die Fristverlängerung 

bezieht sich auf natürliche Gegebenheiten. 

 

5.2.2 Festlegung weniger strenger Ziele 

Nach Artikel 4 Absatz 5 WRRL können unter bestimmten Voraussetzungen weniger strenge 

Bewirtschaftungsziele als das Ziel des Erreichens des guten chemischen, ökologischen oder 

mengenmäßigen Zustands oder des guten ökologischen Potenzials festgelegt werden. Hierzu 

muss belegt werden können, dass der Wasserkörper diese Ziele aufgrund menschlicher Tätig-

keiten oder aufgrund seiner natürlichen Gegebenheiten auch nach zwei Bewirtschaftungsplä-

nen unmöglich oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand erreichen kann.  

 

5.2.3 Vorübergehende Verschlechterung 

Eine vorübergehende Verschlechterung des Zustands der Wasserkörper ist unter bestimmten 

Bedingungen möglich, wenn sie das Ergebnis außergewöhnlicher oder unvorhergesehenen 

Gegebenheiten ist (z.B. schwere Überschwemmungen, länger anhaltende Dürreperioden, 

nicht vorhersehbare Unfälle). 
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5.2.4 Verschlechterung oder Nichterreichen des guten Zustands bzw. 

Potenzials 

Artikel 4 Absatz 7 WRRL beschreibt Bedingungen, unter denen kein Verstoß gegen die Was-

serrahmenrichtlinie vorliegt, wenn absehbar ist, dass ihre Umweltziele nicht erreicht werden. 

Der Artikel kann unter folgenden Umständen angewendet werden: 

- wenn das Nichterreichen eines guten Grundwasserzustandes, eines guten ökologischen 

Zustands/Potenzials oder das Nichtverhindern einer Verschlechterung des Zustands ei-

nes Oberflächenwasserkörpers oder Grundwasserkörpers die Folge von neuen Ände-

rungen der physischen Eigenschaften eines Oberflächenwasserkörpers oder von Ände-

rungen des Pegels von Grundwasserkörpern, oder 

- wenn das Nichtverhindern einer Verschlechterung von einem sehr guten zu einem guten 

Zustand eines Oberflächenwasserkörpers die Folge einer neuen nachhaltigen Entwick-

lungstätigkeit des Menschen ist. 

Für beide Ausnahmen müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein. Zum Beispiel müssen die 

Änderungen im Rahmen eines Projekts von übergeordnetem öffentlichem Interesse erfolgen.  

Wie bei allen Ausnahmen nach der WRRL gilt Artikel 4 Absatz 7 nicht, wenn die Bestim-

mungen von Artikel 4 Absatz 8 und Absatz 9 WRRL nicht erfüllt sind. Mit anderen Worten 

ist die Anwendung von Ausnahmen dann statthaft, wenn sie zumindest das gleiche Schutzni-

veau wie die bestehenden gemeinschaftliche Rechtsvorschriften gewährleisten und vorausge-

setzt, sie schließen die Verwirklichung der Ziele der WRRL in anderen Wasserkörpern inner-

halb derselben Flussgebietseinheit nicht dauerhaft aus oder gefährden diese nicht. 

 

5.2.5 Nationale Vorgehensweisen bei Fristverlängerungen und Aus-

nahmen 

Im gesamten Bearbeitungsgebiet Mosel-Saar werden innerhalb des dritten Bewirtschaf-

tungszyklus alle Anstrengungen unternommen, um bis Ende 2027 möglichst viele Wasserkör-

per in den guten Zustand zu bringen oder zumindest so viele Maßnahmen wie möglich umzu-

setzen bzw. zu ergreifen. Fristverlängerungen für die Zielerreichung bis 2027 werden entspre-

chend begründet. 

Es gibt jedoch Wasserkörper, die 2027 absehbar nicht im guten Zustand sein werden. Gründe 

dafür sind z. B. die fehlende technische Durchführbarkeit, der unverhältnismäßige Aufwand 

oder fehlende personelle und/oder finanzielle Ressourcen, um alle notwendigen Maßnahmen 

bis 2027 durchzuführen. Auch die Vielzahl der erforderlichen Maßnahmen und die Mehrfach-

belastungen von Wasserkörpern führen dazu, dass die ehrgeizigen Ziele der WRRL innerhalb 

der von der Richtlinie festgelegten Frist bis 2027 nicht in allen Wasserkörpern erreichbar 

sind.  
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Für diese Wasserkörper geht man in Deutschland davon aus, dass die Voraussetzungen der 

WRRL für die Begründung von Fristverlängerungen oder weniger strengen Umweltzielen 

nicht vorliegen. Die WRRL hält dafür nach 2027 keinen belastbaren Lösungsansatz bereit. 

Als die WRRL vor mittlerweile 20 Jahren verabschiedet wurde, waren die Probleme der Um-

setzung in die Praxis als solche und in ihrem Umfang nicht alle erkennbar. Der Ehrgeiz, die 

Ziele der Wasserrahmenrichtlinie auch in diesen Wasserkörpern weiterhin ungeschmälert zu 

erreichen, soll jedoch aufrechterhalten werden. Dafür wird aber mehr Zeit über 2027 hinaus 

benötigt.  

Vor diesem Hintergrund werden die Probleme und die gewählten Lösungsansätze in den nati-

onalen Bewirtschaftungsplänen transparent und nachvollziehbar dargelegt. Es wird erläutert, 

aufgrund welcher Datenlage und welcher Methodik welche Maßnahmen zur Zielerreichung 

identifiziert sind, aus welchen Gründen ihre vollständige Umsetzung bis 2027 nicht erreichbar 

ist, verbunden mit einer Einschätzung, wann aus heutiger Sicht die Maßnahmen umgesetzt 

werden können und das Ziel erreicht werden kann. 

 

Für die Wasserkörper, die 2027 keinen guten Zustand aufweisen werden, wurde in Frank-

reich beschlossen, dass die Inanspruchnahme weniger strenger Ziele vertretbar erscheint an-

gesichts der Effizienz der vorigen Maßnahmenprogramme und angesichts der für die Festle-

gung der Zustandsziele angewandten Methode. Letztere gilt als stringent und transparent und 

hat sich bereits in den früheren Bewirtschaftungsplänen bewährt. 

Die Festlegung eines weniger strengen Ziels für die Frist 2027 sollte jedoch als ein Schritt auf 

dem Weg zum guten Zustand der Wasserkörper nach 2027 betrachtet werden, denn die 

WRRL schreibt eine Überprüfung des Ziels alle 6 Jahre vor. 

 

In Luxemburg wurden im Entwurf des dritten Bewirtschaftungsplans Ausnahmetatbestände 

nach Artikel 4 Absatz 4 WRRL, das heißt Verlängerungen der Frist für das Erreichen des gu-

ten Zustandes bzw. Potenzials, in Anspruch genommen. Die Inanspruchnahme der Fristver-

längerungen basiert auf den Gründen der natürlichen Gegebenheiten, der technischen Durch-

führbarkeit sowie unverhältnismäßiger Kosten. Es werden Fristverlängerungen nach Artikel 4 

Absatz 4 der WRRL sowohl bis als auch über 2027 hinaus (aufgrund von natürlichen Gege-

benheiten) in Anspruch genommen. In Luxemburg wurden keine Ausnahmetatbestände nach 

Artikel 4 Absatz 5 der WRRL in Anspruch genommen, und somit wurden weder für Oberflä-

chenwasserkörper noch für Grundwasserkörper weniger strenge Ziele festgelegt. 

Für eine Vielzahl von Wasserkörpern ist bereits jetzt absehbar, dass trotz der bereits unter-

nommenen Anstrengungen sowie weiterer geplanter Maßnahmen, der gute Zustand bzw. das 

gute Potenzial nicht fristgerecht erreicht werden kann. Es scheint jedoch möglich zu sein, die 

Umweltziele nach den von der WRRL vorgegebenen Fristen zu erreichen, Somit werden auch 

Fristverlängerungen über 2027 hinaus in Anspruch genommen, die nicht ausschließlich durch 
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die natürlichen Gegebenheiten begründet werden können. Es wird vielmehr an diesen festge-

halten und versucht, diese nach den von der WRRL vorgegebenen Fristen zu erreichen. Im 

Entwurf des dritten Bewirtschaftungsplans wird daher transparent dargestellt, bis wann die je-

weiligen Wasserkörper den guten Zustand bzw. das gute Potenzial voraussichtlich erreichen 

werden. Die entsprechenden, nach aktuellem Kenntnisstand dafür benötigten Maßnahmen 

werden bereits jetzt im Maßnahmenprogramm vorgesehen. 

 

In Wallonien wird für diesen dritten Zyklus der Bewirtschaftungspläne der „State of play“-

Ansatz verfolgt, d. h. es wird über die Erreichung der Umweltziele bis 2021 berichtet. Aus 

Gründen der Transparenz werden in den Plänen jedoch auch die Projektionen für die Zieler-

reichung bis 2027 dargestellt, um die Ambitionen des vorgeschlagenen neuen Maßnahmen-

programms einschätzen zu können. Bei seiner Umsetzung werden Ausnahmen für weniger 

strenge Ziele für die Wasserkörper, die am weitesten von den Zielen entfernt sind, geprüft und 

begründet und dann 2027 beantragt. 

 

5.3 Umweltziele für die Oberflächenwasserkörper im Mosel-Saar-

Einzugsgebiet 

Nach der Umsetzung der Maßnahmenprogramme (vgl. Kapitel 7) sollen 314 Oberflächenwas-

serkörper des Bearbeitungsgebiets Mosel-Saar im Jahr 2027 den guten Zustand oder das gute 

Potenzial erreichen.  

Wie schon 2015 erfolgte im Jahr 2021 im Hinblick auf den 3. Bewirtschaftungszyklus für die 

Wasserkörper an den Grenzen eine bi- bzw. trilaterale Abstimmung, um die Ziele einander 

möglichst anzugleichen (vgl. Kapitel 5.6). Die Ergebnisse dieser Abstimmung sind in dieser 

Fassung des dritten Bewirtschaftungsplans in Tabelle Anhang B-4 dargestellt. 

 

Um festzustellen, ob und wann ein Wasserkörper den guten Zustand erreichen kann, wurden 

für alle wesentlichen Aktionen des Maßnahmenprogramms, die Auswirkungen auf den Zu-

stand der Oberflächengewässer haben, die Fristen in Zusammenhang mit der technischen 

Durchführbarkeit, den natürlichen Gegebenheiten und den Kosten berücksichtigt (vgl. An-

hang B-4: Vergleichende Tabelle des derzeitigen Zustands und des Zustands „Ziel 2027“ der 

Oberflächenwasserkörper). Wenn nachgewiesen werden konnte, dass das Erreichen des guten 

Zustands technisch oder finanziell unmöglich ist, wurde für die betreffenden Wasserkörper 

ein weniger strenges Ziel festgelegt. 

Die Gründe für das Nichterreichen des guten Zustands bzw. des guten ökologischen Potenzi-

als 2027 werden in Tabelle 18 angegeben. 
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5.3.1 Ziele für den ökologischen Zustand / das ökologische Potenzial 

der Oberflächenwasserkörper 

Tabelle 15 gibt für die verschiedenen Fristen und die einzelnen Staaten, Länder oder Regio-

nen Aufschluss über die Anzahl der Wasserkörper, die jeweils den guten ökologischen Zu-

stand bzw. das gute ökologische Potenzial erreichen. Daraus lassen sich dann Gesamtstatisti-

ken für das Bearbeitungsgebiet Mosel-Saar ableiten. 

 

Tabelle 15: Erreichung des guten ökologischen Zustands bzw. Potenzials  

(1) Anzahl Wasserkörper ohne die 20 Seen 

(2) Ohne Kondominium; die WK des Kondominiums werden bei Luxemburg mitgezählt. 

(3) Für Luxemburg und Rheinland-Pfalz können die Wasserkörper erst ab 2021 kumuliert werden, da 2015 

mehr (und teilweise auch andere) OWK im guten Zustand waren als 2021. Für 2021 wurde (erneut) die Ge-

samtanzahl aller OWK im guten Zustand angegeben. 

(4) In Wallonien läuft die Bewertung noch. 

 

Laut Tabelle 15 wird erwartet, dass sich 244 Oberflächenwasserkörper des Bearbeitungsge-

biets Mosel-Saar bis 2027 in einem guten ökologischen Zustand / Potenzial befinden werden. 

Bedeutende Fortschritte werden nach Ende des dritten Bewirtschaftungszyklus der WRRL er-

wartet, da aktuell nur139 Wasserkörper einen zumindest guten Zustand aufweisen. 

 

 

Guter ökologischer 

Zustand / gutes 

ökologisches Poten-

zial (oder besser) 

erreicht im Jahr: 

Ziel des guten ökologischen Zustands 

bzw. Potenzials erreicht im Jahr 

  2015 2021 2027 nach 2027 

FR(1) 

Anzahl Was-

serkörper 

(WK) 

37 27 23 179 

LU(3) Anzahl WK 3 0 5 98 

DE 

SL(1)(2) Anzahl WK 6 21 57 18 

RP(2)(3) Anzahl WK 54 41 17 57 

NW Anzahl WK 4 0 3 0 

BE WL(4) Anzahl WK - - - - 

Gesamt BAG 

Mosel-Saar 

Anzahl WK 104 89 105 352 

Kumul. Anz.  104 139 244 615 
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Als Hauptgrund, weshalb im Jahr 2027 der gute ökologische Zustand / das gute ökologische 

Potenzial nicht erreicht werden kann, wird die technische Durchführbarkeit der umzusetzen-

den Maßnahmen geltend gemacht. Auch die natürlichen Gegebenheiten, d. h. die Zeit, die die 

Gewässer benötigen, um auf die Maßnahmen zu reagieren, wurden für zahlreiche Wasserkör-

per als Grund genannt. Die unverhältnismäßig hohen Kosten für Maßnahmen stellen den dritt-

häufigsten Grund im Mosel-Saar-Einzugsgebiet dar. 

 

 

Abbildung 17: Erwarteter ökologischer Zustand / erwartetes ökologisches Potenzial im 

Jahr 2027 (ohne die Wasserkörper der Wallonie) 

(Quelle: IKSMS) 
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Tabelle 16: Begründung der Nichterreichung des guten ökologischen Zustands bzw. des 

guten ökologischen Potenzials bis zum Jahr 2027 oder darüber hinaus 

 Gründe für die Nichterreichung des guten ökologischen Zustands / 

Potenzials bis zum Jahr 2027 oder darüber hinaus oder eines weniger 

strengen Ziels 

Technische 

Durchführbarkeit 

Natürliche 

Gegebenheiten 

Unverhältnismäßig 

hohe Kosten 

Anzahl %(1) Anzahl %(1) Anzahl %(1) 

FR 201 100 98 49 102 50 

LU 96 93 98 95 94 91 

DE 
SL 1 6 18 100 3 17 

RP 56 76 54 73 0 0 

 NW 2 67 1 33 2 67 

BE WL(3) - - - - - - 

Gesamt BAG 

Mosel/Saar: 
356 - 269 - 201 - 

(1) Da an ein- und demselben Wasserkörper mehrere Gründe geltend gemacht werden können, lassen sich die 

Zahlen nicht aufaddieren (Summe größer als 100 %). 

(2) Angabe ohne Kondominium-WK, da Zählung bei LU  

(3) In Wallonien läuft die Bewertung noch. 

 

5.3.2 Ziele für den chemischen Zustand der Oberflächenwasserkör-

per 

Beim chemischen Zustand müssen für alle europaweit geregelten prioritären Stoffe nach der 

Richtlinie 2008/105 EG, geändert durch Richtlinie 2013/39 EU, einheitliche Umweltqualitäts-

normen eingehalten werden. 

Durch die UQN-Änderungen bei den Stoffen des Anhangs X im Jahr 2013 oder durch die 

Aufnahme von weiteren Stoffen in die UQN-RL gelten drei unterschiedliche Fristen zur 

UQN-Einhaltung. Dadurch ergeben sich – wie nachfolgend dargestellt – auch unterschiedli-

che Zeiträume für die maximale Fristverlängerung. 
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Tabelle 17: Zeiträume für die maximale Fristverlängerung 

Stoffgruppe Zeitraum für max. Fristverlänge-

rung zur UQN-Einhaltung 

Stoffgruppe 2015:  

Bis 2015 sind alle UQN der Stoffe einzuhalten gewesen, 

die bereits in der UQN-RL geregelt waren und deren 

UQN nicht geändert wurden. 

bis 2027 

Stoffgruppe 2021:  

Für Stoffe des Anhangs X, deren UQN im Vergleich zu 

2008 geändert wurden, gilt eine Frist zur Einhaltung bis 

2021 (Stoffgruppe 2021). 

bis 2033 

Stoffgruppe 2027:  

Stoffe, die mit der RL 2013/39 EU neu geregelt wurden, 

sind bis 2027 einzuhalten (Stoffgruppe 2027). 

bis 2039 

 

 

Tabelle 18: Erreichung des guten chemischen Zustands 

(1) Anzahl Wasserkörper ohne Seen 

(2) davon drei Wasserkörper mit weniger strengem Ziel 

(3) ohne Kondominium 

(4) Daten des BWP 2016-2021, denn die Ziele 2022-2027 werden zum Zeitpunkt der Drucklegung noch vali-

diert 

 

  

  Ziel des guten chemischen Zustands erreicht im Jahr 

  2015 2021 2027 nach 2027 

FR(1) 

Anzahl Was-

serkörper 

(WK) 

40 12 5(2) 209 

LU Anzahl WK 0 0 0 103 

DE 

SL(3) Anzahl WK 0 0 0 102 

RP(3) Anzahl WK 0 0 0 115 

NW Anzahl WK 0 0 0 7 

BE WL(4) Anzahl WK 0 0 16 0 

Gesamt 

BAG Mosel-

Saar 

Anzahl WK 40 12 21 536 
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Tabelle 19: Erreichung des guten chemischen Zustands ohne Berücksichtigung ubiqui-

tärer Stoffe 

(1) Anzahl Wasserkörper ohne die 20 Seen 

(2) Ohne Kondominium 

(3) Die drei Wasserkörper wurden nicht untersucht. Die Abschätzung der Zielerreichung kann also nicht fun-

diert erfolgen. 

(4) Davon drei Wasserkörper mit weniger strengem Ziel 

(5) Für Rheinland-Pfalz und Luxemburg können die Wasserkörper erst ab 2021 kumuliert werden, da 2015 

mehr (und teilweise auch andere) OWK im guten Zustand waren als 2021. Für 2021 wurde (erneut) die Ge-

samtanzahl aller OWK im guten Zustand angegeben. 

(6) Daten des BWP 2016-2021, denn die Ziele 2022-2027 werden zum Zeitpunkt der Drucklegung noch vali-

diert. 

 

Die Vertragsstaaten des Mosel-Saar-Einzugsgebiets gehen unterschiedlich an die Zielerrei-

chung des guten chemischen Zustands für die Oberflächenwasserkörper heran. Aus Tabellen 

17 und 18 geht hervor, dass die ubiquitären Stoffe in allen Vertragsstaaten zu einem großen 

Teil für die Verschiebung der Frist zur Erreichung des guten Zustandes über 2027 hinaus ver-

antwortlich sind. 

In Luxemburg wird der gute chemische Zustand wegen Überschreitungen der UQN für Fluor-

anthen, das nicht als ubiquitärer Stoff eingestuft ist, für fast alle Oberflächenwasserkörper erst 

nach 2027 erreicht werden. Für Fluoranthen gilt eine maximale Fristverlängerung bis 2033. 

Diese wird jedoch voraussichtlich nicht eingehalten werden können. 

  

  
Ziel des chemischen Zustands (ohne ubiquitäre Stoffe) er-

reicht im Jahr 

  2015 2021 2027 nach 2027 

FR(1) 
Anzahl Wasser-

körper (WK) 
120 32 5(4) 109 

LU(5) Anzahl WK 96 8 8 95 

DE 

SL(2) Anzahl WK 92 9 1  

RP(2) Anzahl WK 113 108 7  

NW Anzahl WK 4 0 3(3) 

BE WL(6) Anzahl WK 16 0 0 0 

Gesamt 

BAG 
Anzahl WK 441 154 18 207 
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5.4 Umweltziele für die Grundwasserkörper im Mosel-Saar-Einzugs-

gebiet 

Nach Prüfung der Rahmenbedingungen (technische Durchführbarkeit, natürliche Gegebenhei-

ten, unverhältnismäßige Kosten) gehen die IKSMS-Vertragsparteien im Bearbeitungsgebiet 

Mosel-Saar davon aus, dass bis zum Jahr 2027 alle 71 Grundwasserkörper einen guten men-

genmäßigen und 57 einen guten chemischen Zustand erreichen werden (Tab. 20). 

 

 

Tabelle 20: Erwarteter Zustand der Grundwasserkörper im Jahr 2027 (Anzahl GWK) 

  FR LU DE BE Gesamt 

    SL RP NW WL  

Mengenmäßiger 

Zustand 

gut 
9 6 13 38 3 2 71 

 schlecht 0 0 0 0 0 0 0 

Chemischer 

Zustand 

gut 
6 3 13 34 3 2 61 

 schlecht 3 3 0 4 0 0 11 

Anzahl GWK  9 6 13 38 3 2 71 

 

In Luxemburg werden drei der sechs Grundwasserkörper den guten chemischen Zustand bis 

2027 nicht erreichen. Zurzeit sind diese 3 Grundwasserkörper aufgrund von Belastungen mit 

Pestizid-Metaboliten und Nitrat im schlechten Zustand. Signifikante Abnahmen der Belastun-

gen wurden trotz eingeleiteter Maβnahmen auf Ebene der Grundwasserkörper noch nicht 

festgestellt. Aufgrund der langen Verweilzeiten, bedingt durch die natürliche Trägheit des 

Grundwassers, kann es, je nach Grundwassermessstelle, voraussichtlich Jahre bis Jahrzehnte 

dauern, bis die Qualitätsnormen wieder erreicht werden. 

Im Rahmen einer Nährstoffmodellierung zur Umsetzung der Düngeverordnung wurden in 

Rheinland-Pfalz auch die Fließ- und Verweilzeiten des Grundwassers in jedem Grundwasser-

körper ermittelt. Danach zeigt sich, dass allein auf Grund dieser natürlichen Gegebenheiten 4 

Grundwasserkörper den guten chemischen Zustand bis zum Jahr 2027 nicht erreichen werden 

(Tabelle 21). 
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Tabelle 21: Begründung für die Nichterreichung des guten chemischen Zustands bis 

zum Jahr 2027 oder darüber hinaus 

 

Anzahl GWK 

Gründe für die Nichterreichung des guten Zustands 

beim chemischen Zustand bis 2027 oder darüber hinaus 

Technische 

Durchführbarkeit 

Natürliche 

Gegebenheiten 

Unverhältnismäßig 

hohe Kosten 

FR 3 3 1 

LU 0 3 0 

DE 
SL 0 0 0 

RP 0 4 0 

 NW 0 0 0 

BE WL 0 0 0 

Gesamt BAG: 3 10 1 

 

Trendanalyse 

In Bezug auf das Grundwasser sollen nicht nur die Anforderungen für einen guten Zustand 

erfüllt werden, die WRRL legt zudem fest, dass alle signifikanten und anhaltenden Trends ei-

ner Steigerung der Konzentration von Schadstoffen ermittelt und umgekehrt werden. Die EU-

Mitgliedstaaten müssen die notwendigen Maßnahmen zur Umkehr steigender, signifikanter 

und anhaltender Trends hinsichtlich anthropogener Schadstoffkonzentrationen umsetzen. 

Im Gesamteinzugsgebiet von Mosel und Saar bedeutet dies, dass Maßnahmen zur Trendum-

kehr getroffen werden müssen, sobald ein Grundwasserkörper die Qualitätsnorm zu 75 % er-

reicht. So beträgt beispielsweise die von der Tochterrichtlinie „Grundwasser“ (RL 

2006/118/EG) festgelegte Qualitätsnorm für Nitrat 50 mg/l. Wenn die Ergebnisse des durch-

geführten Überwachungsprogramms nun Gebiete aufzeigen, in denen die Nitratkonzentration 

37,5 mg/l übersteigt, werden Maßnahmenprogramme umgesetzt. Die Notwendigkeit einer 

Trendumkehr setzt die Durchführung einer Trendanalyse voraus. 

Im französischen Teil des Bearbeitungsgebietes konnte keine Trendanalyse für Pflanzen-

schutzmittel vorgenommen werden, da die Daten keine belastbare statistische Auswertung er-

lauben und da viele Parameter erst seit kurzem überwacht werden (insbesondere Metolachlor, 

Metazachlor und ihre Abbaustoffe). 

Was den Parameter Nitrat betrifft, so erfüllt kein Wasserkörper das auf nationaler Ebene fest-

gelegte Kriterium eines signifikanten und anhaltenden steigenden Trends, nämlich eine Über-

schreitung des Risikoschwellenwertes von 40 mg/l bis 2027 bei mehr als 20 % der GWK-

Fläche. 

Dies liegt teilweise an der beträchtlichen Größe und Heterogenität der Wasserkörper. 

Dennoch lassen sich an einigen Wasserkörpern Messstellen ausmachen, die einen signifikan-

ten und anhaltenden steigenden Trend aufweisen. Diese Stellen liegen hauptsächlich in Berei-

chen, für die bereits eine Verschlechterung festgestellt wurde und die zu einem gefährdeten 

Gebiet im Sinne der Nitrat-Richtlinie gehören. 
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In Luxemburg erfolgte die Auswertung von Trend und Trendumkehr auf der Ebene der 

Grundwasserkörper mit Hilfe des sogenannten nicht parametrischen statistischen Wilcoxon-

Tests. Für die Durchführung dieses Tests wurden Daten aus den Jahren 2014 bis 2018 ver-

wendet. Die Ergebnisse des Wilcoxon-Tests zeigen einen zunehmenden Trend für die Grund-

wasserkörper Trias-Ost, Mittlerer Lias und Oberer Lias mit Blick auf Dichlorobenzamid. Ein 

abnehmender Trend der Metazachlor-OXA Konzentrationen ist für den Grundwasserkörper 

Unterer Lias festzustellen. Für die anderen Parameter (Nitrat, Metazachlor-ESA, Metolachlor-

ESA und Desethylatrazin) wurde entweder kein signifikanter Trend festgestellt oder die 

Trendanalyse war nicht durchführbar, da nicht genügend Daten über der Bestimmungsgrenze 

vorlagen. 

 

Im Saarland ist an einem Grundwasserkörper im Einzugsgebiet eine erhöhte Belastung durch 

Nitrat und an einzelnen Messstellen auch durch Pflanzenschutzmittel erkennbar. Eine Trenda-

nalyse anhand der bislang erhobenen Daten brachte kein aussagekräftiges Ergebnis. Im Be-

wirtschaftungszeitraum werden weitere Daten erhoben und diese dann, analog zu Rheinland-

Pfalz, entsprechend betrachtet. 

 

In Rheinland-Pfalz lässt die mit der Aktualisierung der Bestandsaufnahme durchzuführende 

Trendanalyse signifikante Tendenzen bezogen auf die Gesamtfläche eines Grundwasserkör-

pers nicht erkennen. Trends an einzelnen Messstellen sind stets einzugsgebietsbezogen, wobei 

sich Trends an einzelnen Messstellen nicht sinnvoll auf GWK-Ebene aggregieren lassen. 

 

5.6 Übersicht über den Zustand und die Ziele der an den Grenzen zu 

koordinierenden Wasserkörper 

Die WRRL fordert von den Mitgliedstaaten eine Koordinierung über Zustand und Ziele der 

Wasserkörper an den Grenzen. Dies betrifft Wasserkörper, die eine Grenze zwischen zwei 

Staaten bilden (Kondominien) oder die eine Grenze überschreiten, und auch solche Wasser-

körper, die vollständig in einem Mitgliedstaat liegen, jedoch an einen Wasserkörper angren-

zen, der in einem anderen Mitgliedstaat aber am gleichen Gewässer liegt (WFD Reporting 

Guidance 2022. Kap. 8.3). 

Diese Abstimmung muss sowohl für die Oberflächenwasserkörper als auch für die Grundwas-

serkörper erfolgen. Für den (derzeitigen und zukünftigen) mengenmäßigen Zustand der 

Grundwasserkörper an den Grenzen bedarf es keiner solchen Abstimmung, da all diese Was-

serkörper den gleichen Zustand aufweisen.  

Für die Oberflächenwasserkörper erfolgte die zuweilen komplexe bi- und multilaterale Ab-

stimmung der grenzübergreifenden Gewässer im Rahmen der IKSMS, teils mit Hilfe des stän-

digen Sekretariats.  

https://cdr.eionet.europa.eu/help/WFD/WFD_715_2022/Guidance%20documents/DRAFT-WFD_Reporting_Guidance_2022.pdf
https://cdr.eionet.europa.eu/help/WFD/WFD_715_2022/Guidance%20documents/DRAFT-WFD_Reporting_Guidance_2022.pdf
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Für jeden der ermittelten Oberflächenwasserkörper bestand die Aufgabe bei der gemeinsamen 

Abstimmung darin, entweder die Bewertungen einander anzugleichen oder die Unterschiede 

in der Bewertung zu begründen.  

Noch vor Beginn der Vergleichs- und Abstimmungsarbeiten haben die Expert*innen der ein-

zelnen Delegationen das Vorgehen bei der Bewertung verglichen, mit dem Ziel, teils grundle-

gende methodische Unterschiede zwischen den Staaten aufzuzeigen (vgl. Kap. 4.1). Auch 

wenn die Unterschiede nicht unbedingt große Hürden für die Abstimmung darstellten, sollten 

sie herausgestellt und dokumentiert werden. 

Die Abstimmung für den dritten Bewirtschaftungszyklus erfolgte im Frühjahr, Sommer und 

Herbst 2021. Als Grundlage für die Abstimmung wurde ein Datenblatt erarbeitet, mit dem die 

Informationen zum Zustand und zu den Zielen für jeden einzelnen Wasserkörper an den Gren-

zen in einheitlicher Form zusammengeführt werden können. 

Dieses Datenblatt wurden für alle im Mosel- und Saareinzugsgebiet an den Grenzen gelege-

nen Oberflächenwasserkörper ausgefüllt. Zur besseren Übersicht wurden die Daten zu den 

Oberflächenwasserkörpern an den Grenzen in einem Datenblatt gesammelt eingetragen. Ins-

gesamt wurden somit 27 Datenblätter ausgefüllt. 

Im Zuge der jeweiligen Abstimmung wurden, stets für die an den Grenzen korrespondieren-

den Oberflächenwasserkörper, der ökologische Ist-Zustand bzw. das ökologische Ist-Potenzial 

und deren wichtigste Komponenten (Biologie, bestimmte allgemeine physikalisch-chemische 

Parameter und spezifische Schadstoffe), der chemische Zustand (mit und ohne ubiquitäre 

Stoffe) sowie der in Zukunft zu erwartende chemische Zustand und ökologische Zustand bzw. 

das ökologische Potenzial der Oberflächenwasserkörper im Jahr 2027 (Zielerreichung) vergli-

chen. Weiter ins Detail ging man nur bei den Fällen, bei denen Abweichungen in der Bewer-

tung oder den Umweltzielen bestanden. Diese Datenblätter dienen als interne Arbeitsgrund-

lage und können auf Anfrage eingesehen werden. 

Tabelle B-4 im Anhang gibt eine Übersicht über die in diesen detaillierten Datenblättern fest-

gehaltenen aktuellen Bewertungsergebnisse für die Oberflächenwasserkörper an den Grenzen 

und zeigt die nach den Abstimmungen verbleibenden Unterschiede auf. 

Für einen Großteil der Wasserkörper sind die Bewertungen gleichwertig. Die festgestellten 

Abweichungen lassen sich hauptsächlich beispielsweise durch hydromorphologische Bedin-

gungen oder durch Belastungen (Besiedelung) erklären, die auf der einen Seite der Grenze an-

ders sind als auf der anderen, oder auch durch unterschiedliche nationale Bewertungsvorga-

ben.  

Hier einige Beispiele für Begründungen, wo trotz der Abstimmung keine Angleichung mög-

lich war: 

• Für den Wasserkörper Moselle 6 (F) / Obere Mosel (DE-RP) / Mosel (DE-SL, LU): Das 

„mäßige“ ökologische Potenzial beruht in Frankreich hauptsächlich auf der günstigeren 

hydromorphologischen Einschätzung des französischen Moselabschnitts, der viele ange-

bundene freifließende Abschnitte aufweist. Dadurch sind die ökologischen Verhältnisse 
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dort besser. Es gibt mehr rheophile Fischarten und mehr gewässertypspezifische Makro-

zoobenthos-Arten als flussabwärts in der Grenzmosel zwischen Deutschland und Luxem-

burg, die vollständig gestaut ist und folglich mit „unbefriedigend“ bewertet wurde (s. An-

lage).  

• Für den Wasserkörper Sarre 4 (F) / Saar (DE-SL): Auch hier nimmt die ökologische Qua-

lität flussabwärts von „mäßig“ zu „unbefriedigend“ ab, was die stärkere Belastung des 

Flusses in seinem Verlauf widerspiegelt. 

• Die Aufnahme der Wasserkörper Ihrenbach (RP) und Schibach (LU) in die Datenblätter 

für die Oberflächenwasserkörper Obere Our (DE-RP) / Our (LU) / Our II (WL) erfolgte 

in erster Linie, um Erklärungspotenzial für mögliche Bewertungsunterschiede liefern zu 

können. Da diese Wasserkörper einen anderen Gewässertyp aufweisen als die Our und 

sich im Charakter ihres Einzugsgebietes von der Our unterscheiden, ist eine Vereinheitli-

chung der ökologischen Bewertung für diese Wasserkörper nicht sinnvoll. Die „ursprüng-

liche“ Bewertung wird daher beibehalten (Ihrenbach, gut; Schibach, mäßig). 

 

Was die Zielerreichung angeht, wurden die verschiedenen nationalen Ansätze in der Abstim-

mung besprochen. Da diese zum Teil sehr unterschiedlich sind und die nationalen Ansätze 

zum Teil auch einen politischen Willen darstellen, wurde im Rahmen der verschiedenen Ab-

stimmungsgespräche beschlossen, für alle Oberflächenwasserkörper die jeweils nationalen 

Ziele beizubehalten. 
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6 Zusammenfassung der wirtschaftlichen Analyse  

Die Bestandsaufnahme nach Artikel 5 WRRL umfasst auch eine wirtschaftliche Analyse der 

Wassernutzung für jedes Flussgebiet. Diese Analyse hat die generelle Aufgabe, die Planung 

von Maßnahmenprogrammen zu unterstützen. Die Analyse soll vor allem den ökonomischen 

Hintergrund der gegenwärtigen Nutzungen der Gewässer beleuchten, um ursachengerechte 

und wirksame Maßnahmen planen und umgekehrt auch die ökonomischen Auswirkungen 

möglicher Maßnahmen auf die Wassernutzung beachten zu können.  

 

Für die 2019 durchzuführende Aktualisierung der Wirtschaftlichen Analyse für den 3. Bewirt-

schaftungszeitraum (2022-2027) hat die Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) 

ihre Handlungsempfehlung fortgeschrieben, um eine einheitliche Darstellung der Analyseer-

gebnisse für Deutschland zu gewährleisten (LAWA 22.11.19). 

Die Ergebnisse der wirtschaftlichen Analyse für die FGG Rhein, in der die Bundesländer 

Saarland, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz liegen, sind im Überblicksbericht der 

FGG Rhein dargestellt.  

 

In Luxemburg dauern die Arbeiten zur Aktualisierung der wirtschaftlichen Analyse, die für 

den zweiten Bewirtschaftungsplan erstellt wurde, aktuell noch an und werden in den dritten 

Bewirtschaftungsplan für die luxemburgischen Anteile an den internationalen Flussgebiets-

einheiten Rhein und Maas eingearbeitet. 

 

In Frankreich wurde die wirtschaftliche Analyse 2019 im Rahmen der Überarbeitung der Be-

standsaufnahme aktualisiert. Sie konzentrierte sich auf die getroffenen Vorkehrungen bezüg-

lich des Wasserpreises und der Kostendeckung in den Flussgebietseinheiten Rhein und Maas 

und war Gegenstand einer Sonderveröffentlichung (https://www.eau-rhin-

meuse.fr/sdage_2022_2027). 

 

6.1 Beschreibung und wirtschaftliche Bedeutung der Wassernutzung 

Die für die Wassernutzung wichtigen wirtschaftlichen Daten werden in den folgenden Kapi-

teln dargestellt. Sie stammen zum größten Teil aus dem zweiten Bewirtschaftungsplan und 

wurden im Hinblick auf den Bewirtschaftungsplan für den dritten Zyklus bei Bedarf aktuali-

siert. 

 

6.1.1 Beschreibung der Wassernutzungen 

Gemäß Artikel 2 Ziffer 39 WRRL werden unter Wassernutzungen Wasserdienstleistungen 

und jede andere Handlung verstanden, die gemäß Artikel 5 und Anhang II WRRL signifikante 

Auswirkungen auf den Wasserzustand haben.  

http://www.fgg-rhein.de/servlet/is/4367/
https://www.eau-rhin-meuse.fr/sdage_2022_2027
https://www.eau-rhin-meuse.fr/sdage_2022_2027
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6.1.1.1 Wasserentnahmen 

Die Entnahmen zur Wasserversorgung von Haushalten, Gewerbebetrieben und angeschlosse-

nen Industrien belaufen sich auf etwas mehr als 320 Mio. m³/Jahr. Davon stammen ca. 80 % 

aus dem Grundwasser. 80 % des gewonnenen Trinkwassers werden an die Abnehmer verteilt 

und die restlichen 20 % werden als Netzverlust oder als Eigenverbrauch der Gemeinden ge-

wertet. 

Die Eigenförderung der Industrie (Prozess- und Kühlwasser) beträgt 137 Mio. m3/Jahr; davon 

wird etwa ein Drittel aus dem Grundwasser entnommen. 

Etwas mehr als 340 Mio. m³/Jahr werden zur Kühlung von Kraftwerken verwendet. 

Entnahmen und Umleitungen für Wasserkraftwerke oder für die Speisung von Schifffahrtska-

nälen sind nicht berücksichtigt. Im Bearbeitungsgebiet bestehen keine signifikanten Entnah-

men für die landwirtschaftliche Bewässerung. 

Im Übrigen wird auf Kap. 2.1.3 und 2.2.3 verwiesen. 

 

6.1.1.2 Abwassereinleitungen 

Die Nutzung der Oberflächengewässer durch die Einleitung von behandeltem Abwasser (vgl. 

Kap. 2.1.1 und 2.1.2) aus den Gemeinden und der Industrie ist Bestandteil der wirtschaftli-

chen Analyse. 

 

6.1.1.3 Sonstige Nutzungen 

6.1.1.3.1 Wasserkraft 

Es gibt 52 Wasserkraftwerke mit einer Kapazität über 1 MW, insbesondere an den großen 

Fließgewässern (Mosel, Saar, Sauer). 2 Kraftwerke sind Pumpspeicherkraftwerke; sie liegen 

an Nebengewässern (an der Our in Luxemburg und in der Vogesen-Ebene in Frankreich). 

Ferner gibt es, in der Regel an kleineren Gewässern gelegen, eine ganze Reihe von Klein-

kraftwerken: ca. 120 in Frankreich, ca. 30 in Luxemburg, 146 in Rheinland-Pfalz (davon 90 in 

Betrieb), 29 im Saarland. Ihre Energiegewinnung ist zweitrangig, aber dennoch nicht zu ver-

nachlässigen: Im französischen Teil des Bearbeitungsgebietes macht die Energiegewinnung 

der Kleinkraftwerke ungefähr 25 % der gesamten Wasserkraftproduktion aus. 
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6.1.1.3.2 Schifffahrt17 

Für den Warentransport sind die Mosel und die Saar als Großschifffahrtsstraßen mit einer Ge-

samtlänge von rd. 500 km von Bedeutung. In den fünf Haupt-Moselhäfen wurden 2020 ca. 

4,9 Mio. t Güter umgeschlagen, wobei das größte Volumen im Hafen Metz mit 2,02 Mio. t er-

reicht wurde, gefolgt vom Hafen Frouard mit 0,79 Mio. Tonnen. Verglichen mit dem Jahr 

2013 (Bezugsjahr des zweiten Bewirtschaftungsplans) ist insgesamt eine Abnahme des Um-

schlagvolumens zu verzeichnen, denn damals belief es sich auf etwa 5,8 Mio. t. 

An der Grenzschleuse Apach an der Mosel wurden 2020 2.799 beladene Fahrzeuge mit einer 

Gütermenge von rund 4,6 Mio. t abgefertigt. Gegenüber dem Jahr 2013 entspricht das einer 

Verringerung von 63,7 %. 

Insgesamt passierten im Jahr 2020 rund 8,1 Mio. Gütertonnen die Schleuse Koblenz; das ent-

spricht einem Rückgang von 57,8 % gegenüber 2013. Die folgende Grafik veranschaulicht die 

Güterverteilung an der Schleuse Koblenz im Jahr 2020: 

 

 

Abbildung 18: Güterverteilung an der Schleuse Koblenz 2020 

(Quelle: GDWS, aus dem Bericht des Sekretariats der Moselkommission zur Entwicklung des 

Verkehrs auf der Mosel im Jahr 2020) 

 

 

17  Quelle: Bericht des Sekretariats der Moselkommission über die Entwicklung des Verkehrs auf der Mosel 

im Jahr 2020 
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Für den Bereich Tourismus/Freizeitnutzung ist ferner zu erwähnen, dass auf der Mosel und 

Saar neben der Binnenschifffahrt auch Passagier- und Kleinschifffahrt zu Freizeitzwecken 

stattfindet. 

 

6.1.2 Wirtschaftliche Bedeutung der Wassernutzung 

Die Nutzung der Ressource Wasser durch die öffentliche Wasserversorgung und die Wirt-

schaft steht dem gesamtvolkswirtschaftlichen Nutzen, der durch die Wassernutzung erreicht 

wird, gegenüber. 

 

6.1.2.1 Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung der Haushalte 

Bei einem Anschlussgrad von annähernd 100 % werden im Bearbeitungsgebiet 4,4 Mio. Ein-

wohner mit Trinkwasser versorgt. 

Obwohl der durchschnittliche Anschlussgrad einer Kläranlage ermittelt wird, indem man die 

tatsächlich angeschlossenen Einwohner zu den potenziell anzuschließenden Einwohnern ins 

Verhältnis setzt, werden Unterschiede deutlich, die sich durch die von Staat zu Staat unter-

schiedlichen Schätzungsmethoden ergeben. Eine Zahl für das ganze Bearbeitungsgebiet kann 

daher nicht genannt werden. 

Instandhaltung und Modernisierung der Trink- und Abwassernetze sowie der Einrichtungen 

zur Trinkwassergewinnung und zur Abwasserreinigung machen einen Großteil des Wasser-

preises aus. 

 

6.1.2.2 Wasserversorgung der Industrie 

Die aufgrund der unterschiedlichen Bewertungsmethoden schwer zu ermittelnden Industriebe-

triebe im Bearbeitungsgebiet entnehmen rd. 137 Mio. m³/Jahr. Die Chemieindustrie erscheint 

als der größte Verbraucher. Die Oberflächenwasserentnahmen sind insgesamt höher als die 

Grundwasserentnahmen, außer bei der Nahrungsmittelindustrie. 

 

6.1.2.3 Wasserversorgung der Landwirtschaft 

In der Landwirtschaft bewirtschaften rd. 24.600 Betriebe nahezu 1.200.000 ha landwirtschaft-

liche Nutzfläche, das entspricht nicht ganz der Hälfte der Fläche des Bearbeitungsgebietes. 

Fast die Hälfte davon ist Dauergrünland. Der große Viehbestand und der vorherrschende An-

bau von Futterpflanzen lassen erkennen, dass die Landwirtschaft nach wie vor stark auf die 

Viehzucht ausgerichtet ist. Eigenentnahmen zu Bewässerungszwecken durch die Landwirt-

schaft sind im Bearbeitungsgebiet praktisch zu vernachlässigen.  
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Ab Apach moselabwärts hat der Weinbau eine große Bedeutung, wenn auch die Bewirtschaf-

tung der Weinberge aufgrund der schwierigen arbeitswirtschaftlichen Rahmenbedingungen 

zum Teil rückläufig ist.  

Wasserentnahmen der Landwirtschaft zu Bewässerungszwecken sind im Bearbeitungsgebiet 

nahezu marginal. 

 

6.1.2.4 Fischerei 

In Rheinland-Pfalz wird sowohl die Berufs- als auch die Freizeitfischerei praktiziert. 

In Luxemburg gibt es keine Berufsfischerei oder sonstigen kommerziellen Fangtätigkeiten. 

Freizeitfischerei wird jedoch praktiziert. 

In Frankreich und dem Saarland wird nur Freizeitfischerei praktiziert. 

Die Erhaltung artenreicher und schutzwürdiger Fischbestände setzt eine umweltverträgliche 

und nachhaltige Fischerei voraus. Dabei sind optimale Gewässergüte, lineare Durchgängig-

keit, optimale Laich- und Jungfischhabitate wichtige Voraussetzungen. 

 

6.1.2.5 Gesamtwirtschaftliche Kennziffern 

Der Dienstleistungssektor stellt zwei Drittel der wirtschaftlichen Aktivität dar, das produzie-

rende Gewerbe nahezu ein Drittel und die Landwirtschaft einen vernachlässigbaren Anteil. 

Die Entwicklung des Dienstleistungssektors beruht im Wesentlichen auf der Umstrukturie-

rung der Schwerindustrie. Im produzierenden Gewerbe bleibt die Metall verarbeitende Indu-

strie der größte Arbeitgeber mit der höchsten Wertschöpfung. 

Eine hohe Wertschöpfung wird bei den Energiebetrieben / Wasserwerken errechnet. Ver-

gleicht man die Wertschöpfung pro Beschäftigen so nehmen die Energiebetriebe / Wasser-

werke den Spitzenplatz ein, gefolgt von den metallverarbeitenden Betrieben. Infolge der welt-

weiten Finanzkrise nimmt zurzeit die wirtschaftliche Bedeutung der metallverarbeitenden In-

dustrie und somit auch der Saar als Großschifffahrtsstraße ab. 

Ausführlichere Informationen bzgl. der wirtschaftlichen Kennziffern sind in den nationalen 

Bewirtschaftungsplänen enthalten. 
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6.2 Voraussichtliche Entwicklung des Wasserdargebots und der 

Wassernutzungen (Ausblick) 

6.2.1 Entwicklung des Wasserdargebots 

Gegenwärtig ist das Wasserdargebot für die Nachfrage ausreichend, auch wenn es örtlich und 

zeitlich Versorgungsschwierigkeiten gibt. Sollte sich die derzeit prognostizierte Häufung me-

teorologischer Extremsituationen (Klimawandel) bestätigen, könnten sich solche Schwierig-

keiten entsprechend verschärfen. Allerdings ist diese Hypothese theoretisch und hat bis 2027 

voraussichtlich keine tatsächliche Konsequenz. 

 

6.2.2 Entwicklung von Wassernachfrage und Wassernutzung 

6.2.2.1 Öffentliche Wasserversorgung 

Der spezifische Trinkwasserverbrauch pro Tag ist in den vergangenen Jahren zurückgegan-

gen, beispielsweise in Frankreich in zehn Jahren um 5 % (Zahlen für das gesamte Rhein-

Maas-Einzugsgebiet). Im deutschen Teil des BAG Mosel-Saar ist im gleichen Zeitraum ein 

Rückgang von 10 % zu verzeichnen. Der spezifische Trinkwasserverbrauch liegt zwischen 

116 l/EW/Tag und 150 l/EW/Tag. 

Gleichzeitig erfolgt ein Rückgang des spezifischen Trinkwasserverbrauchs. Die Trinkwasser-

nachfrage könnte künftig um weitere insgesamt 2-3 % abnehmen. Auf der Ebene des Bearbei-

tungsgebietes ist diese Veränderung nicht signifikant. Wirtschaftliche Anreize, gepaart mit ei-

nem immer umweltbewussteren Verhalten der Verbraucher, könnten allerdings eine Verringe-

rung des spezifischen Trinkwasserverbrauchs fördern. 

 

6.2.2.2 Kommunale Abwasserbeseitigung 

Infolge der Investitionen, die für Kanalnetze und Kläranlagen getätigt wurden, wurden in den 

letzten Jahren bedeutende Fortschritte erzielt. 

Die kontinuierliche Verbesserung der Abwassersammlung und -reinigung, eine verbesserte 

Bewirtschaftung von Fremdwasser und Schadstofffrachten sowie die mögliche Stabilisierung 

des spezifischen Wasserverbrauchs der Haushalte dürften zu einer weiteren signifikanten Ver-

besserung der Abwasserbeseitigung führen. 

 

6.2.2.3 Wassernutzung durch die Wirtschaft 

Der Wasserbedarf der Wirtschaft ist maßgeblich von der wirtschaftlichen Entwicklung abhän-

gig. 
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In den zurückliegenden Jahren konnten die Wasserentnahmen und Emissionen in die Gewäs-

ser durch die Industrie trotz zunehmender Produktion durch konsequente Anwendung um-

weltfreundlicherer Produktionsmethoden (Mehrfach- und Kreislaufnutzung, Wasser sparende 

Technologien) deutlich reduziert werden. Dieses Potenzial ist sicherlich noch nicht gänzlich 

ausgeschöpft, so dass keine zusätzlichen Belastungen erwartet werden. 

 

6.2.2.4 Wassernutzungen durch die Landwirtschaft 

Im Bearbeitungsgebiet Mosel-Saar wird ein vernachlässigbarer Anteil der landwirtschaftlich 

genutzten Fläche bewässert. Es ist wenig wahrscheinlich, dass sich dieser Anteil in den kom-

menden Jahren erheblich ändern wird, auch wenn die Folgen des Klimawandels örtlich einen 

zunehmenden Bedarf an Bewässerung nach sich ziehen könnten. Bezüglich der diffusen 

Schadstoffeinträge wird auch über Instrumente der europäischen und nationalen Agrarpolitik 

ein Beitrag geleistet werden, um im Bedarfsfall eine Reduzierung zu erreichen. Die Instru-

mente der guten fachlichen Praxis sind dabei eine wesentliche Voraussetzung, um zu einem 

schonenderen Einsatz von Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln in der Landwirtschaft zu 

führen. Eine Quantifizierung der Auswirkung dieser Entwicklung auf den Zustand der Gewäs-

ser ist derzeit nicht möglich. 

 

6.2.2.5 Vorgesehene Investitionen 

Im Bereich der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung werden für Ausbau, Erneuerung 

und Sanierung in Teilen des BAG noch erhebliche Investitionen erforderlich, um eine gut 

funktionierende wasserwirtschaftliche Ver- und Entsorgung langfristig zu garantieren. 
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7 Maßnahmenprogramme 

 

Dieses Kapitel beschreibt die Maßnahmen mit Bezug auf die wichtigen überregionalen Was-

serbewirtschaftungsfragen im Bearbeitungsgebiet Mosel-Saar sowie weitere nationale Maß-

nahmen. In den Maßnahmenprogrammen der Staaten / Länder / Regionen sind die im 3. Be-

wirtschaftungszeitraum geplanten Maßnahmen enthalten. Dabei handelt es sich um Arbeits-

programme, die aufgrund weiterer Erkenntnisse ergänzt werden können.  

 

7.1 Maßnahmen mit Bezug auf die wichtigen überregionalen Wasser-

bewirtschaftungsfragen (vgl. Kap. 2.4) 

Die Nutzung und Bewirtschaftung von Wasser als Trinkwasser, als landwirtschaftliches und 

industrielles Brauchwasser, für den Betrieb von Schifffahrtsstraßen und für Erholungs- und 

touristische Zwecke sind mit den Aspekten des Ökosystemschutzes in Einklang zu bringen. 

Auf internationaler Ebene wurden in den letzten Jahren im Internationalen Bearbeitungsgebiet 

Mosel-Saar zahlreiche Kongresse, Informationsveranstaltungen und Workshops veranstaltet, 

um die verschiedenen Nutzergruppen bei der Suche nach gemeinsamen Lösungen in ihrem 

Bestreben zu unterstützen, die Umweltziele zu erreichen.  

Alle IKSMS-Vertragsparteien haben darauf geachtet, die Nutzer und Betroffenen in die Ent-

scheidungsprozesse über zu ergreifende Maßnahmen im Sinne der WRRL einzubinden. In al-

len Staaten, Bundesländern oder Regionen werden unterschiedlich zusammengesetzte Gre-

mien (z.B. Vertreter der Gebietskörperschaften, Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher, 

NGO, Stromproduzenten, Handelskammern) auf unterschiedlichen Detailebenen informiert 

und damit in die Maßnahmenprogrammplanung eingebunden. 

 

7.1.1 Berücksichtigung der Folgen des Klimawandels 

Da die Vertragsparteien der IKSMS davon ausgehen, dass der Klimawandel sich auf die Ge-

wässer auswirken wird (vgl. Kap. 2.2.3), werden die Wasserwirtschaftsbehörden im Einzugs-

gebiet von Mosel und Saar, aber auch in der gesamten Flussgebietseinheit Rhein, die Auswir-

kungen des Klimawandels in die wasserwirtschaftliche Planung von Maßnahmen einbeziehen.  

Die Vertragsparteien der IKSMS haben zudem beschlossen, den Klimawandel im 3. Zyklus 

als wichtige Wasserbewirtschaftungsfrage zu behandeln (vgl. Kapitel 2.4).  

Die Anforderung den möglichen Folgen des Klimawandels bei der Bewirtschaftung von Ge-

wässern und Wasserressourcen vorzubeugen und die Maßnahmenplanung gegenüber den Kli-

maveränderungen robust zu gestalten, ist heute fester Bestandteil in den wasserrechtlichen 

Regularien der IKSMS-Mitgliedstaaten. Diese Vorgabe ist nicht nur bei der Neuaufstellung 

von wasserwirtschaftlichen Planungsgrundlagen wie Beregnungspläne, Wasserversorgungs-

pläne, Ermittlung des Wasserbedarfs für die öffentliche Wasserversorgung, Landwirtschaft, 
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Industrie und Gewerbe relevant. Auch der Schutz vor Hochwasser und Starkregen sowie die 

Folgen langer Niedrigwasserperioden müssen einer neuen Betrachtung unterzogen werden. 

Die Erweiterung der Wissensbasis ist daher wichtige Maßnahme in diesem Kontext. 

Die Kenntnisse über den Klimawandel und seine Auswirkungen werden regelmäßig fortge-

schrieben. 

Bewirtschaftungsmaßnahmen nach WRRL wie die Verbesserung der Durchgängigkeit, die 

Verbesserung der Gewässermorphologie und die Reduzierung der Wärmebelastung haben po-

sitive Wirkungen für die Lebensbedingungen und die Belastbarkeit der Gewässerökosysteme. 

Somit können Stresssituationen infolge extremer Ereignisse (insbesondere Hitze- und Tro-

ckenperioden) besser toleriert werden. Im Bereich des Grundwassers kann auf die Erfahrun-

gen mit der Bewirtschaftung von Grundwasserentnahmen und -dargebot zurückgegriffen wer-

den und darauf aufbauend u.a. Konzepte zur gezielten Grundwasseranreicherung entwickelt 

werden.  

Trotz großer Unsicherheiten über das Ausmaß und die Auswirkungen des Klimawandels gibt 

es viele Maßnahmen und Handlungsoptionen, die für die Stabilisierung und Verbesserung des 

Gewässerzustands nützlich sind, unabhängig davon, wie das Klima in der Zukunft aussehen 

wird. 

Dies sind insbesondere wasserwirtschaftliche Anpassungsmaßnahmen, die Bandbreiten tole-

rieren und außerdem 

- flexibel und nachsteuerbar sind, d.h. die Maßnahmen werden schon heute so konzipiert, 

dass eine kostengünstige Anpassung möglich ist, wenn zukünftig die Effekte des Kli-

mawandels genauer bekannt sein werden. Die Passgenauigkeit einer Anpassungsmaß-

nahme sollte regelmäßig überprüft werden.  

- robust und effizient sind, d.h. die gewählte Anpassungsmaßnahme ist in einem weiten 

Spektrum von Klimafolgen wirksam. Maßnahmen mit Synergieeffekten für unter-

schiedliche Klimafolgen sollten bevorzugt werden. 

Im Rahmen der Gemeinsamen Umsetzungsstrategie („Common Implementation Strategy“ – 

CIS) der Wasserrahmenrichtlinie beschlossen die Wasserdirektoren der EU-Mitgliedstaaten 

am 30. November 2009 einen Leitfaden zur Berücksichtigung des Klimawandels beim Fluss-

gebietsmanagement18. Mit dem Leitfaden wird eine erste Methodik für einen „Klima-Check" 

(auf der Grundlage verfügbarer Kenntnisse, Daten sowie „Common Sense") der Maßnahmen-

programme präsentiert.  

  

 
18 Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC); Guidance Document No. 

24, River Basin Management in a Changing Climate, European Commission, 2009 

https://circabc.europa.eu/sd/d/a88369ef-df4d-43b1-8c8c-306ac7c2d6e1/Guidance%20document%20n%2024%20-%20River%20Basin%20Management%20in%20a%20Changing%20Climate_FINAL.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/d/a88369ef-df4d-43b1-8c8c-306ac7c2d6e1/Guidance%20document%20n%2024%20-%20River%20Basin%20Management%20in%20a%20Changing%20Climate_FINAL.pdf
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In Bezug auf eine solche Überprüfung der "Klimatauglichkeit" von Maßnahmen ‒ das soge-

nannte „Climate Proofing“ ‒ versucht der Leitfaden dabei zu helfen, Antworten auf folgende 

Fragestellungen zu geben: 

− Welche Maßnahmen stärken oder schwächen die Anpassungsfähigkeit an den Klima-

wandel? 

− Welche Maßnahmen können als „no regret-" oder „win-win"-Lösungen betrachtet 

werden? 

− Welche Maßnahmen könnten in ihrer Wirksamkeit (zur Erreichung der WRRL-Ziele) 

weniger robust gegen Auswirkungen des Klimawandels sein? 

 

In Rheinland-Pfalz wird im KLIWA-Projekt (Klimaveränderungen und Konsequenzen für die 

Wasserwirtschaft) Grundlagenwissen für die wasserwirtschaftliche Praxis erarbeitet. Neben 

der Analyse bereits beobachteter Veränderungen werden Zukunftsprojektionen wichtiger hyd-

rologischer Parameter (Wasserhaushaltsmodellierungen) durchgeführt, Wassertemperaturmo-

delle entwickelt sowie „Stresstests“ zum Wasserdargebot durchgeführt.  

Auch der DAS19-Basisdienst stellt für Bundeswasserstraßen in Deutschland Wasserhaushalts 

und Wasserqualitäts-Daten mit Klimaprojektionen zur Verfügung (vgl. Kap. 2.3.1). 

Schwieriger zu beantworten sind Fragen nach den Wirkungsbeziehungen zwischen den Fol-

gen des Klimawandels und den aquatischen Lebensgemeinschaften. Welche Gewässertypen 

sind am stärksten betroffen? Wie wird sich der ökologische Zustand verändern? Welche Maß-

nahmen eignen sich, um vorzubeugen? Um auch hier wirkungsvoll agieren zu können, bedarf 

es abgesicherter Erkenntnisse, insbesondere über die Entwicklungen und Auswirkungen des 

Wassertemperaturhaushalts und des Abflussverhaltens unserer Bäche und Flüsse auf die Ge-

wässerorganismen. 

Hierzu wurden im KLIWA-Projekt Konzepte für ein gewässerökologisches Klimafolgen-Mo-

nitoring für Fließgewässer und Seen entwickelt, die zwischenzeitlich in die Praxis umgesetzt 

sind. Fünf von acht rheinland-pfälzischen Klimafolgen-Monitoring-Messstellen an Fließge-

wässern befinden sich im Einzugsgebiet der Mosel. Die Arbeiten münden in fortlaufende Mo-

nitoring-Berichte und Handlungsempfehlungen für die Maßnahmenplanung, wie z. B. dem 

KLIWA-Monitoring-Bericht (2021) oder den Handlungsempfehlungen zur Niedrigwasserbe-

wirtschaftung (2018). 

 

Grundsätzlich können alle Maßnahmen gegen bereits bestehende Stressoren als vorbeugend 

betrachtet werden, von denen anzunehmen ist, dass sie sich durch den Klimawandel verschär-

fen. Durch die Steigerung der ökosystemeigenen Widerstandsfähigkeit (Resilienz), können 

die Wirkungen des Klimawandels besser abgepuffert werden. Diese Maßnahmen werden als 

No-regret-Maßnahmen bezeichnet.  

 
19 DAS – Deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel, vgl. Kap. 2.3.3 

http://www.kliwa.de/
http://www.kliwa.de/
https://www.das-basisdienst.de/
https://www.kliwa.de/_download/KLIWA_Monitoringbericht_2021.pdf
https://www.kliwa.de/_download/KLIWAHeft23.pdf
https://www.kliwa.de/_download/KLIWAHeft23.pdf
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Eine einfache und wirksame Maßnahme, die den Folgen des Klimawandels direkt entgegen-

wirkt und die zugleich der Verbesserung des ökologischen Zustands dient, ist die Förderung 

bzw. der Bestandsschutz einer bachbegleitenden gewässertypischen Gehölzflur. Ein Gehölz-

saum hat nicht nur eine Pufferwirkung vor diffusen Schad- und Nährstoffeinträgen, sondern 

beschattet kleinere und mittlere Gewässer auch effektiv, so dass sommerliche Wassertempera-

turmaxima wirksam abgesenkt werden können. 

Um der künftigen klimatischen Herausforderung wirksam zu begegnen ist es ganz allgemein 

unerlässlich, dass die wasserbaulichen und wasserwirtschaftlichen Lösungen dem kommen-

den Klimawandel angepasst werden und nicht zu einer Verschärfung der globalen Erwärmung 

beitragen, sondern diese eher begrenzen helfen.  

Die Anpassung basiert auf zwei einander ergänzenden, untrennbaren Säulen: der Resilienz ge-

genüber Extremereignissen und der Antizipation „langsamer“ Veränderungen, die beide mit 

besseren Kenntnissen der Sensitivität der Gebiete und Systeme gegenüber dem Klimawandel 

verbunden sind. 

In diesem Zusammenhang gelten folgende Prinzipien für die Konzeption der Maßnahmen zu-

gunsten von Wasser und Klima:  

- „No regret“-Maßnahmen bevorzugen, die unabhängig vom Ausmaß des Klimawandels 

vorteilhaft sind;  

- Multifunktionale Maßnahmen und integrierte Projekte wählen, ebenso wie Maßnahmen, 

die einen mehrfachen Nutzen haben und so die Möglichkeit bieten, Lösungen für ver-

schiedene Probleme gleichzeitig zu finden (z. B. Synergie mit der HWRM-Richtlinie); 

- Ressourcensparende Lösungen (Wasser, Boden, fossile Energieträger) und „naturba-

sierte Lösungen“ anstreben; 

- Wasserressourcen gleichmäßig verteilen und eine Solidarität der Nutzer unter Einbezie-

hung der natürlichen Umwelt herbeiführen. 

Folgendes sind die wichtigsten Maßnahmen im Bearbeitungsgebiet Mosel-Saar, die zur An-

passung an den Klimawandel beitragen: 

- in Siedlungsgebieten infiltrationsbegünstigende Maßnahmen, die die Verunreinigung 

bei Regenwetter beschränken; 

- im Gewässerbereich wird der Schwerpunkt auf die Renaturierung und eigendynamische 

Entwicklung von Gewässern und Feuchtgebieten gelegt; 

- im Bereich der Landwirtschaft: Maßnahmen zur Entwicklung dauerhafter Verfahren mit 

geringen Nährstoffeinträgen und wassersparender Beregnungstechnik; 

- Maßnahmen zur Verbesserung der Kenntnisse über die Belastungen der Wasserressour-

cen (Entnahmen) und über die Bereiche mit mengenmäßiger Beanspruchung sowie zur 

Verstärkung der Governance in diesen Bereichen (wie z. B. besseres Ressourcenma-

nagement oder die Schaffung weiterer Versorgungsverbünde); 

- Wassersparende oder wassersubstituierende Maßnahmen, Maßnahmen zur Verringe-

rung von Leckagen im Trinkwasserversorgungsnetz und Krisenmanagementmaßnahmen 

bei Dürre.  
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7.1.2 Verbesserung und Wiederherstellung der Fisch-Durchgängig-

keit an den Hauptwanderrouten von Mosel, Saar und ihren Ne-

benflüssen sowie weitere Maßnahmen zur Wiederansiedlung 

von Wanderfischen 

Im Rahmen des Ausbaus von Mosel und Saar zur stauregulierten Großschifffahrtsstraße wur-

den nach dem damaligen Kenntnisstand Fischtreppen eingerichtet. Diese heute veralteten An-

lagen haben die Wanderungen von Fischen nicht deutlich verbessert. 

Die Wiederherstellung der Durchgängigkeit von Mosel, Saar und ihren Nebenflüssen soll Fi-

schen und Neunaugen Wanderungen zwischen verschiedenen noch vorhandenen Habitaten, 

insbesondere Nahrungs- und Reproduktionshabitaten wieder ermöglichen. Ein Ziel des Pro-

gramms „Rhein 2040“ der Internationalen Kommission zum Schutz des Rheins (IKSR) ist die 

Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit für Wanderfische in den Programmge-

wässern des „Masterplans Wanderfische Rhein“, zu denen auch die Mosel und einige ihrer 

Zuflüsse gehören. Es werden positive Auswirkungen sowohl auf die Bestände sogenannter 

Langdistanzwanderfische wie Lachs, Maifisch, Aal und Meerneunauge als auch auf innerhalb 

der Fließgewässer wandernde Arten wie Barbe und Nase erwartet. 

 

Hauptwanderrouten Mosel und Saar 

Die Durchgängigkeit der Mosel bis Schengen (Dreiländereck FR-LU-DE) wird sukzessiv, be-

ginnend ab der Mündung, durch Neubauten von Fischpässen an den Staustufen verbessert. 

Die Staustufe Koblenz, direkt an der Mündung gelegen, hat einen neuen Fischpass erhalten 

(Fertigstellung 2011). 

Der Bau der Fischaufstiegsanlage zur Verbesserung der Durchgängigkeit an der Staustufe 

Lehmen wurde begonnen. 

Nach der Fertigstellung des Fischpasses an der Staustufe Lehmen spätestens 2027 ist als ers-

tes Reproduktionsgewässer für den Lachs und weitere kieslaichende Arten der Elzbach, ein 

Nebenfluss der Mosel, wieder erreichbar. 

Der im Betrieb befindliche Fischpass Koblenz und zukünftig auch die Fischaufstiegsanlage 

Lehmen (sowie einige weitere Fischpässe an anderen Flüssen) sind Pilotstandorte der Wasser-

straßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV), an denen die Bundesanstalt für Gewässerkunde 

in Zusammenarbeit mit der Bundesanstalt für Wasserbau ein mehrjähriges Untersuchungspro-

gramm durchführt. Dabei werden die aufsteigenden Fische erfasst und spezielle Untersuchun-

gen zur Auffindbarkeit der Einstiege und zur Passierbarkeit der Anlagen durchgeführt. Die 

Ergebnisse werden genutzt, um den Betrieb der Anlagen zu optimieren und die weiteren 

Fischpässe an Mosel und Saar optimiert planen zu können.  

https://www.iksr.org/de/iksr/rhein-2040
https://www.iksr.org/de/iksr/rhein-2040
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Zur Beschleunigung der Herstellung der Durchgängigkeit an der Mosel ist am 28.09.2020 

eine Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Land Rheinland-Pfalz (RLP) und der WSV für 

die übrigen Standorte unterzeichnet worden. Dabei wird die WSV das Land RLP durch Betei-

ligung an den Personalkosten unterstützen. Es folgen sukzessive Maßnahmen an weiteren acht 

Staustufen bis Trier, an denen die Durchgängigkeit verbessert wird. An den Standorten Mü-

den, Fankel und St. Aldegund werden die Maßnahmen bis 2027 ergriffen werden. Nach Ab-

schluss können aus dem Rhein und den Moselstauhaltungen aufwandernde Fische wieder das 

Sauersystem mit seinen weiteren großflächigen potenziellen Reproduktionshabitaten für Wan-

derfischarten, auch in Luxemburg, erreichen. 

An den beiden Moselstaustufen Grevenmacher und Palzem im deutsch-luxemburgischen 

Kondominium sind laut Handlungskonzeption und Priorisierung des Bundes Maßnahmen vor-

gesehen, die noch zwischen Bund, Luxemburg und Rheinland-Pfalz abzustimmen sind. Die 

Durchgängigkeit wird an den beiden Staustufen nach 2027 erreicht. 

 

Für die Saar sieht das Priorisierungskonzept des Bundesverkehrsministeriums die Umsetzung 

von Maßnahmen zur Verbesserung der Durchgängigkeit an allen 7 Staustufen erst nach dem 

Bewirtschaftungszyklus 2022-27 vor. 

 

In Rheinland-Pfalz wurden im Zuge der Überprüfung und Aktualisierung des Bewirtschaf-

tungsplans und der Maßnahmenprogramme für den 3. Zyklus ca. 120 Maßnahmen zur Her-

stellung und Verbesserung der Durchgängigkeit in die Maßnahmenprogramme aufgenommen. 

Wichtige Nebengewässer der Mosel in Rheinland-Pfalz mit potenziellen Habitaten für Wan-

derfische sind Kyll, Salm, Lieser, Alf- und Ueßbach sowie Elzbach.  

Die „Aktion Blau Plus“ ist das in Rheinland-Pfalz erfolgreichste Naturschutzprojekt an Ge-

wässern. Die „Aktion Blau" - seit 2011 weiterentwickelt in die „Aktion Blau Plus“ - ist ein 

wichtiges Instrument zur Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie. Darüber hin-

aus ist sie ein wichtiger Baustein zur Umsetzung der EG-

Hochwasserrisikomanagementrichtlinie und der Biodiversitätsstrategie des Landes. Die „Ak-

tion Blau Plus“ hat zum Ziel, künftig bei Renaturierungsmaßnahmen die kommunale Ent-

wicklung, den Denkmalschutz, die Landwirtschaft, den Naturschutz und die Umweltbildung 

miteinander zu vernetzen. Zudem werden die Menschen vor Ort verstärkt eingebunden.  

 

Im Zuge der Überprüfung und Aktualisierung des Bewirtschaftungsplans und des Maßnah-

menprogramms wurden im Saarland für den 3. Zyklus ca. 26 Maßnahmen zur Verbesserung 

der Durchgängigkeit festgelegt. Eine Priorisierung der Maßnahmen wurde nicht durchgeführt. 
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Aufgrund der derzeit fehlenden Durchgängigkeit von Mosel und Saar werden Langdistanz-

wanderer wie z. B. der Lachs im Saarland vorerst nicht als Zielarten für erforderliche Maß-

nahmen zur Wiederherstellung der Durchgängigkeit herangezogen. Die fischbiologische Be-

wertung gemäß WRRL klassifiziert die Saar als HMWB-Gewässer mit einem guten ökologi-

schen Potenzial. Der Fischbestand und die Population spiegeln die Forderung der angepassten 

Referenz. 

Hinsichtlich der überregionalen Bedeutung der Durchgängigkeit der Hauptwanderwege von 

potamodromen Fischarten sowie zur Vernetzung der Gewässersysteme wurden die Prims, die 

Blies und die Nied als Vorranggewässer bezüglich Wiederherstellung und Verbesserung der 

Durchgängigkeit festgelegt. 

Des Weiteren sind für die Wiederherstellung der Durchgängigkeit insbesondere die Gewäs-

serstrecken von Oberflächenwasserkörpern relevant, die der Vernetzung der Gewässersysteme 

dienen und als Hauptwanderwege von potamodromen Arten fungieren. Näherungsweise han-

delt es sich hierbei um Fließgewässer mit einem Einzugsgebiet über 100 km². Über die ge-

nannten Vorranggewässer hinaus sind dies:  

- im Saarland: die Oster, die Bist, die Theel, die Ill, sowie der Losheimer Bach,  

- grenzüberschreitende Gewässer: die Mosel, die Saar, die Bist, die Leuk, die Remel und 

der Schwarzbach. 

Darüber hinaus werden einzugsgebietsspezifisch auf Grundlage vorhandener biologischer 

Grundlagendaten sowie dem saarländischen Durchgängigkeitskataster, der Bewertung der Ge-

wässerentwicklungsfähigkeit sowie vorhandener Strukturgütedaten Anschlüsse von Seitenge-

wässern geplant. 

Obwohl die Kyll kein Programmgewässer für Langdistanzwanderfische ist, werden in ihrem 

Oberlauf und dessen Zuflüssen in Nordrhein-Westfalen im Zeitraum 2022-2027 sieben hyd-

romorphologische Maßnahmen ergriffen. Hierbei handelt es sich sowohl um Maßnahmen zur 

Herstellung bzw. Verbesserung der linearen Durchgängigkeit als auch um Maßnahmen zur 

Habitatverbesserung im Flussbett, am Ufer und in der Aue. 

 

Luxemburg hat im Zuge der hydromorphologischen Gewässerstrukturkartierung alle signifi-

kanten Belastungen der Durchgängigkeit je Oberflächenwasserkörper erhoben. Als signifi-

kante Belastungen der Durchgängigkeit gelten Bauwerke im und am Gewässer, die erhebliche 

Durchgängigkeitshindernisse für aquatische Organismen (insbesondere Fische) oder den Sedi-

menthaushalt darstellen. Dabei handelt es sich um Querbauwerke, Durchlässe und Verrohrun-

gen, die für Fische auf- und abwärts nur eingeschränkt oder in eine bzw. beide Richtungen gar 

nicht passierbar sind. Die Sedimentdurchgängigkeit dieser Bauwerke ist mäßig, stark oder 

vollständig eingeschränkt und die Morphodynamik im bzw. über den Standort hinaus erheb-

lich gestört. Insgesamt liegen in den 103 Oberflächenwasserkörper 994 Durchgängigkeitshin-

dernisse vor, von denen 754 als signifikant belastend eingestuft sind (Klasse ≥3). Diese 754 
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signifikanten Belastungen der Durchgängigkeit setzten sich zusammen aus 403 Querbauwer-

ken und 351 Durchlässen bzw. Verrohrungen. Zu jeder dieser signifikanten Belastung der 

Durchgängigkeit wurde jeweils eine Maßnahme zur Wiederherstellung der Durchgängigkeit 

im Maßnahmenprogramm vorgesehen. 

Alle Maßnahmen zur Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit durch flussauf- 

und flussabwärts gerichtete Fischdurchgängigkeit, Fischschutz und einer ökologisch erforder-

lichen Mindestwassermenge an den signifikanten Querbauwerken und Verrohrungen werden 

als prioritär angesehen. Der Bau einer Restwasserturbine zur Erhöhung der Restwassermenge 

in der Sauerschleife sowie eine flussaufwärts gerichtete Fischdurchgängigkeit am Wasser-

kraftwerk Rosport ist 2021 in die Umsetzungsphase gegangen, die Fischabwanderung am 

Wasserkraftwerk ist in Planung.  

 

In Frankreich geht man davon aus, dass der Aus- oder Rückbau von Bauwerken zur Verbes-

serung und Wiederherstellung der Fischdurchgängigkeit eine Maßnahme in einem ganzen 

Bündel von Maßnahmen ist, mit denen die Verbesserung der aquatischen Umwelt erzielt wer-

den kann. Umfassende Untersuchungen zur Bestandserfassung von Feuchtgebieten, die Wie-

derherstellung der Funktionen der Gewässer und ihrer Nebenrinnen, die ökologische Unter-

haltung und Wiederherstellung der Stillgewässer zur Verringerung ihrer Auswirkungen auf 

die Oberflächengewässer tragen ebenfalls dazu bei. Somit verfolgen all diese „Maßnahmen 

des Gewässerumfeldes“ folgende Umweltziele: 

- Beitrag zur Einhaltung des Verschlechterungsverbots der Oberflächenwasserkörper; 

- Verbesserung des ökologischen Zustands der Oberflächenwasserkörper; 

- Verbesserung des chemischen Zustandes der Gewässer durch ihre Selbstreinigungsfä-

higkeit; 

- Umsetzung der Ziele in Bezug auf die Schutzgebiete, insbesondere die Natura 2000-

Gebiete. 

Über die Laufzeit des 3. französischen Bewirtschaftungsplanes (2022-2027) sind Investitio-

nen von mehr als 155 Mio. Euro für alle „Maßnahmen des Gewässerumfeldes“ im Bearbei-

tungsgebiet Mosel-Saar geplant, darunter18 Mio. Euro für Maßnahmen zur Wiederherstellung 

der ökologischen Durchgängigkeit und über 128 Mio. Euro für Maßnahmen zur Wiederher-

stellung der Gewässermorphologie. 

Es sei darauf hingewiesen, dass das Maßnahmenprogramm zur Wiederherstellung der ökolo-

gischen Durchgängigkeit alle Bauwerke an den in Artikel L214-17 Absatz 2 des Umweltge-

setzbuches aufgelisteten Gewässern abdeckt. Bei der Ausarbeitung dieser Gewässerlisten 

wurde den potamodromen Arten Vorrang eingeräumt, denn die Rückkehr der Langdistanz-

wanderer hängt von der Wiederherstellung der biologischen Durchgängigkeit unterhalb des 

französischen Einzugsgebietes ab. 
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Monitoring an der Staustufe Koblenz/Mosel 

In Koblenz werden aufwandernde Fische ab einer Länge von ca. 15-20 cm und ab einer Kör-

perhöhe von ca. 2-3 cm von der Bundesanstalt für Gewässerkunde mit einem Fischzähl- und 

Videosystem erfasst. Das System ist seit Eröffnung des neuen Fischpasses im September 2011 

im Einsatz und gibt – ausgenommen Phasen mit hoher Wassertrübung – einen Einblick in das 

Artenspektrum und die Anzahl der Fische, welche den Fischpass erfolgreich überwinden. Bis 

Oktober 2014 konnten 35 Arten beobachtet werden, darunter auch alle zu erwartenden Lang-

distanzwanderfische (Lachs, Meerforelle, Maifisch, Aal, Meer- und Flussneunauge). Pro Jahr 

werden mehrere 1.000 bis 10.000 Fische gezählt, wobei die im Gewässersystem häufigen Ar-

ten wie Rotauge, Flussbarsch und Ukelei auch im Fischpass dominieren. Die tatsächliche An-

zahl aufgestiegener Fische dürfte aufgrund der oben genannten Einschränkungen des Zählsys-

tems um ein Vielfaches höher sein. So zeigen die Beobachtungen an den Sichtfenstern des 

Besucherzentrums sowie sporadische Fangaktionen mit einer Reusenkammer, dass kleine, 

vom System nicht erfasste Individuen das Aufstiegsgeschehen dominieren. 

 

Umsetzung der Aalverordnung im Bearbeitungsgebiet Mosel-Saar 

Für den Aal, der seine Aufwuchsphase im Süßwasser verbringt und im Meer ablaicht, ist das 

Umweltziel gemäß EG-Aalverordnung die Sicherstellung, dass 40 % der Blankaale das Meer 

erreichen. 

Seit 2012 erfolgt, zusätzlich zu dem bereits praktizierten „Fangen und Aussetzen“20 im Rah-

men der Aalschutz-Initiative an den 10 Kraftwerken von RWE-Innogy versuchsweise eine 

fischangepasste Betriebsweise der Wasserkraftanlagen in den Zeiten der Hauptwanderung.  

Diese Maßnahme soll die Sterblichkeit und das Verletzungsrisiko der Aale bei Turbinenpas-

sage reduzieren. Das Projekt wurde durch eine Dissertation an der RWTH Aachen wissen-

schaftlich begleitet. Um das Einsetzen von Abwanderungswellen der Aale rechtzeitig zu er-

kennen, wurde von der Universität Luxemburg und der Hochschule Trier ein Frühwarnsystem 

für die Blankaalabwanderung entwickelt.  

Detaillierte Informationen können dem Bericht der IKSMS aus dem Jahr 2014 über die 

„Maßnahmen zur Wiederherstellung und zum Schutz der Aalbestände im Rahmen der EG-

Aalverordnung“ entnommen werden. 

  

 
20 Fang abwandernder Blankaale stromauf dieser Wasserkraftanlagen und anschließendes Wiederaussetzen im 

frei fließenden Rhein 

https://orbilu.uni.lu/handle/10993/30201
https://orbilu.uni.lu/handle/10993/30201
http://www.iksms-cipms.org/servlet/is/411/Aalbericht_d.pdf?command=downloadContent&filename=Aalbericht_d.pdf
http://www.iksms-cipms.org/servlet/is/411/Aalbericht_d.pdf?command=downloadContent&filename=Aalbericht_d.pdf
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Aalschutzinitiative am Wasserkraftwerk Rosport 

Da es in Luxemburg keine kommerzielle Fischerei gibt, kann man, ohne Berücksichtigung 

der Schäden, welche Aale beim Passieren von Turbinen erleiden können, die Abwanderungs-

rate der katadromen Fische im Sauersystem mit ca. 99% einschätzen.  

Aufgrund der im Rahmen der Luxemburger Aalschutzinitiative durchgeführten Befischungen 

während der Aalabstiegsphasen kann man die potenzielle Aalproduktion im Sauereinzugsge-

biet, bei Fehlen anthropogener Mortalitätsfaktoren und unter Anwendung verschiedener Fang-

quoten (Hamen- und Reusenbefischung), auf ungefähr 2.000 Aale pro Jahr hochrechnen. Zwi-

schen 2004 und 2019 wurden auf diese Weise 82-960 Aale jährlich abgefischt und anschlie-

ßend unversehrt zum Mittelrhein transportiert. Diese Maßnahmen sollen als Beitrag Luxem-

burgs zum Schutz der Bestände des Europäischen Aals beitragen und werden in den folgen-

den Jahren weitergeführt. Ein fischfreundlicheres Turbinenmanagement durch Drosseln bzw. 

Abschalten der Turbinen während der Abwanderungsspitzen von Blankaalen oder der Betrieb 

der Turbinen in einem Betriebspunkt, bei dem die Schädigung der Fische möglichst gering ist, 

könnte grundsätzlich in Zukunft als zweite Lösungsmöglichkeit zum Schutz der abwandern-

den Aale an der WKA Rosport in Betracht gezogen werden. 

 

7.1.3 Weitere Verringerung der klassischen Verunreinigungen, ins-

besondere der Nährstoffe (Stickstoff und Phosphor), aus Land-

wirtschaft oder häuslichen Quellen sowie weiterer Einträge, die 

sich stark auf den Zustand der Oberflächengewässer und des 

Grundwassers auswirken 

Ein deutliches Problem stellt die Belastung der Gewässer mit Nährstoffeinträgen dar. Es han-

delt sich v.a. um Einträge von Phosphor und Stickstoff aus Punktquellen und diffusen Quellen 

in die Gewässer. Die Phosphoreinträge führen zu einer Eutrophierung der Gewässer, die z. B. 

in Form von Algenblüten mit dem Aufbau einer übermäßigen Entwicklung von Biomasse ein-

hergeht. Das übermäßige Algenwachstum führt zu einer Sekundärverschmutzung der Gewäs-

ser mit instabilem Sauerstoffhaushalt und Kolmation des Kieslückenraumes der Gewässer-

sohle. In der Summe führt dies zu gravierenden negativen Konsequenzen nicht nur für die Ge-

wässerflora, sondern auch für die Wirbellosen des Gewässergrundes sowie die Fischbrut. Ge-

wässereutrophierung ist ein gewichtiger Faktor bei der Verfehlung des Gewässerschutzzieles 

„guter ökologischer Zustand“. In Oberflächengewässern ist hier vor allem der Nährstoffpara-

meter Phosphor noch ein Problem, sodass weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Einträge 

aus den Abwasseranlagen und aus der Landwirtschaft erforderlich sind und in den Maßnah-

menprogrammen festgeschrieben werden. Im Grundwasser können hohe Nitratkonzentratio-

nen zur Beeinträchtigung der öffentlichen Trinkwasserversorgung und kostenintensiven Auf-

bereitungen führen. 
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Zur Verringerung der klassischen Verunreinigungen haben alle Mitgliedstaaten als grundle-

gende Maßnahmen folgende Richtlinien in nationales Recht umgesetzt: 

- Richtlinie 91/271/EWG des Rates vom 21. Mai 1991 über die Behandlung von kommu-

nalem Abwasser; 

- Richtlinie 91/676/EWG des Rates vom 12. Dezember 1991 zum Schutz der Gewässer 

vor Verunreinigung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen; 

- Richtlinie 2008/1/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Januar 2008 

über die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (kodifi-

zierte Fassung); 

- Richtlinie 2009/128/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 

2009 über einen Aktionsrahmen der Gemeinschaft für die nachhaltige Verwendung von 

Pestiziden. 

 

Abwasserbehandlung 

Das Einzugsgebiet der Mosel und der Saar ist im Vollzug der Kommunalabwasserrichtlinie 

(RL 91/271/EWG) vollständig als empfindliches Gebiet ausgewiesen.  

In diesem Zusammenhang betrifft die weitere Verringerung der klassischen Verunreinigungen 

aus häuslichen Quellen hauptsächlich die Maßnahmen zur Verbesserung der Abwasserbe-

handlung. Da diese Maßnahmen ein breites Spektrum abdecken, seien hier nur einige Bei-

spiele genannt: 

- Ausweitung/Verbesserung der Kläranlagen und der Netze; 

- Optimierung des Netz- und Kläranlagenbetriebs; 

- Anschluss noch nicht angeschlossener Gebiete; 

- Verbesserung der Regenwasseraufbereitung. 

Die aus dem Städtebau resultierende Belastung soll durch Maßnahmen an Gebäuden, Sied-

lungsgebieten, Abwassersammlern und Kläranlagen reduziert werden. Durch eine verbesserte 

Regenwasserbewirtschaftung, z.B. Bau von Trennsystemen sowie von Regenüberlaufbecken 

in Mischsystemen, kann der Reinigungsgrad der Kläranlagen optimiert werden. 

Zudem wird die Einstellung von Einleitungen, Verlusten und Emissionen bestimmter Stoffe 

angestrebt, um die stoffliche Belastung, sowohl für die Oberflächengewässer als auch für das 

Grundwasser zu verringern. 

Außerdem sollen nationale Aufklärungskampagnen zur Problematik der Abfallentsorgung 

über die Kanalisation durchgeführt werden. Die nachfolgende Tabelle stellt die verfügbaren 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&type_doc=Directive&an_doc=1991&nu_doc=271&lg=de
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&type_doc=Directive&an_doc=1991&nu_doc=271&lg=de
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0676:DE:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0676:DE:HTML
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0001
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:309:0071:0086:de:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:309:0071:0086:de:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:309:0071:0086:de:PDF
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Indikatoren für den Maßnahmentyp „Abwasserbehandlung“ im Bearbeitungsgebiet Mosel-

Saar dar (Zeitraum 2022-2027). 

 

Tabelle 24: Indikatoren für den Maßnahmentyp „Abwasserbehandlung“ im Zeitraum 

2022-2027 

Land Bezeichnung Indikatoren Wert 

FR Investitionskosten für Maßnahmen, die über die Vorgaben der 

Kommunalabwasser-Richtlinie hinausreichen: 

 

Davon rein für Regenwasser 

355 Mio. € 

 

 

196 Mio. € 

LU Anzahl der geplanten Maßnahmen im Bereich der Siedlungswas-

serwirtschaft und damit verbundene Investitionskosten 

927 / 1.723,83 

Mio. € 

SL Anzahl der geplanten Maßnahmen im Bereich Sanierung/Nachrüs-

tung/Optimierung kommunaler Kläranlagen (Zuständigkeit EVS) 

und Investitionskosten in € 

 

Sonstige Abwassermaßnahmen (Mischwasser, Fremdwasser) 

50 / ca. 70 Mio. € 

 

 

 

59 / ca. 182 Mio. € 

RP Anzahl der Maßnahmen zur „Reduzierung der Nähr- und Schad-

stoffeinträge in die Gewässer“, deren Belastung aus Punktquellen 

(Kommunale Kläranlagen, aus Misch- und Niederschlagswasser re-

sultieren) und Investitionskosten 

150 / ca. 137 Mio.€ 

 

NW 4 Maßnahmen, die im Zeitraum 2022-2027 ergriffen werden sollen 

und dem Typ "Abwasserbehandlung" zuzuordnen sind 

 keine Angabe für 

das Mosel-Saar-Ge-

biet möglich 

WL  Daten werden z. Zt. 

ermittelt  

 

Umsetzung der Nitratrichtlinie 

Auf der Basis der Nitratrichtlinie (RL 91/676/EWG) sind insgesamt 57 % des Bearbeitungs-

gebietes als gefährdete Gebiete eingestuft. Während Frankreich unter Anwendung von Arti-

kel 3 Absatz 2 der Richtlinie in der Summe 1 225 986 ha, d. h. 12 195 km² in 1424 Kommu-

nen als gefährdete Gebiete ausgewiesen hat, führt Deutschland für sein gesamtes Gebiet un-

ter Anwendung von Artikel 3 Absatz 5 der Nitratrichtlinie Aktionsprogramme durch. Luxem-

burg ist gemäß Artikel 20 Absatz 3 des luxemburgischen Wassergesetzes vom 19. Dezember 

2008 flächendeckend als gefährdetes Gebiet ausgewiesen worden. In Wallonien sind keine 

gefährdeten Gebiete gegeben. Die Daten sind in Tabelle 25 zusammengefasst. 
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Tabelle 25: Übersicht über die gefährdeten Gebiete nach der Nitratrichtlinie 

 FR LU DE BE (WL) 

Anzahl der gefährdeten Gebiete 1.424(1) 1 1 0 

Gesamtfläche (km2) 5.587 2.525 9.637(2) 0 

(1) Gemeinden 

(2) In Deutschland wurde aufgrund der Nitratrichtlinie die gesamte Landesfläche als gefährdetes Gebiet ausge-

wiesen. 

 

In Frankreich wurde die Fläche der gefährdeten Gebiete im Rahmen der regelmäßigen Aktu-

alisierung dieser Richtlinie bis 2021 um etwa 50 % erhöht. 

Zum Schutz der Gewässer vor Verunreinigung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen 

nach der Nitratrichtlinie (91/676/EWG) werden auf der gesamten landwirtschaftlichen Fläche 

der Bundesrepublik Deutschland Aktionsprogramme durchgeführt. Dies erfolgt auf Bundes-

ebene mit der Düngeverordnung (DüV), die zuletzt im Jahr 2020 überarbeitet und angepasst 

wurde. Mit der Novellierung der DüV werden nach § 13a DüV (in Kraft getreten am 

01.05.2020) zusätzlich mit Nitrat und Phosphat belastete Gebiete identifiziert. Damit gelten 

nun schärfere Regeln, u. a. für die Landwirtschaft. 

In Wallonien findet der „Plan zum nachhaltigen Umgang mit Stickstoff in der Landwirt-

schaft“ auf dem gesamten Gebiet Anwendung. 

 

Sonstige Maßnahmen in der Landwirtschaft 

Die nationalen landwirtschaftlichen Maßnahmenprogramme im Bearbeitungsgebiet Mosel-

Saar verfolgen folgende Ziele: 

- Verringerung der direkten Nährstoffeinträge; 

- flächendeckende Anlage von Gewässerschutzstreifen; 

- Unterbindung von Erosion und Oberflächenabfluss (Zwischenkulturen, Begrünung un-

ter Obst-, Weinbau- und Baumschulkulturen). 

 

Die nachfolgende Tabelle stellt die verfügbaren Indikatoren für den Maßnahmentyp „Landwirt-

schaft“ im Bearbeitungsgebiet Mosel-Saar dar (Zeitraum 2022-2027). 
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Tabelle 26: Indikatoren für den Maßnahmentyp „Landwirtschaft“ 

Land Bezeichnung Indikatoren Wert 

FR Maßnahmen zur Entwicklung dauerhafter Verfahren mit gerin-

gen Einträgen 

92 Mio. € 

LU(1) Anzahl der Maßnahmenarten im Bereich der Landwirtschaft 96 

16,15 Mio. € 

SL Maßnahmen zur Stärkung des Beratungsansatzes (Gewässer-

schutzberater) 

 

Maßnahmen über Förderprogramme, inkl. GAK-Anteil, reiner 

Saarlandanteil rund 600.000 € 

 

Kontrolle landwirtschaftlicher Anwesen 

70.000 € pro 

Jahr 

 

Über 3 Mio. € 

pro Jahr 

 

70.000 € pro 

Jahr 

RP Maßnahmen zur Unterstützung des Wissens- und Erfahrungs-

transfers in landwirtschaftliche Betriebe (Beratung, Aus- und 

Fortbildung, Demonstrationsprojekte, freiwillige Kooperatio-

nen) 

 

Gewässerschonende Maßnahmen über Agrar-, Umwelt- und 

Klimaschutzmaßnahmen 

500.000 pro Jahr 

 

 

 

 

Ca. 25 Mio. € 

pro Jahr 

NW Keine ergriffenen oder geplanten Maßnahmen 

 

 

WL  Daten werden 

z. Zt. ermittelt 

(1) Stand aus dem Entwurf des 3. nationalen Bewirtschaftungsplans 

Die Mitgliedstaaten setzen die bisherige enge Koordination und Kooperation mit der Land-

wirtschaft fort. Damit wird unterstützt, dass auch zukünftig über den Austausch von Daten, 

Bewertungsergebnissen und Informationen das Umweltziel des guten Zustandes bzw. des gu-

ten ökologischen Potenzials der Oberflächenwasserkörper gezielter umgesetzt wird.  

 

Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers 

In der Fläche ihrer nationalen Anteile am Bearbeitungsgebiet Mosel-Saar stehen alle Mit-

gliedstaaten bei der Belastung des Grundwassers im Wesentlichen vor dem gleichen qualitati-

ven Problem. In der Folge werden die flächenhafte Vermeidung und Verminderung diffuser 

Belastungen aus der Landwirtschaft in großen Teilen des Bearbeitungsgebietes Mosel-Saar 

den Schwerpunkt zukünftiger Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers darstellen. 
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Zur Erreichung der für das Bearbeitungsgebiet gesetzten Umweltziele wurden für die Grund-

wasserkörper, die sich in einem „schlechten Zustand“ befinden, in enger Kooperation der im 

Bearbeitungsgebiet vertretenen Mitgliedstaaten eine Reihe von nationalen Maßnahmen zur 

Vermeidung bzw. Verminderung diffuser Belastungen des Grundwassers durch Stickstoff 

(Nitrat) und Pflanzenschutzmittel (PSM) diskutiert und erarbeitet. 

 

In Rheinland-Pfalz wurde das Programm „Gewässerschonende Landwirtschaft“ in Wasser-

schutzgebieten im Jahr 2014 konzipiert, um weitere ergänzende Maßnahmen zu etablieren. 

Diese betreffen insbesondere die enge Kooperation von Wasserversorgern und Landwirtschaft 

zur Reduzierung der diffusen Schadstoffeinträge in die Oberflächengewässer und das Grund-

wasser. 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass all diese Maßnahmen in den Bereichen Landwirtschaft 

und kommunale Abwasserbehandlung dazu beitragen, 

− dass die Oberflächenwasserkörper infolge der verringerten Emission von Makroschad-

stoffen (Stickstoff, Phosphor und organische Stoffe) den guten ökologischen Zustand 

erreichen; 

− dass durch die verringerte Emission von prioritären Stoffen der gute chemische Zu-

stand erreicht wird und sich die Konzentrationen toxischer Stoffe im Sediment und in 

den Lebewesen sich nicht erhöhen.  

Schließlich lässt sich mit diesen Maßnahmen auch die Aufkonzentration von Schadstoffen bei 

Niedrigwasserereignissen begrenzen, die infolge des Klimawandels immer häufiger und aus-

geprägter auftreten werden. 

 

7.1.4 Verbesserung der Kenntnisse über neue Schadstoffe (Mikro-

verunreinigungen) 

Es werden zahlreiche chemische Stoffe auf den Markt gebracht und im täglichen Leben ver-

wendet. Jedes Jahr kommen neue chemische Produkte in Umlauf. Die europäische REACH-

Verordnung vom 18. Dezember 2006 schreibt vor, dass chemische Erzeugnisse, von denen 

eine Tonne oder mehr pro Jahr in der EU hergestellt oder in die EU importiert werden, regis-

triert werden müssen. Dies gilt für etwa 23.000 chemische Erzeugnisse, die bis 2020 bei der 

ECHA in Helsinki registriert wurden. 

Bestimmte Wirkstoffe können auch in sehr geringer Dosis schädliche Wirkungen haben. Dies 

ist der Fall bei den sogenannten Mikroverunreinigungen, welches organische Stoffe sind, die 

in Konzentrationen im Bereich des Nano- und Mikrogramm pro Liter oder noch geringer in 

den Gewässern vorkommen. Diese können erbgutverändernde oder krebserregende Wirkun-

gen haben oder auch das Hormonsystem von Lebewesen aus dem Gleichgewicht bringen und 

sich manchmal sogar signifikant auf die Fortpflanzungsfähigkeit auswirken. 
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Manche dieser „Mikroverunreinigungen“ sind neue chemische Stoffe, andere sind bereits be-

kannt, aber ihre Auswirkungen wurden bislang noch nicht bewertet. 

Aus diesem Grund spricht man von „neu aufkommenden“ oder einfach von „neuen“ Schad-

stoffen. Dazu zählen zum Beispiel Pestizide, Arzneimittelrückstände und neue chemische 

Stoffe. 

Die gefährlichen Stoffe, zu denen die neuen Schadstoffe gehören, werden nach der Bestands-

aufnahme insbesondere für die Flussgebietseinheit Rhein als nicht zu vernachlässigende Her-

ausforderung angesehen. So weiß man beispielsweise, dass im Bearbeitungsgebiet Mosel-Saar 

jährlich mehrere Tonnen Antibiotika verkauft werden, sei es für die Anwendung bei Mensch 

oder Tier. Auch ist bekannt, dass sich einige von der WRRL als prioritär eingestufte Stoffe in 

der Natur sowie in industriellen oder kommunalen Ableitungen wiederfinden. Im Programm 

„Rhein 2040“ wird deshalb eine weitere Reduzierung von Mikroverunreinigungen als Ziel 

angestrebt. 

 

Um dieser Thematik Rechnung zu tragen, wurde in Luxemburg der Maßnahmenkatalog der 

siedlungswasserwirtschaftlichen Maßnahmenarten, um die Maßnahmenarten „Errichtung und 

Betrieb von einer vierten Reinigungsstufe auf Kläranlagen“ ergänzt. Ziel ist die Errichtung 

und Inbetriebnahme von Anlagen zur weitergehenden Behandlung von häuslichem, gewerbli-

chem und industriellem Abwasser in einer sogenannten vierten Reinigungsstufe zur Reduzie-

rung von Spurenstoffen im Ablauf der kommunalen Kläranlagen. Da die Thematik von orga-

nischen Spurenstoffen im Wasserkreislauf zusehends ins Blickfeld der öffentlichen Wahrneh-

mung rückt, zählt die neue Maßnahmenart zu den prioritären Maßnahmen des Maßnahmen-

programms. 

 

In Deutschland wurde in einem Stakeholder-Dialog eine Spurenstoffstrategie erarbeitet. Die 

dabei beteiligten Verbände haben sich auf einen breiten Maßnahmenkatalog geeinigt, um die 

Umweltbelastung – insbesondere die Belastung der Gewässer – mit Spurenstoffen zu verrin-

gern. In enger Zusammenarbeit mit Herstellern und Anwendern werden sowohl Minderungs-

maßnahmen an der Quelle als auch Informationskampagnen entwickelt und umgesetzt, z. B. 

zu Röntgenkontrastmitteln und Arzneimittelwirkstoffen. Es wurden Kläranlagen identifiziert, 

bei denen eine 4. Reinigungsstufe zur Elimination dieser Stoffe sinnvoll sein kann. 

Auch durch das Netz zur Überwachung der Gewässerqualität im Bearbeitungsgebiet Mosel-

Saar lassen sich die Kenntnisse über neue Schadstoffe verbessern. 

Parallel dazu ist es in der Wasserwirtschaft erforderlich, aktiv auf Vorsorge und Bekämpfung 

an der Quelle zu setzen (Bsp.: saubere Technologien oder Entwicklung von Ersatzstoffen in 

der Industrie, Veränderung landwirtschaftlicher Praxis, Erhalt von Überschwemmungsflä-

chen, Erhalt der natürlichen Funktionsfähigkeit der Umwelt u. Ä.). 

  

https://www.iksr.org/de/iksr/rhein-2040
https://www.iksr.org/de/iksr/rhein-2040
https://www.bmu.de/media/stakeholder-dialog-zur-spurenstoffstrategie-des-bundes-1/


WRRL – Bewirtschaftungsplan Mosel-Saar 2022-2027, Kapitel 7 

116 

7.1.5 Weitere Reduzierung bzw. Beseitigung der Belastungen durch 

gefährliche Schadstoffe (insbesondere PAK) 

Anlage X WRRL ist eine Liste der prioritär (gefährlichen) Stoffe, deren Einträge in das Ge-

wässer zu verringern sind. Aber auch andere Stoffe, die nicht zu dieser Liste gehören, können 

für die Umwelt oder Menschen toxisch sein. Der vorliegende Bewirtschaftungsplan Mosel-

Saar geht über die Vorgaben der WRRL hinaus, indem er Ziele zur Verringerung toxischer 

Verunreinigungen durch Stoffe mit einem Risiko für Umwelt und Gesundheit setzt, und zwar 

unabhängig davon, ob diese Stoffe in die Bewertung des guten Zustands einfließen oder nicht. 

Zink, Quecksilber, Kupfer, polychlorierte Biphenyle (PCB) und polyzyklische aromatische 

Kohlenwasserstoffe (PAK) sind im Bearbeitungsgebiet weit verbreitet. Die derzeit in ver-

schiedenen Bereichen der Umwelt festgestellte PCB-Belastung stammt vor allem aus Altlas-

ten. PAK werden hauptsächlich bei unvollständigen Verbrennungsprozessen gebildet, um 

über den Luftweg, z.B. bei Niederschlägen (Depositionen), niederzugehen. In Gewässern rei-

chern sich PAK auch über Verkehrs-, Park- und Gewerbeflächenentwässerungen sowie über 

Misch- und Regenwassereinträge an. 

Es gilt, Einleitungen toxischer oder laut WRRL als prioritär bzw. prioritär gefährlich angese-

hener Stoffe an der Quelle zu verringern. 

Insgesamt lassen sich drei Haupteintragspfade dieser Stoffe ausmachen: kommunale und in-

dustrielle Einleiter und diffuse Einträge (landwirtschaftlichen und nicht landwirtschaftlichen 

Ursprungs). 

Zu diesem Zweck sind auf Ebene des Bearbeitungsgebietes Mosel-Saar mehrere Arten von 

Maßnahmen in der Umsetzung bzw. geplant. 

Hinsichtlich der drei o.g. Eintragspfade gilt es während der Umsetzung dieses Bewirtschaf-

tungsplans weiter toxische Stoffe in Gewässern und Einleitungen zu ermitteln, um geeignetere 

Maßnahmen zur Beendigung oder Verringerung der Einleitungen festzulegen. Diese Ermitt-

lung muss sich auf alle potenziellen Quellen erstrecken (Industrie, einschl. kleine und mittlere 

Unternehmen, Gebietskörperschaften, Privatpersonen, Landwirte). 

Die in Kapitel 7.1.2 beschriebenen nationalen Maßnahmen tragen indirekt dazu bei, das Ziel 

der Verringerung der Einträge wassergefährdender Schadstoffe zu erreichen. 

Im Bereich „Industrie und Handwerk“ sind Maßnahmen vorgesehen. Als Beispiele seien ge-

nannt: 

- Maßnahme mit Einfluss auf die Herstellungsverfahren, um die Ziele der WRRL zu er-

reichen (guter Zustand, Verringerung der Einleitungen gefährlicher Stoffe). Die Einfüh-

rung sauberer Technologien bedeutet vor allem, dass toxische Stoffe im Herstellungs-

verfahren ersetzt werden. 
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- Bei der Genehmigung wirtschaftlicher Tätigkeiten, von denen bekannt ist, dass priori-

täre Stoffe zum Einsatz kommen und dass sie an ein öffentliches Abwassernetz ange-

schlossen sind, müssen die Zielsetzungen zur Verringerung prioritärer Stoffe berück-

sichtigt werden. 

- Optimierung des Betriebs industrieller oder gewerblicher Kläranlagen. 

 

Die nachfolgende Tabelle stellt die verfügbaren Indikatoren für den Maßnahmentyp „Indust-

rie/Handwerk“ im Bearbeitungsgebiet Mosel-Saar dar (Zeitraum 2022-2027). 

 

Tabelle 27: Indikatoren für den Maßnahmentyp „Industrie/Handwerk“ 

Land Bezeichnung Indikatoren Wert 

FR Investitionskosten für Maßnahmen zur Unterbindung, 

Verringerung von Emissionen, Einleitungen und Verlus-

ten prioritär gefährlicher Stoffe  

48 Mio. € 

LU Anzahl der geplanten Maßnahmen im Bereich der Sied-

lungswasserwirtschaft und damit verbundene Investiti-

onskosten 

Anzahl der geplanten Maßnahmen im Bereich der Sied-

lungswasserwirtschaft, welche sich ausschließlich auf 

„Industrie/Handwerk“ beziehen (SWW 3, SWW 6, 

SWW 8) und damit verbundene Investitionskosten 

927 / 1.723,83 Mio. € 

 

6 / 19,48 Mio. € 

SL Verringerung der Belastungen aus gewerblichen / indust-

riellen Anlagen 

4 / derzeit keine voll-

ständigen Kostenanga-

ben möglich 

RP Verringerung der Belastungen aus gewerblichen / indust-

riellen Anlagen 

derzeit keine gesicher-

ten Kostenangaben 

möglich 

NW Keine ergriffenen oder geplanten Maßnahmen 

 

. 

WL  Daten werden z. Zt. 

ermittelt. 

 

Allerdings sind die Kenntnisse über die gefährlichen Schadstoffe nach wie vor nicht umfas-

send. Es ist aufwändig zu ermitteln, aus welchem Abschnitt eines Produktionsverfahrens sie 

stammen, und herauszufinden, welche Technik zur Verringerung am geeignetsten ist. Daher 

soll eine generische Maßnahme vorgeschlagen werden, entweder in Form einer sauberen 

Technologie oder in Form einer Reinigungsanlage oder auch eine Kombination beider. 

Bezüglich der diffusen Einträge strebt man Folgendes an: 

- Verringerung der Belastung durch Pflanzenschutzmittel aus der Landwirtschaft durch 

geringeren Einsatz landwirtschaftlicher Pestizide, Rückgriff auf alternative Verfahren 
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(mechanische Unkrautbekämpfung, biologische Bekämpfung, etc.) sowie eine ord-

nungsgemäße Spritzenreinigung und die Vermeidung oberflächiger Abschwemmung 

von Pflanzenschutzmittel über Wirtschaftswege, 

- Verringerung der Verunreinigung durch Pflanzenschutzmittelwirkstoffe (z. B. Biozide), 

die nicht aus der Landwirtschaft stammen (dieselben Maßnahmentypen wie oben, je-

doch Umsetzung durch Kommunen, Landkreise, Verbände usw., Privatpersonen, Netz-

betreiber). 

Bei diesem letzten Punkt sei darauf hingewiesen, dass in Frankreich die Anwendungsverbote 

von Pflanzenschutzmitteln auf alle Lebensbereiche erweitert werden, d. h auf Privatgrundstü-

cke, von der Öffentlichkeit frequentierte sowie gemeinschaftlich genutzte Orte. Dies gilt ab 

dem 01. Juli 2022. 

Die nachfolgende Tabelle stellt die verfügbaren Indikatoren für den Maßnahmentyp „Diffuse 

Einträge aus landwirtschaftlichen / nicht landwirtschaftlichen Quellen“ im Bearbeitungsgebiet 

Mosel-Saar dar (Zeitraum 2022-2027). 
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Tabelle 28: Indikatoren für den Maßnahmentyp „Diffuse Einträge aus landwirtschaft-

lichen / nicht landwirtschaftlichen Quellen“ 

Land Bezeichnung Indikatoren Wert 

F Kosten der Maßnahmen zur Verringerung der Belastung 

durch Pestizide aus der Landwirtschaft 

 

Begrenzung der Pestizideinträge nicht landwirtschaftlichen 

Ursprungs 

gegenstandslos(2) 

  

gegenstandslos(2) 

LU Anzahl der Maßnahmenarten im Bereich der Landwirt-

schaft(3) 

Anzahl der geplanten Maßnahmen betreffend den Umgang 

mit Regenwasser im Bereich Siedlungswasserwirtschaft 

(SWW 4, SWW 5) und damit verbundene Investitionskosten 

96(3) 

 

278 / 319,3 Mio. 

€ 

SL(1) Maßnahmen zur Stärkung des Beratungsansatzes (Gewäs-

serschutzberater) 

 

Maßnahmen über Förderprogramme, inkl. GAK-Anteil, rei-

ner Saarlandanteil rund 600.000 € 

 

Kontrolle landwirtschaftlicher Anwesen 

70.000 € pro Jahr 

 

 

Über 3 Mio. € pro 

Jahr 

 

70.000 € pro Jahr 

RP Maßnahmen zur Unterstützung des Wissens- und Erfah-

rungstransfers in landwirtschaftliche Betriebe (Beratung, 

Aus- und Fortbildung, Demonstrationsprojekte, freiwillige 

Kooperationen) 

Gewässerschonende Maßnahmen über Agrar-, Umwelt- und 

Klimaschutzmaßnahmen 

500.000 € pro 

Jahr 

 

Ca. 25 Mio. € pro 

Jahr 

NW Keine ergriffenen oder geplanten Maßnahmen 

 

. 

WL  Daten werden 

z. Zt. ermittelt. 

(1) Zahlen sind nicht differenzierbar. 

(2) Gesetzlich vorgeschriebene Maßnahmen werden nicht finanziell gefördert. 

(3) Stand aus dem Entwurf des 3. nationalen Bewirtschaftungsplans 

 

Chlorid wird zwar nicht als gefährlicher Stoff betrachtet, ist aber in der Mosel in hohen Kon-

zentrationen vorhanden21. Diese hohen Chloridkonzentrationen sind durch einen von Natur 

aus erhöhten Chloridgehalt und insbesondere durch die seit langem ansässige Sodaindustrie 

(Herstellung von Natriumkarbonat) zu erklären. So beträgt die mittlere Konzentration über die 

Jahre 2019/2020 an der Mosel oberhalb von Palzem 376 mg/l, in Fankel an der Mittelmosel 

wird im selben Zeitraum eine mittlere Konzentration von 190 mg/L gemessen. 

 

 
21 Siehe auch Bericht: „Einfluss der Salzbelastung auf die aquatische Biozönose der Mosel“ – Bericht des 

Labors LIEBE im Auftrag der IKSMS, UPV-Metz, CNRS UMR 7146, Metz, 2011 

http://www.iksms.de/servlet/is/20088/Einfluss%20der%20Salzbelastung.pdf?command=downloadContent&filename=Einfluss%20der%20Salzbelastung.pdf
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7.1.6 Verbesserung des gewässerökologischen Gleichgewichts durch 

Maßnahmen im Bergbau (Kohle- und Eisenerzbecken) 

Die Bergbauaktivitäten wurden sowohl im Kohlebecken als auch im Eisenerzbecken einge-

stellt. Sie haben das ökologische Gleichgewicht der Oberflächengewässer und Grundwasser 

nachhaltig beeinträchtigt und verändert und zogen einige insbesondere überregionale Prob-

leme nach sich, die es langfristig zu bewältigen gilt. 

Im saarländisch-lothringischen Kohlebecken, insbesondere auf der französischen Seite, wo 

das Kohlengebirge vollständig von den Ablagerungen des Mittleren Buntsandstein überdeckt 

ist, sind enorme Auswirkungen auf die Piezometrie (die Druckverhältnisse) dieses für die re-

gionale Wasserversorgung wichtigsten Grundwasserleiters festzustellen.  

Der Hauptgrundwasserleiter im Saarland, der sogenannte Trias-Buntsandstein, ist von den 

kohleführenden Schichten des Karbons durch eine tonhaltige Witterungsschicht (Grenzletten) 

weitgehend hydraulisch abgetrennt. Diese Abdichtung für das Grundwasser stellt in weiten 

Teilen eine Barriere gegen aufsteigendes Grubenwasser dar. 

Nach dem Ende des Steinkohlebergbaus an der Saar stellt sich die Frage der Flutung der vor-

handenen Grubengebäude. Im Bereich des Warndt und in dem auf französischer Seite angren-

zenden Gebiet wurden bis 2006 zur Trockenhaltung der dort befindlichen Kohlebergwerke 

große Mengen an Grundwasser gefördert. Dies führte zu einer tiefen Absenkung des Grund-

wasserspiegels. Im Juni 2006 begann schließlich die erste Phase des kontrollierten Wiederan-

stieges des Grubenwassers, welche 2012 endete. Seit dem 29.11.2012 wird wieder Wasser aus 

dem Grubengebäude abgepumpt, um den Anstieg zu verlangsamen, und wird nach entspre-

chender Behandlung in die lokalen Oberflächengewässer abgeleitet.  

Um zu gewährleisten, dass nur unbelastetes Wasser aus dem Mittleren Buntsandstein in das 

Grubengebäude nachfließen kann, wird durch Wasserhaltungsmaßnahmen im Grubengebäude 

der Wasserstand unter dem Niveau im Buntsandstein gehalten. Im Idealfall wird somit ein 

Schadstofftransport aus dem Grubengebäude in Richtung Hauptgrundwasserleiter verhindert. 

Aufgrund der Komplexität des Systems ist dennoch eine Beeinflussung des Buntsandstein-

Aquifers nicht völlig auszuschließen. So könnte der Wiederanstieg des Grubenwassers nicht 

nur den Grundwasserstand, sondern auch die Grundwasserqualität in der Region wie nachfol-

gend beschrieben beeinflussen: 

- Der Kontakt des Flutungswassers mit den ausgekohlten Bereichen im Grubengebäude 

führt zu einer Mineralisierung; das Flutungswasser des Grubenspeichers kann durch 

Verwerfungen hindurch lokal zum Buntsandstein-Aquifer aufsteigen und diesen verun-

reinigen. 

- Die Flutung des Grubengebäudes wird wassergefährdende Stoffe lösen, die im Bergbau 

eingesetzt worden sind. Sie können sich durch den Kontakt „Grubengebäude-Grund-

wasserleiter“ im Buntsandstein-Grundwasserleiter wiederfinden. 
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- Schließlich könnten nach der Flutung Verunreinigungen in der bislang ungesättigten 

Bodenzone durch den Anstieg des Grundwasserspiegels im Mittleren Buntsandstein bis 

in den Bereich der Erdoberfläche freigesetzt werden. 

Um an drei Standorten im Warndt, an denen potenziell als erstes mit einem Übertritt von Gru-

benwasser in den Hauptgrundwasserleiter (Mittlerer Buntsandstein) zu rechnen wäre, zu über-

wachen, wurden auf saarländischer Seite fünf Grundwassermessstellen eingerichtet. Diese 

dienen sowohl der chemischen Überwachung des Hauptgrundwasserleiters als auch der Be-

obachtung der Entwicklung der Grundwasserstände 

Rechts der Saar wird in den Wasserprovinzen Göttelborn-Reden, Camphausen, Viktoria Pütt-

lingen, Luisenthal und Duhamel das Grubenwasser aktuell weiter abgepumpt. Im August 

2017 hat die RAG Aktiengesellschaft beantragt, das Grubenwasser in den Wasserprovinzen 

Göttelborn-Reden und Duhamel bis auf ein Niveau von -320 m NN ansteigen zu lassen. Um 

sowohl den guten Zustand des Grundwassers, sowie der betroffenen Oberflächengewässer si-

cherzustellen, hat das Land im Rahmen eines geordneten Verfahrens eigene Gutachten beauf-

tragt, um über ein eigenständiges Prüfinstrument zu verfügen. Im Rahmen der am 17.08.2021 

erfolgten Planfeststellung dieses Vorhabens wird sichergestellt, dass der Anstieg des Gruben-

wassers auf -320 m NN den guten Zustand des Grundwassers sowie die Erreichung des guten 

ökologischen Zustands der Oberflächengewässer nicht gefährdet. 

 

7.1.7 Vereinbarkeit von Wassernutzungen wie Schifffahrt oder Aus-

bau der Wasserkraftnutzung mit dem Schutz der Umwelt und 

der Fischbestände 

Die Wassernutzungen an der Mosel und der Saar führen zu gravierenden hydromorphologi-

schen Beeinträchtigungen und Auswirkungen auf die Gewässerbiozönose. Hier ist vor allem 

der Ausbau der Mosel und der Saar als Großschifffahrtsstraße zu nennen. Neben den Verän-

derungen des Gewässerbettes und seiner Ufer werden durch die Stauwehre die Möglichkeiten 

der Faunenwanderung insbesondere für Wanderfische beeinträchtigt (Verschlechterung der 

biologischen Durchgängigkeit). Außerdem beeinflusst die Stauregulierung die Wasserstände 

und den Feststofftransport. Die Verringerung der Fließgeschwindigkeit hat starke Auswirkun-

gen auf die Biozönose (Habitatveränderung, Erwärmung). In Verbindung mit der Nährstoff-

belastung fördert dies die Eutrophierung der Gewässer. Eine umfassende Beschreibung der 

Auswirkungen der Schifffahrt und der Energieerzeugung an den Staustufen ist in der Be-

standsaufnahme beschrieben.  

Die genannten Auswirkungen betreffen die Mitgliedstaaten Frankreich, Luxemburg und 

Deutschland gleichermaßen. In gemeinsamer Abstimmung wurden die ausgebaute Mosel und 

die Saar als „erheblich veränderte Wasserkörper“ (heavily modified water bodies – HMWB) 

ausgewiesen. 
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Auch einige bedeutende Nebengewässer von Mosel und Saar sind beispielsweise infolge von 

Wasserkraftnutzung hydromorphologisch deutlich überprägt. Es gibt ca. 300 Wasserkraft-

werke an den Fließgewässern im Bearbeitungsgebiet Mosel-Saar, wovon etwa 85 % kleine 

Wasserkraftwerke mit einer Leistung unter 1 MW sind. 

Die hauptsächlich an der Mosel und Saar gelegenen Kraftwerke, u.a. das Kernkraftwerk in 

Cattenom, entnehmen pro Jahr ca. 900.000 m³ Kühlwasser und leiten es wieder ein. Größere 

Auswirkungen auf die Wassertemperatur der Gewässer werden nur bei Niedrigwasser und ho-

her Lufttemperatur beobachtet. Nicht unerwähnt bleiben sollen jedoch die mit diesen Einlei-

tungen verbundenen Einträge von Schwermetallen. 

Zur Erreichung der Umweltziele wurden in enger Abstimmung zwischen den Mitgliedstaaten 

und den Gewässernutzern Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässerstrukturen und zur 

Verringerung der Schadstoffbelastungen der Gewässer diskutiert und vereinbart. Die grund-

sätzlichen Maßnahmen resultieren dabei aus der Umsetzung der 

− Richtlinie 2008/1/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Januar 

2008 über die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung  

− Richtlinie 91/271/EWG des Rates vom 21. Mai 1991 über die Behandlung von kommu-

nalem Abwasser 

− Richtlinie 91/676/EWG des Rates vom 12. Dezember 1991 zum Schutz der Gewässer 

vor Verunreinigung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen 

und der zugehörigen nationalen Vorschriften (vgl. hierzu im Weiteren auch 7.1.2, 7.1.3 und 

7.1.4), die auf den Internetseiten der zuständigen Behörden einsehbar sind (s. Kap. 11). 

 

Aufgrund der Nutzungen der Fließgewässer und ihrer Einstufung als HMWB werden beson-

dere geeignete Maßnahmen festgelegt, um das gute ökologische Potenzial zu erreichen, und 

zwar unter Beibehaltung der Einstufung der zugrundeliegenden wirtschaftlichen Tätigkeiten. 

 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0001
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&type_doc=Directive&an_doc=1991&nu_doc=271&lg=de
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&type_doc=Directive&an_doc=1991&nu_doc=271&lg=de
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0676:DE:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0676:DE:HTML
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7.2 Deckung der Kosten der Wassernutzung 

7.2.1 Wasserdienstleistungen 

Die wesentlichen zu betrachtenden Wasserdienstleistungen im Bearbeitungsgebiet sind die öf-

fentliche Wasserversorgung und die kommunale Abwasserbeseitigung.  

Die Kostendeckung basiert auf nationalen Regelungen und wird daher auf nationaler Ebene 

dargelegt. Umwelt- und Ressourcenkosten werden zurzeit nur so weit berücksichtigt, wie sie 

internalisiert sind.  

Die Staaten, Länder und Regionen mit einem Anteil am Bearbeitungsgebiet Mosel-Saar haben 

ihre Kostendeckung sehr unterschiedlich analysiert. Die Ergebnisse sind daher nicht ver-

gleichbar.  

Folgendes ist aus den Untersuchungen für die einzelnen Länder zu erkennen: 

 

Die Analyse der Kostendeckung befasst sich in Frankreich mit den Wasserdienstleistungen in 

den von der WRRL genannten drei Sektoren (Haushalte, Industrie, Landwirtschaft), von denen 

die Handwerks- und Kleinbetriebe unterschieden wurden. 

Über Analysen der Finanztransfers sollen die von den vorgenannten Nutzerkategorien gezahl-

ten Preise ermittelt werden. 

Ziel der Kostendeckung für die Haushalte ist zu ermitteln, ob die Einnahmen aus der öffentli-

chen Trinkwasserversorgung und Abwasseraufbereitung gleichzeitig die laufenden Unkosten 

und die Kosten für die Erneuerung der Infrastruktur, d. h. der Kläranlagen, der Trinkwasserauf-

bereitungsanlagen und der Leitungsnetze decken. 

Der Kostendeckungssatz für Haushalte in der Flussgebietseinheit Rhein liegt bei 100 % (ein-

schl. 84 % Umweltkosten), d. h., dass die Kosten in Verbindung mit der öffentlichen Wasser-

versorgung und Abwasseraufbereitung und der kollektiven Abwasseraufbereitung gedeckt wer-

den. 

Der Kostendeckungssatz für Handwerks- und Kleinbetriebe in der Flussgebietseinheit Rhein 

liegt bei 96 % (einschl. 79 % Umweltkosten). 

Anhand der Berechnung der Kostendeckung für die Industrie können die anfallenden Betriebs-

kosten und die Investitionskosten ermittelt werden. So kann der finanzielle Einsatz der Industrie 

für die Abwasseraufbereitung und den Ressourcenschutz gemessen werden. Dadurch kann er-

mittelt werden, ob das Verursacherprinzip zur Anwendung kommt.  

Der Kostendeckungssatz industrieller Tätigkeiten in der Flussgebietseinheit Rhein liegt bei 

101 % (einschl. 93 % Umweltkosten), was bedeutet, dass die diesbezüglichen Kosten vollstän-

dig gedeckt werden. 
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Zum Schutz der Wasserressourcen haben die Landwirte, insbesondere die Viehzüchter, in den 

letzten Jahren in Anlagen investiert, die zu einer besseren Beherrschung der Hofabläufe beitra-

gen. Auch die Bewässerung verursacht Betriebs- und Investitionskosten für Landwirte. 

Durch die Berechnung der Kostendeckung für diesen Sektor können die Betriebs- und Investi-

tionskosten den Kosten für Wasserversorgung und Abwasseraufbereitung gegenübergestellt 

werden, um das Verursacherprinzip aufzuzeigen. 

Der Kostendeckungssatz landwirtschaftlicher Tätigkeiten in der Flussgebietseinheit Rhein liegt 

bei 89 % (einschl. 66 % Umweltkosten), was bedeutet, dass die diesbezüglichen Kosten nicht 

vollständig gedeckt werden. 

Unabhängig von der Nutzungsart hat sich der Kostendeckungsgrad gegenüber dem letzten 

Zyklus allerdings deutlich verbessert. 

 

Entsprechend der Vorgaben der WRRL hat das luxemburgische Wassergesetz vom 19. De-

zember 2008 die Gebührenpolitik im Bereich des Wasserpreises grundlegend reformiert. Zur 

Erreichung der Kostendeckung bestehen die Wassergebühren, die den Nutzern der Wasser-

dienstleistungen von den Gemeinden berechnet werden, je aus einer Teilgebühr für Trinkwas-

ser und für Abwasser für die Haushalte, die Industrie, die Landwirtschaft und seit 2017 den 

HORECA-Sektor (Hotels, Restaurants, Cafés und Camping). Seit dem 1. Januar 2010 können 

die Gesamtkosten für Planung, Bau, Betrieb, Instandhaltung und Wartung der Wasserversor-

gungs- und Abwasserentsorgungsinfrastruktur einschließlich deren Abschreibung aus der Ge-

bühr für Wasser für den menschlichen Gebrauch (redevance eau destinée à la consommation 

humaine) und aus der Abwassergebühr (redevance assainissement) gedeckt werden. Der Was-

serpreis ergibt sich unter anderem aus diesen beiden Gebühren, für deren Erhebung die Ge-

meinden und Gemeindeverbände zuständig sind. Damit ist es den Gemeinden in Zukunft 

möglich, die Trinkwasser- und Abwasserinfrastrukturen nachhaltig auf einem hohen qualitati-

ven Niveau zu halten. Da die Kostenermittlung und die daraus resultierende Preisgestaltung 

den Gemeinden obliegen und die Abgabenbestimmungen von jeder einzelnen Gemeinde fest-

gelegt werden, kann der Wasserpreis von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich ausfallen. 

 

Nach den Anforderungen des Artikels 9 Absatz 1 WRRL gilt in Deutschland der Grundsatz 

der Kostendeckung von Wasserdienstleistungen einschließlich Umwelt- und Ressourcenkos-

ten auf der Grundlage des Verursacherprinzips. Darüber hinaus wird verlangt, dass die ver-

schiedenen Wassernutzungen, die mindestens in die Sektoren Haushalte, Industrie und Land-

wirtschaft aufzugliedern sind, einen angemessenen Beitrag zur Deckung der Kosten der Was-

serdienstleistungen leisten. 

Das bedeutet, die Einnahmen einer Abrechnungsperiode – in der Regel das Kalenderjahr – 

müssen die Kosten für den Betrieb der Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungseinrich-

tungen decken. Gleichzeitig besteht aber auch ein grundsätzliches Kostenüberschreitungsver-
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bot. Es dürfen also nicht mehr Einnahmen erzielt werden als zur Abdeckung der Betriebskos-

ten erforderlich sind. Diese Grundsätze gelten unabhängig davon, ob Benutzungsgebühren 

oder privatrechtliche Entgelte erhoben werden. Weil bei den im Voraus zu kalkulierenden Be-

nutzungsgebühren in einem nicht geringen Umfang mit Schätzungen sowohl bei den voraus-

sichtlichen Kosten als auch bei den wahrscheinlichen Abwassermengen gearbeitet werden 

muss, toleriert die Rechtsprechung geringfügige Kostenüberschreitungen bis zu einem gewis-

sen Grade. Die Aufgabenträger haben eine Kostenüber- oder Unterdeckung in den Folgejah-

ren auszugleichen. 

Belgien (Wallonie) 

Die Kostendeckungsgrade der mit der Wassernutzung verbundenen Dienstleistungen werden 

zum einen für die Trinkwassergewinnung /-versorgung und zum anderen für die Abwasserbe-

handlung bewertet. Diese Dienstleistungen werden den 3 Sektoren Haushalte, Industrie und 

Landwirtschaft zugeordnet.  

Die Methode zur Bewertung der Kostendeckungsgrade der mit der Wassernutzung durch die 

Wirtschaftssektoren (Haushalte, Industrie und Landwirtschaft) verbundenen Dienstleistungen 

umfasst die folgenden Etappen: 

a) Bewertung der jährlichen Kosten der Wasserdienstleistungen; 

b) Verteilung der Dienstleistungskosten zwischen den nutzenden Wirtschaftssektoren;  

c) Bewertung der jährlichen Beiträge der Wirtschaftssektoren zur Finanzierung der Kosten 

der Dienstleistung; 

d) Bewertung der Kostendeckung der Dienstleistungen durch die Wirtschaftssektoren. 

Diese Methode wird im Begleitdokument detailliert beschrieben: „Bewertung der Kostende-

ckungsgrade der mit der Wassernutzung verbundenen Dienstleistungen - Flussgebietseinheit 

Rhein".  

Die Kostendeckungsgrade wurden bei der Erstellung der 3. Bewirtschaftungspläne der einzel-

nen Flussgebietseinheiten für den Zeitraum 2022-2027 aktualisiert. Bezugsjahr für die Aktua-

lisierung der Kostendeckungsgrade ist das Jahr 2017. 

Für dieses Bezugsjahr 2017 zeigt die folgende Tabelle die Bewertung der Kostendeckungs-

grade bei der Trinkwassergewinnung/ -versorgung pro Wirtschaftssektor in der Flussgebiets-

einheit Rhein: 

 1. Jahresbeitrag 

(Mio. €) 

2. Jährliche Kos-

ten der Dienstleis-

tung (Mio. €) 

Kostendeckungs-

grade: (1/2) 

Landwirtschaft 0,52 0,45 115,6 % 

Industrie 0,16 0,14 112,7 % 

Haushalte 4,61 4,85 95,0 % 

GESAMT 5,29 5,44 97,2 % 
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Für das Bezugsjahr 2017 zeigt die folgende Tabelle die Bewertung der Kostendeckungsgrade 

bei der Abwasserbehandlung pro Wirtschaftssektor in der Flussgebietseinheit Rhein. 

 1. Jahresbeitrag 

(Mio. €) 

2. Jährliche 

Kosten der Dienst- 

leistung (Mio. €) 

Kostendeckungs-

grade: (1/2) 

Industrie 0,08 0,92 9,0% 

Haushalte 4,07 3,00 135,4% 

GESAMT 4,15 3,92 105,8% 

 

 

7.2.2 Umwelt- und Ressourcenkosten 

Bestandteil der Kostendeckung sollen auch die Umwelt- und Ressourcenkosten sein.  

Umweltkosten können definiert werden als Kosten für Schäden, die der Wasserverbrauch für 

Umwelt, Ökosysteme und Personen mit sich bringt, die die Umwelt nutzen. 

Ressourcenkosten können definiert werden als Kosten für entgangene Möglichkeiten, unter 

denen andere Nutzungszwecke infolge einer Nutzung der Ressource über ihre natürliche Wie-

derherstellungs- oder Erholungsfähigkeit hinaus leiden. 

Eine Unterscheidung dieser beiden Kostenarten wird nicht vorgenommen. Umwelt- und Res-

sourcenkosten werden als Begriffspaar verwendet, welche die gesamten externen Effekte der 

Wasserdienstleistungen beinhalten. 

Umwelt- und Ressourcenkosten entstehen z.B. durch die Schadstofffrachten der Abwasserein-

leiter. Ein Teil der Umwelt- und Ressourcenkosten wird durch Abgaben internalisiert. 

 

7.2.2.1 Abwasserabgabe 

In Frankreich wird die Abgabe auf die Verunreinigung aus häuslichen Quellen pauschal be-

rechnet. Sie verhält sich proportional zur in einer Gemeinde angesiedelten Bevölkerung. Die 

Abgabe wird den Kunden der öffentlichen Wasserversorger in Abhängigkeit vom Verbrauch 

in Rechnung gestellt. Der Satz liegt für den Zeitraum 2029-2024 bei 0,35 €/m³; hinzu kommt 

eine Abgabe von 0,233 €/m³ für die Modernisierung der Leitungsnetze. Die Abgaben auf spe-

zifische Verunreinigungen aus der Industrie werden unmittelbar bei den Unternehmen erho-

ben. 

Die Abgabe auf industrielle Verunreinigungen berücksichtigt die jährlichen Einleitungen von 

Schadstoffen in die Umwelt. Die Verunreinigung ist durch klassische Bestandteile gekenn-

zeichnet, zu denen die Wärme kommt, die sich hauptsächlich auf die Einleitungen der Wär-

mekraftwerke auswirkt. 
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Die Firma meldet ihre Aktivitäten und zahlt die Abgabe an die Agence de l‘eau. Die Sätze 

werden für die einzelnen Bestandteile der Verunreinigung und Modulationsbereiche festge-

legt. 

Die Einnahmen aus der Abwasserabgabe werden vor allem für Maßnahmen zur Verbesserung 

der Wasserqualität verwendet. 

 

Für die Einleitung von Abwasser ist diese Abwasserabgabe an das Land zu zahlen. Sie belief 

sich für das Saarland im Jahr 2018 insgesamt auf 8,46 Mio. €. Das Aufkommen aus der Ab-

wasserabgabe wird zweckgebunden für Maßnahmen zur Erhaltung oder Verbesserung der Ge-

wässergüte verwendet. 

 

Die Abwasserabgabe wird in Rheinland-Pfalz bereits seit 1981 auf Basis des Abwasserabga-

bengesetzes von 1976 erhoben. Sie hat nachweislich zur Reduzierung von Schadstoffeinlei-

tungen in die Gewässer beitragen und Investitionen in der Abwasserwirtschaft angeregt. Die 

Umweltkosten, die mit der Einleitung von Abwasser verbunden sind, werden durch die Be-

messung der Abgabenlast nach der Schädlichkeit des eingeleiteten Abwassers verursacherge-

recht angelastet. Die Abwasserabgabe trägt somit zur Internalisierung von Umwelt- und Res-

sourcenkosten der Abwassereinleitungen bei und greift damit die Zielsetzung von Artikel 9 

umfassend auf.  

Die Einnahmen aus der Abwasserabgabe sind zweckgebunden und werden insbesondere für 

Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässergüte verwendet. 

 

Um den umwelt- und ressourcenbezogenen Kosten Rechnung zu tragen, wurden in Luxem-

burg zwei staatliche Steuern eingeführt, die Wasserentnahmesteuer (taxe de prélèvement 

d‘eau) und die Abwassersteuer (taxe de rejet des eaux usées). Während die Wasserentnahme-

steuer durch das luxemburgische Wassergesetz seit 2015 auf 10 Cent pro m3 festgelegt wurde, 

wird die Abwassersteuer jährlich über eine großherzogliche Verordnung festgelegt und betrug 

im Jahr 2019 12 Cent pro m3. Die Einnahmen dieser Steuern fließen integral in den Wasser-

wirtschaftsfonds (Fonds pour la gestion de l’eau), durch den Projekte im Wasserwirtschafts-

bereich staatlich finanziell unterstützt werden. So werden aus dem Wasserwirtschaftsfonds 

beispielsweise Erstinvestitionshilfen in den Bereichen Abwasserbehandlung, Regenwasserbe-

wirtschaftung, interkommunale Trinkwasserprojekte, Gewässerunterhaltung und -renaturie-

rung gewährt. Die Nutzungsbedingungen und -zwecke der Bezuschussung von Projekten 

durch den Wasserwirtschaftsfonds sind über das Wassergesetz geregelt.  
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7.2.2.2 Abgabe für Wasserentnahmen 

In Frankreich bemisst sich die Abgabe für Wasserentnahmen an der entnommenen Menge. 

Die Höhe der Sätze ist je nach Wassernutzung gedeckelt: Kühlung, wirtschaftliche Zwecke, 

Wasserkraft... Die Wasserversorger legen diese Abgabe in Abhängigkeit vom Wasserver-

brauch auf die Kunden um. 

In Deutschland tragen die Abgaben für Wasserentnahmen in ihrer Ausgestaltung zu einer re-

gional differenzierten und vorsorgenden Ressourcenbewirtschaftung bei. Sie verteuern die 

Nutzung von Wasser und signalisieren auf diese Weise die Umweltfolgen der Entnahme. Die 

Abgaben werden je nach Herkunft des Wassers (Oberflächengewässer oder Grundwasser) und 

Nutzung (Kühlwasser, Wasser für Entnahmen) gesetzlich vorgegeben. Die Mittel aus dem 

Wasserentnahmeentgelt werden nach Abzug des Verwaltungsaufwands zweckgebunden für 

eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung verwendet. 

Die Angaben zu Luxemburg finden sich in Kapitel 7.2.2.1. 

 

7.2.2.3 Schadstoffeinträge aus landwirtschaftlichen Nutzungen: In-

strumente zur Kostendeckung 

In Frankreich meldet ein landwirtschaftlicher Betrieb mit Viehzucht die Bestände und zahlt 

die Abgabe an die Agence de l‘eau. Die Abgabe beläuft sich laut Gesetz auf 3 € pro Großvie-

heinheit. 

Darüber hinaus sei auf eine Abgabe auf diffuse Verunreinigungen (aus der Landwirtschaft 

oder aus anderen Quellen) hingewiesen. Die Abgabe auf diffuse Verunreinigungen wird bei 

den Händlern von Pflanzenschutzmitteln eingezogen. Sie bemisst sich an der im verkauften 

Produkt tatsächlich enthaltenen Wirkstoffmenge, wobei für jede der Produktkategorien eine 

gesetzliche Obergrenze vorgeschrieben ist. Die Sätze werden per Gesetz festgelegt. 

 

In Deutschland können diffuse Stoffeinträge, insbesondere aus der Landwirtschaft, in die Ge-

wässer (Oberflächengewässer und Grundwasser) zu einem erhöhten Aufbereitungsaufwand 

auf Seiten der Wasserdienstleistung „öffentliche Wasserversorgung“ führen. Es existieren 

eine Reihe von Instrumenten im Ordnungsrecht, die auf die Verhinderung von Stoffeinträgen 

und auf einen vorsorgenden Schutz der Gewässer gerichtet sind (wie z.B. die Ge- und Verbote 

in Wasserschutzgebieten, Ausweisung von Gewässerrandstreifen mit Nutzungsverboten, Re-

gulierungen im Düngemittel- und Pflanzenschutzrecht), die indirekt zu einer teilweisen Anlas-

tung der Kosten beim Verursacher führen. 

Eine Zusatzgebühr wird in vielen Kommunen für Weinbau- und Weinhandelsbetriebe in Form 

einer Schmutzfrachtgebühr in Abhängigkeit der Weinbauertragsfläche erhoben. 
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7.3 Gewässer für die Entnahme von Trinkwasser 

Für die Wasserkörper, die zur Trinkwassernutzung (Oberflächen- und Grundwasser) herange-

zogen werden, sind drei Ziele anzusteuern: 

a) guter chemischer Zustand gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a) (Oberflächenge-

wässer) bzw. Buchstabe b) (Grundwasser) WRRL; 

b) guter ökologischer Zustand der Oberflächengewässer gemäß Artikel 4 Absatz 1 

Buchstabe a) WRRL bzw. guter mengenmäßiger Zustand des Grundwassers gemäß Artikel 

4 Absatz 1 Buchstabe b) WRRL und 

c) Erfüllung der Anforderungen der Trinkwasserrichtlinie unter Berücksichtigung der 

Wasseraufbereitung gemäß Artikel 7 Absatz 2 WRRL (bei Oberflächenwasserkörpern zusätz-

lich einschl. der Qualitätsnormen für die prioritären Stoffe). 

Die Anforderungen nach Artikel 7 Absatz 2 WRRL für Wasserkörper mit Trinkwassernut-

zung ersetzen nicht das Ziel des guten chemischen Zustands nach Artikel 4 Absatz 1 WRRL, 

sondern diese stehen unter dem Aspekt „Schutzgebiet“ zusätzlich neben diesen Anforderun-

gen der WRRL. 

Die Überwachung erfolgt zum einen zur Einhaltung der Trinkwasserordnung durch die Was-

serversorgungsbetreiber, zum anderen durch die jeweiligen nationalen zuständigen Stellen. 

Bei der Ausarbeitung des internationalen Bewirtschaftungsplans Mosel-Saar haben die Ver-

tragsparteien festgestellt, dass eine internationale Koordinierung nicht erforderlich ist. 

Die Ausweisung von Schutzzonen für Wasserfassungen, die für die Entnahme von Wasser für 

den menschlichen Gebrauch genutzt werden, ist bei den Staaten in der nationalen Gesetzge-

bung verankert. In diesen Schutzzonen gelten besondere Gebote und Verbote sowie Ein-

schränkungen von menschlichen Aktivitäten.  

 

In Luxemburg wurden die ersten 5 Trinkwasserschutzgebiete um Grundwasserfassungen im 

Jahr 2015 ausgewiesen. In den darauffolgenden Jahren (2016-2020) wurde viel Arbeit in die 

Ausweisung neuer Trinkwasserschutzgebiete investiert, sodass bisher insgesamt 40 Trinkwas-

serschutzgebiete um Grundwasserfassungen ausgewiesen werden konnten. Die bereits ausge-

wiesenen Schutzgebiete bedecken 6,35% der Landesfläche Luxemburgs. Ungefähr 43 Trink-

wasserschutzgebiete sind noch in Bearbeitung.  

Neben den im Maßnahmenprogramm von 2015 vorgesehenen Maßnahmen wurden noch wei-

tere landwirtschaftliche Maßnahmen umgesetzt, die eine positive Auswirkung auf die Gewäs-

ser haben oder haben können. Diese Maßnahmen wurden fast allesamt im Rahmen von land-

wirtschaftlichen Kooperationen in Trinkwasserschutzzonen umgesetzt. Dabei handelt es sich 

unter anderem um den Anbau extensiver Kulturen, bodenschonender Verfahren sowie einer 

gezielteren Ausbringung organischer wie mineralischer Dünger. 
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Zudem erfolgte im Jahr 2021 eine neue Ausweisung der Schutzzone um den Obersauer-Stau-

see, aus dem, im Mittel, rund 50 % des Trinkwassers in Luxemburg stammt. 

 

Im deutschen Teil des Bearbeitungsgebiets Mosel-Saar gibt es 2 Oberflächenwasserkörper 

und 29 Grundwasserkörper, aus denen durchschnittlich mehr als 10 m³ Trinkwasser entnom-

men wird oder die mehr als 50 Personen versorgen. All diese Wasserkörper sind nach den An-

forderungen des Artikels 7 WRRL in einem guten Zustand. 

 

7.4 Entnahme oder Aufstauung von Wasser 

Im Bearbeitungsgebiet Mosel-Saar gibt es keine Entnahmen, die einer internationalen Koordi-

nierung bedürfen. Die Aufstauungen der Mosel sowie die der Sauer und der Our, die zum 

Kondominium zwischen dem Großherzogtum Luxemburg und Deutschland gehören, sind hin-

gegen von grenzüberschreitender Bedeutung und werden einvernehmlich geregelt, was die 

Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie und insbesondere der Umweltziele (vgl. Kap. 5.6) an-

geht. Schifffahrt, Abfluss- und Stauregulierung (Schwall und Sunk) müssen auch im Bereich 

der unteren Mosel zwischen Deutschland und dem Land Luxemburg einvernehmlich geregelt 

sein. 

 

Allerdings steht Luxemburg derzeit vor großen Herausforderungen, die eng mit dem in den 

letzten Jahren beobachteten und für die Zukunft prognostizierten erheblichen demografischen 

und wirtschaftlichen Wachstum zusammenhängen. Die Simulationen, die seit 2016 im Rah-

men der Studien zur Entwicklung des Trinkwasserverbrauchs durchgeführt werden, zeigen, 

dass die aktuellen Ressourcen bis 2035-2040 nicht mehr ausreichen werden. Eine Analyse der 

Situation hat gezeigt, dass die Mosel die einzige Ressource mit ausreichender Kapazität ist, 

um die langfristige Sicherheit der Trinkwasserversorgung auf nationaler Ebene zu gewährleis-

ten. Studien wurden im September 2020 zur Festlegung der Modalitäten für die Umsetzung 

einer Trinkwasseraufbereitungsanlage für die Mosel gestartet. 

 

7.5 Punktquellen und sonstige Tätigkeiten 

Bei den Maßnahmen, die im Bearbeitungsgebiet Mosel-Saar eine Koordinierung erforderlich 

machen, handelt es sich um diejenigen Maßnahmen, die den wesentlichen Bewirtschaftungs-

fragen im internationalen Bearbeitungsgebiet gerecht werden und unter Kapitel 7.1 beschrie-

ben werden. 

 

7.6 Direkte Einleitungen in das Grundwasser 

Im Bearbeitungsgebiet Mosel-Saar gibt es keine direkten Einleitungen in das Grundwasser.  
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7.7 Prioritäre Stoffe 

Maßnahmen zur Reduzierung der Einträge prioritärer Stoffe in die Gewässer, die eine interna-

tionale Koordinierung im Bearbeitungsgebiet Mosel-Saar erforderlich machen, werden im Zu-

sammenhang mit den wichtigen überregionalen Bewirtschaftungsfragen in den Kapiteln 7.1.3 

bis 7.1.6 beschrieben. 

 

7.8 Unfallbedingte Verunreinigungen 

Der Internationale Warn- und Alarmplan Mosel-Saar (IWAP MS) besteht seit 1986. Er wurde 

aufgrund des grenzüberschreitenden Charakters des Einzugsgebiets in Anlehnung an den 

1982 verabschiedeten Internationalen Warn- und Alarmplan Rhein erarbeitet. Seitdem wurde 

er mehrfach optimiert. 

Ziel und Zweck des IWAP MS ist es, die im IWAP MS festgelegten und unten aufgeführten 

Landeshauptwarnzentralen über unfallbedingte Gewässerverunreinigungen22 mit wasser-ge-

fährdenden Stoffen, die in ihrer ins Gewässer eingeleiteten Menge oder Konzentration die Ge-

wässergüte von Mosel und Saar und deren Nebengewässern nachteilig zu verändern vermö-

gen, zu informieren oder sie zu warnen. Um den Auswirkungen unfallbedingter Verunreini-

gungen vorzubeugen oder diese zu verringern, tragen die LHW so zur Information und War-

nung der Behörden und Stellen bei, die mit der Bekämpfung unfallbedingter Verunreinigun-

gen, der Gefahrenabwehr, der Suche nach dem Ursprung der Verunreinigung, der Verursache-

rermittlung, der Beseitigung der Schäden sowie der Vermeidung von Folgeschäden betraut 

sind. Es sei darauf hingewiesen, dass der IWAP MS nicht die nationalen (und/oder regiona-

len) Informations-, Alarm-, Einsatz- oder Katastrophenschutzpläne ersetzt, die die Zusam-

menarbeit der zur Bekämpfung von Gewässerverunreinigungen zuständigen Behörden regeln. 

 

Folgende LHW sind in den IWAP MS eingebunden: 

- LHW Metz: Service Interministériel de Défense et Protection Civile, Préfecture de la 

Moselle, Metz;  

- LHW Luxemburg: Großherzogliches Feuerwehr- und Rettungskorps (Corps grand-

ducal d’incendie et de secours, CGDIS), Luxemburg; 

- LHW Koblenz: Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität 

(MKUEM), Mainz; 

 

 
22 Eine unfallbedingte Verunreinigung eines Gewässers ist bedingt durch ein plötzliches und unvorhersehbares 

Ereignis, das zu einer Einleitung von gefährlichen Stoffen führt, welche die Gewässergüte beeinträchtigen 

könnten. Eine solche Verunreinigung macht Notfallmaßnahmen zum Schutz dieser Gewässer und ihrer 

Nutzungen erforderlich. Diese Art der Verunreinigung unterscheidet sich von chronischen Verunreinigungen. 
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- LHW Saarbrücken: Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz (LUA), Saarbrücken 

- LHW Wallonien: Agence Prévention sécurité (APS), SOS Environnement Nature, 

Marche-en-Famenne. 

 

Im Falle einer Gewässerverunreinigung in ihrem Zuständigkeitsbereich beurteilen diese die 

Reichweite und Schwere des Schadensereignisses und stufen es je nach seiner Auswirkung 

ein als 

- nationales Schadensereignis, das nach den nationalen Alarmplänen gemeldet wird, 

oder 

- Schadensereignis mit internationalem Charakter, das sich auf grenzüberschreitende Ge-

wässer nachteilig auswirkt und zusätzlich nach dem IWAP MS gemeldet wird. 

 

Die betreffende LHW prüft auch anhand gemeinsam vereinbarter Kriterien, ob eine „War-

nung“ oder eine „Information“ abzugeben ist. 

Meldungen (Information, Warnung) werden zwischen den LHW anhand standardisierter 

zweisprachiger (französisch, deutsch) Formulare ausgetauscht. 

Zur Beurteilung der Gewässersituation steht den LHW bzw. den angeschlossenen Fachdienst-

stellen über eine interaktive Karte ein gemeinsam genutztes, rechnergestütztes Fließzeitmo-

dell für Mosel und Saar zur Verfügung. Auch haben sie Zugang zu einer gemeinsamen On-

line-Datenbank der an den verschiedenen Pegeln im Einzugsgebiet gemessenen Echtzeitab-

flüsse. 

Vor diesem Hintergrund und im Bestreben um eine Verbesserung und Verstärkung der Kom-

munikation zwischen den LHW bzw. den bei unfallbedingten Gewässerverunreinigungen ggf. 

hinzugezogenen Experten verfügen die Mitgliedstaaten der IKSMS über eine Internetplatt-

form, über die in digitaler Form alle im Plan vorgesehenen Meldungen auf Grundlage vorge-

gebener Formulare sowie verschiedene Nachrichten innerhalb eines geschlossenen Nutzer-

kreises mit Zugangsberechtigung übermittelt werden können. 

Die Internetplattform „INFOPOL MS“ (INFO = Information, POL = frz. pollution (dt. Verun-

reinigung), MS = Mosel-Saar) ist seit Februar 2013 einsatzbereit und wird seit April 2014 als 

alleiniges Meldemedium im Rahmen des IWAP MS genutzt. Bestandteil der Plattform ist ein 

UMS-Dienst (Unified Messaging Server), der es ermöglicht, Mitteilungen per E-Mail, Fax 

oder als SMS zu übermitteln. Sie ist an das Informationsportal der IKSMS www.iksms-

cipms.org angeschlossen.  

Diese Anwendung, die in Zusammenarbeit mit der Internationalen Kommission zum Schutz 

des Rheins (IKSR) entwickelt wurde, wird ab 2023 durch eine technologisch fortschrittlichere 

Webanwendung „INFOPOL MS+“ ersetzt, die die Vernetzung, den Informationsaustausch 

http://www.iksms-cipms.org/
http://www.iksms-cipms.org/
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und die Zusammenarbeit innerhalb des Rheineinzugsgebiets verbessern wird. Sie wird ge-

nauso wie die alte Anwendung mit dem IKSMS-Informationsportal www.iksms-cipms.org 

verbunden. 

Diese Entwicklungen der Meldemedien, die den LHW der Vertragsparteien der IKSMS im 

Rahmen des IWAP MS zur Verfügung stehen, macht teils umfassende Überarbeitungen des 

IWAP MS erforderlich. Die letzte Überarbeitung des IWAP MS stammt vom 1. April 2015; 

aktuell wird in der Arbeitsgruppe „Störfallvorsorge“ der IKSMS wieder an einer Neufassung 

gearbeitet. 

Im Bemühen um Fortschritt und damit die Anwender sich besser mit dem IWAP MS vertraut 

machen können, werden unter dem Dach der IKSMS regelmäßig Probealarme und grenzüber-

schreitende Fortbildungen durchgeführt. Anhand von seit April 2014 regelmäßig stattfinden-

den Kommunikationstests soll sichergestellt werden, dass die Mitarbeiter in den LHW sich 

bestens mit INFOPOL MS vertraut machen und die Handhabung der Plattform beherrschen. 

Die Mitgliedstaaten der IKSMS haben sich außerdem darauf verständigt, die grenzüberschrei-

tende Kommunikation bei Ereignissen oder unfallbedingten Verunreinigungen zu verbessern, 

die aufgrund der gemeinsam festgelegten Kriterien nicht nach IWAP MS gemeldet werden. 

Unfallbedingte Verunreinigungen von Oberflächengewässern, deren Vermeidung und deren 

Einflüsse auf den Zustand der Oberflächengewässer zählen zum Geltungsbereich der Wasser-

rahmenrichtlinie (Artikel 4 Absatz 11 WRRL). 

Im Sinne der Richtlinie kommt der IWAP Mosel-Saar einer „grundlegenden Maßnahme“ 

gleich. Hierunter versteht man unter anderem „alle erforderlichen Maßnahmen, um Freiset-

zungen von signifikanten Mengen an Schadstoffen aus technischen Anlagen zu verhindern 

und den Folgen unerwarteter Verschmutzungen, wie etwa bei Überschwemmungen, vorzu-

beugen und/oder diese zu mindern, auch mit Hilfe von Systemen zur frühzeitigen Entdeckung 

derartiger Vorkommnisse oder zur Frühwarnung und, im Falle von Unfällen, die nach ver-

nünftiger Einschätzung nicht vorhersehbar waren, unter Einschluss aller geeigneter Maßnah-

men zur Verringerung des Risikos für die aquatischen Ökosysteme“ (Artikel 11 Absatz 3 

Buchstabe l der WRRL). 

Die infolge einer unfallbedingten Verunreinigung eintretende vorübergehende Verschlechte-

rung des Zustands eines Wasserkörpers gefährdet nicht die Umweltziele nach Artikel 4 

WRRL, sofern diese Verunreinigung die Folge von außergewöhnlichen oder nicht vorherseh-

baren Umständen war und bereits Präventivmaßnahmen getroffen wurden. 

Als Präventivmaßnahme und somit auch als grundlegende Maßnahme zur Verhinderung von 

Freisetzungen signifikanter Schadstoffmengen stützen sich Frankreich, Luxemburg, Rhein-

land-Pfalz, Saarland, Wallonien und Nordrhein-Westfalen auf Rechtsvorschriften, die national 

erlassen wurden. 

Als außergewöhnliche Umstände im Sinne des Umweltmeldeplans und des IWAP MS gelten 

plötzlich auftretende Verunreinigungen mit wassergefährdenden Stoffen, die in ihrer Menge 
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oder Konzentration die Gewässergüte der Oberflächengewässer und des Grundwassers nach-

haltig zu verschlechtern vermögen. 

Die Überprüfung der Auswirkungen von Umständen, die außergewöhnlich oder nach vernünf-

tiger Einschätzung nicht vorhersehbar waren, erfolgt jährlich in der Arbeitsgruppe „Störfall-

vorsorge“ der IKSMS auf einer gemeinsamen Grundlage bestehend aus Daten, die im Zusam-

menhang mit dem IWAP Mosel-Saar durch Informationen und Warnungen gewonnen wurden 

(Überwachung zu Ermittlungszwecken gem. Anhang V WRRL), und aus Daten über rein na-

tionale unfallbedingte Verunreinigungen, die von den Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt 

wurden. 

Nach der Bewertung der unfallbedingten Verunreinigung, die eine Verschlechterung des Zu-

standes des betroffenen Wasserkörpers zur Folge hat, sind bei Bedarf Korrekturmaßnahmen 

im Sinne von Artikel 11 Absatz 5 WRRL (vgl. Kapitel 7.9) durchzuführen. 

 

7.9 Zusammenfassung der gemäß Artikel 11 Absatz 5 WRRL ergrif-

fenen Maßnahmen für Wasserkörper, die die in Artikel 4 WRRL 

festgelegten Ziele nicht erreichen dürften  

Gemäß Anhang VII Buchstabe B der WRRL enthält die aktualisierte Fassung des Bewirt-

schaftungsplans eine Zusammenfassung zusätzlicher einstweiliger Maßnahmen, die seit Ver-

öffentlichung der vorherigen Fassung des Bewirtschaftungsplans gemäß Artikel 11 Absatz 5 

verabschiedet wurden. 

In Luxemburg und dem Saarland wurden seit der Veröffentlichung des ersten Bewirtschaf-

tungsplans keine Maßnahmen nach Artikel 11 Absatz 5 der WRRL verabschiedet. 

Im Anschluss an die Erstellung der Zwischenbilanz des zweiten Bewirtschaftungszyklus‘ im 

Jahr 2018 wurde von der Agence de l‘eau für den französischen Teil des Bearbeitungsgebiets 

für den Zeitraum 2019-2024 das 11. Aktionsprogramm ausgearbeitet, mit dem die operatio-

nelle Ausgestaltung des Maßnahmenprogrammes - insbesondere angesichts des Klimawan-

dels – beschleunigt wird (finanzieller Umfang: fast eine Milliarde Euro für den gesamten fran-

zösischen Teil des Rhein-Maas-Einzugsgebiets. 

 

7.10 Ergänzende Maßnahmen, die als notwendig gelten, um die festge-

legten Umweltziele zu erreichen 

Die ergänzenden Maßnahmen, die die Mitgliedstaaten als erforderlich erkannt haben, um die 

beschriebenen Umweltziele zu erreichen, sind unter Kapitel 7.1 umfassend beschrieben. 

  



WRRL – Bewirtschaftungsplan Mosel-Saar 2022-2027, Kapitel 7 

135 

7.11 Vereinbarkeit von Hochwasserschutz- oder Hochwasserrisikovor-

sorgemaßnahmen mit den Umweltzielen der europäischen Was-

serrahmenrichtlinie 

In Bezug auf den Hochwasserschutz setzten die Forderungen der Erklärungen von Arles und 

Straßburg der Umweltminister der EU für den Rhein, die Mosel, die Saar und die Maas inte-

griertes Denken und Handeln auf lokaler, regionaler, nationaler und transnationaler Ebene vo-

raus. Hierzu war es unerlässlich, im Bereich Wasserwirtschaft, Raumordnung, Land- und 

Forstwirtschaft konvergente Ansätze zu verfolgen. 

Die enge Kooperation dieser Bereiche ermöglicht es, Maßnahmen zu konzipieren, die gleich-

zeitig mehrere Ziele erfüllen. Die Maßnahmen sind umso gerechtfertigter, wenn sie positive 

Auswirkungen auf mehrere dieser Fachbereiche haben. 

Die Umsetzung der EG-Richtlinie zum Hochwasserrisikomanagement (2007/60/EG) beein-

flusst die künftige Hochwasservorsorge im Einzugsgebiet der Mosel maßgeblich. Die Einlei-

tung des vorliegenden Dokuments beschreibt den innerhalb der IKSMS eingeleiteten und von 

den Staaten vereinbarten Abstimmungsprozess zwischen dem Hochwasserrisikomanagement-

plan und dem Bewirtschaftungsplan 2016-2021 für das Bearbeitungsgebiet Mosel-Saar. Nä-

here Informationen enthält der Entwurf des zweiten Hochwasserrisikomanagementplans für 

das Bearbeitungsgebiet Mosel-Saar, der am 16.4.2021 auf der Internetseite der IKSMS veröf-

fentlicht wurde23. 

Im Rahmen des besagten Abstimmungsprozesses haben die IKSMS u.a. die in der EU-Liste24 

aufgeführten Maßnahmentypen in Bezug auf ihre Auswirkungen auf die Ziele der WRRL be-

wertet. 

Die Maßnahmentypen wurden in eine der drei folgenden Kategorien eingestuft: 

- + = Maßnahmentyp der HWRM-RL mit potenziell positiven Auswirkungen auf die Um-

weltziele der WRRL; 

- ! = Maßnahmentyp der HWRM-RL mit potenziell nachteiligen Auswirkungen auf die 

Umweltziele der WRRL, daher Einzelfallprüfung und ggf. Beseitigung oder Abmilde-

rung der Umweltauswirkung der Maßnahme auf die aquatischen Lebensräume erforder-

lich; 

- 0 = Maßnahmentyp der HWRM-RL ohne potenzielle Auswirkungen auf die Umwelt-

ziele der WRRL. 

Die detaillierten Ergebnisse der Bewertung sind in der Spalte Wechselwirkung HWRM-RL / 

WRRL in Anlage 4 des Entwurfs des 2. Hochwasserrisikomanagementplans (Übersichtstabelle 

über die EU-Maßnahmentypen) aufgeführt. 

 
23 Bis zum 16. Juli 2021 kann die Öffentlichkeit zu diesem Entwurf Stellung nehmen; die Endfassung des 2. 

HWRM-Plans Mosel-Saar wird bis zum 22.12.2021 veröffentlicht. 

24 List of types of measures – Version 5 – 20/10/2011 
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Daraus geht hervor, dass fünf Maßnahmentypen potenziell positive und vier Maßnahmenty-

pen potenziell negative Auswirkungen auf die Umweltziele der WRRL haben können. Neun 

Maßnahmentypen haben keine potenziellen Auswirkungen auf die Umweltziele der WRRL. 

Diese Bewertung bildet die Grundlage für eine eingehendere Prüfung der Maßnahmen im 

Rahmen des zweiten HWRM-Plans. 

 

7.12 Verschmutzung der Meeresumwelt  

Am 15. Juli 2008 trat die Richtlinie 2008/56/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 17. Juni 2008 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft 

im Bereich der Meeresumwelt, kurz Meeresstrategie-Richtlinie (MSRL) in Kraft. Ziel der 

MSRL ist es, spätestens bis zum Jahr 2020 einen guten Umweltzustand in allen europäischen 

Meeren zu erreichen oder zu erhalten. 

Da die MSRL für Meeresgewässer gilt, müssen die zuständigen Behörden des Bearbeitungs-

gebiets Mosel-Saar ohne Meeresgewässer gemäß den Vorgaben von Artikel 26 MSRL nur die 

Vorschriften umsetzen, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Artikel 6 (Regionale Zu-

sammenarbeit und Koordinierung) und 7 (Zuständige Stellen) zu gewährleisten. Artikel 6 

MSRL sieht vor, dass die Koordinierung und Zusammenarbeit im Rahmen der Ausarbeitung 

und Umsetzung der Meeresstrategien gegebenenfalls mit allen Mitgliedstaaten im Einzugsge-

biet einer Meeresregion bzw. -unterregion, einschließlich Binnenländer, erfolgt. Zur Abstim-

mung und Koordinierung können die bereits bestehenden Strukturen der regionalen Meeres-

schutzübereinkommen sowie der internationalen Flussgebietsübereinkommen genutzt werden. 

Anlässlich der Sitzung der Wasserdirektoren und der Direktoren für Meeresfragen am 4. und 

5. Juni 2012 in Kopenhagen wurde von Luxemburg ein Dokument über die Rolle der EU Mit-

glieds- und Binnenstaaten bei der Umsetzung der MSRL vorgestellt. Meeresstrategien stellen 

die zentralen Bestandteile der MSRL dar. In diesem Zusammenhang ist besondere Aufmerk-

samkeit der Binnen-Mitgliedstaaten gefordert, wenn es um die Festlegung eines umfassenden 

Pakets an Umweltzielen und dazugehörigen Indikatoren gemäß Artikel 10 und die Erarbei-

tung der Maßnahmenprogramme gemäß Artikel 13 geht. Im Zusammenhang mit dem Be-

schluss der Kommission 2010/477/EU25, der Kriterien und methodische Standards zur Fest-

stellung des guten Umweltzustands von Meeresgewässern festlegt, sind vier zentrale Aspekte 

für Binnen-Mitgliedstaaten von besonderer Bedeutung: 

  

 
25 2010/477/EU: Beschluss der Kommission vom 1. September 2010 über Kriterien und methodische Standards 

zur Feststellung des guten Umweltzustands von Meeresgewässern 

https://circabc.europa.eu/w/browse/0de125b0-ecf9-4986-8cec-e05d42069806
https://circabc.europa.eu/w/browse/0de125b0-ecf9-4986-8cec-e05d42069806
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0477%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0477%2801%29
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− Abundanz/Verteilung von trophischen Schlüsselgruppen/-arten, einschließlich, so rele-

vant, anadromer und katadromer Langdistanz-Wanderfische (Deskriptor 4.3); 

− Die vom Menschen verursachte Eutrophierung so weit wie möglich reduzieren (De-

skriptor 5); 

− Konzentration von Schadstoffen (Deskriptor 8); 

− Abfälle im Meer (Deskriptor 10). 

Vgl. auch Kapitel „Einleitung“. 
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8 Umsetzung des ersten Maßnahmenprogramms und Stand der 

Umweltzielerreichung 

8.1 Bewertung der Fortschritte gem. Anhang VII Buchstabe B Ziffer 

2 WRRL 

Vergleicht man die Zahlen des zweiten Bewirtschaftungsplans 2015 für den chemischen Zu-

stand der Oberflächenwasserkörper mit denen des dritten Plans 2021, so zeigt sich, dass 

der Anteil der Wasserkörper in gutem Zustand um 3 Prozentpunkte von 6 % auf 9 % gestie-

gen ist. Der Anteil der Wasserkörper, für die keine Zustandsbewertung vorgenommen werden 

konnte, ist von 18 % auf 7 % reduziert worden.  

Beim ökologischen Zustand / ökologischen Potenzial der Oberflächenwasserkörper ist eine 

Verbesserung um 5 Prozentpunkte zu verzeichnen: 18 % der Wasserkörper wiesen 2015 einen 

guten oder sehr guten Zustand auf, während es 2021 immerhin 23 % sind. 

Diese Fortschritte sind erfreulich, umso mehr, da sich Verbesserungen bei einzelnen biologi-

schen Qualitätskomponenten (Fischfauna, Makrozoobenthos, Makrophyten/Phytobenthos 

oder Phytoplankton) in der hier gezeigten Gesamtbewertung nicht widerspiegeln. Dies liegt 

an dem von der WRRL vorgegebenen One-out-all-out-Prinzip, also dem Grundsatz, dass die 

Gesamtbewertung eines Wasserkörpers auf die schlechteste Bewertung der einzelnen Parame-

ter herabgestuft wird. 

Da auf Ebene des Bearbeitungsgebiets Mosel-Saar lediglich diese Gesamtbewertungen des 

ökologischen Zustands / Potenzials zusammengestellt wurden, ist keine detaillierte Analyse 

der Entwicklung bei einzelnen biologischen Qualitätskomponenten möglich. Beispiele in den 

nationalen Plänen zeigen jedoch, dass bei den einzelnen Komponenten eine unterschiedliche 

positive Entwicklung erkennbar ist. 

Der Anteil der Grundwasserkörper in gutem mengenmäßigen Zustand hat sich von 96 % 

auf 99 % erhöht; der Anteil der Grundwasserkörper in gutem chemischen Zustand von 

68 % auf 75 %. Während es 2015 noch 3 % Grundwasserkörper ohne Bewertung des chemi-

schen Zustands gab, konnten im 3. Zyklus alle bewertet werden. 

 Bereits in den Kapiteln 4.1 und 4.2 (Bewertung des Zustands der Wasserkörper) wurde dar-

gelegt, dass es bei der Erhebung und Bewertung der Daten zwischen dem ersten, zweiten und 

dritten Zyklus zahlreiche Änderungen gab. Die meisten dieser Änderungen zielen darauf ab, 

über mehr Informationen über den tatsächlichen Zustand der Wasserkörper zu verfügen: 

− Die eingerichteten Überwachungsnetze und Überwachungsprogramme wurden seit 

dem ersten Bewirtschaftungszyklus ausgeweitet,  

− Die Liste der zu überwachenden und zu bewertenden Parameter (Stoffe, insbesondere 

UQN, Hydromorphologie…) ist mit jedem Zyklus umfangreicher geworden,  
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− Einige Vertragsparteien haben ihre Bewertungsmethoden geändert, sei es hinsichtlich 

der Parameter, der UQN oder der Messmedien, 

− Die analytische Genauigkeit wurde verbessert. 

Insbesondere für den chemischen Zustand der Oberflächengewässer ist es deshalb schwierig, 

die während der beiden ersten Bewirtschaftungszyklen erreichten Fortschritte zu bewerten. 

Erst ein Blick weiter zurück zeigt, dass die durchgeführten Maßnahmen deutlich positive Aus-

wirkungen auf die Wasserqualität im Bearbeitungsgebiet Mosel-Saar hatten. 

Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der WRRL im Jahr 2000 bewegte man sich hinsichtlich eini-

ger klassischer Verunreinigungen der Gewässer bereits auf einem niedrigen Niveau, auf dem 

es schwer ist, weitere substanzielle Verbesserungen zu erzielen (vgl. Abb. 12). 

Hier deshalb einige Beispiele für die in den vergangenen Jahrzehnten im Bearbeitungsgebiet 

Mosel-Saar erzielte Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer (vgl. Abb. 19 und 

20): 

Während des Wirtschaftswunders zwischen 1945 und Anfang der 70er Jahre kam es infolge 

des wirtschaftlichen und industriellen Aufschwungs zu einem nie dagewesenen Anstieg der 

Schadstoffeinleitungen, die in konzentrierter Form über die im Aufbau befindliche Kanalisa-

tion in die Gewässer eingeleitet wurden. 

 

 

Abbildung 19: Ammonium-Stickstoff in der Mosel bei Koblenz seit 1960 

 

In den 60er Jahren erreichte die Verschmutzung ein kritisches Niveau und es wurde eine ziel-

gerichtete Wasserpolitik praktiziert, um die Schadstoffeinleitungen in die Gewässer zu be-

grenzen. 

In dieser Zeit des starken industriellen Aufschwungs im Bearbeitungsgebiet Mosel-Saar wur-

den einige Gewässer als „Kanalisation unter freiem Himmel“ genutzt: Das war insbesondere 

bei der Rossel, der Fensch und der Alzette der Fall. 
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Abbildung 20: Ammonium-Konzentration (90-Perzentil) in der Rossel bei Petite Ros-

selle zwischen 1964 und 2013 

 

Nach 40 Jahren des Kampfes gegen die Verschmutzung wurden inzwischen Ergebnisse er-

zielt, die damals undenkbar erschienen. Durch die Umsetzung ehrgeiziger Abwasseraufberei-

tungsprogramme konnte die organische Belastung der großen Fließgewässer selbst in den 

stark besiedelten Tälern unter Kontrolle gebracht werden. 

Was die ökologischen Qualitätskomponenten betrifft, ist bekannt, dass diese einer großen na-

türlichen Variabilität unterliegen, und oft nur verzögert auf Maßnahmen reagieren. 

Darüber hinaus muss sowohl hinsichtlich der chemischen Gewässerqualität als auch hinsicht-

lich der ökologischen Komponenten der meteorologische Hintergrund bei der Analyse kurz-

fristiger Entwicklungstrends berücksichtigt werden. Die Wetterbedingungen können von Jahr 

zu Jahr stark schwanken, was sich auf den Zustand der Gewässer auswirkt. Seit 2016 gibt es 

eine Reihe von ungünstigen Wetterbedingungen, insbesondere eine Abfolge von immer aus-

geprägteren Niedrigwasserereignissen und hohen Temperaturen, die zu Eutrophierung und 

Sauerstoffmangel in den Gewässern führen, vor allem in den Jahren 2019 und 2020. Diese un-

günstigen Wetterbedingungen haben dazu geführt, dass sich der Zustand der Gewässer in letz-

ter Zeit verschlechtert hat, obwohl die anthropogenen Belastungen weiter zurückgehen. Sie 

lassen auf die zukünftigen Klimaprojektionen schließen und lassen vermuten, dass der lau-

fende Klimawandel die Wirksamkeit der Maßnahmen zur Wiederherstellung des guten Zu-

stands einschränken wird. 

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Ziele der WRRL, die darauf abzielten, bis 2015 (mit 

Fristverlängerungen bis 2027) für alle Wasserkörper einen guten Zustand zu erreichen, sehr 

ehrgeizig sind. Trotz der Anstrengungen der Staaten im Bearbeitungsgebiet Mosel-Saar, die 
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ein Maximum an Maßnahmen umgesetzt haben, um möglichst viele Wasserkörper bis 2027 in 

einen guten Zustand zu versetzen, sind diese Ziele erst nach 2027 zu erreichen, insbesondere 

aufgrund fehlender Ressourcen. Die Staaten im Einzugsgebiet von Mosel und Saar werden 

hierbei ein hohes Ambitionsniveau beibehalten. 

 

8.2 Zusammenfassung gem. Anhang VII Buchstabe B Ziffern 3 und 4 

WRRL 

Die Vertragsparteien der IKSMS hatten zum 22.12.2018 gemäß Artikel 15.3 eine Zwischenbi-

lanz über die Umsetzung der Maßnahmenprogramme erstellt. Diese nationalen Berichte be-

durften keiner internationalen Koordinierung. Daraus ergibt sich, dass ein großer Teil der in 

den nationalen Maßnahmenprogrammen festgelegten Maßnahmen ab 2018 umgesetzt wurden 

oder in der Umsetzung begriffen waren. 
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9 Information und Anhörung der Öffentlichkeit 

Erstmals erfolgte die Anhörung der Öffentlichkeit zum Entwurf des internationalen Teils des 

Bewirtschaftungsplans für das Bearbeitungsgebiet Mosel-Saar auf internationaler Ebene über 

die Internetseite der IKSMS, und zwar vom 14.05.2021 bis zum 15.11.2021. In diesem Zeit-

raum wurde beim Sekretariat der IKSMS eine einzige Stellungnahme eingereicht, und zwar 

am 15. Oktober 2021 von der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt (GDWS). Die 

in der Stellungnahme enthaltenen Anmerkungen erforderten überwiegend keine wesentlichen 

inhaltlichen Änderungen des BWP-Entwurfs und wurden bei der vorliegenden Endfassung 

des BWP weitgehend berücksichtigt 

http://www.iksms-cipms.org/
http://www.gdws.wsv.bund.de/
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10 Liste der zuständigen Behörden 

Die Zuständigkeitsbereiche sind auf der Karte A-14 im Anhang dargestellt. 

Die folgenden Behörden sind für die einzelnen Teileinzugsgebiete im Bearbeitungsgebiet zu-

ständig: 

 

o Frankreich 

Préfet Coordonnateur de Bassin Rhin-Meuse Préfet du Bas-Rhin, 

Préfet de la région Grand-Est 

5, place de la République 

F – 67000 Strasbourg 

 

 

o Luxemburg 

Ministerium für Umwelt, Klima und nachhaltige Entwicklung  

4, place de l’Europe 

L- 1499 Luxembourg 

 

 

o Deutschland 

Saarländischer Teil des Einzugsgebiets: 

Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz 

Keplerstraße 18 

D-66117 Saarbrücken 

 

Rheinland-pfälzischer Teil des Einzugsgebiets: 

Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität 

Kaiser-Friedrich-Straße 1 

D-55116 Mainz 

 

Nordrhein-westfälischer Teil des Einzugsgebiets: 

Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen 

Emilie-Preyer-Platz 1 

D-40479 Düsseldorf 
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o Belgien (Wallonien) 

Gouvernement wallon 

Cabinet du Ministre président 

Rue Mazy, 25-27 

B - 5100 NAMUR  
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11 Anlaufstellen und Hintergrunddokumente 

 

o Frankreich 

 

Agence de l’Eau Rhin-Meuse 

« Le Longeau » – Route de Lessy 

Rozérieulles – B.P. 30019 

F-57161 Moulins-lès-Metz cedex 

 

Tel.: 0033 3 87 34 47 00 – Fax: 0033 3 87 60 49 85 

Agence@eau-rhin-meuse.fr 

www.eau-rhin-meuse.fr 

 

 

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Grand Est  

Green-Park – 2, rue Augustin FRESNEL 

CS 95038  

F-57071 Metz cedex 03 

 

Tel.: 0033 3 87 62 81 00 – Fax: 0033 3 87 62 81 99 

www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr 

 

 

o Luxemburg 

 

Administration de la gestion de l’eau 

1, avenue du Rock’n’Roll 

L-4361 Esch-sur-Alzette 

www.waasser.lu 

  

file:///C:/Users/Brünicke/AppData/Local/Packages/Microsoft.Office.Desktop_8wekyb3d8bbwe/AC/INetCache/Content.Outlook/B2OF2NIY/www.eau-rhin-meuse.fr
file:///C:/Users/Brünicke/AppData/Local/Packages/Microsoft.Office.Desktop_8wekyb3d8bbwe/AC/INetCache/Content.Outlook/B2OF2NIY/www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr
file://///iksmssrv02/data/Data%20IKSMS_CIPMS%202010-/AG_GT/B/sabine/Anwendungsdaten/Microsoft/Stand%20181208%20(veröffentlichter%20Entwurf)/www.waasser.lu
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o Deutschland 

 

Saarland: 

 

Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz 

Don-Bosco-Straße 1 

D-66119 Saarbrücken 

http://www.saarland.de/landesamt_umwelt_arbeitsschutz.htm 

 

 

Rheinland-Pfalz: 

 

Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord 

Stresemannstraße 3-5 

D-56068 Koblenz 

www.sgdnord.rlp.de 

 

 

Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd 

Friedrich-Ebert-Straße 14 

D-67433 Neustadt 

www.sgdsued.rlp.de  

 

 

Landesamt für Umwelt 

Kaiser-Friedrich-Straße 7 

D-55116 Mainz  

www.wrrl.rlp.de 

 

 

  

http://www.saarland.de/landesamt_umwelt_arbeitsschutz.htm
http://www.sgdnord.rlp.de/
http://www.sgdsued.rlp.de/
http://www.wrrl.rlp.de/
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Nordrhein-Westfalen: 

 

Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 

Emilie-Preyer-Platz 1 

D-40479 Düsseldorf 

www.umwelt.nrw.de 

 

 

 

Bezirksregierung Köln 

Zeughausstr. 2-10 

D-50667 Köln 

https://bezreg-koeln.nrw.de 

 

Bezirksregierung Köln – Dienstgebäude Aachen 

Robert-Schuman-Str. 51 

D-52066 Aachen 

 

Kreisverwaltung Euskirchen 

Jülicher Ring 32 

D-53879 Euskirchen 

 

www.umwelt.nrw.de 

www.rur.nrw.de 

www.flussgebiete.nrw.de 

 

 

 

  

http://www.umwelt.nrw.de/
https://bezreg-koeln.nrw.de/
http://www.umwelt.nrw.de/
http://www.rur.nrw.de/
http://www.flussgebiete.nrw.de/
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o Belgien (Wallonien) 

 

Service public de Wallonie 

Agriculture Ressources naturelles Environnement 

Avenue Prince de Liège, 15  

B 5100 NAMUR 

 

eau@spw.wallonie.be  

eau.wallonie.be 

mailto:eau@spw.wallonie.be
http://eau.wallonie.be/
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Große Flüsse des Mittelgebirges // 
Grandes rivières des hautes terres
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Wallonie Oberfläc hen was s er k örper //
Mas s es  d’eau de s urfac e 


±
An lage-An nexe A-3 (3. BWP //  3e PdG):


Oberfläc hen was s er k örper * // 
Mas s es  d'eau de s urfac e*....


Die ausgewählten Farben dienen 
zur Unterscheidung der Oberflächenwasserkörper 
und haben keine weitere Bedeutung // 
Les couleurs choisies permettent de distinguer
les masses d'eau les unes des autres 
et n'ont pas d'autre signification


*


Bearbeitungsgebiet // Secteur de travail


Staatsgrenzen // Frontières nationales


Stadt // Ville


Koordinierung und 
Realisation //
Coordination et réalisation


Datenquelle //
Source de données


Februar 2022 //
Février 2022


Bearbeitungs gebiet Mos el-Saar //
Sec teur de travail Mos elle-Sarre


Gewässer // Cours d'eau: 
© Internationale Kommissionen zum Schutze
der Mosel und der Saar (IKSMS) // 
Commissions Internationales pour la Protection 
de la Moselle et de la Sarre (CIPMS)
Grenzen // Frontières:
©EuroGeographics, © Bundesamt für Kartographie 
und Geodäsie, © Administration du Cadastre et de 
la Topographie
This product includes geographical data licensed
from European National Mapping Agencies.


Sekretariat
Internationale Kommissionen zum Schutze
der Mosel und der Saar (IKSMS) // 
Secrétariat
Commissions Internationales pour la Protection 
de la Moselle et de la Sarre (CIPMS)


Landesgrenzen // Frontières entre les Länder


INTERNATIONALE KOMMISSIONEN ZUM
SCHUTZE DER MOSEL UND DER SAAR


COMMISSIONS INTERNATIONALES POUR LA 
PROTECTION DE LA MOSELLE ET DE LA SARRE


Luxembourg // Luxemburg
Rheinland-Pfalz // Rhénanie-Palatinat
Saarland // Land de Sarre
Nordrhein-Westfalen // Rhénanie-du-Nord-Westphalie


Wallonie // Wallonien
France // Frankreich


Zus tändigk eits bereic he der Staaten/Länder/Regionen // 
Dom aines  de c om péten c e des  Etats /Länder/Region s


Staat // État
Bundesland, Region // Land, Région


Abc
Abc


Gewässer // Cours d'eau Abc
Stadt // VilleAbc


Projektion // Projection: UTM 32N (EPSG 25832)
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±


Be a rb e itung s g e b ie t // Se cte ur de  trava il
Sta dt // Ville


Koordinie rung  und 
Re a lis a tion //
Coordination e t réa lis a tion


Date nque lle  // Source  de  donnée s


Februar 2022 //
Fév rier 2022


Bearbeitungsgebiet Mosel-Saar //
Secteur de travail Moselle-Sarre


Ge wäs s e r // Cours  d'e a u: 
© Inte rna tiona le  Kom m is s ione n zum  Sch utze
de r Mos e l und de r Sa ar (IKSMS) // 
Com m is s ions  Inte rna tiona le s  pour la  P rote ction 
de  la  Mos e lle  e t de  la Sa rre  (CIP MS)
Gre nze n // Frontière s :
©EuroGe og ra ph ics , © Bunde s a m t für Kartog ra ph ie  
und Ge odäs ie , © Adm inis tration du Ca da s tre  e t de  
la  Topog ra ph ie
Th is  product include s  g e og raph ica l da ta  lice ns e d
from  Europe a n Na tiona l Mapping  Ag e ncie s .


Se kre ta ria t
Inte rna tiona le  Kom m is s ione n zum  Sch utze
de r Mos e l und de r Sa ar (IKSMS) // 
Se créta ria t
Com m is s ions  Inte rna tiona le s  pour la  P rote ction 
de  la  Mos e lle  e t de  la Sa rre  (CIP MS)


INTERNATIONALE KOMMISSIONEN Z UM
SCHUTZ E DER MOSEL UND DER SAAR


COMMISSIONS INTERNATIONALES P OUR LA 
P ROTECTION DE LA MOSELLE ET DE LA SARRE


Grundwa s s e rkörpe r Rh e inla nd-P fa lz // 
Ma s s e s  d’e a u s oute rra ine  Rh éna nie -P a la tina t


Grundw asserkörp er // Masses d'eau souterraine


Grundwa s s e rkörpe r Sa a rla nd // 
Ma s s e s  d’e a u s oute rra ine  La nd de  Sarre


Grundwa s s e rkörpe r Luxe m b urg  // 
Ma s s e s  d’e a u s oute rra ine  Luxe m b ourg
Grundwa s s e rkörpe r Wa llonie n // 
Ma s s e s  d’e a u s oute rra ine  Wa llonie
Grundwa s s e rkörpe r Fra nkre ich  // 
Ma s s e s  d’e a u s oute rra ine  Fra nce


Ge wäs s e r // Cours d'e au
Sta ats g re nze n // Frontière s na tiona le s
La nde s g re nze n // Frontière s e ntre  le s  Lände r


Grundwa s s e rkörpe r Nordrh e in-We s tfa le n // Ma s s e s
d’e a u s oute rra ine  Rh éna nie -du-Nord-We s tph a lie


Sta a t // État
Bunde s la nd, Re g ion // La nd, Rég ion


Abc
Abc


Ge wäs s e r // Cours d'e au Abc
Stadt // VilleAbc


Grundw asserkörp er // Masses d’eau souterraine 
Anlage-Annex e A-4 (3. BWP // 3e PdG):


Tie flie g e nde  Grundwa s s e rkörpe r 
Fra nkre ich  und Luxe m burg  // 
Ma s s e s  d’e a u s oute rra ine  e n profonde ur 
Fra nce  e t Luxe m b ourg


....


P roje ktion // P roje ction: UTM 32N (EP SG 25832)


1:1.600.000
km0 20 40 60 80


Grundwa s s e rkörpe r a uße rh a lb  de s  Be a rb e itung s g e -
b ie ts, a b e r die s e m  zug e h örig  // Ma s s e s  d’e a u s ou-
te rra ine  s ituée s e n de h ors  du s e cte ur de  trava il m a is
ratta ch ée s  à ce  de rnie r


Grundwa s s e rkörpe r nich t de m  Be a rb e itung s g e b ie t
zug e h örig  // Ma s s e s  d’e a u s oute rra ine  non ra ttach ée s
a u s e cte ur de  trava il 
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Wallonie Bodennutzung //
Occupation du sol


±
Anlage-Annexe A-5 (3. BWP // 3e PdG):


Gewässer // Cours d'eau


Bodennutzungsty pen // Ty pes d’occupation des s ols


Staatsgrenzen // Frontières nationales


Koordinierung und 
Realisation //
Coordination et réalisation


Datenquelle // Source de données


Februar 2022 //
Février 2022


Bearbeitungs gebiet Mosel-Saar //
Secteur de travail Mos elle-Sarre


Gewässer // Cours d'eau: 
© Internationale Kommissionen zum Schutze
der Mosel und der Saar (IKSMS) // 
Commissions Internationales pour la Protection 
de la Moselle et de la Sarre (CIPMS)
Grenzen // Frontières:
©EuroGeographics, © Bundesamt für Kartographie 
und Geodäsie, © Administration du Cadastre et de 
la Topographie
Bodennutzung // Occupation du sol: CORINE LAND
COVER 2018
This product includes geographical data licensed
from European National Mapping Agencies.


Sekretariat
Internationale Kommissionen zum Schutze
der Mosel und der Saar (IKSMS) // 
Secrétariat
Commissions Internationales pour la Protection 
de la Moselle et de la Sarre (CIPMS)


Landesgrenzen // Frontières entre les Länder


INTERNATIONALE KOMMISSIONEN ZUM
SCHUTZE DER MOSEL UND DER SAAR


COMMISSIONS INTERNATIONALES POUR LA 
PROTECTION DE LA MOSELLE ET DE LA SARRE


Bearbeitungsgebiet // Secteur de travail


Staat // État
Bundesland, Region // Land, Région


Abc
Abc


Gewässer // Cours d'eau Abc
Stadt // VilleAbc


Städtisch geprägte Flächen // Zones urbanisées


Ackerflächen // Terres arables
Dauerkulturen // Cultures permanentes
Grünland // Prairies


Wälder // Forêts


Offene Flächen ohne oder mit geringer Vegetation //
Espaces ouverts, sans ou avec peu de végétation


Wasserflächen im Landesinnern // Eaux continentales


Industrie-, Gewerbe und Verkehrsflächen //
Zones industrielles ou commerciales et réseaux de
communication
Abbauflächen, Deponien und Baustellen //
Mines, décharges et chantiers
Grünflächen //
Espaces verts artificialeisés, non agricoles


Heterogene landwirtschaftliche Flächen //
Zones agricoles héterogènes


Kraut-/Strauchvegetation //
Milieux à végétation arbustive et/ou herbacée


Feuchtflächen im Landesinnern //
Zones humides intérieures


Projektion // Projection: UTM 32N (EPSG 25832)


1:1.600.000
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Internationales Messprogramm der IKSMS //
Programme international de suivi des CIPMS


±
Anlage-Annexe 6 (3. BWP // 3e PdG):


Ge wäs s e r // Cours d'e a u


#0


Messnetze // Réseaux de mesures
Statione n de s Hauptm e s s ne tze s  // Stations du 
rés e a u principa l (Lis te  1)
Statione n de s Inform a tions m e s s ne tze s // Stations  du 
rés e a u d’inform a tion (Lis te  2)


Be arb e itung s g e b ie t // Se cte ur de  trava il


Sta a ts g re nze n // Frontière s  nationa le s


Stadt // Ville


Koordinie rung  und 
Re a lis a tion //
Coordina tion e t réa lis a tion


Date nque lle  //
Source  de  donnée s


Februar 2022
Février 2022


Bearbeitungsgebiet Mosel-Saar //
Secteur de travail Moselle-Sarre


Ge wäs s e r // Cours d'e a u: 
© Inte rna tiona le  Kom m is s ione n zum  Sch utze
de r Mos e l und de r Sa ar (IKSMS) // 
Com m is s ions  Inte rnationa le s  pour la  P rote ction 
de  la  Mos e lle  e t de  la Sa rre  (CIP MS)
Gre nze n // Frontière s :
©EuroGe og raph ics, © Bunde s a m t für Ka rtog raph ie  
und Ge odäs ie , © Adm inis tration du Cada s tre  e t de  
la  Topog raph ie
Th is  product include s  g e og raph ica l da ta  lice ns e d
from  Europe a n Na tiona l Mapping  Ag e ncie s .


Se kre taria t
Inte rnationa le  Kom m is s ione n zum  Sch utze
de r Mos e l und de r Sa ar (IKSMS) // 
Se crétaria t
Com m is s ions  Inte rnationa le s  pour la  P rote ction 
de  la  Mos e lle  e t de  la Sa rre  (CIP MS)


La nde s g re nze n // Frontière s  e ntre  le s  Lände r


INTERNATIONALE KOMMISSIONEN Z UM
SCHUTZ E DER MOSEL UND DER SAAR


COMMISSIONS INTERNATIONALES P OUR LA 
P ROTECTION DE LA MOSELLE ET DE LA SARRE


Luxe m b ourg  // Luxe m b urg
Rh e inla nd-P fa lz // Rh éna nie -P a la tinat
Sa a rla nd // La nd de  Sa rre
Nordrh e in-We s tfa le n // Rh éna nie -du-Nord-We stph a lie


Wa llonie  // Wa llonie n
Fra nce  // Fra nkre ich


Zuständigkeitsbereiche der Staaten/Länder/Regionen // 
Domaines de compétence des Etats/Länder/Regions


Sta at // État
Bunde s la nd, Re g ion // La nd, Rég ion


Abc
Abc


Ge wäs s e r // Cours d'e a u Abc
Stadt // VilleAbc


P roje ktion // P roje ction: UTM 32N (EP SG 25832)
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Wallonie
Chem is c her Zus tand der Oberfläc henwas s er-
kö rper //
État c him iq ue des  m as s es  d’eau de s urfac e


±
Anlage-Annexe 7 (3. BWP // 3e PdG):


Bearbeitungsgebiet // Secteur de travail


Staatsgrenzen // Frontières nationales


Stadt // Ville


Koordinierung und 
Realisation //
Coordination et réalisation


Datenquelle //
Source de données


Februar 2022 //
Février 2022


Bearbeitungs gebiet Mos el-Saar //
Sec teur de travail Mos elle-Sarre


Gewässer // Cours d'eau: 
© Internationale Kommissionen zum Schutze
der Mosel und der Saar (IKSMS) // 
Commissions Internationales pour la Protection 
de la Moselle et de la Sarre (CIPMS)
Grenzen // Frontières:
©EuroGeographics, © Bundesamt für Kartographie 
und Geodäsie, © Administration du Cadastre et de 
la Topographie
This product includes geographical data licensed
from European National Mapping Agencies.


Sekretariat
Internationale Kommissionen zum Schutze
der Mosel und der Saar (IKSMS) //
Secrétariat
Commissions Internationales pour la Protection 
de la Moselle et de la Sarre (CIPMS)


Landesgrenzen // Frontières entre les Länder


INTERNATIONALE KOMMISSIONEN ZUM
SCHUTZE DER MOSEL UND DER SAAR


COMMISSIONS INTERNATIONALES POUR LA 
PROTECTION DE LA MOSELLE ET DE LA SARRE


Nicht gut // Pas bon
Nicht bestimmt // Non déterminé


Gut // Bon
Chem is c her Zus tand // État c him iq ue


Luxembourg // Luxemburg
Rheinland-Pfalz // Rhénanie-Palatinat
Saarland // Land de Sarre
Nordrhein-Westfalen // Rhénanie-du-Nord-Westphalie


Wallonie // Wallonien
France // Frankreich


Zus tändigkeits bereic he der Staaten/Länder/Regionen // 
Dom aines  de c om pétenc e des  Etats /Länder/Regions


Staat // État
Bundesland, Region // Land, Région


Abc
Abc


Gewässer // Cours d'eau Abc
Stadt // VilleAbc


Projektion // Projection: UTM 32N (EPSG 25832)
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Wallonie Chem is c her Zus tand der Oberfläc henwas s er-
kö rper (nic ht ubiq uitäre Stoffe (n. u. S.)) //
État c him iq ue des  m as s es  d’eau de s urfac e
(s ubs tanc es  non ubiq uis tes  (s . n. u.))


±
Anlage-Annexe A-8 (3. BWP // 3e PdG):


Bearbeitungsgebiet // Secteur de travail


Staatsgrenzen // Frontières nationales


Stadt // Ville


Koordinierung und 
Realisation //
Coordination et réalisation


Datenquelle //
Source de données


Februar 2022 //
Février 2022


Bearbeitungs gebiet Mos el-Saar //
Sec teur de travail Mos elle-Sarre


Gewässer // Cours d'eau: 
© Internationale Kommissionen zum Schutze
der Mosel und der Saar (IKSMS) // 
Commissions Internationales pour la Protection 
de la Moselle et de la Sarre (CIPMS)
Grenzen // Frontières:
©EuroGeographics, © Bundesamt für Kartographie 
und Geodäsie, © Administration du Cadastre et de 
la Topographie
This product includes geographical data licensed
from European National Mapping Agencies.


Sekretariat
Internationale Kommissionen zum Schutze
der Mosel und der Saar (IKSMS) //
Secrétariat
Commissions Internationales pour la Protection 
de la Moselle et de la Sarre (CIPMS)


Landesgrenzen // Frontières entre les Länder


INTERNATIONALE KOMMISSIONEN ZUM
SCHUTZE DER MOSEL UND DER SAAR


COMMISSIONS INTERNATIONALES POUR LA 
PROTECTION DE LA MOSELLE ET DE LA SARRE


Nicht gut // Pas bon
Nicht bestimmt // Non déterminé


Gut // Bon
Chem is c her Zus tand (n. u. S.) // État c him iq ue (s . n. u.)


Luxembourg // Luxemburg
Rheinland-Pfalz // Rhénanie-Palatinat
Saarland // Land de Sarre
Nordrhein-Westfalen // Rhénanie-du-Nord-Westphalie


Wallonie // Wallonien
France // Frankreich


Zus tändigkeits bereic he der Staaten/Länder/Regionen // 
Dom aines  de c om pétenc e des  Etats /Länder/Regions


Staat // État
Bundesland, Region // Land, Région


Abc
Abc


Gewässer // Cours d'eau Abc
Stadt // VilleAbc


Projektion // Projection: UTM 32N (EPSG 25832)
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Wallonie Ökologis cher Zus tan d  bzw. Poten zial d er Ober-
flächen w as s erkö rper // État ou poten tiel éco-
logique d es  m as s es  d ’eau d e s urface


± An lage-An n exe A-9  (3. BWP // 3e Pd G):


Schlecht // Mauvais


Sehr gut // Très bon


Ökologis ches  Poten zial // Poten tiel écologique
Undefiniert // Non déterminé


Gut // Bon
Mäßig // Moyen
Unbefriedigend // Médiocre


Ökologis cher Zus tan d  // État écologique


Schlecht // Mauvais


Gut // Bon
Mäßig // Moyen
Unbefriedigend // Médiocre


Bearbeitungsgebiet // Secteur de travail
Staatsgrenzen // Frontières nationales


Stadt // Ville


Koordinierung und 
Realisation //
Coordination et réalisation


Datenquelle //
Source de données


Februar 2022 //
Février 2022


Bearbeitun gs gebiet Mos el-Saar //
Secteur d e travail Mos elle-Sarre


Gewässer // Cours d'eau: 
© Internationale Kommissionen zum Schutze
der Mosel und der Saar (IKSMS) // 
Commissions Internationales pour la Protection 
de la Moselle et de la Sarre (CIPMS)
Grenzen // Frontières:
©EuroGeographics, © Bundesamt für Kartographie 
und Geodäsie, © Administration du Cadastre et de 
la Topographie
This product includes geographical data licensed
from European National Mapping Agencies.


Sekretariat
Internationale Kommissionen zum Schutze
der Mosel und der Saar (IKSMS) // 
Secrétariat
Commissions Internationales pour la Protection 
de la Moselle et de la Sarre (CIPMS)


Landesgrenzen // Frontières entre les Länder


INTERNATIONALE KOMMISSIONEN ZUM
SCHUTZE DER MOSEL UND DER SAAR


COMMISSIONS INTERNATIONALES POUR LA 
PROTECTION DE LA MOSELLE ET DE LA SARRE


Undefiniert // Non déterminé


Luxembourg // Luxemburg
Rheinland-Pfalz // Rhénanie-Palatinat
Saarland // Land de Sarre
Nordrhein-Westfalen // Rhénanie-du-Nord-Westphalie


Wallonie // Wallonien
France // Frankreich


Zus tän d igkeits bereiche d er Staaten /Län d er/Region en  // 
Dom ain es  d e com péten ce d es  Etats /Län d er/Region s


Staat // État
Bundesland, Region // Land, Région


Abc
Abc


Gewässer // Cours d'eau Abc
Stadt // VilleAbc


Projektion // Projection: UTM 32N (EPSG 25832)
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Wa llonie Ne tz zu r Übe rwachu n g de s  m e n ge n m äßige n
Zu s tan ds  de r Gru n dwas s e rkörpe r //
Rés e au  de  s u rve illan ce  de  l’état
qu an titatif de s  m as s e s  d'e au  s o u te rrain e


±
An lage -An n e xe  A-10 (3. BWP // 3e  PdG):


Fra nkre ich  // Fra nce"/


Luxe m b urg  // Luxe m b ourg  "/Sa a rla nd // La nd de  Sarre"/


Me s s s te lle n  zu r Be w e rtu n g de s m e n ge n m äßige n  Zu s tan ds  // 
Po in ts  de  m e s u re  po u r l'évalu atio n  de  l'état qu an titatif 


Rh e inla nd-P fa lz //
Rh éna nie -P a la tina t 


"/ Wa llonie n // Wa llonie
"/


Grundwa s s e rkörpe r Rh e inla nd-P fa lz // 
Ma s s e s  d’e a u s oute rra ine  Rh éna nie -P a la tinat


Gru n dwas s e rkörpe r // Mas s e s  d'e au  s o u te rrain e


Grundwa s s e rkörpe r Sa arla nd // 
Ma s s e s  d’e a u s oute rra ine  La nd de  Sarre


Grundwa s s e rkörpe r Luxe m burg  // 
Ma s s e s  d’e a u s oute rra ine  Luxe m b ourg
Grundwa s s e rkörpe r Wa llonie n // 
Ma s s e s  d’e a u s oute rra ine  Wa llonie
Grundwa s s e rkörpe r Fra nkre ich  // 
Ma s s e s  d’e a u s oute rra ine  Fra nce


Be a rb e itung s g e b ie t // Se cte ur de  tra va il
Stadt // Ville


Koordinie rung  und 
Re a lis a tion //
Coordination e t réa lis a tion


Date nque lle  // Source  de  donnée s


Fe bru ar 2022 //
Févrie r 2022


Be arbe itu n gs ge bie t Mo s e l-Saar //
Se cte u r de  travail Mo s e lle -Sarre


Ge wäs s e r // Cours  d'e a u: 
© Inte rna tiona le  Kom m is s ione n zum  Sch utze
de r Mos e l und de r Sa ar (IKSMS) // 
Com m is s ions  Inte rna tiona le s  pour la  P rote ction 
de  la  Mos e lle  e t de  la Sa rre  (CIP MS)
Gre nze n // Frontière s :
©EuroGe og ra ph ics , © Bunde s a m t für Kartog ra ph ie  
und Ge odäs ie , © Adm inis tration du Ca da s tre  e t de  
la  Topog ra ph ie
Th is  product include s  g e og raph ica l da ta  lice ns e d
from  Europe a n Na tiona l Mapping  Ag e ncie s .


Se kre ta ria t
Inte rna tiona le  Kom m is s ione n zum  Sch utze
de r Mos e l und de r Sa ar (IKSMS) //
Se créta ria t
Com m is s ions  Inte rna tiona le s  pour la  P rote ction 
de  la  Mos e lle  e t de  la Sa rre  (CIP MS)


INTERNATIONALE KOMMISSIONEN Z UM
SCHUTZ E DER MOSEL UND DER SAAR


COMMISSIONS INTERNATIONALES P OUR LA 
P ROTECTION DE LA MOSELLE ET DE LA SARRE


Grundwa s s e rkörpe r Nordrh e in-We s tfa le n // Ma s s e s
d’e a u s oute rra ine  Rh éna nie -du-Nord-We s tph a lie


Nordrh e in-We s tfa le n //
Rh éna nie -du-Nord-We stph a lie"/


Grundwa s s e rkörpe r nich t de m  Be arb e itung s g e b ie t zug e h örig  //
Ma s s e s  d’e a u s oute rra ine  non rattach ée s  a u s e cte ur de  trava il 


Sta a t // État
Bunde s la nd, Re g ion // La nd, Rég ion


Abc
Abc


Ge wäs s e r // Cours d'e au Abc
Stadt // VilleAbc


P roje ktion // P roje ction: UTM 32N (EP SG 25832)


1:1.600.000
km0 20 40 60 80


Grundwa s s e rkörpe r auße rh a lb  de s Be a rb e itung s g e b ie ts , a b e r
die s e m  zug e h örig  // Ma s s e s  d’e a u s oute rra ine  s ituée s  e n
de h ors  du s e cte ur de  trava il m a is rattach ée s  à ce  de rnie r
Ge wäs s e r // Cours d'e au
Sta ats g re nze n // Frontière s na tiona le s
La nde s g re nze n // Frontière s e ntre  le s  Lände r








"/


"/


"/"/


"/
"/


"/
"/


"/


"/


"/


"/


"/


"/


"/


"/


"/


"/ "/
"/


"/


"/


"/


"/


"/
"/
"/"/


"/


"/


"/


"/"/


"/ "/


"/


"/
"/


"/


"/


"/


"/


"/


"/
"/ "/


"/ "/


"/


"/


"/


"/


"/


"/ "/


"/


"/


"/
"/


"/


"/


"/


"/


"/


"/


"/


"/


"/


"/


"/


"/ "/


"/


"/


"/


"/


"/


"/


"/


"/"/
"/


"/


"/


"/"/
"/


"/


"/


"/"/"/


"/"/


"/"/


"/


"/"/


"/"/


"/
"/


"/


"/"/


"/


"/"/


"/


"/


"/


"/


"/
"/


"/ "/


"/


"/


"/


"/


"/


"/


"/


"/


"/


"/


"/"/"/


"/


"/


"/


"/


"/


"/


"/
"/


"/


"/


"/


"/


"/


"/


"/


"/"/
"/


"/


"/


"/


"/


"/


"/


"/


"/


"/


"/


"/


"/


"/


"/


"/


"/
"/


"/


"/


"/


"/
"/


"/


"/


"/


"/
"/


"/


"/


"/


"/


"/


"/


"/


"/


"/


"/


"/


"/


"/


"/


"/


"/


"/


"/


"/


"/


"/


"/


"/


"/


"/


"/


"/


"/


"/


"/
"/


"/


"/


"/


"/
"/


"/


"/


"/


"/


"/


"/


"/


"/


"/


"/


"/


"/


"/


"/


"/


"/


"/


"/


"/


"/


"/


De u tschlan d


Be lgiqu e


Lu xe mbo u rg
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Nordrh e in-We s tfa le n


Wa llonie Ne tz zu r Übe rwachu n g de s che mische n  
Zu stan ds de r Gru n dwasse rkörp e r //
Rése au  de  su rv e illan ce  de  l’état chimiqu e
de s masse s d'e au  so u te rrain e


±
An lage -An n e xe  A-11 (3. BWP // 3e  PdG):


Be a rb e itung s g e b ie t // Se cte ur de  tra va il
Stadt // Ville


Koordinie rung  und 
Re a lis a tion //
Coordination e t réa lis a tion


Date nque lle  // Source  de  donnée s


Fe bru ar 2022 //
Fév rie r 2022


Be arbe itu n gsge bie t Mo se l-Saar //
Se cte u r de  trav ail Mo se lle -Sarre


Ge wäs s e r // Cours  d'e a u: 
© Inte rna tiona le  Kom m is s ione n zum  Sch utze
de r Mos e l und de r Sa ar (IKSMS) // 
Com m is s ions  Inte rna tiona le s  pour la  P rote ction 
de  la  Mos e lle  e t de  la Sa rre  (CIP MS)
Gre nze n // Frontière s :
©EuroGe og ra ph ics , © Bunde s a m t für Kartog ra ph ie  
und Ge odäs ie , © Adm inis tration du Ca da s tre  e t de  
la  Topog ra ph ie
Th is  product include s  g e og raph ica l da ta  lice ns e d
from  Europe a n Na tiona l Mapping  Ag e ncie s .


Se kre ta ria t
Inte rna tiona le  Kom m is s ione n zum  Sch utze
de r Mos e l und de r Sa ar (IKSMS) // 
Se créta ria t
Com m is s ions  Inte rna tiona le s  pour la  P rote ction 
de  la  Mos e lle  e t de  la Sa rre  (CIP MS)


INTERNATIONALE KOMMISSIONEN Z UM
SCHUTZ E DER MOSEL UND DER SAAR


COMMISSIONS INTERNATIONALES P OUR LA 
P ROTECTION DE LA MOSELLE ET DE LA SARRE


Fra nce  // Fra nkre ich"/


Luxe m b ourg  // Luxe m burg  "/Sa a rla nd // La nd de  Sarre"/


Me ssste lle n  zu r Be w e rtu n g de s che mische n  Zu stan ds // 
Po in ts de  me su re  p o u r l'év alu atio n  de  l'état chimiqu e


Rh e inla nd-P fa lz //
Rh éna nie -P a la tina t 


"/ Wa llonie  // Wa llonie n
"/


Nordrh e in-We s tfa le n //
Rh éna nie -du-Nord-We stph a lie"/


Grundwa s s e rkörpe r Rh e inla nd-P fa lz // 
Ma s s e s  d’e a u s oute rra ine  Rh éna nie -P a la tinat


Gru n dwasse rkörp e r // Masse s d'e au  so u te rrain e


Grundwa s s e rkörpe r Sa arla nd // 
Ma s s e s  d’e a u s oute rra ine  La nd de  Sarre


Grundwa s s e rkörpe r Luxe m burg  // 
Ma s s e s  d’e a u s oute rra ine  Luxe m b ourg
Grundwa s s e rkörpe r Wa llonie n // 
Ma s s e s  d’e a u s oute rra ine  Wa llonie
Grundwa s s e rkörpe r Fra nkre ich  // 
Ma s s e s  d’e a u s oute rra ine  Fra nce


Grundwa s s e rkörpe r Nordrh e in-We s tfa le n // Ma s s e s
d’e a u s oute rra ine  Rh éna nie -du-Nord-We s tph a lie


Grundwa s s e rkörpe r nich t de m  Be arb e itung s g e b ie t
zug e h örig  // Ma s s e s  d’e a u s oute rra ine  non ra ttach ée s
a u s e cte ur de  trava il 


Sta a t // État
Bunde s la nd, Re g ion // La nd, Rég ion


Abc
Abc


Ge wäs s e r // Cours d'e au Abc
Stadt // VilleAbc


Sta a ts g re nze n // Frontière s  na tiona le s
La nde s g re nze n // Frontière s  e ntre  le s  Lände r


Ge wäs s e r // Cours d'e a u


P roje ktion // P roje ction: UTM 32N (EP SG 25832)


1:1.600.000
km0 20 40 60 80


Grundwa s s e rkörpe r auße rh a lb  de s Be a rb e itung s g e b ie ts , a b e r
die s e m  zug e h örig  // Ma s s e s  d’e a u s oute rra ine  s ituée s  e n
de h ors  du s e cte ur de  trava il m a is rattach ée s  à ce  de rnie r
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Wa llonie
Che mische r Zu stan d de r Gru n dwasse rkörp e r //
État chimiqu e  de s masse s d’e au  so u te rrain e


±
An lage -An n e xe  A-12 (3. BWP // 3e  PdG):


Gut // Bon 
Sch le ch t // Médiocre
Nich t b e s tim m t // Non déte rm iné


Be a rb e itung s g e b ie t // Se cte ur de  trava il
Sta dt // Ville


Koordinie rung  und 
Re a lis a tion //
Coordination e t réa lis a tion


Date nque lle  //
Source  de  donnée s


Fe bru ar 2022 //
Fév rie r 2022


Be arbe itu n gsge bie t Mo se l-Saar //
Se cte u r de  trav ail Mo se lle -Sarre


Ge wäs s e r // Cours  d'e a u: 
© Inte rna tiona le  Kom m is s ione n zum  Sch utze
de r Mos e l und de r Sa ar (IKSMS) // 
Com m is s ions  Inte rna tiona le s  pour la  P rote ction 
de  la  Mos e lle  e t de  la Sa rre  (CIP MS)
Gre nze n // Frontière s :
©EuroGe og ra ph ics , © Bunde s a m t fü r Kartog ra ph ie  
und Ge odäs ie , © Adm inis tration du Ca da s tre  e t de  
la  Topog ra ph ie
Th is  product include s  g e og raph ica l da ta  lice ns e d
from  Europe a n Na tiona l Mapping  Ag e ncie s .


Se kre ta ria t
Inte rna tiona le  Kom m is s ione n zum  Sch utze
de r Mos e l und de r Sa ar (IKSMS) // 
Se créta ria t
Com m is s ions  Inte rna tiona le s  pour la  P rote ction 
de  la  Mos e lle  e t de  la Sa rre  (CIP MS)


Che mische r Zu stan d de r Gru n dwasse rkörp e r // 
État chimiqu e  de s masse s d'e au  so u te rrain e


INTERNATIONALE KOMMISSIONEN Z UM
SCHUTZ E DER MOSEL UND DER SAAR


COMMISSIONS INTERNATIONALES P OUR LA 
P ROTECTION DE LA MOSELLE ET DE LA SARRE


Ge wäs s e r // Cours d'e au
Sta ats g re nze n // Frontière s na tiona le s
La nde s g re nze n // Frontière s e ntre  le s  Lände r


Sta a t // État
Bunde s la nd, Re g ion // La nd, Rég ion


Abc
Abc


Ge wäs s e r // Cours d'e au Abc
Stadt // VilleAbc


P roje ktion // P roje ction: UTM 32N (EP SG 25832)


1:1.600.000
km0 20 40 60 80


Grundwa s s e rkörpe r a uße rh a lb  de s  Be a rb e itung s g e -
b ie ts, a b e r die s e m  zug e h örig  // Ma s s e s  d’e a u s ou-
te rra ine  s ituée s e n de h ors  du s e cte ur de  trava il m a is
ratta ch ée s  à ce  de rnie r


Grundwa s s e rkörpe r nich t de m  Be a rb e itung s g e b ie t
zug e h örig  // Ma s s e s  d’e a u s oute rra ine  non ra ttach ée s
a u s e cte ur de  trava il 
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Wa llonie
Men gen mäßiger Zu stan d der Gru n dwasser-
körp er //
État qu an titatif des masses d’eau  so u terrain e


±
An lage-An n exe A-13  (3. BWP // 3e PdG):


Men gen mäßiger Zu stan d der Gru n dwasserkörp er // 
État qu an titatif des masses d'eau  so u terrain e


Gut // Bon 
Sch le ch t // Médiocre
Nich t b e s tim m t // Non déte rm iné


Koordinie rung  und 
Re a lis a tion //
Coordination e t réa lis a tion


Date nque lle  //
Source  de  donnée s


Febru ar 2022 //
Fév rier 2022


Bearbeitu n gsgebiet Mo sel-Saar //
Secteu r de trav ail Mo selle-Sarre


Ge wäs s e r // Cours  d'e a u: 
© Inte rna tiona le  Kom m is s ione n zum  Sch utze
de r Mos e l und de r Sa ar (IKSMS) // 
Com m is s ions  Inte rna tiona le s  pour la  P rote ction 
de  la  Mos e lle  e t de  la Sa rre  (CIP MS)
Gre nze n // Frontière s :
©EuroGe og ra ph ics , © Bunde s a m t fü r Kartog ra ph ie  
und Ge odäs ie , © Adm inis tration du Ca da s tre  e t de  
la  Topog ra ph ie
Th is  product include s  g e og raph ica l da ta  lice ns e d
from  Europe a n Na tiona l Mapping  Ag e ncie s .


Se kre ta ria t
Inte rna tiona le  Kom m is s ione n zum  Sch utze
de r Mos e l und de r Sa ar (IKSMS) // 
Se créta ria t
Com m is s ions  Inte rna tiona le s  pour la  P rote ction 
de  la  Mos e lle  e t de  la Sa rre  (CIP MS)


Ge wäs s e r // Cours d'e a u


INTERNATIONALE KOMMISSIONEN Z UM
SCHUTZ E DER MOSEL UND DER SAAR


COMMISSIONS INTERNATIONALES P OUR LA 
P ROTECTION DE LA MOSELLE ET DE LA SARRE


Be a rb e itung s g e b ie t // Se cte ur de  trava il


Sta ats g re nze n // Frontière s na tiona le s


Sta dt // Ville


La nde s g re nze n // Frontière s e ntre  le s  Lände r


Sta a t // État
Bunde s la nd, Re g ion // La nd, Rég ion


Abc
Abc


Ge wäs s e r // Cours d'e au Abc
Stadt // VilleAbc


P roje ktion // P roje ction: UTM 32N (EP SG 25832)


1:1.600.000
km0 20 40 60 80


Grundwa s s e rkörpe r a uße rh a lb  de s  Be a rb e itung s g e -
b ie ts, a b e r die s e m  zug e h örig  // Ma s s e s  d’e a u s ou-
te rra ine  s ituée s e n de h ors  du s e cte ur de  trava il m a is
ratta ch ée s  à ce  de rnie r


Grundwa s s e rkörpe r nich t de m  Be a rb e itung s g e b ie t
zug e h örig  // Ma s s e s  d’e a u s oute rra ine  non ra ttach ée s
a u s e cte ur de  trava il 
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±
Anlage-Annexe A-14 (3. BWP // 3e PdG):
Zuständige Behörden // 
Autorités compétentes


Gewässe r // Cours d 'e au


Be a rb e itung sg e b ie t // Secteur d e tra va il


Sta atsg re nze n // Frontière s na tiona le s


Sta d t // Ville


Koord inie rung  und  
Re a lisation //
Coord ination et réa lisa tion


Date nque lle //
Source  d e d onnées


Februar 2022 //
Février 2022


Bearbeitungsgebiet Mosel-Saar //
Secteur de travail Moselle-Sarre


Gewässe r // Cours d 'e a u: 
© Inte rna tiona le  Kom m issione n zum  Schutze
d e r Mose l und  d e r Sa a r (IKSMS) // 
Com m issions Inte rna tiona le s pour la  Prote ction 
d e  la  Mose lle  et d e la Sa rre  (CIPMS)
Gre nze n // Frontière s:
©EuroGe og ra phics, © Bund e sa m t fü r Ka rtog ra phie  
und  Geod äsie , © Ad m inistration d u Ca d a stre  e t d e 
la  Topog ra phie
This prod uct includ e s g eog ra phica l d a ta  lice nse d
from  Europe a n Na tiona l Ma pping  Ag e ncie s.


Se kre ta ria t
Inte rna tiona le  Kom m issione n zum  Schutze
d e r Mose l und  d e r Sa a r (IKSMS) //
Se créta ria t
Com m issions Inte rna tiona le s pour la  Prote ction 
d e  la  Mose lle  et d e la Sa rre  (CIPMS)


La nd e sg re nze n // Frontière s e ntre  les Länd e r


Sitz d e r zuständ ig e n Be hörd e  // 
Sièg e  d e  l'autorité com péte nte")


INTERNATIO NALE KO MMISSIO NEN Z UM
SCHUTZ E DER MO SEL UND DER SAAR


CO MMISSIO NS INTERNATIO NALES PO UR LA 
PRO TECTIO N DE LA MO SELLE ET DE LA SARREDüsseldorf*


* Aus ka rtog ra phische n Grü nd e n wurd e  auf d ie  Positionie rung  von Dü sse ld orf
ve rzichtet // Pour d e s ra isons ca rtog ra phiques, la ville  d e  Dü sse ld orf n’est pas
loca lisée.


Luxe m bourg  // Luxe m burg
Rhe inla nd -Pfa lz // Rhéna nie -Pa la tina t
Sa a rla nd  // La nd  d e  Sa rre
Nord rhe in-W e stfa le n // Rhéna nie -d u-Nord -W e stpha lie


W a llonie  // W a llonie n
Fra nce  // Fra nkre ich


Zuständigkeitsbereiche der Staaten/Länder/Regionen // 
Domaines de compétence des États/Länder/Regions


Sta a t // État
Bund e sla nd , Re g ion // La nd , Rég ion


Abc
Abc


Gewässe r // Cours d 'e au Abc
Sta d t // VilleAbc


Proje ktion // Proje ction: UTM 32N (EPSG 25832)


1:1.600.000
km0 20 40 60 80








Anlage B-1: Allgemeine Beschreibung des Bearbeitungsgebiets Mosel-Saar – Kennzahlen 


 FR LUX DE BE Bearbeitungs-


gebiet 


Mosel/Saar 


  Stand 


Ende 


2020 


Saar-


land(3) 


Stand 


2019 


Rheinland-


Pfalz(3) 


Stand 2014 


Nordrhein-


Westfalen 


Stand 2020 


Wallonie 


Stand Mai 


2020 


 


Fläche [km²]  15400 2525 2444 6974 88 770 28201 


Mittlere Höhe [m] 322 325 220 300 570 400 311 


Durchschnittlicher 


Niederschlag [mm/a] 
900 900(4) 867 930 950 1020 908 


Lauflänge Fließ-


gewässer(1) [km] 
6209 1171(5) 737 2786  31 292 11226 


Gewässerdichte 


[km/km²] 
0,4 0,47 0,3 0,4 0,35 0,4 0,4 


Anzahl Seen 2 0 0 0 0 0 2 


Gesamtfläche Seen 


[ha] 
191 0 0 0 0 0 191 


Anzahl Rückhal-


tungen/Teiche 
19 1 2 0 1 0 23 


Fläche Rückhal-


tungen/Teiche [ha] 
4315 380 224 0 24 0 4943 


Bevölkerung: 


Einwohner (x 1000) 
1981 570 969 858 3 46 4427 


Anzahl Gemeinden 1680 102(6) 52 792 2 17 2645 


Anzahl Städte  


> 100 000 Einwohner 
2 1 1 1 0 0 5 


Anzahl Städte  


> 10 000 Einwohner  
30 8(7) 39 11 0 2(2) 90 


Bewaldete Fläche 


[%] 
33 36 33 47 49 34 37 


Landwirtschaftliches 


Grünland [%] 
21 26 15 23 43 50 22 


Landwirtschaftliches 


Ackerland [%] 
27 21 15 20 1 10 23 


(1) Lauflänge der als Oberflächengewässer ausgewiesenen Fließgewässer einschließlich der als künstlich oder 


erheblich verändert eingestuften Gewässer 


(2) 2 Kommunen (Arlon (7121) und Bastogne (11129)), die sowohl im Einzugsgebiet der Mosel als auch im 


Einzugsgebiet der Maas liegen (Bevölkerung Mosel: 18 250) (Mai 2020, Quelle: Statbel) 


(3) Die Werte beziehen sich auf Rheinland-Pfalz und das Saarland ohne das Kondominium (191 km für Rheinland-


Pfalz bzw. 10 km für das Saarland). 


(4) Die aktualisierte Angabe bezieht sich auf den Zeitraum 1981-2010 und auf ganz Luxemburg. 


(5) Die aktualisierte Angabe bezieht sich auf die Länge der als OWK ausgewiesenen Fließgewässer. 


(6) Die aktualisierte Angabe bezieht sich auf ganz Luxemburg. 


(7) Die aktualisierte Angabe bezieht sich auf die Anzahl der Gemeinden > 10 000 Einwohner im Mosel-Saar EZG 


(Stand 1.1.2021). 








Anlage B-2 Vergleichstabelle Typologie der Fließgewässer des BAG Mosel-Saar (vgl. auch Karte A-2) 
 


Ähnliche Typen (ermittelt im Rahmen der Angleichung der grenzüberschreitenden Wasserkörper) wurden in der gleichen Zeile eingetragen. Ein Typ 


in einem Staat kann mehreren Typen in einem anderen Staat entsprechen. 


 


FRANKREICH BELGIEN (WALLONIE) LUXEMBURG DEUTSCHLAND 


   
Feinmaterialreiche silikatische 
Mittelgebirgsbäche (Typ 5.1) 


Sehr kleine Kalkgewässer des Ostens 
(Typ TP10) Lothringische Bäche mit starkem 


Gefälle (Typ RIV_02)  
Bäche der kollinen Stufe des 
Gutlands (Typ IV)1 


Grobmaterialreiche karbonatische 
Mittelgebirgsbäche (Typ 7) Kleine Kalkgewässer des Ostens (Typ 


P10) 


Mittelgroße Kalkgewässer des 
Ostens, von außerhalb der Vogesen 
kommend (Typ M10/4) 


Lothringische Bäche mit mittlerem 
Gefälle (Typ RIV_01) 


Feinmaterialreiche karbonatische 
Mittelgebirgsbäche (Typ 6) 


Sehr kleine Fließgewässer der 
Vogesen (Typ TP4) 


Ardennenbäche mit starkem Gefälle 
(Typ RIV_05) Bäche der submontanen und kollinen 


Stufe des Öslings (Typ I/II)  


Grobmaterialreiche silikatische 
Mittelgebirgsbäche (Typ 5) 


Kleine Fließgewässer der Vogesen 
(Typ P4) 


Ardennenbäche mit mittlerem 
Gefälle (Typ RIV_04) 


Mittelgroße Fließgewässer der 
Vogesen (Typ M4) 


Ardennenflüsse mit mittlerem 
Gefälle (Typ RIV_06) 


Flüsse der kollinen Stufe des Öslings 
(Typ III) 


Silikatische, fein- bis 
grobmaterialreiche 
Mittelgebirgsflüsse (Typ 9) 


 
1 In der Karte in Anlage A-2 wurden luxemburgische Gewässer des Typs IV gewässerspezifisch entweder dem LAWA-Typ 6 oder 7 zugeordnet. 







Anlage B-2 Vergleichstabelle Typologie der Fließgewässer des BAG Mosel-Saar (vgl. auch Karte A-2) 
 


FRANKREICH BELGIEN (WALLONIE) LUXEMBURG DEUTSCHLAND 


Mittelgroße Kalkgewässer des Ostens 
(Typ M10) 


 


Flüsse der kollinen Stufe des 
Gutlands (Typ V) 


Karbonatische, fein- bis 
grobmaterialreiche 
Mittelgebirgsflüsse (Typ 9.1) / 
Karbonatische, fein- bis grob-
materialreiche Mittelgebirgsflüsse 
des Keupers (Subtyp 9.1_K) 


Große Kalkgewässer des Ostens (Typ 
G10) 


 


Große Kalkgewässer des Ostens, von 
außerhalb der Vogesen kommend 
(Typ G10/4) 


 


Sehr große Fließgewässer der Saône-
Ebene oder sehr große Kalkgewässer 
des Ostens, von außerhalb der 
Vogesen kommend (Typ TG10-15/4) 


- 
Große Flüsse des Tieflands  
(Typ VI) 


Große Flüsse des Mittelgebirges (Typ 
9.2) 


- - - 
Kleine Niederungsfließgewässer in 
Fluss- und Stromtälern (Typ 19) 


 








Anlage-Annexe B-3 Etat et objectifs des masses d'eau souterraine /


Zustand und Ziele der Grundwasserkörper


CODE


EUROPEEN/


Europ. Nr.


CODE MEsout/


GWK-Nr.


NOM MEsout/


GWK-Name


Etat chimique actuel/


chemischer Ist-Zustand


Etat quantitatif actuel/


mengenmäßiger Ist-


Zustand


FRCG103 Socle du massif vosgien bon / gut bon / gut


FRCG104 Grès du Trias inférieur au sud de la faille de Vittel bon / gut médiocre / schlecht


FRCG105 Grès du Trias inférieur au nord de la faille de Vittel bon / gut bon / gut


FRCG118 Grès du Trias inférieur du bassin houiller lorrain bon / gut bon / gut


FRCG106 Calcaires et argiles du Muschelkalk bon / gut bon / gut


FRCG108 Domaine du Lias et du Keuper du plateau lorrain versant Rhin médiocre / schlecht bon / gut


FRCG116 Réservoir minier du bassin ferrifère lorrain de Briey-Longwy médiocre / schlecht bon / gut


FRCG110 Calcaires du Dogger des côtes de Moselle versant Rhin médiocre / schlecht bon / gut


FRCG114 Alluvions de la Meurthe, de la Moselle et de leurs affluents médiocre / schlecht bon / gut







Anlage-Annexe B-3 Etat et objectifs des masses d'eau souterraine /


Zustand und Ziele der Grundwasserkörper


CODE


EUROPEEN/


Europ. Nr.


CODE 


MEsout/


GWK-Nr.


NOM MEsout/


GWK-Name


Etat chimique actuel/


chemischer Ist-


Zustand


Etat quantitatif 


actuel/


mengenmäßiger 


Ist-Zustand


LU_GB_MES1 MES1 Dévonien // Devon médiocre / schlecht bon / gut


LU_GB_MES6 MES6 Trias - partie nord // Trias-Nord médiocre / schlecht bon / gut


LU_GB_MES7 MES7 Trias - partie est // Trias-Ost bon / gut bon / gut


LU_GB_MES3 MES3 Lias inferieur // Unterer Lias médiocre / schlecht bon / gut


LU_GB_MES4 MES4 Lias moyen // Mittlerer Lias bon / gut bon / gut


LU_GB_MES5 MES5
Lias superieur/Dogger) // Oberer 


Lias/Dogger
bon / gut bon / gut







Anlage-Annexe B-3 Etat et objectifs des masses d'eau souterraine /


Zustand und Ziele der Grundwasserkörper


CODE


EUROPEEN/


Europ. Nr.


CODE MEsout/


GWK-Nr.


NOM MEsout/


GWK-Name


Etat chimique actuel/


chemischer Ist-Zustand


Etat quantitatif actuel/


mengenmäßiger Ist-


Zustand


DEGB_DESL01 DESL01 Devonische Schiefer und Quarzite des Hunsrück bon / gut bon / gut


DEGB_DESL02 DESL02 Oberrotliegend des Blies-Einzugsgebietes bon / gut bon / gut


DEGB_DESL04 DESL04 Oberrotliegend der Primsmulde bon / gut bon / gut


DEGB_DESL05 DESL05 Permokarbon des Saar-Einzugsgebietes bon / gut bon / gut


DEGB_DESL06 DESL06 Buntsandstein des Ostsaarlandes bon / gut bon / gut


DEGB_DESL07 DESL07 Buntsandstein u. Muschelkalk der Oberen Saar bon / gut bon / gut


DEGB_DESL08 DESL08 Buntsandstein des Warndts bon / gut bon / gut


DEGB_DESL10 DESL10 Buntsandstein des Lebacher Grabens bon / gut bon / gut


DEGB_DESL11 DESL11 Oberrotliegend/Buntsandstein St. Wendeler Graben bon / gut bon / gut


DEGB_DESL13 DESL13 Buntsandstein des Saarlouis-Dillinger Raumes bon / gut bon / gut


DEGB_DESL14 DESL14 Buntsandstein und Muschelkalk der Unteren Saar médiocre / schlecht bon / gut


DEGB_DESL15 DESL15 Buntsandstein und Muschelkalk der Mittleren Saar bon / gut bon / gut


DEGB_DESL16 DESL16 Buntsandstein und Muschelkalk der Mittleren Mosel bon / gut bon / gut







Anlage-Annexe B-3 Etat et objectifs des masses d'eau souterraine /


Zustand und Ziele der Grundwasserkörper


CODE


EUROPEEN/


Europ. Nr.


CODE MEsout/


GWK-Nr.


NOM MEsout/


GWK-Name


Etat chimique actuel/


chemischer Ist-


Zustand


Etat quantitatif actuel/


mengenmäßiger Ist-


Zustand


DEGB_DERP_104 Prims 1, Quelle, Wadrill bon / gut bon / gut


DEGB_DERP_105 Blies 2, Saarland bon / gut bon / gut


DEGB_DERP_113 Blies 1, Quelle bon / gut bon / gut


DEGB_DERP_114 Blies 3, Saarland bon / gut bon / gut


DEGB_DERP_22 Moosalbe bon / gut bon / gut


DEGB_DERP_23 Rodalb, Quelle, Oberlauf bon / gut bon / gut


DEGB_DERP_24 Schwarzbach 1 , Quelle bon / gut bon / gut


DEGB_DERP_25 Hornbach bon / gut bon / gut


DEGB_DERP_26 Schwarzbach 2 bon / gut bon / gut


DEGB_DERP_58 Sauer 1 bon / gut bon / gut


DEGB_DERP_60 Baybach bon / gut bon / gut


DEGB_DERP_61 Ehrbach bon / gut bon / gut


DEGB_DERP_62 Flaumbach bon / gut bon / gut


DEGB_DERP_63 Dhron bon / gut bon / gut


DEGB_DERP_64 Elzbach bon / gut bon / gut


DEGB_DERP_65 Alf bon / gut bon / gut


DEGB_DERP_66 Endertbach bon / gut bon / gut


DEGB_DERP_67 Lieser 2 bon / gut bon / gut


DEGB_DERP_68 Lieser 1, Quelle bon / gut bon / gut


DEGB_DERP_69 Mosel, RLP, 5 médiocre / schlecht bon / gut


DEGB_DERP_70 Mosel, RLP, 3 médiocre / schlecht bon / gut


DEGB_DERP_71 Mosel, RLP, 4 médiocre / schlecht bon / gut


DEGB_DERP_82 Ruwer bon / gut bon / gut


DEGB_DERP_83 Saar, RLP médiocre / schlecht bon / gut


DEGB_DERP_84 Wadrill, Quelle 1 RLP bon / gut bon / gut


DEGB_DERP_85 Fellerbach bon / gut bon / gut


DEGB_DERP_86 Mosel, RLP 1 bon / gut bon / gut


DEGB_DERP_87 Salm 1, Quelle bon / gut bon / gut


DEGB_DERP_88 Salm 2 médiocre / schlecht bon / gut


DEGB_DERP_89 Kyll 1, Quelle médiocre / schlecht bon / gut


DEGB_DERP_90 Kyll 2 médiocre / schlecht bon / gut


DEGB_DERP_91 Nims médiocre / schlecht bon / gut


DEGB_DERP_92 Pr•m 1, Quelle bon / gut bon / gut


DEGB_DERP_93 Enz 1, Quelle bon / gut bon / gut


DEGB_DERP_94 Pr•m 2 bon / gut bon / gut


DEGB_DERP_95 Our bon / gut bon / gut


DEGB_DERP_96 Sauer 2 médiocre / schlecht bon / gut


DEGB_DERP_97 Mosel, RLP, 2 médiocre / schlecht bon / gut







Anlage-Annexe B-3 Etat et objectifs des masses d'eau souterraine /


Zustand und Ziele der Grundwasserkörper


CODE


EUROPEEN/


Europ. Nr.


CODE MEsout/


GWK-Nr.


NOM MEsout/


GWK-Name


Etat chimique actuel/


chemischer Ist-


Zustand


Etat quantitatif 


actuel/


mengenmäßiger Ist-


Zustand


DEGB_DENW_26_01 Linksrheinisches Schiefergebirge / Kyll 1 bon / gut bon / gut


DEGB_DENW_26_03 Blankenheimer Mulde / Kyll 1 bon / gut bon / gut


DEGB_DENW_26_04 Linksrheinisches Schiefergebirge / Our bon / gut bon / gut







Anlage-Annexe B-3 Etat et objectifs des masses d'eau souterraine /


Zustand und Ziele der Grundwasserkörper


CODE


EUROPEEN/


Europ. Nr.


CODE MEsout/


GWK-Nr.


NOM MEsout/


GWK-Name


Etat chimique actuel/


chemischer Ist-Zustand


Etat quantitatif actuel/


mengenmäßiger Ist-Zustand


BERWR092 Lias inférieur (Sinémurien) - district du Rhin bon / gut bon / gut


BERWR092/BERWM091 Lias inférieur (Sinémurien) - district du Rhin bon / gut bon / gut


BERWR101 Grès et schistes du massif ardennais : bassin de la Moselle bon / gut bon / gut








Anlage-Annexe B-4 Résultats de la concertation bi- / trilatérale de l'état et des objectifs environnementaux des MEsurf frontalières
 Ergebnisse der bi- und trilateralen Abstimmung des Zustands u. der Umweltziele der OWK an den Grenzen


Etat/
Land


Code ME/
WK-Nr.


Code
Européen/
Europ. Nr.


Nom de la masse d'eau/
Name des Wasserkörpers


MEFM ou MEA/
HMWB o. AWB


Longueur km/
Länge in km


Etat chimique actuel/
Chemischer Ist-Zustand


Etat chimique actuel 
sans substances 
ubiquistes/
Chem. Ist-Zustand ohne 
ubiquitäre Stoffe


Etat (ou potentiel) 
écologique actuel/
Ökol. Ist-Zustand (bzw. 
Potenzial)


Objectif d'état chimique //
Ziel chem. Zustand 


Objectif d'état chimique sans 
substances ubiquistes//
Ziel chem. Zustand ohne 
ubiquitäre Stoffe


Objectif d'état (ou potentiel) 
écologique //
Ziel ökol. Zustand oder 
Potenzial


Explication des différences et/ou remarques 
concernant les objectifs d'état //


Erklärung der Unterschiede bzw. Anmerkungen 
bzgl. der Zustandsziele


FR CR414 FRCR414 Sarre 4 MEFM-HMWB 12 3 3 3
Objectif moins strict/
weniger strenges Ziel


Objectif moins strict/
weniger strenges Ziel


2027


SL I DE_RW_DESL101 Saar MEFM-HMWB 81 3 3 4 >2027 > 2027 >2027


FR CR419 FRCR414 Nied réunie 2 15 3 3 3
Objectif moins strict/
weniger strenges Ziel


2027
Objectif moins strict/
weniger strenges Ziel


SL VI-2 DE_RW_DESL155 Nied 7 3 3 3 >2027 2027 >2027


FR CR444 FRCR444 Blies 20 3 3 4
Objectif moins strict/
weniger strenges Ziel


Objectif moins strict/
weniger strenges Ziel


Objectif moins strict/
weniger strenges Ziel


SL II-1 DE_RW_DESL102 Blies MEA-AWB 48 3 3 3 >2027 >2027 >2027


FR CR446 FRCR446 Schwalbach 31 3 3 3
Objectif moins strict/
weniger strenges Ziel


Objectif moins strict/
weniger strenges Ziel


2027


SL XII-3 DE_RW_DESL181 Schwalb 2 3 2 4 2027 2021 2027


FR CR452 FRCR452 Bickenalbe 10 3 2 4
Objectif moins strict/
weniger strenges Ziel


2015
Objectif moins strict/
weniger strenges Ziel


RP 2642688000_0 DERW_DERP_2642688000_0 Bickenalb 9 3 2 3 >2027 2015 >2027
SL XII-2 DE_RW_DESL180 Bickenalb 11 3 2 4 >2027 2021 >2027


FR CR457 FRCR457 Rosselle 3 22 3 3 5
Objectif moins strict/
weniger strenges Ziel


Objectif moins strict/
weniger strenges Ziel


Objectif moins strict/
weniger strenges Ziel


SL IV-1.1 DE_RW_DESL140 Rossel 10 3 3 5 >2027 >2027
Objectif moins strict/
weniger strenges Ziel


FR CR458 FRCR458 Bisten 51 3 3 5
Objectif moins strict/
weniger strenges Ziel


Objectif moins strict/
weniger strenges Ziel


Objectif moins strict/
weniger strenges Ziel


SL IV-2.1 DE_RW_DESL141 Bist 19 3 3 5 >2027 >2027 >2027


FR CR464 FRCR464 Ihnerbach 11 3 3 4
Objectif moins strict/
weniger strenges Ziel


Objectif moins strict/
weniger strenges Ziel


Objectif moins strict/
weniger strenges Ziel


SL VI-2.2.1 DE_RW_DESL157 Ihner Bach 8 3 3 3 >2027 2027 >2027


FR CR468 FRCR468 Remel 37 3 2 3
Objectif moins strict/
weniger strenges Ziel


2015
Objectif moins strict/
weniger strenges Ziel


SL VI-2.3 DE_RW_DESL655 Remel 1 3 2 3 >2027 2021 >2027


FR CR469 FRCR469 Ruisseau de Diersdorff 4 2 2 5 2015 2015
Objectif moins strict/
weniger strenges Ziel


SL VI-2.1 DE_RW_DESL156 Oligbach 6 3 2 2 >2027 2021 2021


FR CR213 FRCR213 Moselle 6 MEFM-HMWB 173 3 3 3
Objectif moins strict/
weniger strenges Ziel


Objectif moins strict/
weniger strenges Ziel


Objectif moins strict/
weniger strenges Ziel


RP 2600000000_1 DERW_DERP_2600000000_1 Obere Mosel MEFM-HMWB 26 3 3 4 > 2027 > 2027 > 2027
SL VIII-1 DE_RW_DESL167 Mosel MEFM-HMWB 10 3 3 4 > 2027 > 2027 > 2027
LU I-1 LU_RW_LUXX_I-1 Mosel MEFM-HMWB 38 3 3 4 > 2027 > 2027 > 2027


FR CR407 FRCR407 Altbach 17 3 3 4
Objectif moins strict/ 
weniger strenges Ziel


Objectif moins strict/ 
weniger strenges Ziel


Objectif moins strict/ 
weniger strenges Ziel


LU I-6.1 LU_RW_LUXX_I-6.1 Gander 12 3 3 4 > 2027 > 2027 > 2027


FR CR715 FRCR715 Alzette 6 3 3 5
Objectif moins strict/
weniger strenges Ziel


Objectif moins strict/
weniger strenges Ziel


Objectif moins strict/
weniger strenges Ziel


LU VI-4.2 LU_RW_LUXX_VI-4.2 Alzette MEFM-HMWB 4 3 3 5 > 2027 > 2027 > 2027


FR CR716 FRCR716 Kaelbach 9 3 3 5
Objectif moins strict/
weniger strenges Ziel


Objectif moins strict/
weniger strenges Ziel


Objectif moins strict/
weniger strenges Ziel


LU VI-4.4 LU_RW_LUXX_VI-4.4 Kälbaach 8 3 3 5 > 2027 > 2027 > 2027


Approche nationale différente, objectifs nationaux 
à conserver //


unterschiedlicher nationaler Ansatz, nationale Ziele 
beibehalten 


Approche nationale différente, objectifs nationaux 
à conserver //


unterschiedlicher nationaler Ansatz, nationale Ziele 
beibehalten 


Approche nationale différente, objectifs nationaux 
à conserver //


unterschiedlicher nationaler Ansatz, nationale Ziele 
beibehalten 


Approche nationale différente, objectifs nationaux 
à conserver //


unterschiedlicher nationaler Ansatz, nationale Ziele 
beibehalten 


Approche nationale différente, objectifs nationaux 
à conserver //


unterschiedlicher nationaler Ansatz, nationale Ziele 
beibehalten 


Approche nationale différente, objectifs nationaux 
à conserver //


unterschiedlicher nationaler Ansatz, nationale Ziele 
beibehalten 


Approche nationale différente, objectifs nationaux 
à conserver //


unterschiedlicher nationaler Ansatz, nationale Ziele 
beibehalten 


Approche nationale différente, objectifs nationaux 
à conserver //


unterschiedlicher nationaler Ansatz, nationale Ziele 
beibehalten 


Approche nationale différente, objectifs nationaux 
à conserver //


unterschiedlicher nationaler Ansatz, nationale Ziele 
beibehalten 


Approche nationale différente, objectifs nationaux 
à conserver //


unterschiedlicher nationaler Ansatz, nationale Ziele 
beibehalten 


Approche nationale différente, objectifs nationaux 
à conserver //


unterschiedlicher nationaler Ansatz, nationale Ziele 
beibehalten 


Approche nationale différente, objectifs nationaux 
à conserver //


unterschiedlicher nationaler Ansatz, nationale Ziele 
beibehalten 


Approche nationale différente, objectifs nationaux 
à conserver //


unterschiedlicher nationaler Ansatz, nationale Ziele 
beibehalten 


Approche nationale différente, objectifs nationaux 
à conserver //


unterschiedlicher nationaler Ansatz, nationale Ziele 
beibehalten 







Anlage-Annexe B-4 Résultats de la concertation bi- / trilatérale de l'état et des objectifs environnementaux des MEsurf frontalières
 Ergebnisse der bi- und trilateralen Abstimmung des Zustands u. der Umweltziele der OWK an den Grenzen


Etat/
Land


Code ME/
WK-Nr.


Code
Européen/
Europ. Nr.


Nom de la masse d'eau/
Name des Wasserkörpers


MEFM ou MEA/
HMWB o. AWB


Longueur km/
Länge in km


Etat chimique actuel/
Chemischer Ist-Zustand


Etat chimique actuel 
sans substances 
ubiquistes/
Chem. Ist-Zustand ohne 
ubiquitäre Stoffe


Etat (ou potentiel) 
écologique actuel/
Ökol. Ist-Zustand (bzw. 
Potenzial)


Objectif d'état chimique //
Ziel chem. Zustand 


Objectif d'état chimique sans 
substances ubiquistes//
Ziel chem. Zustand ohne 
ubiquitäre Stoffe


Objectif d'état (ou potentiel) 
écologique //
Ziel ökol. Zustand oder 
Potenzial


Explication des différences et/ou remarques 
concernant les objectifs d'état //


Erklärung der Unterschiede bzw. Anmerkungen 
bzgl. der Zustandsziele


FR CR717 FRCR717 Ruisseau de Volmerange 7 3 3 5
Objectif moins strict/
weniger strenges Ziel


Objectif moins strict/
weniger strenges Ziel


Objectif moins strict/
weniger strenges Ziel


LU VI-4.3 LU_RW_LUXX_VI-4.3 Didelengerbaach MEFM-HMWB 7 3 3 5 > 2027 > 2027 > 2027


RP 2642680000_1 DERW_DERP_2642680000_1 Oberer Hornbach 19 3 3 4 > 2027 > 2027 > 2027


FR CR445 FRCR445 Horn 28 3 3 4
Objectif moins strict/
weniger strenges Ziel


Objectif moins strict/
weniger strenges Ziel


Objectif moins strict/
weniger strenges Ziel


RP 2620000000_0 DERW_DERP_2620000000_0 Sauer 44 3 3 3 > 2027 > 2027 > 2027
LU II-1 LU_RW_LUXX_II-1 Sauer 53 3 3 3 > 2027 > 2027 > 2027


RP 2626000000_1 DERW_DERP_2626000000_1 Obere Our 48 3 2 3 > 2027 2015 > 2027


RP 2626380000_0 DERW_DERP_2626380000_0 Ihrenbach 25 3 2 2 > 2027 2015 2015
siehe OWK Schibech (LU_RW_LUXX_V-2.2)//


cf. MEsurf Schibech (LU_RW_LUXX_V-2.2)


LU V-2.1 LU_RW_LUXX_V-2.1 Our 31 3 2 3 > 2027 2015 > 2027


LU V-2.2 LU_RW_LUXX_V-2.2 Schibech 7 3 3 3 > 2027 > 2027 2027


Beim Austausch LU-RP dienten die Angaben dieses 
OWK nur zur besseren Einschätzung der anderen 


Daten. //
Pour la concertation LU-RP, les informations 


relatives à cette MEsurf ont seulement servi à une 
meilleure estimation des autres données.


WL ML06R BERW06_ML06R Our II 38 3 2 2 * * *


LU IV-2.1 LU_RW_LUXX_IV-2.1 Wiltz 9 3 3 3 > 2027 > 2027 > 2027


LU IV-2.3 LU_RW_LUXX_IV-2.3 Wemperbaach 6 3 3 4 > 2027 > 2027 > 2027
WL ML07R BERW06_ML07R Wiltz 24 3 3 3 * * *


LU VI-8.1.a LU_RW_LUXX_VI-8.1.a Attert 10 3 3 3 > 2027 > 2027 > 2027
WL ML15R BERW06_ML15R Attert II 7 3 2 3 * * *


LU III-3.a LU_RW_LUXX_III-3.a Sûre 13 3 3 3 > 2027 > 2027 > 2027
WL ML12R BERW06_ML12R Sûre II 31 3 2 2 * * *


WL ML11R BERW06_ML11R Surbach 18 3 2 2 * * *
LU III-4.b LU_RW_LUXX_III-4.b Syrbaach 7 3 3 3 > 2027 > 2027 > 2027


WL ML14R BERW06_ML14R Nothomberbach 7 3 2 3 * * *
LU VI-8.4 LU_RW_LUXX_VI-8.4 Noutemerbaach 5 3 3 5 > 2027 > 2027 > 2027


WL ML16R BERW06_ML16R Eisch 14 3 2 3 * * *
LU VI-10.1.a LU_RW_LUXX_VI-10.1.a Eisch 28 3 3 5 > 2027 > 2027 > 2027


RP 2626000000_2 DERW_DERP_2626000000_2 Mittlere Our 7 3 3 3 > 2027 > 2027 > 2027
LU V-1.2 LU_RW_LUXX_V-1.2 Our 8 3 3 3 > 2027 > 2027 > 2027


RP 2626000000_3 DERW_DERP_2626000000_3 Untere Our 10 3 3 3 > 2027 > 2027 > 2027
LU V-1.1 LU_RW_LUXX_V-1.1 Our 12 3 3 3 > 2027 > 2027 > 2027


RP 2626140000_0 DERW_DERP_2626140000_0 Auw 6 3 2 2 > 2027 2015 2015


RP 2626000000_1 DERW_DERP_2626000000_1 Obere Our 48 3 2 3 > 2027 2015 > 2027


WL ML01R BERW06_ML01R Our 31 3 3 2 * * *


Approche nationale différente, objectifs nationaux 
à conserver //


unterschiedlicher nationaler Ansatz, nationale Ziele 
beibehalten 
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Chimie
0 non déterminé nicht ermittelt
2 bon gut
3 pas bon nicht gut


Eco
0 non déterminé nicht ermittelt
1 très bon sehr gut
2 bon gut
3 moyen mäßig
4 médiocre unbefriedigend
5 mauvais schlecht
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